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Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“
(GAK-Gesetz – GAKG)

In der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 1988 (BGBl. I S. 1055), zuletzt geändert durch das Gesetz zur
Modulation von Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Änderung des GAK-Gesetzes
vom 2. Mai 2002 (BGBl. I S.1527)

§ 1 § 2
Gemeinschaftsaufgabe

(1) Zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küs-
tenschutzes werden als Gemeinschaftsaufgabe im Sinne
des Artikels 91 a Abs. 1 des Grundgesetzes wahrgenom-
men:

1. Maßnahmen zur Verbesserung der Produktions- und Ar-
beitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft durch

a) rationellere Gestaltung land- und forstwirtschaftli-
cher Betriebe,

b) markt- und standortangepasste Landbewirtschaf-
tung,

c) Ausgleich natürlicher Standortnachteile,

d) sonstige Maßnahmen, die unter besonderer Be-
rücksichtigung der bäuerlichen Familienbetriebe
für die gesamte Land- und Forstwirtschaft bedeut-
sam sind;

2. Maßnahmen zur Neuordnung ländlichen Grundbesit-
zes und Gestaltung des ländlichen Raumes durch
Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur nach
dem Flurbereinigungsgesetz einschließlich von Maß-
nahmen zur Sicherung eines nachhaltig leistungsfähi-
gen Naturhaushaltes;

3. Maßnahmen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe
zur Umnutzung ihrer Bausubstanz;

4. wasserwirtschaftliche und kulturbautechnische Maß-
nahmen;

5. Maßnahmen zur Verbesserung der Marktstruktur in
der Land-, Fisch- und Forstwirtschaft durch

a) Förderung von Zusammenschlüssen land-, fisch-
und forstwirtschaftlicher Erzeuger,

b) Errichtung, Ausbau, Zusammenfassung und Stillle-
gung von Vermarktungseinrichtungen zur Rationa-
lisierung und Verbesserung des Absatzes land-,
fisch- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse;

6. Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit an den Küs-
ten der Nord- und Ostsee sowie an den fließenden
oberirdischen Gewässern im Tidegebiet gegen Sturm-
fluten (Küstenschutz).

(2) Eine für Maßnahmen gemäß Abs. 1 erforderliche
Vorplanung ist Bestandteil der Gemeinschaftsaufgabe.

Allgemeine Grundsätze

(1) Die Erfüllung der Gemeinschaftsaufgabe dient
dazu, eine leistungsfähige, auf künftige Anforderungen
ausgerichtete Land- und Forstwirtschaft zu gewährleisten
und ihre Wettbewerbsfähigkeit im Gemeinsamen Markt
der Europäischen Gemeinschaft zu ermöglichen sowie
den Küstenschutz zu verbessern. Dabei sind die Ziele und
Erfordernisse der Raumordnung, Landesplanung sowie
des Umweltschutzes und des Tierschutzes zu beachten.

(2) Bei der Erfüllung der Gemeinschaftsaufgabe sollen
räumliche und sachliche Schwerpunkte gebildet werden.
Bei den Maßnahmen ist ökologischen Erfordernissen
Rechnung zu tragen. Im übrigen sind die Maßnahmen mit
anderen öffentlichen Neuordnungs- und Entwicklungs-
maßnahmen abzustimmen.

§ 3

Förderungsarten

Die finanzielle Förderung kann in der Gewährung von
Zuschüssen, Darlehen, Zinszuschüssen und Bürgschaften
bestehen.

§ 4

Gemeinsamer Rahmenplan

(1) Für die Erfüllung der Gemeinschaftsaufgabe wird
ein gemeinsamer Rahmenplan aufgestellt.

(2) Der Rahmenplan ist für den Zeitraum der Finanz-
planung aufzustellen, jedes Jahr sachlich zu prüfen, der
Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Die mehrjäh-
rige Finanzplanung des Bundes und der Länder ist zu be-
rücksichtigen.

§ 5

Inhalt des Rahmenplans

(1) Der Rahmenplan bezeichnet die jeweils in den ein-
zelnen Haushaltsjahren durchzuführenden Maßnahmen
mit den ihnen zugrundeliegenden Zielvorstellungen. Er
weist die Arten der Förderung, nach Ländern getrennt, so-
wie die vom Bund und von jedem Land für die Erfüllung
der Gemeinschaftsaufgabe im nächsten Jahr bereitzustel-
lenden und für die folgenden Jahre des Planungszeit-
raums jeweils vorzusehenden Mittel aus.
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(2) Der Rahmenplan enthält ferner für die Maßnahmen
Förderungsgrundsätze, in denen insbesondere der Ver-
wendungszweck der Mittel, die Förderungsvoraussetzun-
gen und die Art und Höhe der Förderung näher bestimmt
werden.

§ 6
Planungsausschuss

(1) Für die Rahmenplanung bilden die Bundesregie-
rung und die Landesregierungen einen Planungsaus-
schuss. Ihm gehören der Bundesminister für Verbraucher-
schutz, Ernährung und Landwirtschaft als Vorsitzender
sowie der Bundesminister der Finanzen und ein Minister
(Senator) jedes Landes an. Eine Vertretung ist zulässig.

(2) Die Stimmenzahl des Bundes entspricht der Zahl
der Länder. Jedes Land hat eine Stimme.

(3) Der Planungsausschuss beschließt mit den Stim-
men des Bundes und der Mehrheit der Stimmen der Län-
der.

(4) Der Planungsausschuss gibt sich eine Geschäfts-
ordnung.

§ 7
Anmeldung zum Rahmenplan

(1) Bis zum 1. März jedes Jahres schlagen die Länder
dem Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernäh-
rung und Landwirtschaft die von ihnen vorgesehenen
Maßnahmen zur Aufnahme in den Rahmenplan vor. Mit
der Anmeldung gilt die Zustimmung des Landes gemäß
Artikel 91 a Abs. 3 Satz 2 des Grundgesetzes als erteilt.
Die Zustimmung kann bis zur Beschlussfassung über den
Rahmenplan widerrufen werden.

(2) Die Anmeldung enthält Angaben über

1. die Art und den Umfang der jährlich durchzuführen-
den Maßnahmen sowie

2. die voraussichtlichen Kosten, getrennt nach Maßnah-
men, Kostenträgern und Haushaltsjahren.

Die angemeldeten Maßnahmen sind zu begründen. Aus
der Begründung muss ersichtlich sein, daß die Maßnah-
men wirtschaftlich und zweckmäßig sind.

(3) Das Bundesministerium für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft legt die Anmeldungen der
Länder und seine eigenen Vorschläge dem Planungsaus-
schuss zur Beschlußfassung vor.

(4) Für Anmeldungen zur Änderung des Rahmenplans
gelten die Absätze 1 bis 3 sinngemäß.

§ 8
Verfahren nach Beschluss über den Rahmenplan
Der Planungsausschuss leitet den Rahmenplan der

Bundesregierung und den Landesregierungen zu. Die
Bundesregierung und die Landesregierungen nehmen die

für die Durchführung des Rahmenplans im nächsten Jahr
erforderlichen Ansätze in die Entwürfe ihrer Haushalts-
pläne auf.

§ 9

Durchführung des Rahmenplans

(1) Die Durchführung des Rahmenplans ist Aufgabe
der Länder.

(2) Die Landesregierungen unterrichten die Bundes-
regierung und den Bundesrat auf Verlangen über die
Durchführung des Rahmenplans und den allgemeinen
Stand der Gemeinschaftsaufgabe.

§ 10

Erstattung

(1) Der Bund erstattet vorbehaltlich des Artikels 91 a
Abs. 4 Satz 4 des Grundgesetzes jedem Land die ihm in
Durchführung des Rahmenplans entstandenen Ausgaben
in Höhe von

1. 60 vom Hundert bei Maßnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1
bis 5 und bei der dazu erforderlichen Vorplanung
(§ 1 Abs. 2)

2. 70 vom Hundert bei Maßnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 6
und bei der dazu erforderlichen Vorplanung (§ 1 Abs. 2)

3. abweichend von Nr. 1 80 vom Hundert bei Maßnah-
men nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b und c, soweit
diese für den Bewilligungszeitraum mit Mitteln finan-
ziert werden, die im Rahmen des Artikels 4 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1259/1999 des Rates vom 17. Mai
1999 zur Festlegung von Gemeinschaftsregeln für Di-
rektzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrar-
politik (ABl. EG Nr. L 160 S. 113) in der am 10. Mai
2002 geltenden Fassung erbracht worden sind; bei
mehrjährigen Maßnahmen tritt an die Stelle des Be-
willigungszeitraumes das erste Jahr des Verpflich-
tungszeitraumes.

(2) Der Bund leistet bis zur voraussichtlichen Höhe
des nach Absatz 1 von ihm zu erstattenden Betrages ent-
sprechend dem jeweiligen Stand der Maßnahme und der
bereitgestellten Haushaltsmittel Vorauszahlungen an das
Land. Zur Feststellung des Mittelbedarfs teilen die Län-
der dem Bundesministerium für Verbraucherschutz, Er-
nährung, und Landwirtschaft die Höhe der verausgabten
Mittel sowie den Stand und die voraussichtliche Entwick-
lung der Maßnahmen mit.

§ 11

Rückzahlung und Verzinsung der Bundesmittel

(1) Beträge, die vom Zuwendungsempfänger zur Til-
gung und Verzinsung erhaltener Darlehen oder zum Aus-
gleich der auf Grund übernommener Bürgschaften erstat-
teten Ausfälle gezahlt werden, sind vom Land anteilig an
den Bund abzuführen.
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(2) Der Bund kann zugewiesene Bundesmittel von ei-
nem Land zurückfordern, wenn die festgelegten Bedin-
gungen ganz oder teilweise nicht erfüllt werden.

(3) Beträge, die vom Zuwendungsempfänger wegen
Nichterfüllung der Bedingung zurückgezahlt werden, lei-
tet das Land in Höhe des Bundesanteils einschließlich der
anteiligen Zinsen an den Bund weiter.

(4) Die an den Bund nach den vorstehenden Absätzen
abzuführenden Beträge sind vom Land in Höhe von 3 v. H.

über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürger-
lichen Gesetzbuches verzinsen, im Falle des Absatzes 2
vom Zeitpunkt der Auszahlung der Bundesmittel an, im
Falle der Absätze 1 und 3 vom Beginn des zweiten auf
den Eingang des Betrages beim Land folgenden Monats.

Der am Ersten des Monats geltende Basiszinssatz für je-
den Zinstag dieses Monats zugrunde zu legen.

§ 12
(Inkrafttreten)
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Geschäftsordnung des Planungsausschusses für Agrarstruktur und Küstenschutz

Der Planungsausschuss für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ hat
sich nach § 6 Abs. 4 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes“ folgende Geschäftsordnung gegeben:

I. Organisation des Planungsausschusses § 6
§ 1

Bezeichnung

Der Planungsausschuss führt die Bezeichnung „Pla-
nungsausschuss für Agrarstruktur und Küstenschutz“
(PLANAK).

§ 2

Mitglieder

Jedes Land teilt dem Vorsitzenden mit, welcher
Minister (Senator) Mitglied des Planungsausschusses ist
und wer dieses Mitglied im Planungsausschuss vertritt.

§ 3

Vorsitz

Der Vorsitzende (oder sein Vertreter) führt die Ge-
schäfte des Planungsausschusses nach Maßgabe dieser
Geschäftsordnung; er leitet die Sitzungen des Planungs-
ausschusses.

Der PLANAK wählt ohne Aussprache einen Minister
(Senator) zum Vertreter des Vorsitzenden.

§ 4

Unterausschuss

(1) Der Planungsausschuss setzt zur Vorbereitung sei-
ner Beratungen und Beschlussfassung einen Unteraus-
schuss ein.

(2) Der Unterausschuss setzt sich aus einem Beauf-
tragten des Bundesministers für Verbraucherschutz, Er-
nährung und Landwirtschaft als Vorsitzenden sowie aus
je einem Beauftragten der übrigen Mitglieder des Pla-
nungsausschusses zusammen.

II. Verfahren der Anmeldung zum Rahmenplan

§ 5

Anmeldung

(1) Der Planungsausschuss beschließt über die Form und
den Umfang der Anmeldung nach §§ 5 und 7 GemAgrG.

(2) Die Länder übersenden dem Vorsitzenden ihre An-
meldung zum Rahmenplan in fünffacher Ausfertigung,
den übrigen Mitgliedern des Planungsausschusses in
zweifacher Ausfertigung.

Widerruf

Eine Zustimmung gemäß § 7 Abs. 1 GemAgrG wird
durch Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden widerru-
fen; die Erklärung soll in schriftlicher Form abgegeben
werden. Der Vorsitzende setzt die übrigen Mitglieder des
Planungsausschusses von der Erklärung in Kenntnis.

III. Verfahren des Planungsausschusses

§ 7

Sitzungsort

Der Planungsausschuss tagt am Sitz des Vorsitzenden.
Der Planungsausschuss kann Ausnahmen beschließen.

§ 8

Einberufung

(1) Der Vorsitzende beruft den Planungsausschuss
nach Bedarf ein. Der Planungsausschuss ist mindestens
einmal jährlich einzuberufen; er ist außerdem einzube-
rufen, wenn es ein Mitglied des Planungsausschusses ver-
langt.

(2) Der Vorsitzende bereitet die Sitzungen vor. Hierzu
werden die vom Vorsitzenden und von den übrigen Mit-
gliedern vorgeschlagenen Beratungsgegenstände in einer
Tagesordnung zusammengestellt.

(3) Der Vorsitzende fügt der Einladung zu den Sitzun-
gen des Planungsausschusses die Tagesordnung mit Un-
terlagen sowie etwaige Stellungnahmen und Empfehlun-
gen des Unterausschusses bei.

(4) Die Einladung mit Unterlagen soll den Mitgliedern
des Planungsausschusses spätestens vierzehn Tage vor
der Sitzung zugehen.

§ 9

Beschlussfähigkeit

(1) Vor Eintritt in die Beratungen stellt der Vorsitzende
die Ordnungsmäßigkeit der Einladungen und die Be-
schlussfähigkeit fest. Der Planungsausschuss ist be-
schlussfähig, wenn der Bund und mindestens neun Län-
der vertreten sind.

(2) Über nicht mit der Einladung mitgeteilte Tagesord-
nungspunkte darf nur beschlossen werden, wenn kein
Mitglied widerspricht; § 11 gilt in diesem Falle nicht.
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§ 10
Beratung und Beschlussfassung

(1) Jedes Mitglied des Planungsausschusses kann zu
den Beratungsgegenständen Anträge stellen. Sind zu
demselben Gegenstand mehrere Anträge gestellt worden,
so ist über den weitestgehenden Antrag zuerst abzustim-
men. Im Zweifelsfalle entscheidet der Vorsitzende, wel-
cher Antrag der weitestgehende ist.

(2) Über Anträge zur Geschäftsordnung ist vor Erle-
digung der Sachanträge abzustimmen.

(3) Vor der Abstimmung stellt der Vorsitzende die er-
forderliche Stimmenmehrheit fest.

§ 11
Auslegung der Geschäftsordnung

Abweichung von der Geschäftsordnung
Über Meinungsverschiedenheiten bei Auslegungen der

Geschäftsordnung entscheidet der Planungsausschuss;
über Abweichungen von der Geschäftsordnung ist ein
einstimmiger Beschluss des Planungsausschusses erfor-
derlich.

§ 12
Allgemeine Verfahrensgrundsätze

(1) Die Sitzungen des Planungsausschusses sind nicht
öffentlich.

(2) Jedes Mitglied des Planungsausschusses kann zu
den Sitzungen höchstens drei Berater hinzuziehen.

Der Planungsausschuss kann weitere Personen zulassen.
Er kann zu den einzelnen Beratungsgegenständen Sach-
verständige heranziehen und – soweit erforderlich – Be-
richterstatter bestellen.

§ 13
Umlaufverfahren

(1) Hält der Vorsitzende die mündliche Beratung einer
Angelegenheit für nicht erforderlich, so kann der Be-
schluss auf schriftlichem Wege gefasst werden (Umlauf-
sache).

(2) Der Vorsitzende teilt den Gegenstand der Be-
schlussfassung, einen Entscheidungsvorschlag und den
Zeitpunkt, bis zu dem ein Votum zu dem Entscheidungs-
vorschlag beim Vorsitzenden eingegangen sein muss,
schriftlich mit. Der Zeitpunkt nach Satz 1 muss mindes-
tens 3 Wochen nach dem Tag des Abgangs der Mitteilung
liegen; der Abgangstag muss amtlich belegt sein. Ableh-
nung des Entscheidungsvorschlags sowie Stimmenthal-

tung sind schriftlich zu erklären; Schweigen gilt als Zu-
stimmung.

(3) Widerspricht ein Mitglied innerhalb der Frist nach
Absatz 2 schriftlich der Durchführung des Umlaufverfah-
rens, so setzt der Vorsitzende die Angelegenheit auf die
Tagesordnung der nächsten Sitzung des Planungsaus-
schusses.

§ 14

Sitzungsniederschrift

(1) Über die Sitzungen des Planungsausschusses wird
von einem vom Vorsitzenden bestellten Schriftführer eine
Niederschrift aufgenommen. Die Niederschrift ist ver-
traulich. Die Vertraulichkeit kann vom Planungsaus-
schuss durch Beschluss aufgehoben werden.

(2) Die Niederschrift muss enthalten:

a) die Namen der Teilnehmer,

b) die behandelten Beratungsgegenstände,

c) eine kurze Darstellung des Verlaufs der Verhandlung
und der abgegebenen Erklärungen,

d) die Anträge,

e) die Beschlüsse,

f) das zahlenmäßige Ergebnis der Abstimmung.

Die Niederschrift ist vom Schriftführer und vom Vorsit-
zenden zu unterzeichnen und sodann den übrigen Mitglie-
dern zu übersenden. Die Niederschrift gilt als genehmigt,
wenn die Mitglieder nicht innerhalb von drei Wochen
nach Eingang schriftlich Einwendungen erheben. Werden
Einwendungen erhoben, so entscheidet der Planungsaus-
schuss.

§ 15

Verfahren des Unterausschusses

(1) Der Unterausschuss bereitet die Beschlüsse des
PLANAK vor.

(2) Er wendet die für das Verfahren des Planungsaus-
schusses geltenden Bestimmungen entsprechend mit der
Maßgabe an, dass jedes Mitglied fünf Berater hinzuzie-
hen kann.

(3) Der Unterausschuss kann dem Planungsausschuss
Stellungnahmen und Empfehlungen zu den ihm zugewie-
senen Beratungsgegenständen abgeben. Kommen im Un-
terausschuss Stellungnahmen oder Empfehlungen nicht
einstimmig zustande, so stellt der Vorsitzende des Unter-
ausschusses fest, welche Mitglieder abweichende Auffas-
sungen vertreten.
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Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ 
für den Zeitraum 2004 bis 2007

Der Planungsausschuss für Agrarstruktur und Küstenschutz, dem die Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernäh-
rung und Landwirtschaft als Vorsitzende, der Bundesminister der Finanzen sowie die sechzehn Ministerinnen, Minister,
Senatorinnen und Senatoren für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft der Länder angehören, hat in Aus-
führung des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“
(GAK-Gesetz – GAKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 1988 (BGBl. I S. 1055), das zuletzt durch
das Gesetz zur Modulation von Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Änderung des
GAK-Gesetzes vom 2. Mai 2002 (BGBl. I S. 1527) geändert worden ist, in seiner Sitzung am 12. Dezember 2003 fol-
genden gemeinsamen Rahmenplan beraten und vorbehaltlich der Genehmigung durch die Europäische Kommission
durch Umlaufverfahren am 22. April 2004 beschlossen.

Teil I

Einführung

1. Durch die Aufnahme von Artikel 91a in das Grund- Mit dem Dritten Gesetz zur Änderung des Gesetzes über

gesetz 1969 wurde die Verbesserung der Agrarstruktur
und des Küstenschutzes zur Gemeinschaftsaufgabe er-
klärt.

Bei der Erfüllung dieser Aufgabe, deren Durchführung
den Ländern obliegt, wirkt der Bund mit, weil die Verbes-
serung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes für die
Gesamtheit der Lebensverhältnisse in Deutschland be-
deutsam ist. Die gemeinsame Verantwortung von Bund
und Ländern dokumentiert sich in einer gemeinsamen
Planung und Finanzierung der Maßnahmen.

2. In Ausführung von Artikel 91a GG ist am 3. Septem-
ber 1969 das Gesetz über eine Gemeinschaftsaufgabe
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschut-
zes“ (GemAgrG; BGBl. I S. 1573) erlassen worden. 

Es ist am 1. Januar 1970 in Kraft getreten und wird, geän-
dert durch Gesetz vom 23. Dezember 1971 (BGBl. I
S. 2140), seit dem 1. Januar 1973 mit dem Ziel durchge-
führt, eine leistungsfähige, auf künftige Anforderungen
ausgerichtete Land- und Forstwirtschaft zu gewährleisten
und deren Eingliederung in den Gemeinsamen Markt der
Europäischen Gemeinschaften zu erleichtern sowie den
Küstenschutz zu verbessern. Entsprechend dieser allge-
meinen Zielsetzung wählt der Planungsausschuss unter
Bezugnahme auf Artikel 91a GG die Einzelmaßnahmen
aus, die in den Anwendungsbereich des GAKG fallen.

Durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Gesetzes über
die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruk-
tur und des Küstenschutzes“ vom 11. November 1993 ist
der Ziel- und Aufgabenkatalog der Gemeinschaftsauf-
gabe erweitert worden.

Zur Verbesserung und langfristigen Sicherung der Pro-
duktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und
Forstwirtschaft können durch diese Änderung auch Maß-
nahmen gefördert werden, die eine markt- und standort-
angepasste Landbewirtschaftung umfassen.

die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruk-
tur und des Küstenschutzes“ vom 8. August 1997 wurden
als eigenständiger Fördertatbestand Maßnahmen land-
und forstwirtschaftlicher Betriebe zur Umnutzung ihrer
Bausubstanz zum Aufgabenbereich der Gemeinschafts-
aufgabe erhoben.

3. Für die Erfüllung der Gemeinschaftsaufgabe wird
von Bund und Ländern ein gemeinsamer Rahmenplan
aufgestellt. Der gemeinsame Rahmenplan ist für den Zeit-
raum der mehrjährigen Finanzplanung aufzustellen, jedes
Jahr sachlich zu prüfen und der Entwicklung anzupassen.

Der Rahmenplan enthält die Maßnahmen, die in den ein-
zelnen Haushaltsjahren durchgeführt werden, und gibt die
Förderungsarten (Darlehen, Zuschüsse, Zinszuschüsse,
Bürgschaften) sowie die Ziele der einzelnen Maßnahmen
an. Außer den Mitteln und Maßnahmen muss der Rah-
menplan auch allgemeine Grundsätze für die Vergabe der
ausgewiesenen Mittel enthalten, um eine einheitliche För-
derung der Maßnahmen in den Ländern zu gewährleisten.

Der Rahmenplan wird aufgrund von Anmeldungen der
Länder und Vorschlägen des Bundes aufgestellt. Das
Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung
und Landwirtschaft nimmt die Anmeldungen entgegen
und legt sie mit seinen eigenen Vorschlägen dem Pla-
nungsausschuss vor. Die Anmeldungen sind zu begrün-
den nach Art und Umfang der Maßnahmen und haben die
voraussichtlichen Kosten zu enthalten.

4. Der Rahmenplan wird vom Planungsausschuss be-
schlossen, in dem der Bund durch die Bundesministerin
für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft
und den Bundesminister der Finanzen und die Länder
durch je eine Ministerin/Minister (Senator) vertreten sind.
Der Bund hat ebenso viele Stimmen wie die 16 Länder
zusammen. Der Planungsausschuss beschließt mit den
Stimmen des Bundes und der Mehrheit der Stimmen der
Länder, sodass zu einer Beschlussfassung 25 Stimmen er-
forderlich sind.



Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode – 11 – Drucksache 15/3151
Der Planungsausschuss hat bei seinem Beschluss über die
Förderungsgrundsätze und den Rahmenplan räumliche
und sachliche Schwerpunkte zu bilden.

Zwischen allen Maßnahmen, die im Rahmen der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur“ und „Verbesserung der Agrarstruktur und des
Küstenschutzes“ durchgeführt werden, erfolgt eine enge
Koordinierung.

5. Bei der Aufstellung des Rahmenplans sind die unter-
schiedlichen Lebenssituationen und Interessen von
Frauen und Männern wie auch die geschlechterspezifi-
schen Auswirkungen des Verwaltungshandelns in der
Weise zu berücksichtigen, dass die tatsächliche Gleich-
stellung von Frauen und Männern erreicht wird.

6. Es besteht Einigkeit zwischen Bund und Ländern
darüber, dass Aufgaben, die nicht überwiegend der
Agrarstrukturverbesserung, sondern der Erhaltung der
Kulturlandschaft, der Landschaftspflege und Erholungs-
funktion der Landschaft oder dem Tierschutz dienen,
nicht als Gemeinschaftsaufgabe anzusehen sind und da-
her allein aus Landesmitteln finanziert werden können.
Die Länder unterrichten den Planungsausschuss über die
Abgrenzung derartiger Maßnahmen gegenüber denen der
Gemeinschaftsaufgabe.

Unabhängig von der unterschiedlichen Zuordnung müs-
sen bei der Durchführung agrarstruktureller Maßnahmen
im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe die Erfordernisse
der Raumordnung, Landesplanung sowie des Umwelt-
schutzes und des Tierschutzes beachtet werden, um die
strukturellen sowie ökologischen Rahmenbedingungen
des ländlichen Raumes zu verbessern. 

Im Rahmen der Förderung soll verstärkt dazu beigetragen
werden, eine mit ökologisch wertvollen Landschaftsele-
menten vielfältig ausgestattete Landschaft zu erhalten
und zu schaffen, den Erosionsschutz zu sichern und den
Tierschutz zu verbessern.

Maßnahmen mit der Folge der Umwandlung oder einer
sonstigen wesentlichen Beeinträchtigung seltener oder
ökologisch wertvoller Biotope gemäß § 20c BNatSchG
dürfen nicht gefördert werden. Andere wertvolle Land-
schaftsbestandteile sollen nicht beeinträchtigt werden.

Als solche kommen vor allem in Betracht:

– Feuchtgebiete,

– Trockenbiotope,

– für die Biotopvernetzung bedeutsame Landschaftsbe-
standteile,

– natur- und kulturhistorisch bedeutsame Landschafts-
bestandteile.

Bund und Länder weisen auf den notwendigen Schutz der
im Interesse des Naturschutzes und der Landschaftspflege
erhaltenswerten Landschaftsbestandteile hin. Die Erhal-

tung der Landschaftsbestandteile ist mit anderen Interes-
sen und Belangen abzuwägen.

7. Evaluierungskosten können als Sachkosten im Rah-
men des jeweiligen Förderungsgrundsatzes nach Maß-
gabe des zwischen Bund und Ländern abgestimmten Eva-
luierungskonzepts berücksichtigt werden.

Der Bund und die Länder kommen überein,

– das Agrarinvestitionsförderungsprogramm,

– die Grundsätze für die Förderung landwirtschaftlicher
Betriebe in benachteiligten Gebieten,

– die Grundsätze für Maßnahmen zur Marktstrukturför-
derung betreffend landwirtschaftliche Erzeugnisse und

– die Förderung der Erstaufforstung gemäß den Grund-
sätzen für die Förderung forstwirtschaftlicher Maß-
nahmen nach den Abschnitten A 1.1 und D

gemeinsam zu evaluieren. Dazu sind die zur Erstellung
einer einheitlichen Datenbasis jeweils von Bund und Län-
dern gemeinsam entwickelten Vorgaben maßgebend.

Erfolgt die Evaluierung von GAK-Maßnahmen im Rah-
men der Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999
sind EU-Mittel anzurechnen.

8. Gehen die Anmeldungen der Länder erheblich über
die Mitfinanzierung des Bundes hinaus, bleibt die An-
wendung der Förderungsgrundsätze auf die regionalen
Schwerpunkte beschränkt, die vom Planungsausschuss
auf Vorschlag der Länder beschlossen werden.

9. Von den in diesem Rahmenplan beschlossenen An-
sätzen kann nach vorheriger Abstimmung mit dem Bund
dann abgewichen werden, wenn die Abweichung die im
Rahmenplan festgelegten Ziele nicht wesentlich verän-
dert. Abweichungen über diesen Rahmen hinaus bedürfen
der Zustimmung des Planungsausschusses. Die vorherige
Zustimmung des Bundes ist bei Umschichtungen inner-
halb der einzelnen Maßnahmengruppen nicht erfor-
derlich. Bei Umschichtungen zwischen den einzelnen
Maßnahmengruppen ist die vorherige Zustimmung des
Bundes einzuholen, sofern der umzuschichtende Betrag
3 % des Landesanteils am Gesamtvolumen des Rahmen-
plans oder 25 % einer Maßnahmegruppe übersteigt. Um-
schichtungen, die den Küstenschutz betreffen, sind in je-
dem Fall vorher mit dem Bund abzustimmen.

10. Im Zuwendungsbescheid ist auf die Beteiligung des
Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbes-
serung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ hinzu-
weisen.

Bei größeren Investitionsmaßnahmen mit einem Investi-
tionsvolumen von über 1,25 Mill. Euro ist in geeigneter
Weise (Schilder, Plaketten) gegenüber der Öffentlichkeit
auf die Tatsache hinzuweisen, dass diese Maßnahmen im
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der
Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ vom Bund und je-
weiligen Land mitfinanziert werden.
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Teil II
Förderungsgrundsätze

Förderbereich: Verbesserung der ländlichen Strukturen

Grundsätze für die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung

1. Zuwendungszweck – Identifizierung und Beförderung zielgerichteter Pro-
Zweck der Förderung ist es, zur Verbesserung der Agrar-
struktur im Rahmen integrierter ländlicher Entwick-
lungsansätze unter Berücksichtigung der Ziele und Er-
fordernisse der Raumordnung und Landesplanung, der
Belange des Natur- und Umweltschutzes sowie der
Grundsätze der AGENDA 21 die ländlichen Räume im
Sinne von Arti-kel 33 der Verordnung (EG) Nr. 1257/
1999 über die Förderung der ländlichen Entwicklung als
Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturräume zu
sichern und weiter zu entwickeln. Die Maßnahmen sol-
len zu einer positiven Entwicklung der Agrarstruktur
und einer nachhaltigen Stärkung der Wirtschaftskraft
beitragen. 

2. Gegenstand der Förderung

Förderungsfähig sind Aufwendungen für:

2.1 Erarbeitung integrierter ländlicher Entwicklungs-
konzepte als Vorplanung i. S. d. § 1 Abs. 2 GAKG zur
Einbindung einer nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft
in den Prozess zur Stärkung der regionalen Wirtschaft,
die auf der Basis einer Analyse der regionalen Stärken
und Schwächen

– die Entwicklungsziele der Region definieren,

– Handlungsfelder festlegen,

– die Strategie zur Realisierung der Entwicklungsziele
darstellen und

– prioritäre Entwicklungsprojekte beschreiben.

Gefördert werden können Regionen, die eine auf ihre spe-
zielle Situation zugeschnittene Entwicklungsstrategie er-
arbeiten. Unter Region ist ein Gebiet mit räumlichem und
funktionalem Zusammenhang zu verstehen.

Die Konzepte können sich bei begründetem Bedarf pro-
blemorientiert auf räumliche und thematische Schwer-
punkte beschränken.

2.2 Regionalmanagement zur Initiierung, Organisa-
tion und Umsetzungsbegleitung der ländlichen Entwick-
lungsprozesse durch

– Information, Beratung und Aktivierung der Bevölke-
rung,

– Identifizierung und Erschließung regionaler Entwick-
lungspotenziale,

jekte.

Die Erarbeitung integrierter ländlicher Entwicklungskon-
zepte kann auch im Rahmen des Regionalmanagements
vorgenommen werden.

Die Zuwendungsempfänger beauftragen Stellen außer-
halb der öffentlichen Verwaltung mit der Durchführung
des Regionalmanagements. Diese Stellen müssen eine
hinreichende Qualifikation nachweisen. 

2.3 Investive Maßnahmen sowie deren Vorbereitung
und Begleitung im Zusammenhang mit land- und forst-
wirtschaftlichen Tätigkeiten und deren Umstellung sowie
mit Tätigkeiten im ländlichen Raum in den folgenden Be-
reichen 

2.3.1 Dorferneuerung und -entwicklung ländlich ge-
prägter Orte i. S. des § 1 Abs.1 Nr. 1d) GAKG zur Erhal-
tung und Gestaltung des dörflichen Charakters ein-
schließlich der Sicherung und Weiterentwicklung
dorfgemäßer Gemeinschaftseinrichtungen zur Verbesse-
rung der Lebensverhältnisse der dörflichen Bevölkerung
sowie der dazu erforderlichen Dorfentwicklungsplanun-
gen/-konzepte;

2.3.2 Dem ländlichen Charakter angepasste Infrastruk-
turmaßnahmen, insbesondere zur Erschließung der land-
wirtschaftlichen oder touristischen Entwicklungspoten-
ziale im Rahmen der Einkommensdiversifizierung land-
oder forstwirtschaftlicher Betriebe;

2.3.3 Anlage von Schutzpflanzungen und vergleichba-
ren landschaftsverträglichen Anlagen im Zusammenhang
mit der Land- und Forstwirtschaft;

2.3.4 Neuordnung ländlichen Grundbesitzes und die
Gestaltung des ländlichen Raums zur Verbesserung der
Agrarstruktur in Verfahren nach dem FlurbG und dem
LwAnpG einschließlich Maßnahmen zur Sicherung eines
nachhaltig leistungsfähigen Naturhaushalts sowie der
Vorhaben des freiwilligen Nutzungstauschs;

2.3.5 Kooperation von Land- und Forstwirten mit an-
deren Partnern im ländlichen Raum zur Einkommensdi-
versifizierung oder Schaffung zusätzlicher Beschäfti-
gungsmöglichkeiten und Maßnahmen land- und
forstwirtschaftlicher Betriebe zur Umnutzung ihrer Bau-
substanz.
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3. Zuwendungsempfänger

3.1 Für Maßnahmen nach Nr. 2.1 und Nr. 2.2 
Gemeinden und Gemeindeverbände1) und Zusammen-
schlüsse von verschiedenen Akteuren gem. Nr. 6.1 mit
eigener Rechtspersönlichkeit unter Einschluss von Ge-
meinden oder Gemeindeverbänden1).

3.2 Für Maßnahmen nach Nrn. 2.3.1 bis 2.3.3

3.2.1 Gemeinden und Gemeindeverbände,

3.2.2 natürliche Personen und Personengesellschaften
sowie juristische Personen des privaten Rechts 

3.3 Für Maßnahmen nach Nrn. 2.3.4 und 2.3.1 
Teilnehmergemeinschaften, deren Zusammenschlüsse,
Wasser- und Bodenverbände und ähnliche Rechtsperso-
nen sowie einzelne Beteiligte

3.4 Für Maßnahmen nach Nrn. 2.3.2 und 2.3.3 
Wasser- und Bodenverbände und vergleichbare Körper-
schaften

3.5 Für Maßnahmen nach Nr. 2.3.5
natürliche Personen und Personengesellschaften sowie ju-
ristische Personen des privaten Rechts.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Die Länder tragen dafür Sorge, dass die Maßnah-
men nach Nrn. 2.3.1 bis 2.3.3 und 2.3.5 insbesondere in
Regionen mit agrarstrukturellen oder allgemeinen wirt-
schaftlichen Defiziten gefördert werden. 

4.2 Bei Maßnahmen nach Nr. 2.3.5 hat der Zuwen-
dungsempfänger einen Nachweis über die Wirtschaftlich-
keit und Finanzierbarkeit der durchzuführenden Maß-
nahme zu erbringen.

4.3 Von der Förderung nach Nr. 2.3.4 ausgeschlossen
sind: 

– Entwässerung von Ackerland, Grünland oder Ödland,

– Umwandlung von Grünland und Ödland in Ackerland,

– Beschleunigung des Wasserabflusses,

– Bodenmelioration und

– Beseitigung von Landschaftselementen wie Tümpel,
Hecken, Gehölzgruppen oder Wegraine.

Die Wirkungen des Flurbereinigungsverfahrens auf Natur
und Landschaft sind zu dokumentieren. 

Der Förderausschluss gilt im Einzelfall nicht, wenn die
o. g. Maßnahmen im Einvernehmen mit der zuständigen
Naturschutzbehörde durchgeführt werden.

4.4 Nicht zuwendungsfähig sind:

– Bau und Erschließungsmaßnahmen in Neubau-, Ge-
werbe- und Industriegebieten,

– Landankauf mit Ausnahme des Landzwischenerwerbs
in Verfahren nach dem FlurbG und dem LwAnpG und

von bebauten Grundstücken durch Gemeinden und
Gemeindeverbände,

– Kauf von Lebendinventar,

– Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind,

– Beratungs- und Betreuungsleistungen der öffentlichen
Verwaltung,

– Maßnahmen nach Nr. 2.3 in Orten mit mehr als 10 000
Einwohnern,

– Betriebskosten bei Maßnahmen nach Nr. 2.3,

– Wegebau für natürliche und juristische Personen des
privaten Rechts, mit Ausnahme von Wegen, die dem
Schluss von Lücken in Wegenetzen dienen und unein-
geschränkt der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen,

– Investitionen in Gemeinschaftseinrichtungen bei Maß-
nahmen nach Nr. 2.3.1 für natürliche Personen und
Personengesellschaften sowie juristische Personen des
privaten Rechts,

– Maßnahmen nach Nr. 2.3.5, wenn eine Förderung im
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der
regionalen Wirtschaftsstruktur“ oder anderer Förder-
programme möglich ist.

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen

5.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt.
Die Verordnungen (EG) Nr. 69/2001 der Kommission
vom 12. Januar 2001 (De-minimis-Beihilfen) sowie
Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001
(KMU-Beihilfen) sind bei Maßnahmen nach Nr. 2.3.5 zu
beachten.

5.2 Die Erarbeitung integrierter ländlicher Entwick-
lungskonzepte kann mit bis zu 75 % der Kosten gefördert
werden. Der Zuschuss je Konzept beträgt einmalig bis zu
50 000 Euro.

5.3 Für einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren
kann in Regionen mit mindestens 50 000 Einwohnern ein
Regionalmanagement mit bis zu 70 % der Kosten jedoch
höchstens mit 75 000 Euro jährlich gefördert werden. 

Die Länder können in dünn besiedelten Räumen zulassen,
dass ein Regionalmanagement auch in Regionen mit min-
destens 30 000 Einwohnern gefördert wird.

5.4 Für die Finanzierung der Maßnahmen nach Nrn.
2.3.1 bis 2.3.3 können Zuschüsse in folgender Höhe ge-
währt werden:

5.4.1 bis zu 50 %, in den neuen Ländern bis zu 70 %
der Kosten bei Zuwendungsempfängern nach Nrn. 3.2.1,
3.3 und 3.42). In begründeten Einzelfällen kann die nach
Landesrecht zuständige Behörde in den Jahren 2004 und
2005 eine Anhebung der Fördersätze um bis zu 5 Prozent-
punkte vornehmen,

5.4.2 bis zu 30 %, in den neuen Ländern 40 % bei Zu-
wendungsempfängern nach Nr. 3.2.2,

1)  in den Stadtstaaten entsprechende Verwaltungseinheiten. 2)  Im Jahr 2004 betragen die Fördersätze bis zu 55 bzw. 75 %.
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5.4.3 bis zu 100 % für Vorarbeiten bei besonders inno-
vativen Vorhaben nach Nr. 2.3.1.

5.5 Für die Finanzierung der Maßnahmen nach
Nr. 2.3.5 können Zuschüsse in Höhe von bis zu 30 %, in
den neuen Ländern 40 % gewährt werden.

5.6 Für die Finanzierung von Maßnahmen nach
Nr. 2.3.4 

5.6.1 ist bei der Ermittlung der zuwendungsfähigen
Ausführungskosten nach FlurbG sowie für Vorarbeiten
im Sinne von Nr. 2.3 von den Ausgaben auszugehen, die
dem Zuwendungsempfänger nach Abzug der Zuschüsse
und sonstiger Leistungen Dritter zu den Ausführungskos-
ten als Verpflichtung verbleiben;

5.6.2 richtet sich die Eigenleistung der Teilnehmerge-
meinschaft nach deren wirtschaftlicher Leistungs-
fähigkeit und den Vorteilen aus der Durchführung des
Verfahrens. Sie darf 20 %, in den neuen Ländern 10 %
und bei Weinbergsflurbereinigungen 40 %3) der zuwen-
dungsfähigen Ausführungskosten nicht unterschreiten.
Die Länder können bei Verfahren mit besonderer ökologi-
scher Zielsetzung und bei Verfahren mit hoher Bedeutung
für die Erhaltung der Kulturlandschaft die Eigenleistung
auf 10 % begrenzen.

5.7 Die Fördersätze für Maßnahmen nach Nr. 2.3, die
der Umsetzung eines integrierten ländlichen Entwick-
lungskonzeptes nach Nr. 2.1 dienen, können um bis zu
5 Prozentpunkte gegenüber den Fördersätzen nach
Nrn. 5.4 bis 5.6 erhöht werden.

Ab dem 1. Januar 2007 werden die Regelfördersätze nach
Nrn. 5.4 bis 5.6 um 5 Prozentpunkte gesenkt. Die Förder-
sätze für Maßnahmen nach Nr. 2.3, die der Umsetzung ei-
nes integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes nach
Nr. 2.1 dienen, können ab dem 1. Januar 2007 um bis zu
10 Prozentpunkte gegenüber diesen Regelfördersätzen er-
höht werden.

Vor dem 1. Januar 2007 abgeschlossene vergleichbare
Planungen und Konzepte werden den integrierten ländli-
chen Entwicklungskonzepten gleichgestellt.

Sätze 1 bis 3 gelten nicht für Verfahren zur Feststellung
und Neuordnung der Eigentumsverhältnisse nach den
§§ 53 bis 64b LwAnpG.

5.8 Bei Maßnahmen gemäß Nrn. 2.3.1 und 2.3.3 kön-
nen eigene Arbeitsleistungen der Zuwendungsempfänger
nach Nr. 3.2.1 sowie von Vereinen, die den Status der Ge-
meinnützigkeit erfüllen, mit bis zu 60 % des Betrages, der
sich bei Vergabe der Leistungen an ein Unternehmen
(ohne Berechnung der Umsatzsteuer) ergeben würde, be-
rücksichtigt werden. Die Summe der Zuwendungen für

Sachleistungen darf die Summe der baren Ausgaben nicht
überschreiten.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

6.1 In die Erarbeitung des integrierten ländlichen
Entwicklungskonzepts sollen die Bevölkerung und die re-
levanten Akteure der Region in geeigneter Weise einbe-
zogen werden. Dazu gehören in der Regel:

– der landwirtschaftliche Berufstand,

– die Gebietskörperschaften,

– die Einrichtungen der Wirtschaft wie Industrie- und
Handelskammer oder Handwerkskammer,

– die Verbraucherverbände,

– die Umweltverbände,

– die Träger öffentlicher Belange.

Die integrierten ländlichen Entwicklungskonzepte müs-
sen mindestens folgende Elemente beinhalten:

– Kurzbeschreibung der Region,

– Analyse der regionalen Stärken und Schwächen,

– Auflistung der Entwicklungsziele und geeigneter Prüf-
indikatoren,

– Darlegung der Entwicklungsstrategie, der Handlungs-
felder und Leitprojekte,

– Festlegung von Kriterien zur Auswahl der Förderpro-
jekte,

– Kriterien für die Bewertung der Zielerreichung.

Der Prozess der Erarbeitung des Konzepts ist zu doku-
mentieren.

6.2 Die Akteure gemäß Nr. 6.1 sind in geeigneter
Weise in die Arbeit des Regionalmanagements einzube-
ziehen. Die Arbeit des Regionalmanagements und die
Einbeziehung der Akteure nach Nr. 6.1 ist in jährlichen
Tätigkeitsberichten zu dokumentieren. 

6.3 Das integrierte ländliche Entwicklungskonzept ist
im Rahmen seiner Zielsetzung mit bereits vorhandenen
oder beabsichtigten Planungen, Konzepten oder Strate-
gien abzustimmen. Der Abstimmungsprozess ist zu doku-
mentieren. Die Dokumentation ist Bestandteil des inte-
grierten ländlichen Entwicklungskonzepts.

6.4 Das Regionalmanagement stimmt sich mit den
Stellen in der Region ab, die ähnliche Ziele verfolgen.
Der Abstimmungsprozess ist zu dokumentieren.

6.5 Maßnahmen nach Nrn. 2.3.1 und 2.3.5, die der
Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von in An-
hang I des EG-Vertrags genannten Produkten dienen,
werden nach dem Agrarinvestitionsförderungsprogramm
(AFP) gefördert.

3) In den Jahren 2004 und 2005 kann die Eigenleistung der Teilnehmer-
gemeinschaft auf 35 % beschränkt werden.



Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode – 15 – Drucksache 15/3151
Grundsätze für die Förderung wasserwirtschaftlicher und kulturbautechnischer Maßnahmen
1. Zuwendungszweck

Umweltverträgliche nachhaltige Entwicklung des ländli-
chen Raumes und Verbesserung der mit der Landwirt-
schaft verbundenen Infrastruktur sowie Bewirtschaftung
der landwirtschaftlichen Wasserressourcen unter Berück-
sichtigung der Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie.

2. Gegenstand der Förderung

2.1 Vorplanungen wie konzeptionelle Vorarbeiten,
Zweckforschungen, Untersuchungen, Beweissicherungen
und Erhebungen im unmittelbaren Zusammenhang mit
wasserwirtschaftlichen und kulturbautechnischen Maß-
nahmen nach Nrn. 2.2 bis 2.8.

2.2 Anlage von Gewässerrandstreifen, Schutzpflan-
zungen, Auewald und sonstigen landschaftsverträglichen
Anlagen zur Verbesserung der natürlichen Produktionsbe-
dingungen des Pflanzenbaues sowie zur Verminderung
von Stoffausträgen und von Bodenabtrag.

2.3 Naturnaher Gewässerausbau zur Verbesserung
des Wasserrückhalts in der Landschaft und der naturna-
hen Gewässerentwicklung oder der Durchgängigkeit der
Gewässer.

2.4 Neubau und Erweiterung von Hochwasserschutz-
anlagen.

2.5 Wildbachverbauung einschließlich der Sanierung
der Einzugsgebiete vorrangig mit ingenieurbiologischen
Methoden.

2.6 Neubau und Erweiterung von Abwasseranlagen
bis zu einer Größe von 5 000 Einwohnerwerten (EW) in
ländlichen Gemeinden und die dazugehörenden Kanalisa-
tionen sowie entsprechende Kanalisationen zu bereits
bestehenden Abwasseranlagen, unabhängig von deren
Bemessungsgröße. Ausgenommen sind Erschließungs-
maßnahmen neuer oder geplanter Siedlungs- und Indus-
triegebiete.

2.7 Neubau und Erweiterung von wassersparenden
überbetrieblichen Bewässerungs- und Frostschutzbereg-
nungsanlagen im Obst- und Gemüsebau von der Wasser-
entnahme bis zur Übergabestelle an das jeweilige einzel-
betriebliche Bewässerungsnetz.

2.8 Neubau und Erweiterung von Anlagen zur Was-
serspeicherung, Grundwasseranhebung und Pumpanlagen
zur überbetrieblichen Bewirtschaftung landwirtschaftli-
cher Wasserressourcen.

3. Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger können  das Land und sonstige
Körperschaften des öffentlichen Rechts sein. Begünstigte

können außerdem Körperschaften des öffentlichen Rechts
sein, die Mitglieder der Träger der Maßnahmen sind; in
diesem Falle können den Trägern die zur Durchführung
der Vorhaben notwendigen Mittel als Kapitaleinlage zur
Verfügung gestellt werden.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Wasserwirtschaftliche und kulturbautechnische
Maßnahmen dürfen nur gefördert werden, wenn bei ihrer
Durchführung die Grundsätze einer nachhaltigen Wasser-
wirtschaft einschließlich des vorbeugenden Hochwasser-
schutzes, gewässerökologischer Ziele und soweit vorhan-
den der agrarstrukturellen Entwicklungsplanung sowie
die Erfordernisse des Umwelt- und Naturschutzes und der
Landschaftspflege berücksichtigt werden.

Der Wiedergewinnung von Überschwemmungsgebieten
ist gegenüber dem Neubau oder der Erweiterung von
Hochwasserschutzanlagen Vorrang zu geben.

4.2 Zuwendungen werden gewährt unter dem Vorbe-
halt des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten

– Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen inner-
halb eines Zeitraumes von zwölf Jahren ab Fertigstel-
lung,

– technischen Einrichtungen, Maschinen und Geräte in-
nerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren ab Lieferung

veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck ent-
sprechend verwendet werden.

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen

5.1 Art der Zuwendungen

Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt.

5.2 Umfang der Zuwendungen

5.2.1 Zuwendungsfähig sind:

– die förderungsfähigen Kosten der Maßnahmen nach
Nummern 2.1 bis 2.8, die nach Abzug von Leistungen
Dritter verbleiben;

– die Kosten für Architekten- und Ingenieurleistungen
nach der Honorarordnung für Architekten und Inge-
nieure (HOAI) in der jeweils geltenden Fassung;

– die infolge wasserwirtschaftlicher und kulturbautech-
nischer Maßnahmen notwendigen Maßnahmen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege;

– notwendiger Grunderwerb für wasserwirtschaftliche
und kulturbautechnische Maßnahmen.
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5.2.2 Nicht zuwendungsfähig sind:

– der Bau von Verwaltungsgebäuden,

– die Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Geräten,

– die Unterhaltung und Pflege von Gewässern und was-
serwirtschaftlichen und kulturbautechnischen Anla-
gen,

– gewässerkundliche Daueraufgaben und institutionelle
Förderungen.

5.3 Höhe der Zuwendungen

5.3.1 Die Förderung durch Zuschüsse soll 70 % der
förderungsfähigen Kosten nicht übersteigen. In den neuen
Ländern soll die Förderung von Abwasseranlagen 80 %
der förderungsfähigen Kosten nicht übersteigen.

5.3.2 Die Förderung nach Nrn. 2.2 bis 2.5*)) kann bis
zu 90 % betragen, sofern die Maßnahmen im übergeord-
neten Interesse liegen (z. B. Bewirtschaftungsplan) und

die Unterlieger besondere Vorteile durch die Maßnahme
genießen.

5.4 Ist das Land aufgrund gesetzlicher Verpflichtun-
gen Begünstigter oder zur Zahlung der Baukosten ver-
pflichtet, werden 60 % der ihm anfallenden förderungsfä-
higen Kosten vom Bund erstattet.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 Die Zuwendungsempfänger dürfen die Zuschüsse
nicht an natürliche Personen oder juristische Personen des
Privatrechts weitergeben oder ausleihen.

Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann in be-
gründeten Einzelfällen Ausnahmen zulassen, wenn da-
durch sichergestellt ist, dass ein Vorhaben wirtschaftlich
günstiger durchgeführt werden kann.

6.2 Die Zuwendungsempfänger dürfen nicht geringer
belastet werden, als ihnen unter Berücksichtigung aller
Vorteile zugemutet werden kann. Dabei sollen die Vor-
teile der Zuwendungsempfänger durch Eigenleistungen in
angemessener Höhe berücksichtigt werden. Eigenleistun-
gen sind bare Eigenmittel, Darlehen und der Wert der un-
baren Leistungen.

*) Bis zum 31. Dezember 2004 können im Freistaat Sachsen auch Maß-
nahmen nach Nr. 2.6 in die Ausnahmeregelung einbezogen werden.
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Förderbereich: Verbesserung der Produktions- und Vermarktungsstrukturen

Grundsätze für die einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen
A. Agrarinvestitionsförderungsprogramm 
(AFP)

B. Förderung einzelbetrieblicher 
Managementsysteme

A. Agrarinvestitionsförderungsprogramm 
(AFP)

1. Zuwendungszweck

Zur Unterstützung einer wettbewerbsfähigen, nachhalti-
gen, umweltschonenden, tiergerechten und multifunktio-
nalen Landwirtschaft können investive Maßnahmen in
landwirtschaftlichen Unternehmen gefördert werden, die
insbesondere zur Stabilisierung und Verbesserung der
landwirtschaftlichen Einkommen sowie zur Verbesserung
der Lebens-, Arbeits- und Produktionsbedingungen bei-
tragen.

Die Interessen der Verbraucher, die Entwicklung des
ländlichen Raumes sowie die Erhaltung der biologischen
Vielfalt sind zu berücksichtigen.

2. Gegenstand der Förderung

2.1 Förderungsfähig sind Investitionen im Sinne der
Nr. 1, die durch Schaffung der baulichen und technischen
Voraussetzungen einem oder mehreren der folgenden
Ziele dienen:

2.1.1 Verbesserung der betrieblichen Produktions-
bedingungen

– Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingun-
gen,

– Rationalisierung und Senkung der Produktionskosten.

2.1.2 Erfüllung besonderer Anforderungen an die
Landwirtschaft

– Umweltschutz

Erhaltung und Verbesserung der natürlichen Umwelt-
bedingungen, insbesondere Energieeinsparung und
Emissionsminderung,

– Ökologischer Landbau, besonders umweltgerechte
Produktionsverfahren

verstärkte Umstellung und Ausrichtung der landwirt-
schaftlichen Produktion auf die Anforderungen und
Prinzipien besonders umweltschonender Produktions-
verfahren, wie z. B. den ökologischen Landbau,

– Tiergerechtere Haltung

Verbesserung des Tierschutzes und der Tierhygiene,

– Verbraucherschutz

Förderung qualitätsschonender und gesundheitsför-
dernder Verarbeitungsmaßnahmen bei landwirtschaft-
lichen Erzeugnissen.

2.1.3 Diversifizierung landwirtschaftlicher Einkom-
mensquellen

Stärkung der Wirtschaftskraft im ländlichen Raum und
Schaffung zusätzlicher alternativer Einkommensquellen
durch Einkommenskombination in den Bereichen

– Direktvermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse,

– Urlaub auf dem Bauernhof sowie

– Diversifizierung im Bereich der landwirtschaftlichen
und landwirtschaftsnahen Tätigkeiten oder Dienstleis-
tungen.

Die in der Nr. 2.1 genannten Investitionen entsprechen
den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1257/99 des Rates
über die Förderung der Entwicklung des ländlichen
Raums durch den EAGFL in ihrer jeweils gültigen Fas-
sung, soweit diese Grundsätze nicht etwas anderes be-
stimmen.

2.2 Förderungsfähig sind als Investitionsneben-
kosten

2.2.1 die Kosten für die Erstellung eines Investitions-
konzeptes sowie von Markt- und Wirtschaftlichkeitsana-
lysen im Bereich der Einkommenskombination;

2.2.2 die jeweils geltenden Gebühren für Architekten
und Ingenieure;

2.2.3 die Gebühren für die Betreuung von Investitions-
vorhaben mit einem förderungsfähigen baulichen Inves-
titionsvolumen von mehr als 50 000 Euro.

Die Gebühren betragen – in Abhängigkeit vom Umfang
der übernommenen Betreuung – bei einem Investitions-
volumen von

– bis zu 250 000 Euro bis zu 4 %, maximal 10 000 Euro,

– über 250 000 Euro bis zu 500 000 Euro bis zu 3,5 %,
maximal 15 000 Euro,

– über 500 000 Euro bis zu 3 %, maximal 20 000 Euro.

2.3 Eingeschränkte Förderung

2.3.1 Milchkuhhaltung

Investitionen im Bereich der Milchkuhhaltung sind im
Rahmen der betrieblichen Referenzmenge förderbar.
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2.3.2 Rindfleischerzeugung, Schweinehaltung, Eier-
und Geflügelsektor
Investitionen in den Bereichen Rindfleischerzeugung,
Schweinehaltung sowie im Eier- und Geflügelsektor, die
mit einer Erhöhung der Produktionskapazität verbunden
sind, können nur gefördert werden, wenn im Rahmen re-
gionaler Programme dargelegt wird, dass auf der gegebe-
nen Ebene Marktpotenzial vorhanden ist.

Diese Einschränkung gilt nicht für die Freiland- oder
Auslaufhaltung im Bereich der Geflügelmast nach den
Vermarktungsnormen für besondere Haltungsverfahren
gemäß der VO (EWG) Nr. 1538/91.

2.3.3 Verbesserung der Umweltbedingungen in der
Produktion
Zur Verbesserung der natürlichen Umweltbedingungen
im Bereich der Landwirtschaft können folgende Investi-
tionen gefördert werden:

– Maßnahmen, die in besonderem Maße der Emissions-
minderung in der landwirtschaftlichen Produktion die-
nen,

– die Anschaffung von Maschinen und Geräten für eine
besonders umweltgerechte Ausrichtung der Produk-
tion und für nachwachsende Rohstoffe gemäß Anla-
ge 1 sowie

– folgende Maßnahmen zur Förderung der Energieein-
sparung und -umstellung auf alternative Energiequel-
len, auch wenn  erzeugte Energie als Wärme oder
Strom in ein öffentliches Energienetz eingespeist wird:

– Neubau energiesparender Gewächshäuser ein-
schließlich des hierfür notwendigen Abrisses alter
Anlagen,

– Wärme- und Kältedämmungsmaßnahmen,

– Wärmerückgewinnungsanlagen, Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen,

– Wärmepumpen, Solaranlagen, Biomasse- und
Biogasanlagen, Biomasseverfeuerung,

– Umstellung der Heizanlagen auf umweltverträgli-
chere Energieträger, insbesondere Fernwärme und
Gas einschließlich des Anschlusses ans Netz,

– verbesserte Energieerzeugung und Wärmeleitung,

– Steuer- und Regeltechnik,

– bessere Raumausnutzung in Gewächshäusern.

Diese Investitionen sind förderungsfähig, wenn sie nicht
im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der
regionalen Wirtschaftsstruktur“ oder anderer Förderpro-
gramme gefördert werden.

2.3.4 Urlaub auf dem Bauernhof
Investitionen im Bereich „Urlaub auf dem Bauernhof“
können bis zur Gesamtkapazität von 25 Gästebetten ge-
fördert werden.

2.3.5 Diversifizierung
Investitionen gemäß Nr. 2.1.3 können gefördert werden,
wenn diese nicht im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe

„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ oder
anderer Förderprogramme gefördert werden.

Bei Brennereien sind nur Investitionen im Bereich der Di-
rektvermarktung von Abfindungs- sowie Verschlussklein-
brennereien (mit einer jährlichen Alkoholproduktion bis
zu 10 hl) förderbar, soweit es sich nicht um Brennereige-
räte handelt.

2.3.6 Erschließung

Die Kosten der Erschließung können nach Nr. 5.3.3 nur
bei einer im erheblichen öffentlichen Interesse liegenden
Verlegung des Betriebes oder wesentlicher Betriebsteile
in den Außenbereich gefördert werden.

2.3.7 Landankauf

Die Förderung des Landankaufs kann von der nach Lan-
desrecht zuständigen Stelle nur in begründeten Einzelfäl-
len, insbesondere bei einer Verlegung des Betriebes oder
wesentlicher Betriebsteile in den Außenbereich und Zu-
sammenführung von getrenntem Boden- und Gebäudeei-
gentum, zugelassen werden.

2.3.8 Eingrünung

Eingrünungen können nur im Zusammenhang mit Bau-
maßnahmen gefördert werden.

2.4 Förderungsausschluss

Von der Förderung sind ausgeschlossen:

2.4.1 Neuinvestitionen in die folgenden Verfahren der
Tierhaltung:

– Anbindehaltung,

– Haltung auf Vollspalten- und vollperforierten Böden,
außer bei Mastschweinen oder Mastrindern, wenn un-
terschiedlich gestaltete Böden mit einer thermisch und
physikalisch komfortablen Liegefläche, auf der alle
Tiere gleichzeitig liegen können, vorgesehen sind; bei
Mastschweinen darf der Perforationsanteil der Liege-
fläche nicht mehr als 10 % betragen,

– Käfighaltung.

Dieser Ausschluss in Nr. 2.4.1 gilt nicht für Maßnahmen
in zum Zeitpunkt der Antragstellung bestehenden Tier-
haltungsanlagen, wenn die Maßnahmen dem Schutz und
der Verbesserung der Umwelt, des Tierschutzes und der
Hygiene, bei Anbindehaltung dem Schutz und der Ver-
besserung der Umwelt und der Hygiene dienen.

In bestehenden Käfighaltungsanlagen sind ausschließlich
förderungsfähig:

– die Installation von Lüftungsanlagen (einschließlich
Kotbandbelüftung), die dazu geeignet sind, sicherzu-
stellen, dass im Aufenthaltsbereich der Tiere der Am-
moniakgehalt der Luft zehn Kubikzentimeter je Ku-
bikmeter Luft nicht überschreitet,

– die Einrichtung gleichmäßig verteilter Tageslichtöff-
nungen, deren Fläche mindestens 5 % der Stallgrund-
fläche beträgt.

Mit der Bewilligung einer Investitionsförderung in beste-
henden Käfighaltungen ist keine Verlängerung des
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Bestandsschutzes verbunden, die über die tierschutzrecht-
lichen Vorschriften hinausgeht.

2.4.2 Kauf von lebendem Inventar oder Aufstockung
aus eigener Nachzucht,

2.4.3 Maschinen und Geräte für die Außenwirtschaft;
ausgenommen Maschinen und Geräte gemäß Nr. 2.3.3,
2. Tiret,

2.4.4 Entwässerung, Umbruch von Grünland und Um-
wandlung von Ödland in landwirtschaftliche Nutzfläche, 

2.4.5 Erwerb von Produktions- und Lieferrechten so-
wie von Gesellschaftsanteilen,

2.4.6 Investitionen im Wohnhausbereich und in Ver-
waltungsgebäuden,

2.4.7 laufende Betriebsausgaben, Ablösung von Ver-
bindlichkeiten, Erbabfindungen, Kreditbeschaffungskos-
ten und Gebühren für eine Beratung in Rechtssachen,

2.4.8 Umsatzsteuer.

3. Zuwendungsempfänger

3.1 Unternehmen der Landwirtschaft
Gefördert werden Unternehmen der Landwirtschaft, un-
beschadet der gewählten Rechtsform,

– deren Geschäftstätigkeit zu wesentlichen Teilen (mehr
als 25 % der Umsatzerlöse) darin besteht, durch Bo-
denbewirtschaftung oder durch mit Bodenbewirtschaf-
tung verbundene Tierhaltung pflanzliche oder tieri-
sche Erzeugnisse zu gewinnen und

– die grundsätzlich die in § 1 Abs. 2 des Gesetzes über
die Alterssicherung der Landwirte (ALG) genannte
Mindestgröße erreichen oder überschreiten.

oder

– die einen landwirtschaftlichen Betrieb bewirtschaften
und unmittelbar kirchliche, gemeinnützige oder mild-
tätige Zwecke verfolgen.

Als Unternehmen der Landwirtschaft gelten auch die Im-
kerei, die Aquakultur, die Binnenfischerei sowie die Wan-
derschäferei.

3.2 Nicht gefördert werden:

3.2.1 Personen, die Leistungen aufgrund des Gesetzes
zur Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen
Erwerbstätigkeit erhalten,

3.2.2 Unternehmen, bei denen die Kapitalbeteiligung
der öffentlichen Hand mehr als 25 % des Eigenkapitals
des Unternehmens beträgt.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Mindeststandards
Die jeweils geltenden Mindestvoraussetzungen in Bezug
auf Umwelt, Hygiene und Tierschutz müssen zum Zeit-
punkt der Einzelentscheidung über die Förderung in dem
landwirtschaftlichen Unternehmen erfüllt sein.

Mit Abschluss tierhaltungsbezogener investiver Maßnah-
men muss für die im Unternehmen anfallenden tierischen

Exkremente eine Lagerkapazität für mindestens sechs,
bei Investitionen im Bereich der Schweinehaltung, die
mit einer Erhöhung der Produktionskapazität verbunden
sind, für mindestens neun Monate vorhanden und das
Güllelager angemessen abgedeckt sein.

4.2 Flächenbindung der Tierhaltung

Mit Abschluss von Investitionen im Bereich der Tierhal-
tung darf der Viehbesatz des landwirtschaftlichen Unter-
nehmens 2 GVE je Hektar selbstbewirtschafteter land-
wirtschaftlicher Nutzfläche (einschließlich Stilllegung)
nicht überschreiten.

Wird diese Viehbesatzdichte überschritten, ist im Einzel-
fall darzulegen, dass die Nährstoffbilanz auf der Grund-
lage der selbstbewirtschafteten Fläche ausgeglichen ist.

Die Bewertung des Viehs wird dabei in GVE nach dem
Umrechnungsschlüssel gemäß Anlage 3 ausgedrückt.

4.3 Prosperitätsgrenze

Die Summe der positiven Einkünfte (Prosperitätsgrenze)
des Zuwendungsempfängers und seines Ehegatten darf
zum Zeitpunkt der Antragstellung im Durchschnitt der
letzten drei vorliegenden Steuerbescheide 90 000 Euro je
Jahr nicht überschritten haben. In begründeten Einzelfäl-
len genügt es, zur Feststellung der Summe der positiven
Einkünfte nur den letzten vorliegenden Steuerbescheid
heranzuziehen.

Bei juristischen Personen und Personengesellschaften
einschließlich der GmbH & Co. KG gelten diese Voraus-
setzungen für alle Gesellschafter, Genossenschaftsmit-
glieder und Aktionäre (jeweils einschließlich ihrer Ehe-
gatten), sofern diese hauptberuflich im Unternehmen tätig
sind oder über einen Kapitalanteil von mehr als 5 % ver-
fügen. Falls die Summe der positiven Einkünfte eines der
o. g. Kapitaleigner (ein schließlich seines Ehegatten)
90 000 Euro je Jahr überschreitet, wird das förderungsfä-
hige Investitionsvolumen des Zuwendungsempfängers
um den Anteil vom Hundert gekürzt, der dem Kapitalan-
teil dieses Gesellschafters, Genossenschaftsmitglieds
oder Aktionärs entspricht.

4.4 Kleine Investitionen

Bei Kleinen Investitionen hat der Zuwendungsempfänger:

– berufliche Fähigkeiten für eine ordnungsgemäße Füh-
rung des Betriebes nachzuweisen. Bei juristischen
Personen und Personengesellschaften muss mindes-
tens ein Mitglied der Unternehmensleitung diese Vo-
raussetzung erfüllen,

– einen Nachweis über die Wirtschaftlichkeit, zumindest
über die Zweckmäßigkeit, und Finanzierbarkeit der
durchzuführenden Maßnahmen zu erbringen.

4.5 Große Investitionen

Bei Großen Investitionen hat der Zuwendungsempfänger:

4.5.1 eine bestandene Abschlussprüfung in einem
Agrarberuf und den erfolgreichen Abschluss einer Fach-
schule oder eine gleichwertige Berufsbildung nachzuwei-
sen, die ihn befähigt, den Betrieb ordnungsgemäß zu füh-
ren. Bei Maßnahmen der Einkommenskombination kann
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anstelle der vorbezeichneten Berufsbildung eine angemes-
sene andere berufliche Qualifikation nachgewiesen werden.

Bei juristischen Personen und Personengesellschaften
muss mindestens ein Mitglied der Unternehmensleitung
diese Voraussetzungen erfüllen,

4.5.2 grundsätzlich eine Vorwegbuchführung für min-
destens zwei Jahre vorzulegen; eine Buchführung für
mindestens zehn Jahre vom Zeitpunkt der Bewilligung an
fortzuführen, die dem BML-Jahresabschluss entspricht
(Nr. 6.5),

4.5.3 eine angemessene bereinigte Eigenkapitalbildung
(Nr. 6.6) für die letzten Jahre grundsätzlich durch Buch-
führungsabschluss nachzuweisen,

4.5.4 einen Nachweis in Form des Investitionskonzep-
tes über die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens und der
durchzuführenden Maßnahmen zu erbringen; hierbei ist
die Ausgangssituation des Unternehmens insbesondere
aufgrund der Vorwegbuchführung und der Eigenkapital-
bildung des Unternehmers zu analysieren und eine einfa-
che Abschätzung über die Veränderung der Wirtschaft-
lichkeit aufgrund der durchzuführenden Maßnahme
abzugeben.

4.6 Existenzgründung
Bei Unternehmen, die während eines Zeitraumes von
höchstens zwei Jahren vor Antragstellung gegründet wur-
den und die auf eine erstmalige selbstständige Existenz-
gründung  zurückgehen, gelten die Zuwendungsvoraus-
setzungen der Nrn. 4.3 und 4.5 mit der Maßgabe, dass

– die Vorwegbuchführung für weniger als zwei Jahre
vorliegen kann,

– statt einer angemessenen Eigenkapitalbildung ein an-
gemessener Eigenkapitalanteil am Unternehmen und
am zu fördernden Vorhaben sowie

– die Wirtschaftlichkeit der durchzuführenden Maßnah-
men durch eine differenzierte Planungsrechnung nach-
zuweisen ist.

Diese Bestimmungen gelten nicht für Unternehmen, die
infolge einer Betriebsteilung oder im Rahmen der Hof-
nachfolge neu gegründet werden.

4.7 Junglandwirte
Junglandwirte (zum Zeitpunkt der Antragstellung jünger
als 40 Jahre), die nach Nr. 5.3.4 gefördert werden, müssen
zusätzlich zur Erfüllung der Nrn. 4.1 bis 4.3 sowie 4.5
und ggf. 4.6 nachweisen, dass die geförderte Investition
während eines Zeitraumes von fünf Jahren nach der erst-
maligen Niederlassung als Allein- oder Mitunternehmer
in einem landwirtschaftlichen Betrieb getätigt wird.

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen

5.1 Zuwendungsart
Die Zuwendungen können als

– Zinsverbilligung für Kapitalmarktdarlehen und

– Zuschüsse

gewährt werden.

Der Gesamtwert der Beihilfen nach den Nrn 5.3.1, 5.3.2,
5.3.4, 5.4 und 7, ausgedrückt als Prozentsatz des förde-
rungsfähigen Investitionsvolumens, ist auf maximal
40 %, bei Junglandwirten gemäß Nr. 4.7 auf maximal
50 % begrenzt.

Die Förderung von Investitionen, die nicht die Erzeu-
gung, Verarbeitung oder Vermarktung von Anhang-I-
Erzeugnissen betreffen, erfolgt unter zusätzlicher Beach-
tung der in der Verordnung (EG) Nr. 69/2001 vom
12. Januar 2001 über die Anwendung der Artikel 87
und 88 EG-Vertrag auf „De-minimis“-Beihilfen oder der
in der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 vom 12. Januar 2001
über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag
auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unterneh-
men vorgesehenen Regeln.

5.2 Kleine Investitionen

Bei Kleinen Investitionen kann entweder ein Zuschuss
nach Nr. 5.2.1 oder eine Zinsverbilligung von Kapital-
marktdarlehen nach Nr. 5.2.2 gewährt werden.

Unterschreitet das förderungsfähige Investitionsvolumen
den Betrag von 10 000 Euro, so ist eine Förderung nach
diesen Grundsätzen nicht möglich.

5.2.1 Zuschuss für die Erfüllung besonderer Anfor-
derungen an die Landwirtschaft und bei Diversifizie-
rung

Bei investiven Maßnahmen

– außerhalb des Bereiches der Tierhaltung von Unter-
nehmen, die nach der VO (EWG) Nr. 2092/911) und
des dazugehörigen EG-Folgerechts zum Zeitpunkt der
Bewilligung anerkannt sind (Ökobetriebe),

– im Bereich der Tierhaltung, die mit ihrem Abschluss
die Ansprüche einer besonders tiergerechten Haltung
entsprechend der Anlage 2 erfüllen,

– im Bereich der Diversifizierung nach Nr. 2.1.3 oder 

– zur Verbesserung der Umweltbedingungen in der Pro-
duktion gemäß Nr. 2.3.3

mit einem förderungsfähigen Investitionsvolumen bis zu
50 000 Euro kann ein Zuschuss von bis zu 35 % des för-
derungsfähigen Investitionsvolumens gewährt werden.

5.2.2 Zinsverbilligung 

Alternativ zu Nr. 5.2.1 kann bei investiven Maßnahmen
nach Nr. 2.1 eine Zinsverbilligung für Kapitalmarktdarle-
hen für ein förderungsfähiges Investitionsvolumen von
bis zu insgesamt 100 000 Euro gewährt werden.

Die Zinsverbilligung kann bis zu 5 % betragen; ihre
Dauer beträgt bis zu zehn Jahre. Die Länder können die
Zinsverbilligung als einmaligen Zuschuss auszahlen hier-
bei darf der abgezinste Zuschuss einen Wert von 20 %

1) Es gelten die Vorschriften der VO (EWG) Nr. 2092/91 des Rates
vom 24. Juni 1991 über den ökologischen Landbau und die entspre-
chende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und
Lebensmittel (ABl. EG Nr. L 198 vom 22. Juli 1991, S.1.



Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode – 21 – Drucksache 15/3151
des in die Förderung einbezogenen Kapitalmarktdarle-
hens nicht übersteigen. Der abgezinste Zuschuss kann
auch den Banken zur Verfügung gestellt und von diesen
in Raten, mindestens einmal jährlich, an die Berechtigten
ausgezahlt werden.

Anstelle der Zinsverbilligung für Kapitalmarktdarlehen
kann auch ein Zuschuss in Höhe von bis zu 20 % des för-
derungsfähigen Investitionsvolumens gewährt werden.

5.3 Große Investitionen

Bei Großen Investitionen kann gleichzeitig sowohl ein
Zuschuss nach Nr. 5.3.1, eine Zinsverbilligung nach
Nr. 5.3.2, ein Erschließungskostenzuschuss nach Nr. 5.3.3
als auch ein gesonderter Junglandwirtezuschuss nach
Nr. 5.3.4 für ein förderungsfähiges Investitionsvolumen
von insgesamt mindestens 50 000 Euro bis zu 1,25 Mill.
Euro gewährt werden.

Überschreitet das förderungsfähige Investitionsvolumen
den Betrag von 1,25 Mill. Euro je Unternehmen, so kann
der Zuwendungsempfänger für den überschreitenden Be-
trag keine Förderung erhalten.

5.3.1 Zuschuss für die Erfüllung besonderer Anfor-
derungen an die Landwirtschaft und bei Diversifizie-
rung

Bei investiven Maßnahmen

– außerhalb des Bereiches der Tierhaltung von Unter-
nehmen, die nach der VO (EWG) Nr. 2092/911) und
des dazugehörigen EG-Folgerechts zum Zeitpunkt der
Bewilligung anerkannt sind (Ökobetriebe),

– im Bereich der Tierhaltung, die mit ihrem Abschluss
die Ansprüche einer besonders tiergerechten Haltung
entsprechend der Anlage 2 erfüllen,

– im Bereich der Diversifizierung nach Nr. 2.1.3 oder

– zur Verbesserung der Umweltbedingungen in der Pro-
duktion gemäß Nr. 2.3.3

kann ein Zuschuss von bis zu 10 % des förderungsfähigen
Investitionsvolumens, maximal 30 000 Euro, gewährt wer-
den.

5.3.2 Zinsverbilligung

Die Zinsverbilligung kann bis zu 5 % betragen; ihre
Dauer beträgt bis zu 20 Jahre. Die Länder können die
Zinsverbilligung abgezinst als einmaligen Zuschuss aus-
zahlen; hierbei darf der abgezinste Zuschuss einen Wert
von 31 % des in die Förderung einbezogenen Kapital-
marktdarlehens nicht übersteigen. Der abgezinste Zu-
schuss kann auch den Banken zur Verfügung gestellt und
von diesen in Raten, mindestens einmal jährlich, an die
Berechtigten ausgezahlt werden.

Die Höhe des verbilligten Kapitalmarktdarlehens ist nach
der Zahl der betriebsnotwendigen Vollarbeitskräfte ge-
staffelt. Sie beträgt für die ersten beiden Vollarbeitskräfte
jeweils bis zu 200 000 Euro, für jede weitere Vollarbeits-
kraft bis zu 85 000 Euro.

5.3.3 Erschließungskostenzuschuss

Zu den Kosten für die Erschließung (Wegebau, Abwas-
serbeseitigung, Eingrünung, Anschluss an die Energie-
und Wasserversorgung sowie an das Fernsprechnetz)
nach Nr. 2.3.6 kann ein Zuschuss bis zu 21 000 Euro ge-
währt werden.

5.3.4 Junglandwirteförderung

Bei Junglandwirten nach Nr. 4.7 kann ein Zuschuss von
bis zu 10 % des förderungsfähigen Investitionsvolumens,
maximal 20 000 Euro, gewährt werden.

5.4 Betreuungsgebühren

Zu den Gebühren für die Betreuung nach Nr. 2.2.3 kann
ein Zuschuss von maximal 60 % der Gebühren gezahlt
werden. Der den Zuschuss überschreitende Teil der Ge-
bühren kann nach Nr. 5.3.2 mit einer Zinsverbilligung ge-
fördert werden.

Die Länder können auch entsprechende Pauschalbeträge
festlegen.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 Ausschöpfung der Höchstförderung

Die Höchstförderung nach diesen Förderungsgrundsätzen
kann während eines Zeitraumes von sechs Jahren maxi-
mal einmal gewährt werden. Dies gilt auch bei Unterneh-
mensteilungen und bei einem Wechsel der Rechtsform
des Unternehmens.

Die Förderung Kleiner sowie Großer Investitionen kann
während des genannten Zeitraumes nacheinander in An-
spruch genommen werden.

Soweit

– die Zuwendungsempfänger,

– deren Gesellschafter/Genossenschaftsmitglieder/Aktio-
näre oder

– von den Zuwendungsempfängern bzw. deren Ge-
sellschaftern/Genossenschaftsmitgliedern/Aktionä-
ren – unbeschadet der gewählten Rechtsform – betrie-
bene landwirtschaftliche Unternehmen

innerhalb eines Zeitraums von sechs Jahren vor Antrag-
stellung eine Förderung nach den Grundsätzen der einzel-
betrieblichen Investitionsförderung erhalten haben, ist
diese anzurechnen. Eine Anrechnung erfolgt auch für den
Fall, dass Fördermittel von Dritten übernommen werden.
Bei gesellschaftsrechtlich organisierten Unternehmen ist
Maßstab für die Anrechnung der Kapitalanteil des Zuwen-
dungsempfängers bzw. des Gesellschafters/Genossen-
schaftsmitglieds/Aktionärs; sofern dieser 25 % nicht über-
steigt, kann eine Anrechnung unterbleiben. Insgesamt
dürfen die bei Großen Investitionen festgelegten Höchst-
beträge nach Nr. 5.3 nicht überschritten werden.

1) Es gelten die Vorschriften der VO (EWG) Nr. 2092/91 des Rates
vom 24. Juni 1991 über den ökologischen Landbau und die entspre-
chende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und
Lebensmittel (ABl. EG Nr. L 198 vom 22. Juli 1991, S.1.
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6.2 Zweckbindungsfrist

Die Förderung von Investitionen erfolgt unter dem Vorbe-
halt des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten

– Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen inner-
halb eines Zeitraumes von zwölf Jahren ab Fertigstel-
lung,

– Maschinen, technischen Einrichtungen und Geräte in-
nerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren ab Lieferung

veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck ent-
sprechend verwendet werden.

6.3 Betriebszusammenschluss

Jeder Zuwendungsempfänger kann seine Förderung ganz
oder teilweise im Rahmen von Betriebszusammenschlüs-
sen wahrnehmen. Der Gesamtbetrag der Förderung des
Betriebszusammenschlusses ist jedoch auf 1,25 Mill.
Euro begrenzt.

Unter einem Betriebszusammenschluss ist die vertraglich
geregelte Zusammenarbeit mehrerer Landwirte – unbe-
schadet der gewählten Rechtsform – zu verstehen; jeder
von ihnen muss einen landwirtschaftlichen Betrieb min-
destens ein Jahr lang vor Antragstellung als selbstständi-
ges Unternehmen bewirtschaftet haben.

Der Vertrag muss schriftlich geschlossen werden. Erfolgt
ein Betriebszusammenschluss in der Rechtsform einer ju-
ristischen Person, kann diese die ihren Mitgliedern zuste-
hende Förderung mit deren Einverständnis zusammenge-
fasst beantragen.

Der Betriebszusammenschluss muss für eine Dauer von
mindestens sechs Jahren, vom Zeitpunkt der Bewilligung
an, vereinbart sein. Die Mitglieder des Betriebszusam-
menschlusses können ihren Anteil am Kapital des Be-
triebszusammenschlusses durch Geld- oder Sacheinlagen
oder durch persönliche Arbeitsleistung einbringen. Jedes
Mitglied muss darüber hinaus durch persönliche Arbeits-
leistung an der Bewirtschaftung des Betriebszusammen-
schlusses mitwirken.

6.4 Berechnungsgrundlage Betreuungsgebühren

Berechnungsgrundlage für die Betreuungsgebühren ist
das förderungsfähige bauliche Investitionsvolumen ein-
schließlich technischer Einrichtungen und Erschließung,
jedoch ohne Baunebenkosten.

Durch die Gebühr sind die in § 8 Abs. 3 der II. Berech-
nungsverordnung genannten Gebühren, Zuschläge und
die Betreuung beim Grundstückserwerb abgegolten.

Wird die Förderung des Vorhabens nach Bewilligung der
Mittel eingestellt, so können dem Betreuer bis zu 40 %
der Betreuungsgebühr belassen werden, wenn der Be-
treuer nachweist, dass die Einstellung des Vorhabens von
ihm nicht zu vertreten ist.

6.5 Buchführung

Die Erstellung nachfolgender, zwischen Bund und Län-
dern abgestimmter Abschnitte können die Länder bei der
Buchführung nach Nr. 4.5.2 jeweils für fakultativ erklä-

ren: Forderungenspiegel, Verbindlichkeitenspiegel, Ein-
zelaufstellung der Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-
instituten, Naturalbericht, ergänzende Angaben zum
Unternehmen, persönliche Angaben.

Anstelle des BML-Jahresabschlusses kann in Ausnahme-
fällen zur Vermeidung von Härten von den Bewilligungs-
behörden auch die Vorlage eines steuerlichen Jahresab-
schlusses akzeptiert werden. In diesem Falle kann jedoch
die Vorlage zusätzlicher Unterlagen zur Beurteilung der
Förderungswürdigkeit verlangt werden.

6.6 Eigenkapitalbildung

Die bereinigte Eigenkapitalbildung ergibt sich aus der Ei-
genkapitalveränderung, bereinigt um Entnahmen und
Einlagen aus dem Privatvermögen.

6.7 Betriebsnotwendige Vollarbeitskräfte

Betriebsnotwendige Vollarbeitskräfte werden berechnet
auf der Grundlage des in der tierischen und pflanzlichen
Produktion und in den Betriebszweigen Direktvermark-
tung, Urlaub auf dem Bauernhof, Freizeit und Erholung
sowie hauswirtschaftliche und landwirtschaftliche Dienst-
leistungen und ländlich-handwerkliche Tätigkeiten mit
Standardwerten des Kuratoriums für Technik und Bauwe-
sen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL) oder einer ver-
gleichbaren Einrichtung im Gartenbau in der jeweils gül-
tigen Fassung ermittelten Gesamtjahresarbeitsbedarfs,
umgerechnet auf vollbeschäftigte Arbeitskräfte. Dabei
sind angemessene Zuschläge für allgemeine Arbeiten und
Betriebsleitung einzubeziehen.

Je betriebsnotwendiger Vollarbeitskraft werden 2 100 Ar-
beitsstunden pro Jahr zugrunde gelegt.

7. Übernahme von Bürgschaften2)

7.1 Für zinsverbilligte Kapitalmarktdarlehen im
Sinne von Nr. 5.1 können anteilige modifizierte Ausfall-
bürgschaften von den in der Garantieerklärung genannten
Ländern (das Land Niedersachsen nach Maßgabe des
Staatsvertrags mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern
über die Umgliederung der Gemeinden im ehemaligen
Amt Neuhaus und anderer Gebiete nach Niedersachsen
vom 2. März 1993) übernommen werden, soweit das Dar-
lehen nicht durch bankübliche Sicherheiten gedeckt und
mit der Zahlung der vertraglich vereinbarten Zins- und
Tilgungsleistungen gerechnet werden kann. Der Bund
übernimmt hierfür mit gesonderter Erklärung eine Garan-
tie von 60 %.

7.2 Bürgschaften können nur für Darlehen übernom-
men werden, die bei Antragstellung auf Bürgschaftsüber-
nahme noch nicht gewährt oder verbindlich zugesagt
worden sind. Eine Darlehenszusage unter dem ausdrück-
lichen Vorbehalt der Bürgschaftsgewährung ist unschäd-
lich.

7.3 Die Bürgschaften decken höchstens 80 % des
Ausfalls an der Hauptforderung, den marktüblichen

2) Die Übernahme von Bürgschaften im Rahmen des AFP läuft mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2004 aus.
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Zinsen sowie den Kosten der Kündigung und Rechtsver-
folgung, für die Kosten jedoch nur bis zu 2 % des Bürg-
schaftshöchstbetrages für die Hauptforderung.

Ab Eintritt des Verzuges des Kreditnehmers ist der Zins-
satz in die Bürgschaft einbezogen, der gegenüber dem
Kreditnehmer als Schadenersatzanspruch geltend ge-
macht werden kann. Die Höhe des Schadensersatzanspru-
ches ist auf den Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerli-
chen Gesetzbuches zuzüglich 3 % p. a. begrenzt, es sei
denn, im Schadensfall wird ein höherer Ersatzanspruch
nachgewiesen. In keinem Fall darf jedoch der vertraglich
vereinbarte und von dem bürgenden Land gebilligte Re-
gelzinssatz überschritten werden.

Sonstige Verzugsschäden, Zinseszinsen, Stundungszin-
sen, Provisionszinsen, Strafzinsen, Überziehungszinsen,
Bearbeitungsgebühren und Prüfungskosten sind von der
Bürgschaft nicht erfasst und dürfen auch nicht mittelbar
gegenüber dem bürgenden Land in die Ausfallberech-
nung einbezogen werden.

Der Selbstbehalt der Hausbanken beträgt mindestens
20 %; er darf nicht gesondert oder vorrangig besichert
oder auf Dritte übertragen werden.

7.4 Der Darlehensnehmer hat so weit wie möglich Si-
cherheiten – vorrangig Grundpfandrechte – zur Verfü-
gung zu stellen. Dies gilt auch, wenn er nachträglich da-
für geeignetes Vermögen erlangt. Zu den Sicherheiten,
die vor Feststellen des Ausfalls zu verwerten sind, gehö-
ren auch etwaige für das Darlehen gegebene Bürgschaf-
ten Dritter. Bei haftungsbeschränkenden Rechtsformen ist
Voraussetzung für die Vergabe einer Ausfallbürgschaft,
dass alle Gesellschafter, die einen wesentlichen Einfluss
auf den Darlehensnehmer ausüben können, für das Darle-
hen mithaften, zumindest aber eine selbstschuldnerische
Bürgschaft in Darlehenshöhe abgeben.

7.5 Die Verbürgung von Haushaltsmitteln des Bun-
des und der Länder sowie die Übernahme von Bürgschaf-
ten in Sanierungsfällen sind ausgeschlossen.

7.6 Die nicht in der Garantieerklärung genannten
Länder können nach Maßgabe der vorstehenden Bestim-
mungen reine Landesbürgschaften für zinsverbilligte Ka-
pitalmarktdarlehen übernehmen; hierfür übernimmt der
Bund keine Garantie.

Anlage 1

Förderung von Maschinen und Geräten für eine be-
sonders umweltgerechte Ausrichtung der Produktion
und für nachwachsende Rohstoffe gemäß Nr. 2.3.3,
2. Tiret

Hierbei handelt es sich um folgende Maschinen:

1. Maschinen, einschließlich der Spezialmaschinen und
-geräte für die ökologische Produktion, die für eine
besonders umweltgerechte Ausrichtung der Produk-
tion beschafft werden, soweit eine angemessene Aus-
lastung, gegebenenfalls im überbetrieblichen Einsatz,
erreicht wird.

a) Pflanzenschutz

– Bei der Biologischen Bundesanstalt für Land-
und Forstwirtschaft eingetragene Pflanzen-
schutzgeräte, die mit anerkannten technischen
Einrichtungen ausgerüstet sind, die im Verzeich-
nis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober
1993 in der jeweils gültigen Fassung aufgeführt
sind.

– Reinigungseinrichtungen für leere Pflanzen-
schutzmittelgebinde sowie die Außenreinigung
von Pflanzenschutzgeräten.

– Spezialausrüstungen zur Bekämpfung von
Schadorganismen (z. B. innovative Verfahren
zur mechanischen und thermischen Unkrautre-
gulierung oder andere innovative Geräte, die
eine Einsparung von Pflanzenschutzmitteln er-
möglichen).

b) Düngung

Geräte zur bodennahen Flüssigmistausbringungs-
und direkten -einarbeitungstechnik sowie Exakt-
streuaggregate zur Festmistausbringung.

c) Bodenschonende Bearbeitungs- und Bestelltechnik

– Unterstock-Bodenbearbeitungsgeräte

– Mulchsaatgeräte

d) Globale Positionierungssysteme (GPS)

Empfangsgeräte und Software zur Nutzung der sa-
tellitengestützen Positionsbestimmung sowie Ge-
räte (Sensoren) einschließlich Software zur Erfas-
sung von Erntemengen, Maschinenzuständen,
Boden- und Pflanzeneigenschaften bei der teilflä-
chenspezifischen Bewirtschaftung.

2. Spezialmaschinen und -geräte

– für nachwachsende Rohstoffe im Non-food-Be-
reich, soweit die Praxistauglichkeit und Wirtschaft-
lichkeit nachgewiesen wird

– für die Bewirtschaftung von Steillagen in Bergge-
bieten und sonstigen Gebieten mit vergleichbarer
Bewirtschaftungserschwernis.

3. Umrüstung von Traktoren und selbstfahrenden Ar-
beitsmaschinen für den Einsatz von Pflanzenöl.*) 

Anlage 2

Bauliche Anforderungen an eine besonders tierge-
rechte Haltung gemäß Nrn. 5.2.1 und 5.3.1

Mit den zu fördernden Investitionen sind die baulichen
und technischen Voraussetzungen zur Einhaltung der fol-
genden Anforderungen zu schaffen:

*) Die Anwendung dieser Regelung ist ausgesetzt. Die Aussetzung kann
durch PLANAK-Beschluss aufgehoben werden, wenn der Bund hier-
zu kein Programm anbietet.
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Generelle Anforderung:
Ställe müssen so beschaffen sein, dass deren tageslicht-
durchlässige Flächen mindestens

– 3 % der Stallgrundfläche bei Mastschweinen, Zucht-
sauen, Zuchtebern und Ferkeln sowie

– 5 % bei allen übrigen Tierarten

betragen.

Anforderungen an Laufställe für Milchkühe und 
Aufzuchtrinder
– Förderungsfähig sind Liegeboxenlaufställe oder

Mehrflächenställe (z. B. Tiefstreu- oder Tretmiststall).

– Für jedes Tier ist ein Grundfutterfressplatz bereitzu-
stellen, dessen Breite dazu ausreicht, dass alle Tiere
gleichzeitig fressen können. Bei Vorratsfütterung ist
ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von 1,2 : 1 zulässig.

– Die spaltenfreie Liegefläche muss so bemessen sein,
dass alle Tiere gleichzeitig liegen können.

– Die nutzbare Stallfläche muss mind. 5 m2  je Groß-
vieheinheit betragen.

– Laufgänge müssen ausreichend breit sein, sodass sich
die Tiere stressfrei begegnen können.

– Im Falle von Liegeboxen ist für jedes Tier eine Liege-
box bereitzustellen.

– Liegeplätze müssen ausreichend mit geeigneter tro-
ckener Einstreu oder anderem komfortschaffenden
Material (Komfortmatten geprüfter und anerkannter
Qualität) versehen werden können.

Anforderungen an die Kälberhaltung
– Der Stall muss so beschaffen sein, dass die Kälber ab

der 5. Lebenswoche in Gruppen gehalten werden kön-
nen.

– Die Liegefläche muss so bemessen sein, dass alle
Tiere einer Gruppe gleichzeitig liegen können.

– Die Liegefläche muss ausreichend mit geeigneter Ein-
streu versehen werden können.

– Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den Tieren
während der Weideperiode täglich ein Auslauf mit
freiem Zugang zu einer Tränkevorrichtung geboten
werden kann oder die Tiere im Offenstall (einschließ-
lich Kälberhütten) gehalten werden.

Anforderungen an Haltungsformen in der 
Rindermast (außer Mutterkuhhaltung)
– Für jedes Tier ist ein Grundfutterfressplatz bereitzu-

stellen, dessen Breite ausreicht, dass alle Tiere gleich-
zeitig fressen können. Bei Vorratsfütterung ist ein
Tier-Fressplatz-Verhältnis von 1,5 : 1 zulässig.

– Perforierte Böden (mit einer Spaltenbreite von max.
3,5 cm) dürfen höchstens 50 % der nutzbaren Stallflä-
che ausmachen.

– Die verfügbare Fläche muss 

– bis 350 kg Lebendgewicht mind. 3,5 m2 pro Tier
und

– über 350 kg Lebendgewicht mind. 4,5 m2 pro Tier

betragen.

– Die Liegefläche muss ausreichend mit geeigneter tro-
ckener Einstreu oder anderem komfortschaffenden
Material (Komfortmatten geprüfter und anerkannter
Qualität) versehen werden können.

– Die Liegefläche muss so bemessen sein, dass alle
Tiere gleichzeitig liegen können.

Anforderungen an die Haltung von Mutterkühen

– Die nutzbare Stallfläche muss mind. 5 m2  je Groß-
vieheinheit betragen.

– Die Liegefläche muss so bemessen sein, dass alle
Tiere gleichzeitig liegen können.

– Die Liegefläche muss ausreichend mit geeigneter Ein-
streu versehen werden können.

– Der Stall muss über einen Zugang zu einem befestig-
ten Auslauf verfügen, der so bemessen ist, dass er für
den Aufenthalt der gesamten Herde ausreicht.

Anforderungen an die Haltung von Mastschweinen

– Für je sechs Tiere ist eine Tränke bereitzustellen.

– Die Tiere sind in Gruppen zu halten, dabei müssen

– die Gruppengröße, soweit es die Bestandsgröße zu-
lässt, mindestens 20 Tiere umfassen und

– die Buchten so groß und so gestaltet sein, dass sie
in Fressbereich, Liegebereich und Bewegungs-/
Abkotbereich strukturiert werden können.

– Der Liegebereich muss so bemessen sein, dass alle
Tiere gleichzeitig liegen können.

– Die nutzbare Stallfläche je Mastschwein muss

– bis 60 kg Lebendgewicht mind. 0,6 m2 pro Tier

und

– bei mehr als 60 kg Lebendgewicht mind. 1,0 m2

pro Tier

betragen.

– Der Liegebereich muss

– ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu ver-
sehen werden können oder

– mit Tiefstreu versehen werden können oder

– mit einer Komfortliegefläche ausgestattet sein, wo-
bei im Stall für alle Tiere zugänglich die folgenden
Beschäftigungselemente gleichzeitig zur Verfü-
gung stehen müssen:

– Holz an Ketten und
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– eine besondere Fütterungstechnik, die die Dauer
der Futteraufnahme beim Tier ausdehnt und eine
Beschäftigung induziert und

– Strohraufen mit Auffangschalen.

Anforderungen an die Haltung von Zuchtsauen und 
Zuchtebern

– Der Stall muss so beschaffen sein, dass Sauen – abge-
sehen vom Abferkelbereich – in Gruppen gehalten
werden können.

– Die nutzbare Stallfläche je Zuchtsau muss mind.
3,0 m2 und je Eber mind. 7 m2 betragen.

– Der Liegebereich muss

– ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu ver-
sehen werden können oder

– mit Tiefstreu versehen werden können oder

– mit einer Komfortliegefläche ausgestattet sein, wo-
bei im Stall für alle Tiere zugänglich die folgenden
Beschäftigungselemente gleichzeitig zur Verfü-
gung stehen müssen:

– Holz an Ketten und

– eine besondere Fütterungstechnik, die die Dauer
der Futteraufnahme beim Tier ausdehnt und eine
Beschäftigung induziert und

– Strohraufen mit Auffangschalen.

– Im Falle der Trogfütterung ist je Sau ein Fressplatz be-
reitzustellen, dessen Breite es zulässt, dass alle Tiere
gleichzeitig fressen können.

– Bei Futterstationen ist der zugehörige Warteraum so
zu gestalten, dass Verletzungen der Tiere vermieden
werden.

– Die Mindestfläche je Abferkelbucht muss 4,5 m2 be-
tragen.

– Die Abferkelbucht muss so ausgestaltet sein, dass sich
die Sau ungehindert umdrehen kann und die Ferkel
gleichzeitig vor Erdrücken geschützt sind.

Anforderungen an die Haltung von Ferkeln

– Ferkel bis zu 30 kg Lebendgewicht dürfen nicht auf
vollständig perforierten Böden gehalten werden.

– Der Liegebereich muss physikalisch und thermisch
komfortabel gestaltet werden und muss so bemessen
sein, dass alle Ferkel gleichzeitig liegen können.

Anforderungen an die Haltung von Ziegen

– Für jedes Tier ist ein Fressplatz bereitzustellen, dessen
Breite dazu ausreicht, dass alle Tiere gleichzeitig fres-
sen können.

– Der Stallraum muss mit einem planbefestigten Boden
sowie einer Ablamm- bzw. Absonderungsbucht ausge-
stattet sein.

– Die nutzbare Stallfläche muss mind. 1,5 m2/Ziege und
0,35 m2/Zicklein betragen.

– Liegeplätze müssen ausreichend mit geeigneter tro-
ckener Einstreu versehen werden können.

– Neben der o. g. nutzbaren Stallfläche sind zusätzlich
pro Ziege mind. 0,5 m2 nutzbare Liegeflächen zu
schaffen, die gegenüber der übrigen Stallfläche erhöht
sind und auf unterschiedlichem Niveau mindestens
3 Stufen vorsehen; ergänzend sind Voraussetzungen
für Springmöglichkeiten zu schaffen.

– Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den Tieren
ein Auslauf mit ausreichend und geeigneten Kletter-
möglichkeiten zur Verfügung steht.

– Es müssen Zickleinnester vorhanden sein, die so be-
messen sind, dass alle Zicklein gleichzeitig liegen
können.

– In Stall und Auslauf müssen ausreichend Bürsten und
Reibungsflächen zur Verfügung stehen.

Anforderungen an die Haltung von Schafen

– Der Stallraum muss mit einem planbefestigten Boden
sowie einer Ablamm- bzw. Absonderungsbucht ausge-
stattet sein.

– Die nutzbare Stallfläche muss mind. 1,5 m2/Schaf und
0,35 m2/Lamm betragen.

– Liegeplätze müssen ausreichend mit geeigneter tro-
ckener Einstreu versehen werden können.

– Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den Tieren
ein Auslauf zur Verfügung steht, der so bemessen ist
und gestaltet ist, dass er für die Sammlung und den
Aufenthalt der Herde ausreicht.

– Die Auslauffläche (Abtriebeinrichtung) muss mit ei-
nem Klauenbad einschließlich Zutriebeinrichtung aus-
gestattet sein.

Anforderungen an die Freilandhaltung von 
Legehennen

– Der Stall muss mit einem Dachüberstand von mindes-
tens 2 m Breite/Tiefe über die gesamte mit Aus-
schlupflöchern versehene Stallseite verfügen; die ge-
samte Fläche unter dem Dachüberstand muss befestigt
sein.

– Im Außenbereich müssen

– für alle Tiere ausreichende Schutzeinrichtungen
natürlicher oder baulicher Art (z. B. Unterstände,
Bäume, Sträucher) zur Verfügung stehen, die aus-
reichend breit und so verteilt und zusammenhän-
gend angelegt sind, dass sie von den Hühnern von
jeder Stelle des Außenbereiches schnell erreicht
werden können.

– Tränkeeinrichtungen in ausreichender Zahl und
verteilt angeordnet vorhanden sein.
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Anforderungen an die Bodenhaltung von Legehennen

– Der Stall muss mit einem befestigten Kaltscharrraum
verbunden sein, der mindestens einem Drittel der
nutzbaren Stallfläche entspricht und mit geeigneten,
ausreichend bemessenen und gleichmäßig verteilten
Staubbädern ausgestattet ist.

Anforderungen an die Haltung von Mastputen

– Der Stall muss gemäß den bundeseinheitlichen Eck-
werten für eine freiwillige Vereinbarung zur Haltung
von Jungmasthühnern (Broiler, Masthähnchen) und
Mastputen, vom 17. September 1999, Anlage 2 Min-
destanforderungen für die Putenhaltung3)), ausgestat-
tet sein.

– Der Stall muss so bemessen sein, dass die Besatz-
dichte während der Endmastphase bei Putenhennen
max. 35 kg und bei Putenhähnen max. 40 kg Lebend-
gewicht pro m2 nutzbarer Stallfläche nicht überschrei-
tet.

– Es muss ein Stallabteil zur gesonderten Haltung von
abgestoßenen, kranken oder verletzten Tieren vorhan-
den sein.

– Der Stall muss mit einem befestigten Kaltscharrraum
bzw. Wintergarten verbunden sein, der mindestens
800 cm2/Putenhahn und 500 cm2/Putenhenne umfasst
und mit geeigneten, ausreichend bemessenen und
gleichmäßig verteilten Staubbädern ausgestattet ist.

– Stall und Kaltscharrraum bzw. Wintergarten sind mit
Vorrichtungen für Rückzugsmöglichkeiten und Be-
schäftigung (erhöhte Ebenen, Sichtbarrieren, Stroh-
raufen) auszustatten.

Anforderungen an die Haltung von Masthühnern

– Der Stall muss gemäß den bundeseinheitlichen Eck-
werten für eine freiwillige Vereinbarung zur Haltung
von Jungmasthühnern (Broiler, Masthähnchen) und
Mastputen vom 17. September 1999, Anlage 1 Min-
destanforderungen für die Mast von Jungmasthühnern
(Broiler, Masthähnchen)3), ausgestattet sein.

– Der Stall muss so bemessen sein, dass die Besatz-
dichte während der Endmastphase max. 25 kg Le-
bendgewicht pro m2 nutzbarer Stallfläche nicht über-
schreitet.

– Es muss ein Stallabteil zur gesonderten Haltung von
abgestoßenen, kranken oder verletzten Tieren vorhan-
den sein.

– Die nutzbare Stallfläche muss planbefestigt und aus-
reichend mit geeigneter trockener Einstreu versehen
werden können.

Anforderungen an die Haltung von Enten oder 
Gänsen

– Der Stall muss so bemessen sein, dass die Besatz-
dichte während der Endmastphase bei Mastenten max.
25 kg und bei Mastgänsen max. 30 kg Lebendgewicht
pro m2 nutzbarer Stallfläche nicht überschreitet.

– Der Außenbereich muss so bemessen sein, dass ein
Weideauslauf von mind. 2 m2/Mastente bzw. 4 m2/
Mastgans zur Verfügung steht.

– Der Stall muss so beschaffen sein, dass den Tieren ein
Auslauf und jederzeit zugängliche, ausreichend be-
messene Bademöglichkeiten zur Verfügung stehen.

– Die Bademöglichkeiten müssen so gestaltet sein, dass
die Enten oder Gänse den Kopf bis mindestens hinter
das Auge ins Wasser stecken können. Es müssen Ein-
richtungen vorhanden sein, die die Bereitstellung von
klarem Wasser für das Baden gewährleisten.

Anlage 3

Umrechnungsschlüssel

Bei der Ermittlung des höchstzulässigen Viehbesatzes ist
folgender Umrechnungsschlüssel anzuwenden:

Kälber (außer Mastkälber) und
Jungvieh unter 6 Monaten 0,300 GVE

Mastkälber 0,400 GVE

Rinder von 6 Monaten 
bis 2 Jahren 0,600 GVE

Rinder von mehr als 2 Jahren 1,000 GVE

Equiden unter 6 Monaten 0,500 GVE

Equiden von mehr als 6 Monaten 1,000 GVE

Mutterschafe 0,150 GVE

Schafe (außer Mutterschafe) 
von mehr als 1 Jahr 0,100 GVE

Ziegen 0,150 GVE

Ferkel 0,020 GVE

Mastschweine:

– bei Betrachtung der gesamten Mastdauer 0,130 GVE

– oder bei zweistufiger Betrachtung

– Läufer (20 bis 50 kg) 0,060 GVE

– sonstige Mastschweine (über 50 kg) 0,160 GVE

Zuchtschweine 0,300 GVE

Geflügel 0,004 GVE

Die Länder können diesen Umrechnungsschlüssel ergän-
zen, wenn seine Anwendung einer zielgerechten Umset-
zung zuwiderlaufen würde.

3) Siehe Tierschutzbericht der Bundesregierung, Anhang 6; Bundes-
tagsdrucksache 14/ 5712.
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B. Förderung einzelbetrieblicher 
Managementsysteme

Der Förderungsgrundsatz ist befristet bis 31. Dezember
2008.

1. Zuwendungszweck

Gewährung einer Förderung für die Einführung von Ma-
nagementsystemen, die einen Beitrag leisten zur Verbes-
serung

– der Produkt- und Prozessqualität und

– der Rückverfolgbarkeit der Erzeugung und 

– des Tierschutzes und der Tiergesundheit sowie

– von Umweltaspekten der gesamten Produktion.

Mit der Förderung soll die Verbesserung der Produktions-
bedingungen in der Landwirtschaft unterstützt werden,
indem die Einführung einer systematischen Dokumenta-
tion und Auswertung sowie die kontinuierliche Optimie-
rung aller Produktionsprozesse in landwirtschaftlichen
Betrieben beschleunigt und erleichtert werden. 

Managementsysteme sollen den Landwirten bei der Ein-
haltung anderweitiger Verpflichtungen1) Unterstützung
geben. Mit der Förderung zertifizierter Managementsys-
teme sollen Landwirte darin unterstützt werden, Leistun-
gen, die über die gute fachlich Praxis hinausgehen, trans-
parent zu dokumentieren. 

2. Gegenstand der Förderung

2.1 Gefördert werden kann während fünf Jahren die
Einführung von nach Nr. 2.2. anerkannten betrieblichen
Managementsystemen im landwirtschaftlichen Betrieb,
wobei sowohl Nr. 2.1.1 als auch Nr. 2.1.2 erfüllt werden
müssen. Förderfähig sind 

2.1.1 die Anwendung eines gesetzlich geregelten oder
von den Ländern anerkannten Systems im landwirtschaft-
lichen Betrieb. Dazu gehören auch 

– die im Zusammenhang mit der Einführung stehenden
Beratungsleistungen einschließlich der erforderlichen
Weiterbildung und 

– bei Systemen nach Nr. 2.2.2 auch 

– die erstmaligen Zertifizierungs- bzw. Validierungs-
kosten einschließlich eventueller Eintragungsge-
bühren

– sowie die Aufwendungen für die Teilnahme an
überbetrieblichen Systemen zur Zusammenführung
und Auswertung von Daten.

2.1.2 Eine betriebsbezogene Beratung zur Analyse/
Auswertung der Aufzeichnungen aus den Systemen nach
Nr. 2.1.1 sowie die Erarbeitung von Strategien zur Besei-
tigung etwaiger Schwachstellen. Diese Beratung kann
auch von einer anderen fach- und sachkundigen Institu-
tion als dem Systemanbieter des geförderten Manage-
mentsystems geleistet werden.

2.2 Anerkennungsfähige Systeme

Förderfähige Systeme müssen entweder gesetzlich gere-
gelt oder vom jeweiligen Land anerkannt sein. Die fol-
genden Anerkennungsvoraussetzungen müssen jeweils
komplett erfüllt werden: 

2.2.1 Systeme zur Einhaltung anderweitiger Ver-
pflichtungen (Cross Compliance)

– Dokumentation der jeweils geltenden Parameter zur
Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen  nach VO
1782/20032), Anhänge III und IV sowie der Durchfüh-
rungsverordnungen anhand der hierzu entwickelten
nationalen Indikatoren und

– Aufbereitung und Auswertung der Ergebnisse der Do-
kumentation als Grundlage für eine betriebsbezogene
Beratung. 

Die Systembetreiber müssen darstellen, wie Schnittstel-
len zu bereits bestehenden Umweltmanagement-, Quali-
tätssicherungs- oder Qualitätsmanagementsystemen be-
achtet werden. 

2.2.2 Einzelbetriebliche Managementsysteme

– Einhaltung der Voraussetzungen nach Nr. 2.2.13), 

– Berücksichtigung von Schnittstellen und Standardisie-
rungen, die eine überbetriebliche Zusammenführung
und Auswertung ermöglichen

– Dokumentation, Eigen- und Fremdkontrolle sowie
Vergabe eines anerkannten Zertifikats,

– für das jeweilige System anerkannte Zertifizierer bzw.
Umweltgutachter,

– Energiebilanz auf Betriebsebene.

– In der tierischen Produktion mindestens:

– Führung von Bestandsregistern und Herkunfts-
nachweisen,

– Dokumentation des Futtermittelzukaufs bzw. Füh-
ren von Mischprotokollen bei Eigenmischung,

– Dokumentation des Futtermitteleinsatzes,

– Dokumentation der tierärztlichen Behandlungen,

– Dokumentation der Einhaltung aller jeweils gelten-
den Bestimmungen zu Tierhaltung und Tierschutz.

1) Nach:
– Titel II Kapitel 1 der VO 1782/2003 des Rates vom 29. September

2003 mit gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen im Rahmen
der Gemeinsamen Agrarpolitik und mit bestimmten Stützungs-
regeln für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe (ABl L 270/1 vom
21. Oktober 2003)

– und den dazu erlassenen europäischen und nationalen Durchfüh-
rungsvorschriften.

2) VO 1782/2003 des Rates vom 29. September 2003 mit gemeinsamen
Regeln für Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpo-
litik und mit bestimmten Stützungsregeln für Inhaber landwirtschaft-
licher Betriebe.

3) Nr. 2.2.1 erster Anstrich ist erst ab 2005 einzuhalten.
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– In der pflanzlichen Produktion mindestens4):

– Erstellung von Nährstoffbilanzen für N und P für
Bewirtschaftungseinheiten und auf Betriebsebene,

– Bewertung der Risiken durch Erosion und Boden-
verdichtungen,

– Bewertung der Vielfalt der Fruchtfolgen,

– Erstellung einer Humusbilanz oder Kohlenstoff-
analyse für die Fruchtfolgen oder Bewirtschaf-
tungseinheiten, 

– Erfassung der Artenvielfalt anhand von Leitarten
auf bestimmten Flächen sowie von biodiversitäts-
relevanten Landschaftselementen in Agrarökosys-
temen,

– Bewertung der Pflanzenschutzmittelanwendungen
im Betrieb (z. B. anhand des normierten Behand-
lungsindex für Pflanzenschutzmittel).

Die Länder können auch Systeme anerkennen, die nur
einzelne Bereiche des Betriebs (z. B. Schwerpunkt
pflanzliche oder tierische Produktion) abdecken.

3. Zuwendungsempfänger

Landwirtschaftliche Unternehmen unbeschadet der ge-
wählten Rechtsform.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Der teilnehmende Betrieb verpflichtet sich, 

– ein System nach Nr. 2.2.1 oder 2.2.2 einzuführen und

– eine betriebsbezogene Beratung zur Analyse/Auswer-
tung der Aufzeichnungen sowie zur Erarbeitung von
Strategien zur Beseitigung etwaiger Schwachstellen in
Anspruch zu nehmen und dazu auch seine betriebli-
chen Daten in anonymisierter Form für eine überbe-
triebliche Auswertung bereitzustellen.

4.2 Im Fall der Teilnahme an einem System nach
Nr. 2.2.2 muss der Landwirt nachweisen, dass er das oder
die infrage kommende/n Zertifikat/e erworben hat. Sofern
entsprechende Kosten nachgewiesen werden können,

kann die Förderung nach Nr. 5.1.2 auch in einer Summe
gewährt werden.

4.3 Der teilnehmende Landwirt muss ggf. auch durch
Anwendung mehrerer Systeme in jedem Fall die Erfas-
sung des kompletten Betriebs gewährleisten.

4.4 Die Daten für die überbetriebliche Auswertung
sind auf Verlangen jährlich den Bewilligungsbehörden
zur Verfügung zu stellen.

4.5 Bei Teilnahme am europäischen Öko-Audit
EMAS gem. VO (EG) Nr. 761/2001 sind der Bewilli-
gungsbehörde auf Verlangen die Berichte über die Um-
weltbetriebsprüfung und die Umwelterklärung zur Verfü-
gung zu stellen. 

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

5.1 Einem Zuwendungsempfänger können einmalig
in Form von Zuschüssen für einen Zeitraum von höchs-
tens fünf Jahren5) folgende Zuwendungen gewährt wer-
den: 

5.1.1 bei Einführung von Systemen zur Einhaltung an-
derweitiger Verpflichtungen nach Nr. 2.2.1

– für die Maßnahmen nach Nr. 2.1.1 eine jährliche Fest-
betragsförderung in Höhe von 250 Euro,

– für die Maßnahmen nach Nr. 2.1.2 eine Anteilsfinan-
zierung in Höhe von 50 % der nachgewiesenen Kos-
ten, maximal 1 000 Euro pro Jahr;

5.1.2 bei Einführung von einzelbetrieblichen Manage-
mentsystemen nach Nr. 2.2.2 

– für die Maßnahmen nach Nr. 2.1.1 eine jährliche Fest-
betragsförderung in Höhe von 500 Euro,

– für die Maßnahmen nach Nr. 2.1.2 eine Anteilsfinan-
zierung in Höhe von 50 % der nachgewiesenen Kos-
ten, maximal 1 500 Euro pro Jahr.

5.2 Bei einer Aufwertung des Systems gemäß
Nr. 2.2.1 auf ein System gemäß Nr. 2.2.2 im Laufe des
Förderzeitraums können ab dem Jahr der Einführung für
fünf Jahre die Fördersätze gemäß Nr. 5.1.2 gewährt wer-
den. 

4) Im Jahr 2004 können auch Systeme anerkannt werden, die mindes-
tens drei der folgenden Kriterien erfüllen. Die Systemanbieter müs-
sen sich dann verpflichten, ab 2005 alle Kriterien in ihren Systemen
zu erfassen.

5) In einer Einführungsphase bis zum 31. Dezember 2004 können auch
Bewilligungen für ein Jahr ausgesprochen werden; in diesem Fall ist
auch eine anschließende erneute Förderung über fünf Jahre möglich.
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Grundsätze für die Förderung im Bereich der Marktstrukturverbesserung
1. Zuwendungszweck

Durch die Förderung soll die Vermarktung landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse in Bezug auf Menge, Qualität
und Art des Angebotes an die Markterfordernisse ange-
passt werden.

Es soll ein Beitrag zur Verbesserung der Wettbewerbsfä-
higkeit der Verarbeitungs- und Vermarktungsunterneh-
men geleistet werden, um insbesondere Voraussetzungen
für Erlösvorteile der Erzeuger zu schaffen.

2. Gegenstand der Förderung

2.1 Förderungsfähig sind die angemessenen Aufwen-
dungen für:

2.1.1 Neu- und Ausbau von Kapazitäten einschließlich
der technischen Einrichtungen; die Förderung des dafür
erforderlichen Landankaufs kann von der nach Landes-
recht zuständigen Stelle nur in begründeten Einzelfällen,
insbesondere bei einer Verlegung des Betriebes oder we-
sentlicher Betriebsteile in Gewerbegebiete und der Zu-
sammenführung von getrenntem Boden- und Gebäudeei-
gentum, zugelassen werden;

2.1.2 innerbetriebliche Rationalisierung durch Umbau
und/oder Modernisierung der technischen Einrichtungen;

2.1.3 Im Zusammenhang mit den Nrn. 2.1.1 und 2.1.2
zählen zu den förderungsfähigen Aufwendungen generell
die Kosten der Vorplanung, soweit es sich nicht um Ver-
waltungskosten der Länder handelt.

Vorhaben können sich in Bauabschnitte gliedern; die Vor-
haben müssen jedoch in längstens fünf Jahren durchge-
führt sein;

2.2 Von der Förderung sind ausgeschlossen:

2.2.1 Investitionen, die nicht den Auswahlkriterien für
Investitionen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und
Vermarktungsbedingungen für land- und forstwirtschaft-
liche Erzeugnisse gemäß der Verordnung (EG) Nr. 445/
2002 der Kommission entsprechen;

2.2.2 Neuanlagen, wenn dem Aus- oder Umbau vor-
handener Anlagen oder dem Ankauf von für das Vorha-
ben geeigneten Gebäuden, die vor ihrem Ankauf einem
anderen Zweck dienten oder nicht zum gleichen Zweck
bereits gefördert wurden, wirtschaftlich der Vorzug zu ge-
ben ist;

2.2.3 eingebrachte Grundstücke, Gebäude, Einrichtun-
gen und technische Anlagen;

2.2.4 Wohnbauten nebst Zubehör;

2.2.5 Anschaffungskosten für PKW und Vertriebsfahr-
zeuge, Kosten für Büroeinrichtungen;

2.2.6 Kreditbeschaffungskosten, Leasingkosten, Pach-
ten, Erbbauzinsen, Grunderwerbsteuer, Umsatzsteuer,
Kauf von Patenten und Lizenzen sowie Marken;

2.2.7 Ersatzbeschaffungen, Eigenleistungen, ge-
brauchte Maschinen und Einrichtungen;

2.2.8 Investitionen auf der Einzelhandelsstufe;

2.2.9 Investitionen von Unternehmen, an denen die
Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt mittelbar
oder unmittelbar zu mehr als 25 % beteiligt sind;

3. Zuwendungsempfänger

Als Zuwendungsempfänger kommen vorhandene oder
neu zu schaffende Absatzeinrichtungen und Unterneh-
men des Handels sowie der Be- und Verarbeitung für
landwirtschaftliche Erzeugnisse ohne Rücksicht auf ihre
Rechtsform in Betracht, deren Tätigkeit sich nicht
gleichzeitig auf die Produktion landwirtschaftlicher
Grunderzeugnisse erstreckt.1) 

4. Anwendungsbereiche

Die Grundsätze finden Anwendung auf:

4.1 Investitionen gemäß Nrn. 2.1.1 und 2.1.2

– bei Vermarktungseinrichtungen für Blumen und Zier-
pflanzen;

– für die Erfassung, Lagerung, Aufbereitung und Ver-
marktung von Saat- und Pflanzgut,

– für die Erfassung und Lagerung von Lein sowie für
Einrichtungen zur Herstellung, Lagerung und Ver-
marktung von Leinfasern und Nebenprodukten,

– für die Aufbereitung und Lagerung von Heil- und Ge-
würzpflanzen.

4.2 Investitionen gemäß Nrn. 2.1.1 und 2.1.2 mit
Maßnahmen in anderen als in 4.1 genannten Bereichen
für Vorhaben, für die ein Plan gemäß Artikel 40 der Ver-
ordnung über die Förderung der Entwicklung des ländli-
chen Raumes durch den Europäischen Ausrichtungs- und
Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) einge-
reicht worden ist, dem der Planungsausschuss im Bereich
der Verarbeitung und Vermarktung zugestimmt hat;

4.3 Investitionen gemäß Nrn. 2.1.1 und 2.1.2 mit
Maßnahmen in anderen als in 4.1 genannten Bereichen
für Vorhaben, für die keine EAGFL-Mittel in Anspruch

1) Der Warenbereich Lein ist von der Einschränkung, dass sich die Tä-
tigkeit der Zuwendungsempfänger nicht gleichzeitig auf die Produk-
tion landwirtschaftlicher Grunderzeugnisse erstreckt, ausgenommen.
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genommen werden sollen, für die aber ein Plan gemäß
Art. 40 der Verordnung über die Förderung der Entwick-
lung des ländlichen Raumes durch den EAGFL erarbeitet
worden ist, dem der Planungsausschuss zugestimmt hat.

5. Zuwendungsvoraussetzungen

5.1 Die Förderung gemäß Nrn. 4.2 bzw. 4.3 setzt
voraus, dass ein Plan gemäß Art. 40 der VO (EG)
Nr. 1257/1999 über die Förderung der Entwicklung des
ländlichen Raums durch den EAGFL eingereicht bzw. er-
arbeitet worden ist.

5.2 Erzeugergemeinschaften und Vereinigungen kön-
nen erst nach Ablauf von sieben Jahren nach ihrer Aner-
kennung berücksichtigt werden.

5.3 Unternehmen können nur gefördert werden, wenn
sie mindestens fünf Jahre lang mindestens 50 % ihrer
Aufnahmekapazität an den Erzeugnissen, für die sie ge-
fördert werden, durch Lieferverträge mit Erzeugern bin-
den.

Die beteiligten Erzeuger können sich bei den Lieferver-
trägen gemeinschaftlich vertreten lassen. Den Lieferver-
trägen stehen entsprechende satzungs-, statutenmäßige
oder gesellschaftsvertragliche Verpflichtungen zwischen
Erzeugern und gemeinschaftlichen Absatzeinrichtungen
gleich.

Von dem Erfordernis der Lieferverträge kann bei Investi-
tionen in Vermarktungseinrichtungen für Blumen und
Zierpflanzen und bei Tierkörperbeseitigungsanlagen we-
gen der besonderen Funktionsweise dieser Absatzeinrich-
tungen abgesehen werden.

5.4 Jede Förderung setzt voraus, dass die
Wirtschaftlichkeit des Zuwendungsempfängers2) und die

betriebswirtschaftliche Rentabilität des Vorhabens gesi-
chert erscheinen. Es sind Wirtschaftlichkeitsberechnun-
gen vorzulegen, in denen auch nachzuweisen ist, dass die
unterstellten Absatzmengen nachhaltig erreichbar sind.

Jede Förderung setzt voraus, dass die Mindestanforderun-
gen in bezug auf Umwelt, Hygiene und Tierschutz erfüllt
werden.

5.5 Im Falle von Fusionen oder sonstiger Zusammen-
schlüsse müssen alle beteiligten Unternehmen ihre Zu-
stimmung rechtsverbindlich zugesichert haben. Die dabei
geschlossenen Verträge müssen der Zielsetzung der För-
derung entsprechen. Durch die Förderung darf der Wett-
bewerb nicht wesentlich beeinträchtigt werden.

5.6 Die Förderung von Investitionen erfolgt unter
dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass die geför-
derten

– Grundstücke, Bauten und bauliche Anlagen innerhalb
eines Zeitraums von zwölf Jahren ab Fertigstellung
und

– technischen Einrichtungen innerhalb eines Zeitraums
von fünf Jahren ab Lieferung

veräußert oder verpachtet oder nicht den Förderungsvor-
aussetzungen entsprechend verwendet werden.

6. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen

Zu den Maßnahmen gemäß Nrn. 2.1.1 und 2.1.2 werden
Zuschüsse zu den förderungsfähigen Kosten des Vorha-
bens bis zu 30 % im Ziel-1-Gebiet und bis zu 25 % in den
übrigen Gebieten gewährt. 

Bei Vorhaben, die zusätzlich eine Förderung aus dem
EAGFL erhalten, beträgt Beihilfesatz bis zu 35 % im
Ziel-1- Gebiet und bis zu 30 % in den übrigen Gebie-
ten der beihilfefähigen Investitionskosten des Vorha-
bens und dem Zuschuss aus dem EAGFL.

Die Investitionszulage nach dem Investitionszulagenge-
setz wird auf die o. g. Fördersätze nicht angerechnet.

2) Von der Förderung sind Unternehmen ausgeschlossen, die die Vo-
raussetzungen der Definition eines Unternehmens in Schwierigkei-
ten nach den Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur
Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten
(ABl. EG 1999 Nr. C 288, S. 2) erfüllen.
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Grundsätze für die Förderung der Verarbeitung und Vermarktung ökologisch erzeugter 
landwirtschaftlicher Produkte
1. Zuwendungszweck

Durch die Förderung soll die Verarbeitung und Vermark-
tung zusammengefasster Partien von ökologisch erzeug-
ten landwirtschaftlichen Produkten an die Erfordernisse
des Marktes angepasst werden, um damit insbesondere
Voraussetzungen für eine Nachfragebefriedigung nach
diesen Produkten und Erlösvorteile für die Erzeuger zu
schaffen.

2. Zuwendungsempfänger

2.1 Zusammenschlüsse von mindestens fünf Erzeu-
gern, die ökologische Produkte erzeugen und sich nach
den in der Verordnung (EWG) Nr. 2092/911) und des da-
zugehörigen EG-Folgerechts aufgeführten Kriterien ei-
nem Kontrollverfahren unterziehen,

2.2 Unternehmen des Handels oder der Be- und Ver-
arbeitung, die ökologisch erzeugte Produkte aufnehmen
und die sich nach den in der Verordnung (EWG) 2092/91
und des dazugehörigen EG-Folgerechts festgelegten Kri-
terien einem Kontrollverfahren unterziehen.

3. Begriffsbestimmungen

Ökologisch erzeugte Produkte im Sinne dieser Grund-
sätze sind Erzeugnisse, die gemäß den Vorschriften der
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 und des dazugehörigen
EG-Folgerechts erzeugt wurden.

4. Gegenstand der Förderung

Förderungsfähig sind angemessene Aufwendungen für:

4.1 Die Gründung und das Tätigwerden von Er-
zeugerzusammenschlüssen (Organisationskosten).

Zu den Organisationskosten können insbesondere gezählt
werden:

4.1.1 Gründungskosten und Kosten für die wesentliche
Erweiterung der Tätigkeit eines Erzeugerzusammen-
schlusses;

4.1.2 Personal- und Geschäftskosten;

4.1.3 Versicherungskosten, soweit das zu versichernde
Risiko den Erzeugerzusammenschluss betrifft und unab-
hängig von seiner Tätigkeit ist;

4.1.4 Kosten für die Beratung;

4.1.5 Kosten für Qualitätskontrollen, die von oder im
Namen von Dritten durchgeführt werden, oder Kosten für
Qualitätskontrollen, die von unabhängigen Institutionen,
die für die Kontrolle und Überwachung der Verwendung
von ökologischen Kennzeichen oder Gütezeichen zustän-
dig sind, durchgeführt werden;

4.1.6 Kosten für Büroeinrichtungen sowie für Büroma-
schinen.

4.2 Die wesentliche Erweiterung der Tätigkeit eines
Erzeugerzusammenschlusses und die Vereinigung von
Erzeugerzusammenschlüssen und die damit verbundenen
zusätzlichen Organisationskosten.

Wesentliche Erweiterungen im Sinne dieser Grundsätze
sind:

– die Aufnahme weiterer Erzeuger in den Zusammen-
schluss,

– die Aufnahme von landwirtschaftlichen Produkten,
die bisher nicht in die Vermarktung des Zusammen-
schlusses einbezogen waren,

– die Einführung oder Erweiterung der Be- oder Verar-
beitung ökologisch erzeugter landwirtschaftlicher Pro-
dukte

verbunden mit einer zu erwartenden Steigerung des Ge-
samtumsatzes aus eigener Produktion des Erzeugerzu-
sammenschlusses um mindestens 30 % in einem Zeit-
raum von fünf Jahren.

Vereinigung im Sinne dieser Grundsätze ist die Gründung
eines Erzeugerzusammenschlusses, bei der sich mindes-
tens zwei bestehende Erzeugerzusammenschlüsse zusam-
menschließen.

4.3 Investitionen von Erzeugerzusammenschlüssen
oder Unternehmen des Handels oder der Be- und Verar-
beitung, die der Erfassung, Lagerung, Kühlung, Sortie-
rung, marktgerechten Aufbereitung, Verpackung, Etiket-
tierung, Be- oder Verarbeitung der landwirtschaftlichen
Erzeugnisse dienen.

Zu den förderungsfähigen Aufwendungen zählen generell
die Kosten der Vorplanung, soweit es sich nicht um Ver-
waltungskosten der Länder handelt.

4.4 Ausgaben von Erzeugerzusammenschlüssen oder
– bei besonderer Berücksichtigung der Interessen der
landwirtschaftlichen Erzeuger – Unternehmen des Han-
dels oder der Be- und Verarbeitung für 

– die Einführung anerkannter stufenübergreifender Qua-
litätsmanagement- oder Umweltmanagementsysteme

1) Es gelten die Vorschriften der VO (EWG) Nr. 2092/91 des Rates
vom 24. Juni 1991 über den ökologischen Landbau und die entspre-
chende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und
Lebensmittel, (ABl. EG Nr. L 198 vom 22. Juli 1991, S. 1).
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einschließlich deren Erstzertifizierung und der Aus-
und Weiterbildung im Hinblick auf die Anwendung
dieser Systeme,

– die Erarbeitung und Durchführung2) von Vermark-
tungskonzeptionen.

Zu den Ausgaben für die Erarbeitung von Vermarktungs-
konzeptionen können insbesondere gezählt werden:

Marktanalysen, Entwicklungsstudien und auf die Ver-
marktung bezogene Beratungs- und Planungsmaßnah-
men, Durchführbarkeits- und Konzeptstudien, Marktfor-
schung, Produktentwürfe. 

Zu den Ausgaben für die Durchführung von Vermark-
tungskonzeptionen können in den ersten drei Jahren nach
Vorlage derselben

– Kosten, die durch die Teilnahme an Wettbewerben,
Ausstellungen und Messen entstehen,

– Produktentwicklungen,

– Qualitätskontrollen, die von oder im Namen von Drit-
ten durchgeführt werden,

gezählt werden, soweit die vorgenannten Maßnahmen in
der Konzeption vorgesehen sind.

5. Von der Förderung sind ausgeschlossen

5.1 Bei den Organisationskosten:

– Kreditbeschaffungskosten, Pachten, Erbbauzinsen und
Grunderwerbssteuer,

– Abschreibungsbeträge für Investitionen;

5.2 bei den Investitionskosten:

– Kosten für Wohnbauten nebst Zubehör,

– Ersatzbeschaffungen und Eigenleistungen, gebrauchte
Maschinen und Einrichtungen,

– eingebrachte Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen
und technische Anlagen,

– Anschaffungskosten für PKW sowie, bei Unterneh-
men nach Nummern 2.2 Vertriebsfahrzeuge,

– Aufwendungen, die dem Absatz auf der Erzeuger- und
Einzelhandelsstufe dienen, mit Ausnahme von Investi-
tionen in Vermarktungseinrichtungen, die mehrheit-
lich im Eigentum von Erzeugerzusammenschlüssen
stehen, von ihnen betrieben werden und bei denen vor-
wiegend selbst erzeugte Produkte angeboten werden.

– Investitionen, die nicht den Auswahlkriterien für In-
vestitionen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und
Vermarktungsbedingungen für land- und forstwirt-
schaftliche Erzeugnisse gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 445/2002 der Kommission entsprechen;

5.3 sowohl bei den Organisationskosten als auch bei
den Investitionskosten

Aufwendungen, die unmittelbar die Erzeugung betreffen
(Saat- und Pflanzgut, Düngemittel, Pflanzenschutzmittel,

Tiermaterial und dergleichen, Futtermittel, tierärztliche
Behandlungs- und Arzneikosten),

5.4 bei den Ausgaben für die Erarbeitung und Durch-
führung von Vermarktungskonzeptionen

Aufwendungen, die durch die „Gemeinschaftsleitlinien
für staatliche Beihilfen zur Werbung für in Anhang I des
EG-Vertrags genannte Erzeugnisse und bestimmte nicht
in Anhang I des EG-Vertrages genannte Erzeugnisse“
ausgeschlossen sind.

6. Zuwendungsvoraussetzungen

6.1 Erzeugerzusammenschlüsse müssen – unabhän-
gig von ihrer Rechtsform – auf Dauer, mindestens aber
für fünf Jahre, angelegt sein. Die dem Zusammenschluss
zugrunde liegenden Verträge bedürfen der Schriftform
und müssen der Zielsetzung der Förderung entsprechen.

Die Mitgliedschaft kann frühestens zum Schluss des drit-
ten vollen Geschäftsjahres gekündigt werden. Die Kündi-
gungsfrist beträgt mindestens ein Jahr.

6.2 Bei einer wesentlichen Erweiterung des Er-
zeugerzusammenschlusses beginnt die Frist von fünf Jah-
ren mit dem Zeitpunkt der wesentlichen Erweiterung er-
neut.

6.3 Der dem Zusammenschluss zugrunde liegende
Vertrag und sonstige Unterlagen müssen die Konzeption
des Erzeugerzusammenschlusses aufzeigen; sie muss er-
kennen lassen, dass

– die unterstellten Produktpreise, Produktions- und Ab-
satzmengen erreicht werden können und

– sie zur Sicherung des landwirtschaftlichen Einkom-
mens beiträgt oder

– sie neue Märkte erschließt oder

– sie der wachsenden Nachfrage nach diesen Produkten
entgegenkommt.

Der dem Zusammenschluss zugrunde liegende Vertrag
muss die Mitglieder der Erzeugerzusammenschlüsse ver-
pflichten, die für die Vermarktung bestimmten Produkte
entsprechend den vom Erzeugerzusammenschluss erstell-
ten Anlieferungs- und Vermarktungsregelungen im Markt
anzubieten.

6.4 Die Zuwendung zu den Organisationskosten wird
unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass der
Erzeugerzusammenschluss sich innerhalb eines Zeitrau-
mes von fünf Jahren ab Gründung oder wesentlicher Er-
weiterung auflöst, gewährt.

6.5 Die Gewährung von Zuwendungen zu Investi-
tionskosten setzt voraus, dass die Wirtschaftlichkeit des
Zuwendungsempfängers3) und die betriebswirtschaftliche

2) Die Förderung der Durchführung von Vermarktungskonzeptionen ist
befristet bis zum 31. Dezember 2007.

3) Von der Förderung sind Unternehmen ausgeschlossen, die die Vo-
raussetzungen der Definition eines Unternehmens in Schwierig-
keiten nach den Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen
zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierig-
keiten (ABl. EG 1999 Nr. C 288, S. 2) erfüllen.
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Rentabilität des Vorhabens gesichert erscheinen. Es sind
Wirtschaftlichkeitsberechnungen vorzulegen, in denen
auch nachzuweisen ist, dass die unterstellten Absatzmen-
gen nachhaltig erreichbar sind.

Jede Förderung setzt voraus, dass die Mindestanforderun-
gen in bezug auf Umwelt, Hygiene und Tierschutz erfüllt
werden.

6.6 Die Förderung von Investitionen erfolgt unter
dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass die geför-
derten

– Grundstücke, Bauten und bauliche Anlagen innerhalb
eines Zeitraumes von zwölf Jahren ab Fertigstellung,

– technischen Einrichtungen innerhalb eines Zeitraumes
von fünf Jahren ab Lieferung

veräußert oder verpachtet oder nicht den Zuwendungs-
und Voraussetzungen entsprechend verwendet werden.

6.7 Die Gewährung von Zuwendungen zu den Aus-
gaben nach Nr. 4.4 setzt voraus, dass

– die landwirtschaftliche Erzeugerstufe angemessen an
der Wertschöpfung in der gesamten Erzeugungs- und
Vermarktungskonzeption beteiligt ist und das Vorha-
ben geeignet ist, zur Sicherung des landwirtschaftli-
chen Einkommens beizutragen,

– die Dauerhaftigkeit des Vorhabens gesichert erscheint,

– Vermarktungskonzeptionen, soweit sie für Unterneh-
men nach Nr. 2.2 erstellt werden, in Zusammenarbeit
mit Erzeugerzusammenschlüssen nach Nr. 2.1 erarbei-
tet werden, wobei die der Konzeption zugrunde lie-
gende Vereinbarung der Schriftform bedarf.

6.8 Unternehmen nach 2.2 müssen spätestens zwei
Jahre nach Auszahlung der Beihilfe mindestens 40 % der
durch die Investition geschaffenen Kapazität für wenigs-
tens fünf Jahre mit Produkten von

– Erzeugern, die einem Zusammenschluss nach 2.1 an-
gehören, oder

– einzelnen Erzeugern, die im Sinne von Nr. 2.1 ökolo-
gische Produkte erzeugen,

auslasten.

Das Unternehmen muss sich durch entsprechende Liefer-
verträge mit diesen Erzeugern gebunden haben.

7. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

7.1 Zu den Aufwendungen gem. Nr. 4.1.1 können
Zuwendungen im ersten Jahr und zweiten Jahr bis zu
60 % der angemessenen Organisationsausgaben, gewährt
werden. Im dritten, vierten und fünften Jahr können Zu-
wendungen jeweils bis zu 10 % des Verkaufserlöses ihrer
jährlich nachgewiesenen Erzeugung gewährt werden. Der
Betrag darf im dritten 50 %, im vierten 40 % und im fünf-
ten Jahr 20 % ihrer angemessenen Organisationsausgaben
nicht übersteigen.

7.2 Erzeugerzusammenschlüsse können Zuschüsse
gemäß 7.1 für Aufwendungen nach 4.2 erhalten, die ih-
nen durch eine weitergehende Anpassung an die Erfor-
dernisse des Marktes, gemessen an der Tätigkeit der Zu-
sammenschlüsse vor deren Umbildung entstehen.

7.3 Zu den Aufwendungen gem. Nr. 4.3 können

– Erzeugerzusammenschlüssen und Unternehmen nach
Nr. 6.8  1. Tiret Zuschüsse bis zu 40 %,

– Unternehmen nach Nr. 6.8  2. Tiret Zuschüsse bis zu
35 %

der Investitionskosten gewährt werden.

Zuschüsse zu den nach Nr. 5.2  5. Tiret ausnahmsweise
förderfähigen Aufwendungen auf der Einzelhandelsstufe
können nur unter zusätzlicher Beachtung der in der
Verordnung (EG) Nr. 69/2001 der Kommission über die
Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf „De-
minimis“-Beihilfen vorgesehenen Regeln – unabhängig
von ihrem Anwendungsbereich – gewährt werden.

7.4 Zu Maßnahmen gemäß Nummer 4.4 können Zu-
wendungen bis zu 50 % der zuwendungsfähigen Ausga-
ben gewährt werden, insgesamt höchstens jedoch bis zu
100 000 Euro innerhalb von drei Jahren. Auf diese Be-
grenzung werden alle nach Nummer 13 des Gemein-
schaftsrahmens für staatliche Beihilfen im Agrarsektor
gewährten Zuwendungen, unabhängig von der der Ge-
währung zugrunde liegenden Rechtsgrundlage, angerech-
net.
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Grundsätze für die Förderung der Verarbeitung und Vermarktung regional erzeugter 
landwirtschaftlicher Produkte
1. Zuwendungszweck

Durch die Förderung soll die Verarbeitung und Vermark-
tung zusammengefasster Partien von regional erzeugten
landwirtschaftlichen Produkten an die Erfordernisse des
Marktes angepasst werden, um damit insbesondere Vo-
raussetzungen für eine Nachfragebefriedigung nach die-
sen Produkten und Erlösvorteile für die Erzeuger zu
schaffen.

2. Zuwendungsempfänger

2.1 Zusammenschlüsse von mindestens fünf Erzeu-
gern, die landwirtschaftliche Erzeugnisse in einer Erzeu-
gungsregion produzieren und mindestens 80 % ihres
Jahresumsatzes in bestimmten Vermarktungsregionen
vermarkten. Sie müssen sich einem Kontrollverfahren in
Bezug auf die regionale Herkunft unterziehen.

Erzeugerzusammenschlüsse, die einen Umsatz für eine
Gruppe verwandter Erzeugnisse in Höhe der Mindest-
mengen nach den Durchführungsbestimmungen des
Marktstrukturgesetzes erreichen oder Erzeugerzusam-
menschlüsse im Bereich Obst und Gemüse, die einen Jah-
resumsatz von mehr als 1,5 Mill. Euro erreichen, sind von
der Förderung nach diesen Grundsätzen ausgeschlossen.

2.2 Unternehmen des Handels oder der Be- und Ver-
arbeitung, die regional erzeugte Produkte aufnehmen und
diese in bestimmten Vermarktungsregionen absetzen und
sich einem Kontrollverfahren in Bezug auf die regionale
Herkunft unterziehen.

3. Begriffsbestimmungen

3.1 Gefördert werden regional erzeugte landwirt-
schaftliche Qualitätsprodukte.

3.2 Regional erzeugt im Sinne dieser Grundsätze sind
Erzeugnisse, die in einer Erzeugungsregion produziert
und in einer Vermarktungsregion abgesetzt werden

3.3 Eine Erzeugungsregion im Sinne dieser Grund-
sätze ist ein ausschließlich nach natürlichen und/oder
nach historischen Gegebenheiten abgegrenzter zusam-
menhängender Raum, der in der Regel Teil eines oder
mehrerer Bundesländer ist.

3.4 Eine Vermarktungsregion im Sinne dieser Grund-
sätze ist in der Regel die Erzeugungsregion und/oder eine
oder mehrere der Erzeugungsregion nahe gelegene Re-
gion oder Regionen, in der ausreichende Absatzchancen
für die regionalen Produkte bestehen. 

3.5 Qualitätsprodukte im Sinne dieser Grundsätze
sind Erzeugnisse, die in mindestens einem Kriterium,
Normen oder Anforderungen erfüllen, die deutlich höher

oder spezifischer sind als die in den relevanten Bestim-
mungen der Gemeinschaft oder des Mitgliedstaates fest-
gelegten. Dieses Kriterium kann das Produktionsverfah-
ren oder die Produkteigenschaften betreffen.

4. Gegenstand der Förderung

Förderungsfähig sind angemessene Aufwendungen für:

4.1 die Gründung und das Tätigwerden von Er-
zeugerzusammenschlüssen (Organisationskosten).

Zu den Organisationskosten können insbesondere gezählt
werden:

4.1.1 Gründungskosten und Kosten für die wesentliche
Erweiterung der Tätigkeit eines Erzeugerzusammen-
schlusses;

4.1.2 Personal- und Geschäftskosten;

4.1.3 Versicherungskosten, soweit das zu versichernde
Risiko den Erzeugerzusammenschluss betrifft und unab-
hängig von seiner Tätigkeit ist;

4.1.4 Kosten für die Beratung;

4.1.5 Kosten für Qualitätskontrollen, die von oder im
Namen von Dritten durchgeführt werden, oder Kosten für
Qualitätskontrollen, die von unabhängigen Institutionen,
die für die Kontrolle und Überwachung der Verwendung
von regionalen Kennzeichen oder Gütezeichen zuständig
sind, durchgeführt werden;

4.1.6 Kosten für Büroeinrichtungen sowie für Büroma-
schinen.

4.2 Die wesentliche Erweiterung der Tätigkeit eines
Erzeugerzusammenschlusses und die Vereinigung von
Erzeugerzusammenschlüssen und die damit verbundenen
zusätzlichen Organisationskosten.

Wesentliche Erweiterungen im Sinne dieser Grundsätze
sind:

– die Aufnahme weiterer Erzeuger in den Zusammen-
schluss,

– die Aufnahme von landwirtschaftlichen Produkten,
die bisher nicht in die Vermarktung des Zusammen-
schlusses einbezogen waren,

– die Einführung oder Erweiterung der Be- oder Verar-
beitung regional erzeugter landwirtschaftlicher Pro-
dukte

verbunden mit einer zu erwartenden Steigerung des Ge-
samtumsatzes aus eigener Produktion des Erzeugerzu-
sammenschlusses um mindestens 30 % in einem Zeit-
raum von fünf Jahren.
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Vereinigung im Sinne dieser Grundsätze ist die Gründung
eines Erzeugerzusammenschlusses, bei der sich mindes-
tens zwei bestehende Erzeugerzusammenschlüsse zusam-
menschließen.

4.3 Investitionen von Erzeugerzusammenschlüssen
oder Unternehmen des Handels oder der Be- und Verar-
beitung, die der Erfassung, Lagerung, Kühlung, Sortie-
rung, marktgerechten Aufbereitung, Verpackung, Etiket-
tierung, Be- oder Verarbeitung der landwirtschaftlichen
Erzeugnisse dienen.

Zu den förderungsfähigen Aufwendungen zählen generell
die Kosten der Vorplanung, soweit es sich nicht um Ver-
waltungskosten der Länder handelt.

4.4 Ausgaben von Erzeugerzusammenschlüssen oder
– bei besonderer Berücksichtigung der Interessen der
landwirtschaftlichen Erzeuger – von Unternehmen des
Handels oder der Be- und Verarbeitung für

– die Einführung anerkannter stufenübergreifender
Qualitätsmanagement- oder Umweltmanagementsys-
teme einschließlich deren Erstzertifizierung sowie der
Aus- und Weiterbildung im Hinblick auf die Anwen-
dung dieser Systeme,

– die Erarbeitung und Durchführung1) von Vermark-
tungskonzeptionen.

Zu den Ausgaben für die Erarbeitung von Vermarktungs-
konzeptionen können insbesondere gezählt werden:

Marktanalysen, Entwicklungsstudien und auf die Ver-
marktung bezogene Beratungs- und Planungsmaßnah-
men, Durchführbarkeits- und Konzeptstudien, Marktfor-
schung, Produktentwürfe.

Zu den Ausgaben für die Durchführung von Vermark-
tungskonzeptionen können in den ersten drei Jahren nach
Vorlage derselben

– Kosten, die durch die Teilnahme an Wettbewerben,
Ausstellungen und Messen entstehen,

– Produktentwicklungen,

– Qualitätskontrollen, die von oder im Namen von Drit-
ten durchgeführt werden,

gezählt werden, soweit die vorgenannten Maßnahmen in
der Konzeption vorgesehen sind. 

5. Von der Förderung sind ausgeschlossen

5.1 Bei den Organisationskosten:

– Kreditbeschaffungskosten, Pachten, Erbbauzinsen und
Grunderwerbsteuer,

– Abschreibungsbeträge für Investitionen;

5.2 bei den Investitionskosten:

– Kosten für Wohnbauten nebst Zubehör,

– Ersatzbeschaffungen und Eigenleistungen, gebrauchte
Maschinen und Einrichtungen,

– eingebrachte Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen
und technische Anlagen,

– Anschaffungskosten für PKW sowie, bei Unterneh-
men nach Nummern 2.2 Vertriebsfahrzeuge,

– Aufwendungen, die dem Absatz auf der Erzeuger- und
Einzelhandelsstufe dienen, mit Ausnahme von Investi-
tionen in Vermarktungseinrichtungen, die mehrheit-
lich im Eigentum von Erzeugerzusammenschlüssen
stehen, von ihnen betrieben werden und bei denen vor-
wiegend selbst erzeugte Produkte angeboten werden;

– Investitionen, die nicht den Auswahlkriterien für In-
vestitionen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und
Vermarktungsbedingungen für land- und forstwirt-
schaftliche Erzeugnisse gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 445/2002 der Kommission entsprechen;

5.3 sowohl bei den Organisationskosten als auch bei
den Investitionskosten:

Aufwendungen, die unmittelbar die Erzeugung betreffen
(Saat- und Pflanzgut, Düngemittel, Pflanzenschutzmittel,
Tiermaterial und dergleichen, Futtermittel, tierärztliche
Behandlungs- und Arzneikosten),

5.4 bei den Ausgaben für die Erarbeitung und Durch-
führung von Vermarktungskonzeptionen:

Aufwendungen, die durch die „Gemeinschaftsleitlinien
für staatliche Beihilfen im zur Werbung für in Anhang I
des EG-Vertrags genannte Erzeugnisse und bestimmte
nicht in Anhang I des EG-Vertrages genannte Erzeug-
nisse“ ausgeschlossen sind.

6. Zuwendungsvoraussetzungen

6.1 Erzeugerzusammenschlüsse müssen – unabhän-
gig von ihrer Rechtsform – auf Dauer, mindestens aber
für fünf Jahre, angelegt sein. Die dem Zusammenschluss
zugrunde liegenden Verträge bedürfen der Schriftform
und müssen der Zielsetzung der Förderung entsprechen.

Die Mitgliedschaft kann frühestens zum Schluss des drit-
ten vollen Geschäftsjahres gekündigt werden. Die Kündi-
gungsfrist beträgt mindestens ein Jahr.

6.2 Bei einer wesentlichen Erweiterung des Erzeuger-
zusammenschlusses beginnt die Frist von fünf Jahren mit
dem Zeitpunkt der wesentlichen Erweiterung erneut.

6.3 Der dem Zusammenschluss zugrunde liegende
Vertrag und sonstige Unterlagen müssen die Konzeption
des Erzeugerzusammenschlusses aufzeigen; sie muss er-
kennen lassen, dass

– die unterstellten Produktpreise, Produktions- und Ab-
satzmengen erreicht werden können und

– sie zur Sicherung des landwirtschaftlichen Einkom-
mens beiträgt oder

– sie neue Märkte erschließt oder

– sie der wachsenden Nachfrage nach diesen Produkten
entgegenkommt.

1) Die Förderung der Durchführung von Vermarktungskonzeptionen ist
befristet bis zum 31. Dezember 2007.
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Der dem Zusammenschluss zugrunde liegende Vertrag
muss die Mitglieder der Erzeugerzusammenschlüsse ver-
pflichten, die für die Vermarktung bestimmten Produkte
entsprechend den vom Erzeugerzusammenschluss erstell-
ten Anlieferungs- und Vermarktungsregelungen im Markt
anzubieten.

6.4 Die Zuwendung zu den Organisationskosten wird
unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass der
Erzeugerzusammenschluss sich innerhalb eines Zeitrau-
mes von fünf Jahren ab Gründung oder wesentlicher Er-
weiterung auflöst, gewährt.

6.5 Die Gewährung von Zuwendungen zu Investi-
tionskosten setzt voraus, dass die Wirtschaftlichkeit des
Zuwendungsempfängers2) und die betriebswirtschaftli-
che Rentabilität des Vorhabens  gesichert erscheinen. Es
sind Wirtschaftlichkeitsberechnungen vorzulegen, in de-
nen auch nachzuweisen ist, dass die unterstellten Absatz-
mengen nachhaltig erreichbar sind.

Jede Förderung setzt voraus, dass die Mindestanforderun-
gen in Bezug auf Umwelt, Hygiene und Tierschutz erfüllt
werden.

6.6 Die Förderung von Investitionen erfolgt unter
dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass die geför-
derten

– Grundstücke, Bauten und bauliche Anlagen innerhalb
eines Zeitraumes von zwölf Jahren ab Fertigstellung,

– technischen Einrichtungen innerhalb eines Zeitraumes
von fünf Jahren ab Lieferung

veräußert oder verpachtet oder nicht den Zuwendungsvo-
raussetzungen entsprechend verwendet werden.

6.7 Die Gewährung von Zuwendungen zu den Aus-
gaben nach Nr. 4.4 setzt voraus, dass

– die landwirtschaftliche Erzeugerstufe angemessen an
der Wertschöpfung in der gesamten Erzeugungs- und
Vermarktungskonzeption beteiligt ist und das Vorha-
ben geeignet ist, zur Sicherung des landwirtschaftli-
chen Einkommens beizutragen,

– die Dauerhaftigkeit des Vorhabens gesichert erscheint,

– Vermarktungskonzeptionen, soweit sie für Unterneh-
men nach Nr. 2.2 erstellt werden, in Zusammenarbeit
mit Erzeugerzusammenschlüssen nach Nr. 2.1 erarbei-
tet werden, wobei die der Konzeption zugrunde lie-
gende Vereinbarung der Schriftform bedarf.

6.8 Unternehmen nach 2.2 müssen spätestens zwei
Jahre nach Auszahlung der Beihilfe mindestens 40 % der
durch die Investition geschaffenen Kapazität für wenigs-
tens fünf Jahre mit Produkten von

– Erzeugern, die einem Zusammenschluss nach Nr. 2.1
angehören, oder

– einzelnen Erzeugern, die im Sinne von Nr. 2.1 regio-
nale Produkte erzeugen

auslasten.

Das Unternehmen muss sich durch entsprechende Liefer-
verträge mit diesen Erzeugern gebunden haben.

7. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

7.1 Zu den Aufwendungen gem. Nr. 4.1 können Zu-
wendungen im ersten Jahr und zweiten Jahr bis zu 60  %.
der angemessenen Organisationsausgaben gewährt wer-
den. Im dritten, vierten und fünften Jahr können Zuwen-
dungen jeweils bis zu 10 % des Verkaufserlöses ihrer
jährlich nachgewiesenen Erzeugung gewährt werden. Der
Betrag darf im dritten 50 %, im vierten 40 % und im fünf-
ten Jahr 20  % ihrer angemessenen Organisationsausga-
ben nicht übersteigen.

7.2 Erzeugerzusammenschlüsse können Zuschüsse
gemäß 7.1. für Aufwendungen nach 4.2 erhalten, die ih-
nen durch eine weitergehende Anpassung an die Erfor-
dernisse des Marktes, gemessen an der Tätigkeit der Zu-
sammenschlüsse vor deren Umbildung entstehen.

7.3 Zu den Aufwendungen gem. Nr. 4.3 können

– Erzeugerzusammenschlüssen und Unternehmen nach
Nr. 6.8 1. Tiret Zuschüsse bis zu 40 %,

– Unternehmen nach Nr. 6.8 2. Tiret Zuschüsse bis zu
35 %

der Investitionskosten gewährt werden.

Zuschüsse zu den nach Nr. 5.2  5. Anstrich ausnahms-
weise förderfähigen Aufwendungen auf der Einzelhan-
delsstufe können nur unter Beachtung der in der
Verordnung (EG) Nr. 69/2001 der Kommission über die
Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf „De-
minimis“-Beihilfen vorgesehenen Regeln – unabhängig
von ihrem Anwendungsbereich – gewährt werden.

7.4 Zu Maßnahmen gemäß Nummer 4.4 können Zuwen-
dungen bis zu 50 % der zuwendungsfähigen Ausgaben
gewährt werden, insgesamt höchstens jedoch bis zu
100 000 Euro innerhalb von 3 Jahren. 

Auf diese Begrenzung werden alle nach Nummer 13 des
Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen im Agrar-
sektor gewährten Zuwendungen, unabhängig von der der
Gewährung zugrunde liegenden Rechtsgrundlage, ange-
rechnet.

2) Von der Förderung sind Unternehmen ausgeschlossen, die die Vo-
raussetzungen der Definition eines Unternehmens in Schwierigkei-
ten nach den Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur
Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten
(ABl. EG 1999 Nr. C 288, S. 2) erfüllen.
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Grundsätze für die Förderung aufgrund des Marktstrukturgesetzes
1. Startbeihilfen (Zweckbestimmung)

Die Beihilfen haben den Zweck, die Gründung von Er-
zeugergemeinschaften und deren Vereinigungen zu er-
leichtern und ihre Tätigkeit zu fördern.

1.1 Erzeugergemeinschaften

1.1.1 Empfänger der Beihilfen

Als Empfänger der Beihilfen kommen nur anerkannte
Erzeugergemeinschaften in Betracht. Erzeugergemein-
schaften können nur anerkannt werden, wenn ihre Mit-
glieder Inhaber eines landwirtschaftlichen Betriebes bei
Erzeugergemeinschaften für landwirtschaftliche Erzeug-
nisse oder Inhaber eines fischwirtschaftlichen Betriebes
bei Erzeugergemeinschaften für fischwirtschaftliche Er-
zeugnisse sind. Dabei muss jeder Inhaber ein Erzeugnis
erzeugen, das Gegenstand der Tätigkeit der Erzeugerge-
meinschaft ist.

Der Begriff landwirtschaftlicher bzw. fischwirtschaftli-
cher Betrieb stellt auf einen Betrieb ab, der auf die Ge-
winnung land- oder fischwirtschaftlicher Erzeugnisse
(Urerzeugnisse) gerichtet ist. Darunter fallen auch solche
Betriebe, die im Sinne der Steuergesetzgebung die Ge-
winnung von Urerzeugnissen gewerblich betreiben.

Mit den Beihilfen dürfen nur Erzeugergemeinschaften ge-
fördert werden. Es darf mit ihnen keine unmittelbare För-
derung der Mitglieder erfolgen.

1.1.2 Bemessungsgrundlage der Beihilfen

1.1.2.1 Bemessung nach der Höhe des Verkaufserlöses

Gemäß § 5 Abs. 1 des Marktstrukturgesetzes betragen die
Beihilfen im ersten Jahr bis zu 3 %, im zweiten Jahr bis
zu 2 %, im dritten, vierten und fünften Jahr jeweils bis zu
1 % des Verkaufserlöses der von der Anerkennung erfass-
ten, jährlich nachgewiesenen Erzeugung der Erzeugerge-
meinschaft.

Der Gesamtbetrag der einer Erzeugergemeinschaft ge-
währten Beihilfe darf jedoch nicht die Summe der nach
vorstehender Bemessungsgrundlage sich für die ersten
drei Jahre ergebenden Höchstbeträge übersteigen.

Hier ist die verkaufte Erzeugung zugrunde zu legen, wo-
bei es nicht darauf ankommt, ob der Verkauf der Erzeug-
nisse durch die Erzeugergemeinschaft oder ob er im Rah-
men von individuellen oder generellen Befreiungen von
der Verpflichtung, durch die Erzeugergemeinschaft zum
Verkauf anbieten zu lassen, durch die einzelnen Erzeuger
selbst erfolgt.

Die für den Eigenbedarf bestimmte Erzeugung kann nicht
in die Bemessungsgrundlage für die Beihilfenberechnung
einbezogen werden.

1.1.2.2 Begrenzung nach der Höhe der Verwaltungs-
kosten einschließlich der Kosten für Beratung und Quali-
tätskontrolle

Die Beihilfen sind in ihrer Höhe begrenzt im ersten Jahr
auf höchstens 60 %, im zweiten Jahr auf höchstens 40 %,
im dritten, vierten und fünften Jahr jeweils auf höchstens
20 % ihrer angemessenen Verwaltungskosten einschließ-
lich der Kosten für Beratung und Qualitätskontrolle – im
Weiteren hier als Organisationskosten bezeichnet. Dazu
zählen die mit der Gründung und dem Tätigwerden der
Erzeugergemeinschaft in Verbindung stehenden personel-
len und sächlichen Kosten, wobei die Angemessenheit zu
berücksichtigen ist.

Zu den beihilfefähigen Organisationskosten können ins-
besondere gezählt werden:

1.1.2.2.1 Gründungskosten;

1.1.2.2.2 Personalkosten, soweit diese Kosten der Er-
zeugergemeinschaft aufgrund ihrer Tätigkeit im Hinblick
auf die Anpassung an die Erfordernisse des Marktes zu-
sätzlich entstehen;

1.1.2.2.3 Geschäftskosten, Kosten für Büroeinrichtung,
Büromaschinen und -geräte sowie für die Anschaffung
von Personenkraftwagen;

1.1.2.2.4 Versicherungskosten, soweit das zu versi-
chernde Risiko die Erzeugergemeinschaft betrifft und un-
abhängig von ihrer Tätigkeit ist;

1.1.2.2.5 Kosten für Beratung;

1.1.2.2.6 Kosten für Qualitätskontrollen, die von oder
im Namen von Dritten durchgeführt werden, oder Kosten
für Qualitätskontrollen, die von unabhängigen Institutio-
nen, die für die Kontrolle und Überwachung der Verwen-
dung von Kennzeichen des ökologischen Landbaus oder
Gütezeichen zuständig sind, durchgeführt werden;

1.1.2.2.7 Kosten für die Einführung eines Qualitätsma-
nagementsystems und für die Einführung eines Umwelt-
managementsystems einschließlich deren Erstzertifizie-
rung;

1.1.2.2.8 Beiträge an Vereinigungen von Erzeugerge-
meinschaften zu deren Aufwendungen, soweit diese bei-
hilfefähige Zwecke betreffen.

1.1.2.3 Nicht beihilfefähig sind:

1.1.2.3.1 Kosten, die unmittelbar die Erzeugung betref-
fen. Als solche sind insbesondere anzusehen: Kosten für
Saat- und Pflanzgut, Düngemittel, Pflanzenschutzmittel,
Tiermaterial und dergleichen, Futtermittel, tierärztliche
Behandlungs- und Arzneikosten;

1.1.2.3.2 Kreditbeschaffungskosten und Zinsen.
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1.1.3 Behandlung anerkannter Erzeugergemeinschaf-
ten, die aus Zusammenschlüssen hervorgehen

1.1.3.1 Die in § 5 Abs. 2 des Marktstrukturgesetzes nä-
her bezeichneten anerkannten Erzeugergemeinschaften
können eine Beihilfe nur für solche Aufwendungen erhal-
ten, die ihnen durch eine wesentlich weitergehende An-
passung an die Erfordernisse des Marktes zusätzlich ent-
stehen.

Als wesentlich weitergehende Anpassung an die Erfor-
dernisse des Marktes ist anzusehen:

1.1.3.1.1 die wesentliche quantitative Vergrößerung eines
bestehenden Erzeugerzusammenschlusses, der den Ab-
satz nach gemeinsamen Verkaufsregeln vornimmt oder
bei dem die zur Veräußerung bestimmten Erzeugnisse
durch die Erzeugergemeinschaft zum Verkauf angeboten
werden; und/oder

1.1.3.1.2 die wesentliche qualitative Funktionsänderung
eines bestehenden Zusammenschlusses durch Einführung
gemeinsamer Verkaufsregeln bzw. Einführung des zum
Verkauf Anbietens durch die Erzeugergemeinschaft;

1.1.3.1.3 die Einführung bzw. Verschärfung der gemein-
samen Erzeugungs- und Qualitätsregeln, sofern sie mit ei-
ner quantitativen Vergrößerung oder einer qualitativen
Funktionsänderung im Sinne von Nr. 1.1.3.1.1 bzw.
1.1.3.1.2 verbunden ist.

1.2 Vereinigungen von Erzeugergemeinschaften

1.2.1 Empfänger der Beihilfen

1.2.1.1 Als Empfänger der Beihilfen kommen nur aner-
kannte Vereinigungen von Erzeugergemeinschaften in
Betracht. Den Vereinigungen können nur anerkannte Er-
zeugergemeinschaften beitreten.

1.2.2 Bemessungsgrundlagen der Beihilfen

1.2.2.1 Bemessung nach der Höhe des Verkaufserlöses

Für Vereinigungen gilt sinngemäß das gleiche wie für Er-
zeugergemeinschaften (vgl. Nr. 1.1.2.1). Dabei sind die
Verkaufserlöse der von der Anerkennung erfassten, jähr-
lich nachgewiesenen Erzeugung der Erzeugergemein-
schaften, die der Vereinigung angehören, zugrunde zu le-
gen.

1.2.2.2 Begrenzung nach der Höhe der Organisations-
kosten. Zu den beihilfefähigen Organisationskosten kön-
nen insbesondere die Kosten wie unter den Nrn. 1.1.2.2.1,
1.1.2.2.2, 1.1.2.2.3 und 1.1.2.2.5 bis 1.1.2.2.7 in Verbin-
dung mit den Erzeugergemeinschaften angeführt, gezählt
werden.

1.3 Abgrenzung der Förderung zwischen Erzeuger-
gemeinschaften und deren Vereinigungen

§ 5 Abs. 3 des Marktstrukturgesetzes bestimmt, dass für
den gleichen Zweck eine Beihilfe nur einmal, entweder
der Erzeugergemeinschaft oder der Vereinigung, gewährt
werden kann. Damit soll eine Doppelförderung ausge-
schlossen werden. Führt also eine Erzeugergemeinschaft
Beiträge an die Vereinigung ab, aus denen die Vereini-
gung ihren Aufwand bestreitet, so können diese Beiträge,

soweit sie beihilfefähigen Verwendungszwecken zuge-
führt werden, nur

– entweder bei den Erzeugergemeinschaften als Ausga-
ben oder

– bei den Vereinigungen als Kosten

Grundlage für eine Beihilfegewährung sein.

2. Investitionsbeihilfen

2.1 Erzeugergemeinschaften, Erzeugerorganisationen

2.1.1 Empfänger der Beihilfen

Empfänger der Beihilfen können nur anerkannte Erzeu-
gergemeinschaften im Sinne des Marktstrukturgesetzes,
anerkannte Erzeugerorganisationen im Sinne Verordnung
(EG) Nr. 104/2000 des Rates über die gemeinsame
Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und der
Aquakultur und anerkannte Erzeugergemeinschaften im
Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 1696/71 über die ge-
meinsame Marktorganisation für Hopfen sein. Es können
also nur Investitionen bezuschusst werden, an denen die
vorgenannten Erzeugergemeinschaften oder Erzeugeror-
ganisationen Eigentum erwerben und die durch sie selbst
genutzt werden. Eine Weitergabe der Beihilfen an ein-
zelne Mitglieder, auch in Form von Sachzuwendungen,
ist ausgeschlossen.

Jede Förderung setzt voraus, dass die Mindestanforderun-
gen in Bezug auf Umwelt, Hygiene und Tierschutz erfüllt
werden.

2.1.2 Höhe der Beihilfen

Der Beihilfesatz beträgt bis zu 25 % der beihilfefähigen
Investitionskosten. Bei Vorhaben, die zusätzlich eine För-
derung nach dem Europäischen Ausrichtungs- und Ga-
rantiefonds (EAGFL) erhalten, beträgt der Beihilfesatz
bis zu 35 % der beihilfefähigen Investitionskosten.

Die Investitionszulage nach dem Investitionszulagenge-
setz wird auf die o. g. Fördersätze nicht angerechnet.

2.1.3 Beihilfefähige Investitionen

Beihilfefähig sind nur Erstinvestitionen; Ersatzbeschaf-
fungen können nicht bezuschusst werden. Als beihilfefä-
hige Investitionen können insbesondere angesehen wer-
den:

2.1.3.1 Investitionen, die dem Transport zum Zwecke der
Zusammenfassung und des Absatzes des gemeinsamen
Angebots dienen;

2.1.3.2 Investitionen, die unmittelbar der Anwendung
der satzungsgemäßen Erzeugungs- und Qualitätsregeln
dienen (z. B. Waagen in der Schweinemast zur Erzielung
eines marktgerechten Angebots von Schweinen bestimm-
ter Qualität, Kühlungseinrichtungen für verschiedene
pflanzliche und tierische Erzeugnisse);

2.1.3.3 Investitionen für die marktgerechte Aufbereitung
oder Verpackung einschließlich Etikettierung des Ange-
bots;

2.1.3.4 Investitionen für die Lagerung des Angebots.
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2.1.4 Nicht beihilfefähige Investitionen.

Nicht beihilfefähig sind:

2.1.4.1 Investitionen, die nicht den Auswahlkriterien für
Investitionen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und
Vermarktungsbedingungen für land- und forstwirtschaft-
liche Erzeugnisse gemäß der Verordnung (EG) Nr. 445/
2002 der Kommission entsprechen;

2.1.4.2 Anlageinvestitionen, die unmittelbar der Erzeu-
gung dienen. Als solche sind insbesondere anzusehen:
Bauten sowie lebendes und totes Inventar;

2.1.4.3 Kosten für Wohnbauten nebst Zubehör und für
den Erwerb von Grund und Boden.

Die Förderung des Erwerbs von Grund und Boden, der
für das betreffende Bauvorhaben unmittelbar benötigt
wird, kann von der nach Landesrecht zuständigen Stelle
in begründeten Fällen zugelassen werden. Auch Kredit-
beschaffungskosten, Pachten und Erbbauzinsen haben
außer Betracht zu bleiben. Etwa gewährte Rabatte oder
Skonti sind von den Kosten vorweg in Abzug zu brin-
gen.

2.2 Vereinigungen von Erzeugergemeinschaften

Als beihilfefähige Investitionen können – sofern die Ver-
einigung im Einvernehmen mit ihren Erzeugergemein-
schaften die Lagerung, die marktgerechte Aufbereitung
und Verpackung übernimmt – angesehen werden:

– Investitionen für die Lagerung der Angebote der ange-
schlossenen Erzeugergemeinschaften,

– Investitionen für die marktgerechte Aufbereitung oder
Verpackung und Etikettierung der Angebote.

Nicht beihilfefähig sind die unter 2.1.4 aufgeführten Kos-
ten.

3. Förderung von Unternehmen

3.1 Empfänger der Beihilfen

Als Empfänger der Beihilfen kommen nach Maßgabe der
in § 6 Abs. 1 des Marktstrukturgesetzes genannten Vo-
raussetzungen Unternehmen ohne Rücksicht auf ihre
Rechtsform in Betracht, die mittels Lieferverträge in ent-
sprechendem Umfang Erzeugnisse der Erzeugergemein-
schaften – unabhängig von deren Sitz bzw. dem Sitz der
Mitglieder – oder Erzeugerorganisationen aufnehmen und
beihilfefähige Investitionen tätigen.

Jede Förderung setzt voraus, dass die Mindestanforderun-
gen in bezug auf Umwelt, Hygiene und Tierschutz erfüllt
werden.

3.2 Beihilfefähige Investitionen

Als beihilfefähige Investitionen sind solche anzusehen,
die der Verbesserung der Qualität und des Absatzes des
oder der Erzeugnisse dienen, die Gegenstand der Liefer-
verträge sind.

Dazu zählen insbesondere Investitionen, die der La-
gerung, Kühlung, Sortierung, marktgerechten Aufberei-

tung, Verpackung oder Etikettierung dienen, soweit sie
unmittelbar Erzeugnisse betreffen, die in der Anhang-
liste1) des Marktstrukturgesetzes aufgeführt sind. Es zäh-
len weiter dazu Investitionen, die der Be- oder Verarbei-
tung des oder der Rohprodukte dienen, über die mit
Erzeugergemeinschaften Lieferverträge geschlossen sind,
soweit das betreffende Be- und Verarbeitungserzeugnis,
zu dessen Herstellung die Investition getätigt wird, in der
Anhangsliste des Marktstrukturgesetzes aufgeführt ist.
(So können z. B. Maschinen oder Anlagen für die Her-
stellung von Butter oder Käse gefördert werden, wenn in
entsprechendem Umfang mit Erzeugergemeinschaften
Lieferverträge über Milch abgeschlossen sind. Es können
dagegen beispielsweise nicht Investitionen gefördert wer-
den, die unmittelbar mit der Herstellung von Kondens-
milch in Verbindung stehen, weil Kondensmilch in der
Anhangliste des Gesetzes nicht erfasst ist.)

Nicht beihilfefähig sind die Investitionen für Vertriebs-
fahrzeuge sowie die unter Nr. 2.1.4 aufgeführten Kosten.

3.3 Höhe der Beihilfen

Der Beihilfesatz beträgt bis zu 25 % der beihilfefähigen
Investitionskosten. Satz 2 und 3 der Nr. 2.1.2 gelten ent-
sprechend.

Eine Investition ist u. a. erst dann als der Verbesserung
der Marktstruktur dienend anzusehen, wenn mindestens
zwei Fünftel der durch die Investition geschaffenen Ka-
pazität durch über Lieferverträge gebundene Erzeugnisse
von Erzeugergemeinschaften ausgelastet werden.

Der Beihilfesatz ist auf den anteiligen Wert der Investi-
tion zu beziehen, der durch Erzeugnisse ausgelastet wird,
die über die Lieferverträge mit Erzeugergemeinschaften
gebunden sind.

4. Allgemeine Bestimmungen

4.1 Ausschluss der Doppelförderung

Investitionen, die aufgrund anderer Maßnahmen des Bun-
des und/oder der Länder, die auf die Verbesserung der
Marktstruktur gerichtet sind, bezuschusst werden, dürfen
nicht nach dem Marktstrukturgesetz gefördert werden.

Das gilt hinsichtlich der Startbeihilfen sinngemäß.

4.2 Jede Förderung setzt voraus, dass die
Wirtschaftlichkeit des Zuwendungsempfängers der
Beihilfe2) und die betriebswirtschaftliche Rentabilität des
Vorhabens gesichert erscheinen. Es sind Wirtschaftlich-

1) Bei Lieferverträgen mit Erzeugerorganisationen der Lieferverträgen
mit Erzeugerorganisationen der Fischwirtschaft müssen die Investi-
tionen Erzeugnisse betreffen, die in der Verordnung (EG) Nr. 104/
2000 des Rates über die gemeinsame Marktorganisation für Erzeug-
nisse der Fischerei und Aquakultur (ABl. EG Nr. L 17 vom 21. Janu-
ar 2000) aufgeführt sind.

2) Von der Förderung sind Unternehmen ausgeschlossen, die die Vo-
raussetzungen der Definition eines Unternehmens in Schwierigkei-
ten nach den Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur
Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten
(ABl. EG 1999 Nr. C 288, S. 2) erfüllen.
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keitsberechnungen vorzulegen, in denen auch nachzuwei-
sen ist, dass die unterstellten Absatzmengen nachhaltig
erreichbar sind.

4.3 Beginn der Förderung

Erzeugergemeinschaften und Vereinigungen können
Startbeihilfen für solche Aufwendungen erhalten, die
vom Tage der Erfüllung der Anerkennungsvoraussetzun-
gen, jedoch nicht vor Eingang des Antrags auf Anerken-
nung bei der zuständigen Behörde entstanden sind. Grün-
dungskosten sind unabhängig davon beihilfefähig.

Das erste Förderungsjahr beginnt mit dem Tag der Aner-
kennung.

Hinweis:

Förderung von Erzeugerorganisationen und Erzeu-
gergemeinschaften nach EG-Recht

1. Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG)
Nr. 2200/96 des Rates über eine gemeinsame Marktorga-
nisation für Obst und Gemüse.

Die Förderung von Erzeugerorganisationen für Obst und
Gemüse richtet sich unmittelbar nach dieser Verordnung
und dem dazugehörigen EG-Folgerecht.

2. Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 104/
2000 des Rates über die gemeinsame Marktorganisation
für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur.

Die Förderung von Erzeugerorganisationen für fischwirt-
schaftliche Erzeugnisse richtet sich unmittelbar nach der
Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates über die ge-
meinsame Marktorganisation für Erzeugnisse der Fische-
rei und der Aquakultur (ABl. EG Nr. L 17 vom 21. Januar
2000) und dem dazugehörigen EG-Folgerecht.

3. Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EWG)
Nr. 1696/71 des Rates über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Hopfen.

Die Förderung von Erzeugergemeinschaften für Hopfen
richtet sich unmittelbar nach der Verordnung (EWG)
Nr. 1696/71 (ABl. EG Nr. L 175/1 vom 26. Juli 1971)
und dem dazugehörigen Folgerecht unter Berücksichti-
gung der Bestimmungen des Anhangs XIV der Verord-
nung (EWG) Nr. 3577/90 des Rates vom 4. Dezember
1990 über die für die Landwirtschaft erforderlichen Über-
gangsmaßnahmen und Anpassungen aufgrund der Her-
stellung der deutschen Einheit (ABl. EG Nr. L 353/23
vom 17. Dezember 1990).



Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode – 41 – Drucksache 15/3151
Grundsätze für die Förderung der Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstruktur 
der Fischwirtschaft
1. Zuwendungszweck

Durch die Förderung soll die Be- und Verarbeitung sowie
die Vermarktung fischwirtschaftlicher Erzeugnisse in be-
zug auf Menge, Qualität und Art des Angebots an die
Markterfordernisse angepasst werden; damit sind insbe-
sondere Voraussetzungen für Erlösvorteile der Erzeuger
zu schaffen.

2. Gegenstand der Förderung

2.1 Förderungsfähig sind die angemessenen Aufwen-
dungen für:

2.1.1 Neu- und Ausbau von Kapazitäten einschließlich
der technischen Einrichtungen; die Förderung des dafür
erforderlichen Landankaufs kann von der nach Landes-
recht zuständigen Stelle nur in begründeten Fällen zuge-
lassen werden;

2.1.2 innerbetriebliche Rationalisierung durch Umbau
und/oder Modernisierung der technischen Einrichtungen.

Im Zusammenhang mit den Nrn. 2.1.1 und 2.1.2 zählen
zu den förderungsfähigen Aufwendungen generell die
Kosten der Vorplanung, soweit es sich nicht um Verwal-
tungskosten der Länder handelt.

Vorhaben können sich in Bauabschnitte gliedern; die Vor-
haben müssen jedoch in längstens fünf Jahren durchge-
führt sein.

2.2 Von der Förderung sind ausgeschlossen:

2.2.1 Neuanlagen, wenn dem Aus- oder Umbau vor-
handener Anlagen oder dem Ankauf von für das Vorha-
ben geeigneter Gebäude, die vor ihrem Ankauf einem an-
deren Zweck dienten oder nicht zum gleichen Zweck
bereits gefördert wurden, wirtschaftlich der Vorzug zu ge-
ben ist,

2.2.2 eingebrachte Grundstücke, Gebäude, Einrichtun-
gen und technische Anlagen,

2.2.3 Wohnbauten nebst Zubehör,

2.2.4 Anschaffungskosten für PKW und Vertriebsfahr-
zeuge, Kosten für Büroeinrichtungen,

2.2.5 Kreditbeschaffungskosten, Pachten, Erbbauzin-
sen und Grunderwerbsteuer,

2.2.6 Ersatzbeschaffungen, Eigenleistungen,

2.2.7 Ankäufe von Kapazitäten, deren Errichtung mit
öffentlichen Mitteln, die der Strukturverbesserung dien-
ten, gefördert worden ist.

2.2.8 Investitionen von Unternehmen, an denen die
Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt mittelbar
oder unmittelbar zu mehr als 25 % beteiligt sind.

2.2.9 Investitionen auf Einzelhandelsstufe

3. Zuwendungsempfänger

Bestehende oder neu zu schaffende Absatzeinrichtungen,
Unternehmen des Handels und der Be- und Verarbeitung
fischwirtschaftlicher Erzeugnisse sowie fischwirtschaftli-
che Betriebe mit Be- und Verarbeitung eigener Erzeugung
(Direktvermarkter).

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Investitionsförderung

4.1.1 Die Förderung setzt das Vorliegen eines Opera-
tionellen Programmes voraus, dessen Aufstellung Län-
dersache ist.

4.1.2 Für die Operationellen Programme gelten die An-
forderungen der Artikel 13 und 14 der Verordnung (EG)
Nr. 2792/99 des Rates vom 17. Dezember 1999.

4.1.3 Das zu fördernde Vorhaben muss sich im Hin-
blick auf Größe und Standort in das Operationelle Pro-
gramm einordnen.

4.1.4 Unternehmen können nur gefördert werden, wenn
sie mindestens fünf Jahre lang mindestens 20 % ihrer Auf-
nahmekapazität an den Erzeugnissen, für die sie gefördert
werden, durch Lieferverträge mit Erzeugern binden. Die
beteiligten Erzeuger können sich bei den Lieferverträgen
gemeinschaftlich vertreten lassen. Den Lieferverträgen
stehen entsprechende satzungs-, statutenmäßige oder ge-
sellschaftsvertragliche Verpflichtungen zwischen Erzeu-
gern und gemeinschaftlichen Absatzeinrichtungen gleich.

Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann in be-
gründeten Einzelfällen den durch Lieferverträge zu bin-
denden Anteil auf bis zu 10 % für einen Zeitraum von
mindestens zwei Jahren verringern; bei Tiefkühlrohwaren
(Grundfisch) kann sie auf Lieferverträge auch ganz ver-
zichten.

Von dem Erfordernis der Lieferverträge ist bei Investitio-
nen von Seefischmarktbetreibern wegen der besonderen
Funktionsweise dieser Absatzeinrichtungen abzusehen.

4.1.5 Jede Förderung setzt voraus, dass die betriebs-
wirtschaftliche Rentabilität des Vorhabens gesichert er-
scheint. Es sind Wirtschaftlichkeitsberechnungen vorzu-
legen, in denen auch nachzuweisen ist, dass die
unterstellten Absatzmengen nachhaltig erreichbar sind.

4.1.6 Im Falle von Fusionen oder sonstiger Zusammen-
schlüsse müssen alle beteiligten Unternehmen ihre Zu-
stimmung rechtsverbindlich zugesichert haben. Die dabei
geschlossenen Verträge müssen der Zielsetzung der
Förderung entsprechen. Durch die Förderung darf der
Wettbewerb nicht wesentlich beeinträchtigt werden.
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4.1.7 Die Förderung von Investitionen erfolgt unter
dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass die geför-
derten

– Grundstücke, Bauten und bauliche Anlagen innerhalb
eines Zeitraums von zwölf Jahren ab Fertigstellung,

– technische Einrichtungen innerhalb eines Zeitraums
von fünf Jahren ab Lieferung

veräußert oder verpachtet oder nicht den Förderungsvo-
raussetzungen entsprechend verwendet werden.

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen

Zu den Maßnahmen gemäß Nrn. 2.1.1 und 2.1.2 werden
Zuschüsse bis zu 25 % – in den neuen Ländern bis zu

30 % – der förderungsfähigen Kosten des Vorhabens ge-
währt.

Bei Vorhaben, die zusätzlich eine Förderung aus dem
Haushalt der Europäischen Gemeinschaften erhalten, be-
trägt der Zuschuss für den Teil der Investitionen, der
gleichzeitig nach diesen Grundsätzen und aus dem Haus-
halt der Europäischen Gemeinschaften beihilfefähig ist,
jedoch nicht mehr als die Differenz zwischen 30 % – in
den neuen Ländern 35 % – der nach diesen Grundsätzen
beihilfefähigen Kosten des Vorhabens und dem Zuschuss
aus dem Haushalt der Europäischen Gemeinschaften.

Die Investitionszulage nach dem Investitionszulagenge-
setz wird auf die o. g. Fördersätze nicht angerechnet.
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Förderbereich: Nachhaltige Landbewirtschaftung

Grundsätze für die Förderung landwirtschaftlicher Betriebe in benachteiligten Gebieten
1. Zuwendungszweck

Ziel der Förderung ist es, in benachteiligten Gebieten1)

(Berggebiete, Benachteiligte Agrarzonen, Kleine Ge-
biete) eine standortgerechte Landbewirtschaftung zu si-
chern. Über die Fortführung der landwirtschaftlichen Er-
werbstätigkeit sollen

– der Fortbestand der landwirtschaftlichen Bodennut-
zung und somit die Erhaltung einer lebensfähigen Ge-
meinschaft im ländlichen Raum gewährleistet,

– der ländliche Lebensraum erhalten sowie

– nachhaltige Bewirtschaftungsformen, die insbeson-
dere Belangen des Umweltschutzes Rechnung tragen,
erhalten und gefördert werden.

2. Gegenstand der Förderung

Gewährung einer Ausgleichszulage zur Sicherung der
landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und zum Ausgleich
ständiger natürlicher und wirtschaftlicher Nachteile.

3. Zuwendungsempfänger

Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen, unbescha-
det der gewählten Rechtsform, bei denen die Kapitalbe-
teiligung der öffentlichen Hand weniger als 25 % des Ei-
genkapitals des Unternehmens beträgt; dies gilt nicht für
Weidegemeinschaften.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Von den Flächen der Zuwendungsempfänger
müssen mindestens 3 ha LF einschließlich mit Aus-
gleichszulage geförderter Forstflächen in den benachtei-
ligten Gebieten liegen.

4.2 Die Ausgleichszulage erhalten landwirtschaftli-
che Unternehmer, wenn sie sich verpflichten, die landwirt-
schaftliche Erwerbstätigkeit in Übereinstimmung mit den
Zielsetzungen der Förderung ab der ersten Zahlung der
Ausgleichszulage noch mindestens fünf Jahre auszuüben.

Im Falle genehmigter Aufforstungen werden sie von der
Verpflichtung befreit.

Außerdem finden Artikel 30 sowie Artikel 32 der Verord-
nung (EG) Nr. 445/20022) der Kommission vom 15. März

2002 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung
(EG) Nr. 1257/1999 des Rates über die Förderung der
Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäi-
schen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirt-
schaft (EAGFL) Anwendung.

Landwirtschaftliche Unternehmer, die eine Rente aus der
gesetzlichen Rentenversicherung oder vergleichbare Ein-
nahmen (§ 229 Abs. 1 des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch) beziehen, sind hierdurch von der Verpflichtung
nach Absatz 1 nicht befreit.

4.3 Der Zuwendungsempfänger hat die gute land-
wirtschaftliche Praxis im üblichen Sinne einzuhalten.

4.4 Die Länder können ergänzende Voraussetzungen
für die Gewährung der Ausgleichszulage festlegen, auch
für Methoden, die mit den Erfordernissen des Umwelt-
schutzes und der Erhaltung des natürlichen Lebensraumes
in Einklang stehen.

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen

5.1 Die Zuwendung wird als Zuschuss gewährt.

5.2 Bemessungsgrundlage ist die in benachteiligten
Gebieten bewirtschaftete landwirtschaftlich genutzte Flä-
che des Unternehmens abzüglich Flächen für die Erzeu-
gung von

– Weizen und Mais (einschl. Futtermais),

– Wein,

– Äpfeln, Birnen und Pfirsichen in Vollpflanzungen,

– Zuckerrüben sowie Anbauflächen für Intensivkulturen
(Gemüse, Obst, Hopfen, Tabak, Blumen und Zier-
pflanzen, Baumschulflächen).

5.3

5.3.1 Die Ausgleichszulage beträgt jährlich mindestens
25 Euro je ha LF. Sie wird nach der Landwirtschaftlichen
Vergleichszahl (LVZ) wie folgt differenziert:

– Benachteiligte Gebiete mit Ausnahme von Berggebie-
ten, Inseln, Halligen, Deichen und seeseitigem Deich-
vorland

– LVZ unter 16,0 bis zu 180 Euro je ha LF

– LVZ ab 30,0 bis zu 50 Euro je ha LF.

Zwischen diesen Eckpunkten muss die Differenzie-
rung linear oder in mindestens vier gleichen Stufen
vorgenommen werden.

– Berggebiete, Inseln, Halligen, Deiche und seeseitiges
Deichvorland: bis zu 180 Euro je ha LF

1) Gemäß Richtlinie 86/465/EWG des Rates vom 14. Juli 1986 betref-
fend das Gemeinschaftsverzeichnis der benachteiligten landwirt-
schaftlichen Gebiete im Sinne von Artikel 13 Absatz a) der Verord-
nung (EG) Nr. 1257/1999, zuletzt geändert durch Entscheidung der
Kommission vom 10. Februar 1997 97/172/EG (ABl. (EG) Nr. L 72
S. 1).

2) ABl. (EG) Nr. L 74 vom 15. März 2002 – in der jeweils geltenden
Fassung.
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– Bei Flächen mit hoher Handarbeitsstufe (wie z. B. be-
sonders starke Hangneigung, Buckelwiesen, staunasse
Flächen einschließlich Almen und Alpen) in Bergge-
bieten und bei Hangneigung über 50 % auch im übri-
gen benachteiligten Gebiet: bis zu 200 Euro je ha LF

Die Länder können in ihren Landesrichtlinien eine ent-
sprechende Staffelung auch anhand der bereinigten Er-
tragsmesszahl (bEMZ) vornehmen.

5.3.2  Im Falle der Ackernutzung darf höchstens die
Hälfte der bei Grünlandnutzung gewährten Beträge
– mindestens jedoch 25 Euro – gezahlt werden. Die in 5.2
genannten Regelungen bleiben hiervon unberührt.

Im Falle des Anbaus von Ackerfutterpflanzen (Klee,
Kleegras, Klee-Luzerne-Gemisch, Luzerne, Ackergras,
Wechselgrünland) kann die Ausgleichszulage im Jahr/in
den Jahren der Hauptnutzung auf die gemäß 5.3.1 ge-
währten Beträge erhöht werden.

5.4 Die Ausgleichszulage wird dem Zuwendungs-
empfänger jährlich auf Antrag gewährt, sofern ein Min-
destbetrag von 250 Euro erreicht wird. Die nach Landes-
recht zuständige Behörde kann den Mindestbetrag
absenken. 

Die Ausgleichszulage darf den Betrag von 16 000 Euro je
Zuwendungsempfänger und Jahr, im Falle einer Koopera-
tion für alle Zuwendungsempfänger zusammen den Be-
trag von 64 000 Euro, jedoch nicht mehr als 16 000 Euro
je Zuwendungsempfänger, nicht übersteigen. Diese Be-
träge können überschritten werden, wenn das Unterneh-
men über mehr als zwei betriebsnotwendige Arbeitskräfte
verfügt; für diese weiteren Arbeitskräfte können maximal
8 000 Euro je betriebsnotwendige Arbeitskraft und Jahr
gewährt werden.

Die Regelung für Kooperationen gilt nur, wenn die Koo-
peration Unternehmen oder Teile davon betrifft, die vor
der erstmaligen Antragstellung als Kooperation von dem
jeweiligen Mitglied der Kooperation mindestens fünf
Jahre als selbständiges Unternehmen bewirtschaftet wor-
den sind. Kooperationen, die in den neuen Ländern 1992
bis 1996 gefördert wurden, ohne die Voraussetzungen des
Satzes 1 erfüllt zu haben, können weiterhin als Koopera-
tionen gefördert werden. Diese Bestimmungen sind nicht
auf Genossenschaften und Rechtlervereinigungen anzu-
wenden, die in herkömmlicher Weise anerkannte Almen,
Alpen oder Allmendweiden bewirtschaften.

Die Weiderechte werden nach dem Verhältnis von auf-
getriebenem Weidevieh eines nutzungsberechtigten
Landwirts zur gesamten Weidefläche aufgeteilt. Die Be-
wertung des Viehs wird dabei nach dem Umrechnungs-
schlüssel gemäß Anlage ausgedrückt:

5.5 Flächen in benachteiligten Gebieten benachbarter
Mitgliedstaaten der Europäischen Union können eben-
falls berücksichtigt werden, sofern der landwirtschaftli-
che Unternehmer antragsberechtigt ist und die übrigen
Bedingungen erfüllt.

Bei einem Unternehmen mit Flächen in verschiedenen
Ländern ist der Antrag grundsätzlich in dem Land zu stel-

len, in dem der Betrieb seinen Sitz hat. In Zweifelsfällen
entscheiden die betroffenen Länder im gegenseitigen Ein-
vernehmen.

5.6 Für vor dem 18. Juni 1989 mit Genehmigung auf-
geforstete Flächen, die als Grundlage für die Berechnung
der Ausgleichszulage dienen, kann ab dem Zeitpunkt der
Aufforstung für maximal 20 Jahre die Ausgleichszulage
weiter gewährt werden.

Für zwischen dem 18. Juni 1989 und dem 31. Dezember
1990 mit Genehmigung aufgeforstete Flächen wird eine
Erstaufforstungsprämie nach den Grundsätzen für die
Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen sowie auf
der Grundlage der VO (EWG) Nr. 1609/89 des Rates ge-
währt, deren Höhe sich nach dem für die jeweilige Fläche
vorgesehenen Betrag der Ausgleichszulage bemisst. Die
Beihilfe kann ab dem Zeitpunkt der Aufforstung für ma-
ximal 20 Jahre gezahlt werden.

6. Ausschluss von der Förderung

Wird bei einem Betrieb eine Viehbesatzdichte von mehr
als 2 Großvieheinheiten (GVE) je ha LF festgestellt und
kann nicht nachgewiesen werden, dass die Nährstoffbi-
lanz auf der Grundlage der selbst bewirtschafteten Fläche
ausgeglichen ist, ist der Betrieb von einer Förderung aus-
geschlossen. Die Bewertung des Viehs wird dabei in
GVE nach dem Umrechnungsschlüssel gemäß Anlage
ausgedrückt.3)

Werden bei einem Tier aus dem Rinderbestand eines
Erzeugers Rückstände von Stoffen, die nach der
Richtlinie 96/22/EG4)in der jeweils geltenden Fassung
verboten sind, oder von Stoffen, die nach der genannten
Richtlinie zwar zugelassen sind, aber vorschriftswidrig
verwendet werden, gemäß den einschlägigen Bestimmun-
gen der Richtlinie 96/23/EG5) in der jeweils geltenden
Fassung nachgewiesen oder werden in dem Betrieb dieses
Erzeugers gleich in welcher Form Stoffe oder Erzeug-
nisse gefunden, die nicht zugelassen sind oder die nach
der Richtlinie 96/22/EG in der jeweils geltenden Fassung
zwar zugelassen sind, jedoch vorschriftswidrig vorrätig
gehalten werden, so wird dieser Erzeuger für das Kalen-
derjahr, in dem der Verstoß festgestellt wurde, von der
Gewährung der Ausgleichszulage ausgeschlossen.

Im Wiederholungsfall kann die Dauer des Ausschlusses
je nach Schwere des Verstoßes bis auf fünf Jahre – von
dem Jahr an gerechnet, in dem die Wiederholung des Ver-
stoßes festgestellt wurde – verlängert werden.

Behindert der Eigentümer oder der Halter der Tiere die
zur Durchführung der nationalen Überwachungspläne für
Rückstände erforderlichen Inspektionen und Probenah-
men bzw. die Ermittlungen und Kontrollen, die gemäß
der Richtlinie 96/23/EG in der jeweils geltenden Fassung
durchgeführt werden, so finden die Sanktionen nach
Absatz 2 Anwendung.

3) Diese Bestimmungen finden bis zum 31. Dezember 2005 keine An-
wendung

4) ABl. (EG) Nr. L 15, S. 3
5) ABl. (EG) Nr. L 125, S. 10
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Anlage

Umrechnungsschlüssel

Bei der Ermittlung des höchstzulässigen Viehbesatzes ist
folgender Umrechnungsschlüssel anzuwenden:

Kälber (außer Mastkälber) und
Jungvieh unter 6 Monaten 0,300 GVE

Mastkälber 0,400 GVE

Rinder von 6 Monaten bis 2 Jahren 0,600 GVE

Rinder von mehr als 2 Jahren 1,000 GVE

Equiden unter 6 Monaten 0,500 GVE

Equiden von mehr als 6 Monaten 1,000 GVE

Mutterschafe 0,150 GVE

Schafe (außer Mutterschafe) 
von mehr als 1 Jahr 0,100 GVE

Ziegen 0,150 GVE

Ferkel 0,020 GVE

Mastschweine:

– bei Betrachtung der gesamten Mastdauer 0,130 GVE

oder

– bei zweistufiger Betrachtung

– Läufer (20 bis 50 kg) 0,060 GVE

– sonstige Mastschweine (über 50 kg) 0,160 GVE

Zuchtschweine 0,300 GVE

Geflügel 0,004 GVE

Die Länder können diesen Umrechnungsschlüssel ergän-
zen, wenn seine Anwendung einer zielgerechten Umset-
zung zuwiderlaufen würde.
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Grundsätze für die Förderung einer markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung
A. Förderung extensiver Produktions-
verfahren im Ackerbau oder bei 
Dauerkulturen

B. Förderung extensiver Grünlandnutzung

C. Förderung ökologischer Anbauverfahren

D. Förderung mehrjähriger Stilllegung

E. Förderung umwelt- und tiergerechter 
Haltungsverfahren

A. Förderung extensiver Produktions-
verfahren im Ackerbau oder bei 
Dauerkulturen

1. Beihilfezweck

Beihilfezweck ist die Einführung oder Beibehaltung ex-
tensiver Produktionsverfahren im Ackerbau oder bei
Dauerkulturen sowie der extensiven Bewirtschaftung von
Blühflächen oder -streifen im Ackerbau zur nachhaltigen
Verbesserung der natürlichen und wirtschaftlichen Pro-
duktionsbedingungen, die mit den Belangen des Schutzes
der Umwelt und der Erhaltung des natürlichen Lebens-
raums vereinbar sind.

2. Gegenstand der Förderung

Förderungsfähig sind für die Dauer von fünf Jahren fol-
gende Maßnahmen:

2.1 der Anbau von jährlich mindestens fünf verschie-
denen Hauptfruchtarten auf der Ackerfläche des Betrie-
bes;

2.2 der Anbau von Zwischenfrüchten oder Untersaa-
ten im Ackerbau;

2.3 die Anwendung von Mulch- oder Direktsaat oder
Mulchpflanzverfahren im Ackerbau;

2.4 das Ausbringen von flüssigem Wirtschaftsdünger
auf Acker- und Grünland mit besonders umweltfreundli-
chen Ausbringungsverfahren;

2.5 der Verzicht auf die Anwendung von Herbiziden
im Betriebszweig Dauer- oder Baumschulkulturen; auf
derart bewirtschafteten Flächen, kann eine gezielte Be-
grünung durchgeführt werden, die dem Schutz vor Ero-
sion und Nährstoffaustrag, der Regulierung des natürli-
chen Pflanzenbewuchses sowie der Förderung der
biologischen Aktivität und Struktur des Bodens dient;

2.6 die Anlage von Blühflächen oder Blüh- bzw.
Schonstreifen auf höchstens 15 Prozent der Ackerflächen
des Betriebes zur Schaffung

– von zusätzlichen Flächen- oder Streifenstrukturen,

– von Übergangsflächen zu ökologisch sensiblen Berei-
chen

zur nachhaltigen Verbesserung der Produktionsverfahren
einschließlich der Schaffung von Verbindungskorridoren
oder Schutz-, Brut- oder Rückzugflächen für Wildtiere in
der Agrarlandschaft;

2.7 die Anwendung von biologischen oder biotechni-
schen Maßnahmen des Pflanzenschutzes.

3. Beihilfeempfänger

Land- und forstwirtschaftliche Unternehmer.

4. Beihilfevoraussetzungen

Voraussetzung für die Gewährung einer Beihilfe ist, dass
der Beihilfeempfänger 

4.1 den Betrieb für die Dauer der Verpflichtung selbst
bewirtschaftet und

4.2 sich verpflichtet, für die Dauer von fünf Jahren

4.2.1 eine oder mehrere der Maßnahmen nach den
Nummern 2.1 bis 2.7 anzuwenden,

4.2.2 den Umfang der Dauergrünlandfläche des Betrie-
bes insgesamt außer in den Fällen des Besitzwechsels, der
mehrjährigen Stilllegung oder der Erstaufforstung dersel-
ben nicht zu verringern sowie

4.2.3 im Falle der Nummer 2.1 jährlich

4.2.3.1 auf der Ackerfläche des Betriebes mit Aus-
nahme der stillgelegten Ackerfläche mindestens fünf ver-
schiedene Hauptfruchtarten anzubauen;

4.2.3.2 außer bei Hauptfruchtarten nach Num-
mer 4.2.3.4 je Hauptfruchtart einen Mindestanteil von
10 Prozent der Ackerfläche anzubauen und einen Anteil
von 30 Prozent der Ackerfläche nicht zu überschreiten;

4.2.3.3 einen Getreideanteil von zwei Dritteln der
Ackerfläche nicht zu überschreiten;

4.2.3.4 auf mindestens 5 Prozent der Ackerfläche
Fruchtarten anzubauen, die aus Leguminosen oder einem
Gemenge bestehen, das Leguminosen enthält;

4.2.3.5 nach Leguminosen eine über Winter beizube-
haltende Folgefrucht anzubauen;

4.2.4 im Falle der Nummer 2.2 jährlich

4.2.4.1 nach der Ernte der Hauptfrüchte auf mindestens
5 Prozent der zum Zeitpunkt der Antragstellung für eine
fünfjährige Verpflichtung nach diesem Förderungsgrund-
satz bestehenden Ackerfläche des Betriebes Zwischen-
früchte anzubauen oder Untersaaten beizubehalten;
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4.2.4.2 die Zwischenfrüchte oder Untersaaten nicht vor
einem von den Ländern festzulegenden Zeitpunkt des
Jahres umzubrechen, das auf das Jahr der Ansaat der Zwi-
schenfrüchte oder Untersaaten folgt;

4.2.5 im Falle der Nummer 2.3 jährlich auf mindestens
5 Prozent der zum Zeitpunkt der Antragstellung für eine
fünfjährige Verpflichtung nach diesem Förderungsgrund-
satz bestehenden Ackerfläche des Betriebes Hauptfrüchte
ohne wendende Bodenbearbeitung anzubauen, sodass
Pflanzenreste der Vor- oder Zwischenfrüchte oder Unter-
saaten auf der Bodenoberfläche verbleiben;

4.2.6 im Falle der Nummer 2.4 jährlich

4.2.6.1 den gesamten flüssigen Wirtschaftsdünger des
Betriebes mit Geräten zu verteilen, die den Wirtschafts-
dünger unmittelbar auf den Boden ausbringen oder direkt
in den Boden einbringen, oder

4.2.6.2 im Falle der überbetrieblichen Maschinenver-
wendung die Ausbringung von Teilmengen der betriebli-
chen Wirtschaftsdüngermenge mit den in Num-
mer 4.2.6.1 genannten Geräten vorzunehmen,

4.2.6.3 in jedem Falle jährlich mindestens eine Labor-
untersuchung des flüssigen Wirtschaftsdüngers auf Ge-
samtstickstoff- und Ammoniumstickstoffgehalt vorneh-
men zu lassen;

4.2.7 im Falle der Nummer 2.6

4.2.7.1 auf bestimmten Schlägen, die im Sinne des Ar-
tikels 6 der Verordnung (EG) Nr. 1251/19991) stillgelegt
sind, für die Dauer von fünf Jahren Blühflächen anzule-
gen oder

4.2.7.2 auf Schlägen, die nicht im Sinne des Artikels 6
der Verordnung (EG) Nr. 1251/19991) stillgelegt sind,

– Blühstreifen entlang von bestimmten Schlaggrenzen
mit einer Breite von mindestens drei bis höchstens
25 Meter oder

– Blühstreifen innerhalb eines bestimmten Schlages mit
einer Breite von mindestens sechs bis höchstens
25 Meter oder

– Blühflächen von höchstens zwei Hektar

anzulegen oder

4.2.7.3 auf Schlägen, die nicht im Sinne des Artikels 6
der Verordnung (EG) Nr. 1251/19991) stillgelegt sind,
Schonstreifen entlang von bestimmten Schlaggrenzen mit
einer Breite von mindestens drei bis höchstens 25 Meter
anzulegen;

4.2.7.4 auf Blühflächen oder -streifen nach den Num-
mern 4.2.7.1 oder 4.2.7.2 Mischungen aus verschiedenen
standortangepassten Blütenpflanzenarten jährlich anzu-
bauen, die Nützlingen, Bienen oder anderen Wildtieren
als Wirts-, Nahrungs- oder Schutzpflanzen dienen kön-
nen;

4.2.7.5 auf Schonstreifen nach Nummer 4.2.7.3 

– dieselbe Fruchtart wie auf dem Gesamtschlag einzu-
säen oder

– Mischungen aus verschiedenen standortangepassten
Pflanzenarten einzusäen, die Nützlingen, Bienen oder
anderen Wildtieren als Wirts-, Nahrungs- oder Schutz-
pflanzen dienen können;

4.2.7.6 auf den Blühflächen, Blüh- oder Schonstreifen
auf die Anwendung von Pflanzenschutz- und Düngemit-
teln zu verzichten und

4.2.7.7 auf den Blühflächen oder -streifen nach den
Nummern 4.2.7.1 und 4.2.7.2 außer mechanischer Un-
krautbekämpfung und Bestellmaßnahmen keine ander-
weitige Bearbeitung durchzuführen (Bestellmaßnahmen
können pfluglos erfolgen);

4.2.7.8 auf den Schonstreifen nach Nummer 4.2.7.3
außer Bestellmaßnahmen sowie im Falle der Num-
mer 4.2.7.5 zweiter Anstrich Pflegeschnitten keine Bear-
beitung durchzuführen;

4.2.7.9 den Aufwuchs der Blühflächen, Blüh- oder
Schonstreifen außer im Falle von Schonstreifen nach
Nummer 4.2.7.5 erster Anstrich nicht zu nutzen;

4.2.8 im Falle der Nummer 2.7

4.2.8.1 im Betrieb eine oder mehrere der in Anlage 4
genannten Maßnahmen des biologischen und biotechni-
schen Pflanzenschutzes in bestimmtem Flächenumfang
anzuwenden;

4.2.8.2 Pflanzenschutzmittel mit dem gleichen Be-
kämpfungsziel wie die jeweilige Pflanzenschutzmaß-
nahme nach Anlage 4, die in Anlage 4 nicht genannt sind,
auf den nach Nummer 2.7 bewirtschafteten Flächen in
fachlich begründeten Fällen nur nach Genehmigung
durch die zuständige Behörde anzuwenden.

4.3 Der Beihilfeempfänger hat die gute landwirt-
schaftliche Praxis im üblichen Sinne einzuhalten.

5. Sonstige Beihilfebestimmungen

5.1 Vergrößert sich die Acker- oder Dauerkulturflä-
che des Betriebes während der Dauer der Verpflichtung,

5.1.1 muss der Beihilfeempfänger im Falle einer
Förderung nach den Nummern 2.1 und 2.5 die zusätzli-
chen Acker- oder Dauerkulturflächen nach den eingegan-
genen Verpflichtungen bewirtschaften und kann hierfür
nach den Bestimmungen des Artikels 31 der Verordnung
(EG) Nr. 445/20022) eine Beihilfe beantragen;

5.1.2 kann der Beihilfeempfänger im Falle einer Förde-
rung nach den Nummern 2.2 und 2.3 weitere Ackerflä-
chen nach den eingegangenen Verpflichtungen bewirt-
schaften und kann hierfür nach den Bestimmungen des
Artikels 31 der Verordnung (EG) Nr. 445/20022) eine Bei-
hilfe beantragen,

1) Verordnung (EG) Nr. 1251/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 zur
Einführung einer Stützungsregelung für Erzeuger bestimmter land-
wirtschaftlicher Kulturpflanzen (ABl. EG Nr. L 160 S. 1) in der je-
weils geltenden Fassung.

2) Verordnung (EG) Nr. 445/2002 der Kommission vom 26. Februar
2002 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1257/
1999 des Rates für die Förderung der Entwicklung des ländlichen
Raumes durch den EAGFL-Garantie (ABl. L 74 S. 1) in der jeweils
geltenden Fassung.
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5.1.3 kann der Beihilfeempfänger im Falle einer Förde-
rung nach Nummer 2.6 auf den zusätzlichen Ackerflä-
chen Blühflächen, Blüh- oder Schonstreifen anlegen und
kann hierfür nach den Bestimmungen des Artikels 31 der
Verordnung (EG) Nr. 445/20022) eine Beihilfe beantra-
gen,

5.1.4 Im Falle einer Vergrößerung gemäß Nummer 5.1
dürfen höchstens 15 % der neuen gesamten Ackerfläche
des Betriebes einschließlich der im Sinne des Artikels 6
der Verordnung (EG) Nr. 1251/19991) stillgelegten Fläche
als Blühfläche angelegt werden.

5.2 Der Zeitpunkt des Beginns des Verpflichtungs-
zeitraums darf keinesfalls vor dem Zeitpunkt der Stellung
des Erstantrags liegen.

5.3 Der Verpflichtungszeitraum beträgt fünf Jahre.

5.3.1 Gehen während des Verpflichtungszeitraums der
ganze Betrieb oder einzelne Flächen, für die die Beihilfe
gewährt wird, auf andere Personen über oder an Verpäch-
ter zurück, muss der Beihilfeempfänger selbst oder des-
sen Erbe, außer in Fällen höherer Gewalt, die für diese
Flächen erhaltene Beihilfe vollständig zurückerstatten,
sofern die eingegangenen Verpflichtungen vom Überneh-
mer nicht eingehalten werden.

Die Länder können besondere Maßnahmen ergreifen, um
bei geringfügigen Änderungen der betrieblichen Situation
zu vermeiden, dass die Anwendung des Satzes 1 mit
Blick auf die eingegangenen Verpflichtungen zu unange-
messenen Ergebnissen führen würde.

5.3.2 Die Bestimmung der Nummer 5.3.1 findet keine
Anwendung, wenn der Beihilfeempfänger seine Ver-
pflichtungen bereits drei Jahre erfüllt hat, er seine land-
wirtschaftliche Tätigkeit aufgibt und sich die Übernahme
seiner Verpflichtungen durch einen Nachfolger als nicht
durchführbar erweist.

Unbeschadet des Satzes 1 findet die Bestimmung der
Nummer 5.3.1 ferner keine Anwendung, wenn die Flä-
che, für die eine Beihilfe gewährt wird, während des ge-
samten Verpflichtungszeitraumes um weniger als 5 %
verringert wird oder wenn es sich um Flächen handelt, 

5.3.2.1 die infolge von Enteignung und Zwangsverstei-
gerung auf andere Personen übergehen, oder die infolge
von Bodenordnungsverfahren nach dem Flurbereini-
gungsgesetz, dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz oder
dem freiwilligen Nutzungstausch durch wertgleiche Flä-
chen ersetzt werden, auf denen der Beihilfeempfänger die
Maßnahme fortsetzt;

5.3.2.2 die ehemals in Volkseigentum überführt wurden
(Treuhandflächen) und die aufgrund nationaler Regelun-
gen (Rückübertragung an die alten Eigentümer) zur Be-
seitigung der Folgen der Zwangskollektivierung dem
Pächter vorzeitig entzogen werden müssen;

5.3.2.3 die in den neuen Ländern vom Antragsteller be-
wirtschaftet werden und deren im Grundbuch eingetra-
gene Eigentümer oder deren Rechtsnachfolger zum Zeit-
punkt der Antragstellung nicht ermittelt werden können.

5.3.3 Im Fall der Nummer 5.3.2 Satz 2 verringert sich
die Beihilfe für die Restlaufzeit entsprechend dem Um-
fang der ausscheidenden Flächen.

5.4 In Fällen höherer Gewalt kann die zuständige Be-
hörde Ausnahmen von den eingegangenen Verpflichtun-
gen zulassen. Unbeschadet besonderer Umstände des
Einzelfalls ist höhere Gewalt insbesondere in folgenden
Fällen anzunehmen:

– Todesfall des Betriebsinhabers,

– länger andauernde Berufsunfähigkeit des Betriebsin-
habers,

– Enteignung eines wesentlichen Teils des Betriebs, so-
weit sie am Tag der Unterzeichnung der Verpflichtung
nicht vorherzusehen war,

– schwere Naturkatastrophe, die die landwirtschaftlich
genutzte Fläche des Betriebes erheblich in Mitleiden-
schaft zieht,

– unfallbedingte Zerstörung der Stallungen des Be-
triebsinhabers,

– Seuchenbefall des Tierbestandes oder eines Teils da-
von.

Fälle höherer Gewalt sind der zuständigen Behörde
schriftlich und mit entsprechenden Nachweisen innerhalb
von zehn Werktagen nach dem Zeitpunkt anzuzeigen, ab
dem der Beihilfeempfänger hierzu in der Lage ist.

5.5 Der Beihilfeempfänger kann während des Ver-
pflichtungszeitraumes eine Umwandlung der eingegan-
genen Verpflichtungen beantragen, sofern damit unzweif-
elhafte Vorteile für die Umwelt verbunden sind, die
bereits eingegangene Verpflichtung erheblich verschärft
wird und die neue Maßnahme nach Verordnung (EG)
Nr. 1257/19993)   genehmigt ist. 
5.6 Werden mehr als 5 Hauptfruchtarten angebaut
und wird der Mindestanteil von 10 Prozent der Ackerflä-
che nach Nummer 4.2.3.2 bei einer oder mehreren Haupt-
fruchtarten nicht erreicht, so können Hauptfruchtarten zu-
sammen gefasst werden bis die in Nummer 4.2.3.2
genannten Anbauanteile erreicht werden. Die Erforder-
nisse der Nummer 4.2.3.3 bleiben von dieser Zusammen-
fassung unberührt.

5.7 Im Falle der Förderung nach Nummer 2.1 zählen
im Sinne des Artikels 6 der Verordnung (EG) Nr. 1251/
19991) stillgelegte Flächen nicht als Hauptfruchtart.

5.8 Für Flächen, die im Rahmen einer gemeinschafts-
rechtlichen Regelung stillgelegt sind, wird mit Ausnahme
der Förderung nach Nummern 2.3 und 2.4, wenn dort
nachwachsende Rohstoffe angebaut werden, sowie der
Förderung nach Nummer 4.2.7.1 keine Beihilfe im Rah-
men dieser Regelung gewährt.

3) Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über
die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Eu-
ropäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft
(EAGFL) (ABl. EG Nr. L 160 S. 80) in der jeweils geltenden Fas-
sung.
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5.9 Von einer Förderung nach Nummer 2.4 sind Be-
triebe ausgeschlossen, die bereits aufgrund einer Neben-
bestimmung im Bescheid zur Genehmigung des Betriebes
nach § 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImschG)
i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 1 der Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) verpflichtet sind,
Geräte nach Nummer 4.2.6.1 zu verwenden.

5.10 Im Falle einer Förderung von Blühflächen, Blüh-
oder Schonstreifen nach Nummer 2.6

5.10.1 sind von den Ländern für Maßnahmen nach
Nummer 4.2.7.1 oder 4.2.7.2 Saatgutmischungen festzu-
legen, die geeignet sind, dass die daraus erwachsenden
Pflanzen

– von gegebenenfalls angrenzenden natürlichen oder zu
Zwecken der gezielten Begrünung angesäten Pflan-
zengesellschaften deutlich unterscheidbar sind und

– die zumindest teilweise auch im Sommer und Herbst
blühen,

um damit die Kontrollierbarkeit der Maßnahme zu er-
leichtern;

5.10.2 können die Länder zulassen, dass Blühstreifen
nach Nummer 4.2.7.2 erster und zweiter Anstrich oder
Schonstreifen nach Nummer 4.2.7.3 jährlich auf anderen
Ackerflächen des Betriebes angelegt werden.

5.11 Die Bewilligung der Förderung von Schonstrei-
fen nach Nummer 4.2.7.5 zweiter Anstrich erfolgt in Ab-
stimmung mit der für Artenvielfalt zuständigen Behörde
sowie unter Berücksichtigung landschafts- oder agraröko-
logischer sowie produktionstechnischer Gesichtspunkte. 

6. Höhe der Beihilfen

6.1 Die Höhe der Beihilfen beträgt jährlich 

6.1.1 im Falle der Nummer 2.1

– 70 Euro je Hektar Ackerfläche, 

– 50 Euro je Hektar Ackerfläche bei Betrieben, die eine
Beihilfe für die Einführung oder Beibehaltung ökolo-
gischer Anbauverfahren erhalten, 

soweit die Flächen nicht im Rahmen einer gemein-
schaftsrechtlichen Regelung stillgelegt sind,

6.1.2 im Falle der Nummer 2.2 

– 90 Euro je Hektar Zwischenfrüchte oder Untersaaten,

– 70 Euro je Hektar Zwischenfrüchte oder Untersaaten
bei Betrieben, die eine Beihilfe für die Einführung
oder Beibehaltung ökologischer Anbauverfahren er-
halten.

6.1.3 im Falle der Nummer 2.3 60 Euro je Hektar
Mulchsaat- oder Mulchpflanzverfahren, 

6.1.4 im Falle der Nummer 2.4 

6.1.4.1 bei Ausbringung des gesamten flüssigen Wirt-
schaftsdüngers des Betriebes nach Nummer 4.2.6.1
30 Euro je Hektar Bezugsfläche;

6.1.4.2 bei Ausbringung von Teilmengen im Rahmen
der überbetrieblichen Maschinenverwendung nach
Nummer 4.2.6.2 15 Euro je nachweislich umweltfreund-
lich ausgebrachter Wirtschaftsdüngermenge, die dem
Standard-Wirtschaftsdüngeranfall einer Großvieheinheit
(GVE) nach Anlage 3 entspricht, jedoch nicht mehr als
30 Euro je Hektar Betriebsfläche;

6.1.4.3 Grundlage für die Beihilfebemessung nach
Nummer 6.1.4.1 ist die Bezugsfläche gemäß dem Antrag
auf Direktzahlungen des Antragstellers. Die Bezugsflä-
che wird durch Multiplikation der Anzahl der flüssigen
Wirtschaftsdünger erzeugenden GVE des Betriebes mit
0,5 Hektar errechnet. Die Bezugsfläche dient der Bere-
chung der Beihilfe und darf in keinem Falle größer als die
Betriebsfläche sein. Eine flächenspezifische Verpflich-
tung leitet sich daraus nicht ab.

6.1.5 im Falle der Nummer 2.5

6.1.5.1 80 Euro je Hektar Obst- oder Baumschulkultu-
ren und 180 Euro je Hektar anderer Dauerkulturen,

6.1.5.2 bei gezielter Begrünung zusätzlich 45 Euro je
Hektar,

6.1.6 im Falle der Nummer 2.6

6.1.6.1 bei der Anlage von Blühflächen auf Ackerflä-
chen, die im Sinne des Artikels 6 der Verordnung (EG)
Nr. 1251/19991 stillgelegt sind, 160 Euro je Hektar

6.1.6.2 bei der Anlage von Blühflächen, Blüh- oder
Schonstreifen auf Ackerflächen, die nicht im Sinne des
Artikels 6 der Verordnung (EG) Nr. 1251/19991 stillge-
legt sind

– 650 Euro je Hektar bei der Anlage von Blühstreifen
oder Blühflächen,

– 620 Euro je Hektar bei der Anlage von Schonstreifen
nach Nummer 4.2.7.5 erster Anstrich,

– 480 Euro je Hektar bei der Anlage von Schonstreifen
nach Nummer 4.2.7.5 zweiter Anstrich.

6.1.7 im Falle der Nummer 2.7 je nach Maßnahme zwi-
schen 25 und 160 Euro je Hektar nach Maßgabe der
Spalte „Beihilfehöhe“ der Anlage 4.

6.2 Im Falle der Förderung gemäß Nummer 6.1.1 sind

– Ölsaaten im Sinne des Anhangs I der Verordnung
(EG) Nr. 1251/19991) sowie

– Flächen, die im Sinne des Artikels 6 der Verordnung
(EG) Nr. 1251/19991) stillgelegt sind

von der Förderung ausgeschlossen.

6.3 Die Länder können die Beihilfen um bis zu 30 %
absenken oder um bis zu 20 %, im Falle der Förderung
von Blühflächen, Blüh- oder Schonstreifen nach
Nummer 2.6 um bis zu 40 % anheben.



Drucksache 15/3151 – 50 – Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode
B. Förderung extensiver Grünlandnutzung

1. Beihilfezweck

Beihilfezweck ist die Einführung oder Beibehaltung ex-
tensiver Grünlandbewirtschaftungsverfahren zur nachhal-
tigen Verbesserung der natürlichen und wirtschaftlichen
Produktionsbedingungen, die mit den Belangen des
Schutzes der Umwelt und der Erhaltung des natürlichen
Lebensraumes vereinbar sind und zum Gleichgewicht auf
den Märkten beitragen.

2. Gegenstand der Förderung

Förderungsfähig ist die Einführung oder Beibehaltung ei-
nes der folgenden Bewirtschaftungsverfahren für die
Dauer von fünf Jahren:

2.1 Einführung einer extensiven Bewirtschaftung des
Dauergrünlandes (Anlage 2) eines Betriebes, indem der
Besatz an Raufutterfressern 

– durch eine Viehbestandsabstockung von Rindern und
Schafen,

– eine Flächenaufstockung oder

– eine Kombination von beidem 

auf höchstens 1,4 raufutterfressende Großvieheinheiten
(RGV) je Hektar Hauptfutterfläche verringert wird,

2.2 Einhaltung einer extensiven Bewirtschaftung des
Dauergrünlandes des Betriebes mit höchstens 1,4 RGV je
Hektar Hauptfutterfläche,

2.3 Umwandlung von Ackerflächen in extensiv zu
nutzendes Dauergrünland,

2.4 extensive Bewirtschaftung von bestimmten Grün-
landflächen.

3. Beihilfeempfänger

Land- und forstwirtschaftliche Unternehmer.

4. Beihilfevoraussetzungen

Voraussetzung für die Gewährung einer Beihilfe ist, dass
der Beihilfeempfänger

4.1 den Betrieb für die Dauer der Verpflichtung selbst
bewirtschaftet und

4.2 sich für die Dauer von fünf Jahren verpflichtet, 

4.2.1 im Falle der Nummer 2.1 den Viehbesatz von
1,4 RGV je Hektar Hauptfutterfläche nicht zu überschrei-
ten, keine Aufstockung sonstiger RGV vorzunehmen und
den festgesetzten maximalen Viehbesatz vor Ablauf des
ersten Jahres der Verpflichtung zu erreichen und bis zum
Ende der Verpflichtung beizubehalten;

4.2.1.1 die Gesamtzahl raufutterfressender Groß-
vieheinheiten gegenüber dem Bezugszeitraum (Nummer
6.2) nicht zu erhöhen außer im Falle einer Flächenaufsto-
ckung, wobei sich der durchschnittliche Viehbesatz je
Hektar gegenüber dem Bezugszeitraum verringern muss;

4.2.1.2 im Falle der Aufstockung der Hauptfutterflä-
chen diese entsprechend dem Beihilfezweck zu bewirt-
schaften,

4.2.2 im Falle der Nummer 2.2 eine Bewirtschaftung
mit höchstens 1,4 RGV je Hektar Hauptfutterfläche ein-
zuhalten,

4.2.3 im Falle der Nummern 2.1 und 2.2 auf dem Dau-
ergrünland

4.2.3.1 keine Umwandlung in Ackerland vorzuneh-
men,

4.2.3.2 nicht mehr Wirtschaftsdünger auszubringen als
es dem Dunganfall eines Gesamtviehbesatzes von
1,4 GVE je Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche
(LF) entspricht;

4.2.3.3 keine Beregnung oder keine Meliorationsmaß-
nahmen durchzuführen;

4.2.3.4 auf der Hauptfutterfläche einen Mindestbesatz
von 0,3 RGV je Hektar nicht zu unterschreiten und das
Dauergrünland mindestens einmal jährlich zu nutzen;

4.2.4 im Falle der Nummern 2.1 bis 2.3 auf dem Dauer-
grünland keine Pflanzenschutzmittel anzuwenden;

4.2.5 im Falle der Nummern 2.3 und 2.4 

4.2.5.1 den Umfang der Dauergrünlandfläche des Be-
triebes insgesamt außer in den Fällen des Besitzwechsels,
der mehrjährigen Stilllegung oder der Erstaufforstung
derselben nicht zu verringern;

4.2.5.2 die betreffenden Flächen mindestens einmal
jährlich zu nutzen;

4.2.6 im Falle der Nummer 2.3 die betreffenden Acker-
flächen als Dauergrünland zu nutzen;

4.2.7 im Falle der Nummer 2.4 auf den betreffenden
Flächen

4.2.7.1 keine chemisch-synthetischen Dünge- oder
Pflanzenschutzmittel anzuwenden;

4.2.7.2 eine den – gegebenenfalls von den Ländern ge-
bietsspezifisch anzupassenden – Anforderungen an eine
standortangepasste Landbewirtschaftung entsprechende
Nutzung durchzuführen und im Falle von gebietsspezifi-
schen Anforderungen Aufzeichnungen über Art, Zeit-
punkt und gegebenenfalls Aufwandmengen der auf den
betreffenden Flächen durchgeführten Maßnahmen bereit-
zuhalten.

4.3 Der Beihilfeempfänger hat die gute landwirt-
schaftliche Praxis im üblichen Sinne einzuhalten.

4.4 Im Falle der Nummer 2.3 müssen mindestens
0,1 Hektar Ackerfläche in extensiv zu nutzendes Grün-
land umgewandelt werden.

4.5 Im Falle der Nummern 2.1, 2.3 und 2.4 muss der
Antrag auf Förderung vor Beginn der Maßnahme gestellt
sein.
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5. Sonstige Beihilfebestimmungen

5.1 Vergrößert sich im Falle der Förderung nach den
Nummern 2.1 und 2.2 die Dauergrünlandfläche eines Be-
triebes während der Dauer der Verpflichtung oder will der
Beihilfeempfänger die in eine Verpflichtung nach Num-
mer 2.4 einbezogene Fläche erweitern, muss der Beihilfe-
empfänger die zusätzlichen Flächen nach den eingegan-
genen Verpflichtungen bewirtschaften und kann hierfür
nach den Bestimmungen des Artikels 31 der Verordnung
(EG) Nr. 445/20022 eine Beihilfe beantragen.

5.2 Die Bestimmungen nach Förderungsgrundsatz A
Nummern 5.2 bis 5.5 gelten entsprechend.

5.3 Im Falle der Nummer 2.3 müssen die Flächen
spätestens vom 31. Dezember 19914) an als Ackerfläche
gedient haben.

5.4 Der Beihilfeempfänger kann eine Erweiterung
der Verpflichtungen nach den Nummern 2.1 bis 2.4 bean-
tragen.

5.5 Im Falle der Kombination von Nummer 2.3 mit
den Nummern 2.1 oder 2.2 ist eine Doppelförderung für
dieselbe Fläche nicht zulässig.

5.6 Abweichend von Nummern 4.2.4 und 4.2.7.1
können Pflanzenschutzmittel auf dem Dauergrünland
ausnahmsweise nach Genehmigung durch die zuständi-
gen Behörden eingesetzt werden.

6. Höhe der Beihilfen

6.1 Die Höhe der Beihilfe beträgt jährlich

6.1.1 im Falle der Nummer 2.1 

6.1.1.1 bei der Verringerung des Viehbestandes je ver-
ringerter GVE Rinder und Schafe je Hektar Dauergrün-
land 230 Euro, mindestens aber 130 Euro je Hektar Dau-
ergrünland,

6.1.1.2 bei der Aufstockung der Fläche 130 Euro je
Hektar Dauergrünland,

6.1.2 im Falle der Nummer 2.2 130 Euro je Hektar
Dauergrünland,

6.1.3 Im Falle der Nummer 2.3 310 Euro je Hektar um-
zuwandelnder Ackerfläche. In festgesetzten Über-
schwemmungsgebieten können die Länder die Beihilfe
um 100 Euro je Hektar erhöhen, wenn die Fläche eine
durchschnittliche Ertragsmesszahl (EMZ) von mindestens
6 000 je ha aufweist.

6.1.4 im Falle der Nummer 2.4 130 Euro je Hektar
Dauergrünland.

6.2 Bemessungsgrundlage für die Verringerung des
Bestandes an Rindern und Schafen im Falle der Nummer
6.1.1.1 ist der durchschnittliche Viehbestand in den letz-
ten drei Wirtschaftsjahren vor Antragstellung, soweit er
4,5 RGV je Hektar Hauptfutterfläche nicht übersteigt,
höchstens der Viehbestand bei Antragstellung.

Die Verringerung wird nach dem in Anlage 1 aufgeführ-
ten Umrechnungsschlüssel ermittelt.

6.3 Bezugsfläche für die Beihilfe nach Nummer 6.1.1
und 6.1.2 ist die Dauergrünlandfläche.

6.4 Die Länder können die Beihilfen um bis zu 40 %
absenken oder um bis zu 20 %, im Falle der Umwandlung
von Acker in Grünland um bis zu 40 % anheben.

C. Förderung ökologischer Anbauverfahren

1. Beihilfezweck

Beihilfezweck ist die Einführung oder Beibehaltung öko-
logischer Anbauverfahren zur nachhaltigen Verbesserung
der natürlichen und wirtschaftlichen Produktionsbedin-
gungen, die mit den Belangen des Schutzes der Umwelt
und der Erhaltung des natürlichen Lebensraumes verein-
bar sind und zum Gleichgewicht auf den Märkten beitra-
gen.

2. Gegenstand der Förderung

Förderungsfähig ist die Einführung oder Beibehaltung ei-
nes ökologischen Anbauverfahrens im gesamten Betrieb
für die Dauer von fünf Jahren.

3. Beihilfeempfänger

Land- und forstwirtschaftliche Unternehmer.

4. Beihilfevoraussetzungen

Voraussetzung für die Gewährung einer Beihilfe ist, dass
der Antragsteller

4.1 den Betrieb für die Dauer der Verpflichtung selbst
bewirtschaftet und

4.2 sich für die Dauer von fünf Jahren verpflichtet,

4.2.1 ein ökologisches Anbauverfahren einzuführen
oder beizubehalten, das den Vorschriften der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/915)    und des dazugehörigen EG-Folge-
rechts entspricht;

4.2.2 den Umfang der Dauergrünlandfläche des Betrie-
bes insgesamt, außer in den Fällen des Besitzwechsels,
der mehrjährigen Stilllegung oder der Erstaufforstung
derselben, nicht zu verringern.

4.3 In jedem Jahr des Verpflichtungszeitraumes muss
für mindestens drei Prozent der landwirtschaftlichen
Fläche des Betriebes eine Agrarumweltverpflichtung
nach Artikel 22 bis 24 der Verordnung (EG) Nr. 1257/
19996)  bestehen, die in den Anforderungen über die Ver-
ordnung (EWG) Nr. 2092/915) und der zu ihrer Durchfüh-

4) Vergleiche Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1251/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 zur Einführung einer Stützungsregelung für Er-
zeuger bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen (Abl. EG
Nr. L 160 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung.

5) Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom 24. Juni 1991 über
den ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel (Abl. EG
Nr. L 198 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung.

6) Der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des Rates vom 17. Mai 1999
über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch
den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Land-
wirtschaft (EAGFL) (ABl. L 160 S. 80.) in der jeweils geltenden
Fassung.
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rung erlassenen gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften
hinausgehen.

4.4 Der Beihilfeempfänger hat die gute landwirt-
schaftliche Praxis im üblichen Sinne einzuhalten.

5. Sonstige Beihilfebestimmungen

5.1 Vergrößert sich die Betriebsfläche während der
Dauer der Verpflichtung, muss der Beihilfeempfänger die
zusätzlichen Flächen nach den eingegangenen Verpflich-
tungen bewirtschaften und kann hierfür nach den Bestim-
mungen des Artikels 31 der Verordnung (EG) Nr. 445/
20022) eine Beihilfe beantragen.

5.2 Die Bestimmungen nach Förderungsgrundsatz A
Nummern 5.2 bis 5.5 gelten entsprechend.

5.3 Für Flächen, die im Rahmen einer gemeinschaft-
lichen Regelung stillgelegt sind, wird keine Beihilfe im
Rahmen dieser Regelung gewährt.

5.4 Eine Förderung nach Förderungsgrundsatz C
schließt die Gewährung einer Beihilfe nach
Förderungsgrundsatz A Nummer 2.5 und 2.7 sowie
Förderungsgrundsatz B Nummer 2.2 aus.

Für Ackerflächen, die nach Förderungsgrundsatz A Num-
mer 2.6 gefördert werden, wird keine Beihilfe nach Nr. 6
dieses Förderungsgrundsatzes gezahlt.

Für die Dauergrünlandfläche des Betriebes wird keine
Beihilfe gezahlt, wenn eine Beihilfe nach Förderungs-
grundsatz B Nummer 2.1 gewährt wird.

Für landwirtschaftliche Flächen des Betriebes, für die
Agrarumweltverpflichtungen nach Nummer 4.3 dieses
Förderungsgrundsatzes bestehen, wird keine Beihilfe
nach Nummer 6 dieses Förderungsgrundsatzes gezahlt,
soweit die betreffende Agrarumweltverpflichtung die we-
sentlichen Anforderungen an eine ökologische Bewirt-
schaftung einschließt.

5.5 Die Regelung nach Nummer 4.3 dieses Förde-
rungsgrundsatzes kann von den Ländern ausgesetzt wer-
den.

6. Höhe der Beihilfen

6.1 Die Höhe der Beihilfe beträgt jährlich 

6.1.1 bei Einführung der Maßnahme 480 Euro je Hek-
tar Gemüsebau 210 Euro je Hektar Ackerfläche und
Grünland und 950 Euro je Hektar Dauer- oder Baum-
schulkulturen.

Der für die ersten beiden Jahre des Verpflichtungszeitrau-
mes gewährte Beihilfebetrag kann auf 750 Euro je Hektar
Gemüsebau, 285 Euro je Hektar Ackerfläche und Grün-
land und 1 220 Euro je Hektar Dauer- oder Baumschul-
kulturen erhöht werden. In diesem Fall werden die für das
dritte bis fünfte Jahr zu gewährenden Beträge auf die in
Nummer 6.1.2 genannten Beträge abgesenkt.

6.1.2 bei Beibehaltung der Maßnahme 300 Euro je
Hektar Gemüsebau, 160 Euro je Hektar Ackerfläche und
Grünland und 770 Euro je Hektar Dauer- oder Baum-
schulkulturen.

6.1.3 Bei Teilnahme am Kontrollverfahren nach der
Verordnung (EWG) Nr. 2092/915) und der zu ihrer Durch-
führung erlassenen gemeinschaftsrechtlichen Vorschrif-
ten in der jeweils geltenden Fassung erhöht sich die Bei-
hilfe um 35 Euro je Hektar, jedoch höchstens 530 Euro je
Unternehmen.

6.2 Die Länder können die Beihilfen nach den
Nummern 6.1.1 und 6.1.2 um bis zu 30 % absenken oder
um bis zu 20 % anheben.

D. Förderung mehrjähriger Stilllegung

1. Beihilfezweck

Beihilfezweck ist die mehrjährige Stilllegung landwirt-
schaftlicher Nutzflächen zur nachhaltigen Anpassung der
Produktionsstrukturen an die weiter steigenden Anforde-
rungen im Hinblick auf den Schutz der Umwelt, die Si-
cherung der natürlichen Produktionsgrundlagen sowie die
Nachfrage nach umweltgerecht erzeugten Produkten.

2. Gegenstand der Förderung

Förderungsfähig ist die Stilllegung von Ackerland für die
Dauer von zehn Jahren, insbesondere

– zur Anpassung der Landbewirtschaftung an besondere
Standortbedingungen,

– zur Verbesserung der ökologischen Selbstregulierung
an den landwirtschaftlichen Produktionsstandorten,

– zur Verringerung der Anwendung von Dünge- und
Pflanzenschutzmitteln,

– zur Erosionsbekämpfung,

– zur Erhöhung der biologischen Vielfalt,

– zur Verbesserung des Lebensraumes für Wildtiere in
der Feldflur und zur Verminderung des Wildschadens-
druckes auf den Wald sowie

– zur Berücksichtigung der gestiegenen Verbraucherer-
wartungen an die landwirtschaftlichen Produktions-
weisen und zur Marktentlastung.

Grünlandflächen können einbezogen werden, soweit de-
ren Stilllegung der Schaffung von Übergangsflächen an
Gewässern, Wald- und Wegrändern oder anderen ökolo-
gisch sensiblen Gebieten dient.

3. Beihilfeempfänger

Land- und forstwirtschaftliche Unternehmer.

4. Beihilfevoraussetzungen

Voraussetzung für die Gewährung einer Beihilfe ist, dass
der Antragsteller

4.1 den Betrieb für die Dauer der Verpflichtung selbst
bewirtschaftet und

4.2 sich für die Dauer von zehn Jahren verpflichtet,

4.2.1 den Umfang der Dauergrünlandfläche des Betrie-
bes insgesamt, außer in den Fällen des Besitzwechsels,
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der mehrjährigen Stilllegung oder der Erstaufforstung
derselben, nicht zu verringern,

4.2.2 auf den stillgelegten Flächen

4.2.2.1 eine zur Erreichung des Beihilfezweckes geeig-
nete Bepflanzung, Einsaat, sonstige Begrünung oder
Pflege zuzulassen oder vorzunehmen; 

4.2.2.2 keine den Belangen des Schutzes der Umwelt
und der Erhaltung des natürlichen Lebensraumes entge-
genstehenden Bodenbearbeitungen, Meliorationsmaßnah-
men oder Nutzungen vorzunehmen;

4.2.2.3 keine Dünge- und Pflanzenschutzmittel anzu-
wenden,

4.2.2.4 den Aufwuchs nicht zu Futterzwecken zu nut-
zen. 

4.3 Der Beihilfeempfänger hat die gute landwirtwirt-
liche Praxis im üblichen Sinne einzuhalten.

4.4 Die stillzulegende Fläche darf 

4.4.1 bis zu einer landwirtschaftlich genutzten Fläche
des Betriebes von 100 Hektar höchstens 5 Hektar betra-
gen,

4.4.2 bei einer landwirtschaftlich genutzten Fläche des
Betriebes von mehr als 100 Hektar höchstens 10 Hektar
betragen sowie

4.4.3 in keinem Fall 0,05 Hektar unterschreiten.

4.4.4 Die Beschränkungen nach Nummer 4.4.1 und
4.4.2 beziehen sich auf die Betriebsgröße zum Zeitpunkt
der Antragstellung.

4.5 Die Bewilligung der Förderung mehrjährig still-
zulegender Flächen erfolgt unter Berücksichtigung land-
schafts- oder agrarökologischer sowie produktionstechni-
scher Gesichtspunkte.

5. Sonstige Beihilfebestimmungen

5.1 Der Zeitpunkt des Beginns des Verpflichtungs-
zeitraums darf keinesfalls vor dem Zeitpunkt der Stellung
des Erstantrags liegen.

5.2 Der Verpflichtungszeitraum beträgt zehn Jahre.

5.2.1 Die Bestimmungen des Förderungsgrundsatzes A
Nummer 5.3.1 gelten entsprechend.

5.2.2 Die Bestimmung des Förderungsgrundsatzes A
Nummer 5.3.1 findet keine Anwendung, wenn der Beihil-
feempfänger seine Verpflichtungen bereits sieben Jahre
erfüllt hat, er seine landwirtschaftliche Tätigkeit aufgibt
und sich die Übernahme seiner Verpflichtungen durch ei-
nen Nachfolger als nicht durchführbar erweist.

Unbeschadet des Satzes 1 findet die Bestimmung der
Nummer 5.2.1 ferner keine Anwendung, wenn die Flä-
che, für die eine Beihilfe gewährt wird, um weniger als
5 Prozent während des gesamten Verpflichtungszeitrau-
mes verringert wird oder wenn es sich um Flächen han-
delt,

5.2.2.1 die infolge von Enteignung und Zwangsverstei-
gerung auf andere Personen übergehen, oder die infolge
von Bodenordnungsverfahren nach dem Flurbereini-
gungsgesetz, dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz oder
dem freiwilligen Nutzungstausch durch wertgleiche Flä-
chen ersetzt werden, auf denen der Beihilfeempfänger die
Maßnahme fortsetzt;

5.2.2.2 die ehemals in Volkseigentum überführt wurden
(Treuhandflächen) und die aufgrund nationaler Regelun-
gen (Rückübertragung an die alten Eigentümer) zur Be-
seitigung der Folgen der Zwangskollektivierung dem
Pächter vorzeitig entzogen werden müssen;

5.2.2.3 die in den neuen Ländern vom Antragsteller be-
wirtschaftet werden und deren im Grundbuch eingetra-
gene Eigentümer oder deren Rechtsnachfolger zum Zeit-
punkt der Antragstellung nicht ermittelt werden können.

5.2.3 Im Fall der Nummer 5.2.2, Satz 2 verringert sich
die Beihilfe für die Restlaufzeit entsprechend dem Um-
fang der ausscheidenden Flächen.

5.3 Die Bestimmungen des Förderungsgrundsatzes A
Nummer 5.4 gelten entsprechend. 
5.4 Im Falle der mehrjährigen Stilllegung von Acker-
land müssen die Flächen spätestens vom 31. Dezember
1991 an als Ackerfläche gedient haben.

5.5 Beihilfeempfänger, deren Flächen nach den För-
derungsgrundsätzen A bis C gefördert werden, können
sich verpflichten, Teile dieser Flächen im Rahmen dieses
Förderungsgrundsatzes stillzulegen, und dafür eine Bei-
hilfe beantragen. 

5.6 Für Flächen, die im Rahmen dieses Förderungs-
grundsatzes gefördert werden, wird keine Beihilfe nach
den Förderungsgrundsätzen A bis C gewährt.

5.7 Im Rahmen dieses Förderungsgrundsatzes mehr-
jährig stillgelegte Ackerflächen gelten als stillgelegte
Fläche im Sinne des Artikels 6 der Verordnung (EG)
Nr. 1251/19991), soweit die im Rahmen der Stützungs-
regelung für die Anrechnung nach Artikel 6 Abs. 8 dieser
Verordnung relevanten Bestimmungen eingehalten wer-
den und die für den jeweiligen Standort nach Nummer 6.1
berechnete Beihilfehöhe den nach Artikel 4 Abs. 3 der
Verordnung (EG) Nr. 1251/19991) in Verbindung mit § 11
Abs. 2 der Flächenzahlungs-Verordnung7)   in der jeweils
geltenden Fassung berechneten Stilllegungsausgleich
nicht übersteigt. 

5.8 Eine Stilllegung auf der Grundlage dieses Förde-
rungsgrundsatzes erfolgt nur, soweit keine Förderung
nach den Nummern 2.2.1 bis 2.2.3 der Grundsätze für die
Förderung wasserwirtschaftlicher und kulturbautechni-
scher Maßnahmen dieses Rahmenplans oder nach Num-
mer 6.2 der Grundsätze für die Förderung forstwirtschaft-
licher Maßnahmen dieses Rahmenplans in Anspruch
genommen wird.

7) Verordnung über eine Stützungsregelung für Erzeuger bestimmter
landwirtschaftlicher Kulturpflanzen (Flächenzahlungs-Verordnung)
vom 8. Januar 2000 (BGBl. I S. 15) in der jeweils geltenden Fas-
sung.
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6. Höhe der Beihilfen

Die Höhe der Beihilfe beträgt jährlich 

6.1 bei der mehrjährigen Stilllegung von Ackerflä-
chen

6.1.1 im Falle der einmaligen Begrünung und, soweit
erforderlich, deren Pflege, insbesondere als Übergangs-
flächen an Gewässern, Wald- und Wegrändern oder ande-
ren ökologisch sensiblen Gebieten, 360 Euro je Hektar
bis zu durchschnittlichen Ertragsmesszahlen8) je Hektar
von 5 000, darüber hinaus 8 Euro für jede weiteren ange-
fangenen und nachgewiesenen 100 Ertragsmesszahlen je
Hektar, und

6.1.2 in allen anderen Fällen, insbesondere bei der
mehrjährigen Bereitstellung und Pflege von

– Flächen zur Biotopvernetzung (Anlage von Hecken,
Feldholzinseln, Feuchtbiotopen etc.) oder von

– Blühstreifen in der Agrarlandschaft, auch mit jährli-
cher Einsaat von geeigneten Blütenpflanzen,

410 Euro je Hektar bis zu durchschnittlichen Ertrags-
messzahlen je Hektar von 5 000, darüber hinaus 13 Euro
für jede weiteren angefangenen und nachgewiesenen
100 Ertragsmesszahlen je Hektar;

6.2 bei der mehrjährigen Stilllegung von Grünland
60 Euro je Hektar bis zu durchschnittlichen Ertragsmess-
zahlen je Hektar von 2 000, darüber hinaus 6 Euro für
jede weiteren angefangenen und nachgewiesenen 100 Er-
tragsmesszahlen je Hektar.

6.3 Die Länder können die Beihilfen um bis zu 30 %
absenken oder um bis zu 20 % anheben.

6.4 Soweit die nach Nummer 6.1 berechnete Beihil-
fehöhe den nach Artikel 4 Abs. 3 der Verordnung (EG)
Nr. 1251/19991) berechneten Stilllegungsausgleich für die
jeweilige Ertragsregion übersteigt, wird der Differenzbe-
trag zum Stilllegungsausgleich nicht gewährt, wenn die
mehrjährig stillgelegte Fläche auf die nach Artikel 6 der
Verordnung (EG) Nr. 1251/19991) stillzulegende Fläche
angerechnet werden soll.

E. Förderung umwelt- und tiergerechter 
Haltungsverfahren

1. Beihilfezweck

Beihilfezweck ist der Ausgleich von Einkommensverlus-
ten, die mit dem zusätzlichen Aufwand für besonders um-
welt- und tiergerechte Verfahren in der Nutztierhaltung
verbunden sind. Diese Maßnahmen dienen der nachhalti-
gen Anpassung der Produktionsstrukturen an die weiter
steigenden Anforderungen im Hinblick auf eine extensive
Agrarproduktion, an die Sicherung der natürlichen Pro-
duktionsgrundlagen und an den Tierschutz.

2. Gegenstand der Förderung

Förderungsfähig sind für die Dauer von fünf Jahren fol-
gende Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltwirkun-
gen sowie zur Beibehaltung besonders tiergerechter Hal-
tungsverfahren des Betriebes in mindestens einem der
Betriebszweige

– Milchviehhaltung einschließlich Nachzucht,

– Rindermast außer Mutterkuhhaltung,

– Zuchtschweinehaltung oder

– Mastschweinehaltung;

2.1 Haltung von Milchkühen, von Rindern zur Auf-
zucht, von Mastrindern oder Schweinen in Laufställen
mit planbefestigten oder mit teilperforierten Flächen und
mit Weidehaltung oder bei Schweinen mit Außenauslauf;

2.2 Haltung von Milchkühen, von Rindern zur Auf-
zucht, von Mastrindern oder Schweinen in Laufställen
mit planbefestigten oder mit teilperforierten Flächen so-
wie Aufstallung auf Stroh;

2.3 Haltung von Milchkühen, von Rindern zur Auf-
zucht, von Mastrindern oder Schweinen in Laufställen
mit planbefestigten oder mit teilperforierten Flächen je-
weils mit Außenauslauf sowie Aufstallung auf Stroh.

3. Beihilfeempfänger

Land- und forstwirtschaftliche Unternehmer.

4. Beihilfevoraussetzungen

Voraussetzung für die Gewährung einer Beihilfe ist, dass
der Beihilfeempfänger

4.1 den Betrieb für die Dauer der Verpflichtung selbst
bewirtschaftet und darauf mehr als 0,3 GVE je Hektar
landwirtschaftlich genutzter Fläche (LF) jedoch höchs-
tens 2,0 GVE je Hektar LF hält,

4.2 sich für die Dauer von fünf Jahren verpflichtet, 

4.2.1 Maßnahmen nach den Nummern 2.1, 2.2, oder
2.3 anzuwenden,

4.2.2 den in eine Maßnahme nach Nummer 2 einbezo-
genen Tieren einen Stall zur Verfügung zu stellen, dessen
tageslichtdurchlässige Fläche mindestens 

– 3 % der Stallgrundfläche bei Mastschweinen, Zucht-
sauen, Zuchtebern und Ferkeln sowie

– 5 % der Stallgrundfläche bei allen übrigen Tierarten
entspricht;

4.2.3 jedem Tier folgende nutzbare Stallfläche zur Ver-
fügung zu stellen: 

bei Milchkühen

– mindestens 5,0 Quadratmeter je Tier,

bei Mast- und Aufzuchtrindern außer Mutterkuhhaltung 

– bis zu einem Lebensalter von 8 Monaten mindestens
3,5 Quadratmeter je Tier,

– ab einem Lebensalter von 9 Monaten mindestens
4,5 Quadratmeter je Tier, 

8) Begriffsbestimmungen in „Betriebswirtschaftliche Begriffe für die
landwirtschaftliche Buchführung und Beratung“, Heft 14 der Schrif-
tenreihe des Hauptverbandes der landwirtschaftlichen Buchstellen
und Sachverständigen, 7. Auflage, Sankt Augustin, 1996, S. 69.
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bei Läufern oder sonstigen Mastschweinen entweder

– bis zu einem Lebensalter von 4 Monaten mindestens
0,6 Quadratmeter je Tier,

– ab einem Lebensalter von 5 Monaten mindestens
1,0 Quadratmeter je Tier,

oder

– bis 60 Kilogramm Lebendgewicht mindestens
0,6 Quadratmeter je Tier,

– über 60 Kilogramm Lebendgewicht mindestens
1,0 Quadratmeter je Tier,

bei Zuchtsauen

– mindestens 3,0 Quadratmeter je Zuchtsau,

– mindestens 4,5 Quadratmeter je Abferkelbucht,

bei Zuchtebern

– mindestens 7,0 Quadratmeter je Zuchteber;

4.2.4 die nichtperforierte oder planbefestigte nutzbare
Stallfläche so zu bemessen, dass alle Tiere gleichzeitig
liegen können;

4.2.5 bei Milchkühen, Mast- und Aufzuchtrindern je-
dem Tier einen Grundfutterfressplatz bereitzustellen oder
im Falle der Vorratsfütterung 

– bei Milchkühen und Aufzuchtrindern ein Tier-Fress-
platz-Verhältnis von 1,2:1 und

– bei Mastrindern ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von
1,5:1 

sicherzustellen,

4.2.6 im Falle der Nummer 2.1

4.2.6.1 Milchkühen und Aufzuchtrindern oder Mastrin-
dern im Zeitraum zwischen dem 1. Juni und dem
1. Oktober – soweit Krankheit oder zu erwartende Schä-
den des Tieres dem nicht entgegenstehen – täglich Weide-
gang mit freiem Zugang zu einer Tränkevorrichtung zu
gewähren und

4.2.6.2 Mast- und Zuchtschweinen eine Außenfläche
nach Nummer 4.2.7 zur Verfügung zu stellen oder Weide-
gang nach Nummer 4.2.6.1 dieses Förderungsgrundsatzes
zu ermöglichen;

4.2.6.3 die Liegeflächen im Stall ausreichend mit ge-
eigneter trockener Einstreu oder mit Komfortmatten oder
gleichwertigen Bodenbelägen zu versehen, die im Rah-
men der Gebrauchswertprüfungen der Deutschen Land-
wirtschafts-Gesellschaft (DLG) e. V. anerkannt worden
sind;

4.2.7 im Falle der Nummer 2.3 jedem Tier folgende
planbefestigte oder teilperforierte Außenfläche zur Verfü-
gung zu stellen: 

bei Milchkühen

– mindestens 3,0 Quadratmeter je Tier,

bei Mast- und Aufzuchtrindern außer Mutterkuhhaltung 

– bis zu einem Lebensalter von 8 Monaten mindestens
2,0 Quadratmeter je Tier,

– ab einem Lebensalter von 9 Monaten mindestens
2,5 Quadratmeter je Tier, 

bei Läufern oder sonstigen Mastschweinen entweder

– bis zu einem Lebensalter von 4 Monaten mindestens
0,4 Quadratmeter je Tier,

– ab einem Lebensalter von 5 Monaten mindestens
0,6 Quadratmeter je Tier,

oder

– bis 60 Kilogramm Lebendgewicht mindestens
0,4 Quadratmeter je Tier,

– über 60 Kilogramm Lebendgewicht mindestens
0,6 Quadratmeter je Tier,

bei Zuchtsauen

– mindestens 1,3 Quadratmeter je Zuchtsau,

bei Zuchtebern

– mindestens 6,0 Quadratmeter je Zuchteber;

4.2.8 im Falle der Nummern 2.2 und 2.3 die Liegeflä-
chen regelmäßig mit Stroh einzustreuen, sodass diese
ausreichend gepolstert sind; bei Schweinen darf das Stroh
nicht gehäckselt sein.

4.3 Der Beihilfeempfänger hat die gute landwirt-
schaftliche Praxis im üblichen Sinne einzuhalten.

5. Sonstige Beihilfebestimmungen

5.1 Vergrößert sich im Verpflichtungszeitraum der
Tierbestand eines in eine Förderungsmaßnahme nach
Nummer 2 einbezogenen Betriebszweiges, muss der Bei-
hilfeempfänger die zusätzlichen Tiere nach den eingegan-
genen Verpflichtungen halten und kann hierfür eine Bei-
hilfe beantragen.

5.2 Der Verpflichtungszeitraum beträgt fünf Jahre.

5.2.1 Gehen während des Verpflichtungszeitraums der
Betrieb, ein in eine Förderungsmaßnahme nach Num-
mer 2 einbezogener Betriebszweig oder Teile davon auf
andere Personen über oder an Verpächter zurück und wer-
den die eingegangenen Verpflichtungen vom Übernehmer
nicht eingehalten, so muss der Beihilfeempfänger oder
dessen Erbe, außer in Fällen höherer Gewalt, die dafür er-
haltene Beihilfe vollständig zurückerstatten. 

Die Länder können besondere Maßnahmen ergreifen, um
bei geringfügigen Änderungen der betrieblichen Situation
zu vermeiden, dass die Anwendung des Satzes 1 mit
Blick auf die eingegangenen Verpflichtungen zu unange-
messenen Ergebnissen führen würde.

5.2.2 Die Bestimmung der Nummer 5.2.1 findet keine
Anwendung, wenn der Beihilfeempfänger seine Ver-
pflichtungen bereits drei Jahre erfüllt hat, er seine
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landwirtschaftliche Tätigkeit aufgibt und sich die Über-
nahme seiner Verpflichtungen durch einen Nachfolger als
nicht durchführbar erweist.

5.2.3 Verringert sich während des Verpflichtungszeit-
raumes der Tierbestand eines in eine Förderungsmaß-
nahme nach Nummer 2 einbezogenen Betriebszweiges
im Verpflichtungszeitraum, so muss der Beihilfeempfän-
ger dies der zuständigen Behörde anzeigen. In diesem
Fall verringert sich die Beihilfe nach Maßgabe der
Nummer 6.1 und 6.2.

5.3 Die Bestimmungen nach Förderungsgrundsatz A
Nummer 5.4 gelten entsprechend.

5.4 Der Beihilfeempfänger kann während des Ver-
pflichtungszeitraumes eine Änderung der eingegangenen
Verpflichtungen nach Nummer 2 beantragen, sofern da-
mit unzweifelhafte Vorteile für die Umwelt und den
Schutz der Tiere verbunden sind und die bereits einge-
gangene Verpflichtung erheblich verschärft wird. Wird
die ursprüngliche Verpflichtung des Beihilfeempfängers
durch eine neue Verpflichtung ersetzt, so müssen die Bei-
hilfevoraussetzungen der neuen Verpflichtung mindestens
genauso hohen Anforderungen genügen wie die der ur-
sprünglichen Verpflichtung.

5.5 Eine Förderung nach Nummer 2.1 kann mit einer
Förderung nach Nummer 2.2 oder Nummer 2.3 dieses
Förderungsgrundsatzes kombiniert werden. In diesem
Fall entfällt die Beihilfevoraussetzung nach Num-
mer 4.2.6.2 dieses Förderungsgrundsatzes.

5.6 Im Falle einer Förderung nach Nummer 2 können
die Länder bei Mast- und Aufzuchtrindern im Einzelfall
die nutzbare Stallfläche nach Nummer 4.2.3 nach einem
adäquateren Alter der Tiere staffeln, wenn die Anwen-
dung der Altersangabe nach Nummer 4.2.3 bei kleinrah-
migen Rinderrassen zu unangemessenen Ergebnissen
führen würde.

5.7 Beihilfen nach diesem Förderungsgrundsatz kön-
nen mit Beihilfen nach anderen Förderungsgrundsätzen
dieses Rahmenplanes kombiniert werden. 

6. Höhe der Beihilfen

6.1 Grundlage für die Beihilfebemessung ist die Be-
zugsfläche zum Zeitpunkt der Antragstellung für eine
fünfjährige Verpflichtung nach diesem Förderungsgrund-
satz.

6.2 Bezugsfläche ist derjenige Anteil der LF des Be-
triebes, der sich aus der Multiplikation der Anzahl der in
Maßnahmen nach Nummer 2 einbezogenen GVE mit
0,5 Hektar ergibt. Die Bezugsfläche dient der Berechnung
der Beihilfe und darf in keinem Falle größer als die Be-
triebsfläche sein. Eine flächenspezifische Verpflichtung
leitet sich daraus nicht ab.

Die eine Maßnahme nach Nummer 2 einbezogenen GVE
sowie der GVE-Besatz je Hektar LF nach Nummer 4.1
des Betriebes werden nach dem in Anlage 1 aufgeführten
Umrechnungsschlüssel ermittelt.

6.3 Die Höhe der Beihilfen beträgt jährlich

6.3.1 im Falle der Nummer 2.1 je Hektar Bezugsfläche

– für Milchkühe einschließlich Nachzucht 190 Euro

– für Aufzuchtrinder 130 Euro

– für Mastrinder 200 Euro

– für Mastschweine 250 Euro

– für Zuchtschweine 250 Euro;

6.3.2 im Falle der Nummer 2.2 je Hektar Bezugsfläche

– für Milchkühe einschließlich Nachzucht 80 Euro

– für Aufzuchtrinder 80 Euro

– für Mastrinder 360 Euro

– für Mastschweine 260 Euro

– für Zuchtschweine 300 Euro;

6.3.3 im Falle der Nummer 2.2 in Kombination mit
Nummer 2.1 je Hektar Bezugsfläche

– für Milchkühe einschließlich Nachzucht 230 Euro

– für Aufzuchtrinder 170 Euro

– für Mastrinder 430 Euro

– für Mastschweine 370 Euro

– für Zuchtschweine 410 Euro;

6.3.4 im Falle der Nummer 2.3 je Hektar Bezugsfläche

– für Milchkühe einschließlich Nachzucht 120 Euro

– für Aufzuchtrinder 120 Euro

– für Mastrinder 390 Euro

– für Mastschweine 290 Euro

– für Zuchtschweine 330 Euro;

6.3.5 im Falle der Nummer 2.3 in Kombination mit
Nummer 2.1 je Hektar Bezugsfläche

– für Milchkühe einschließlich Nachzucht 270 Euro

– für Aufzuchtrinder 220 Euro

– für Mastrinder 470 Euro

– für Mastschweine 410 Euro

– für Zuchtschweine 440 Euro.

6.4 Die Länder können die Beihilfen um bis zu 30 %
absenken oder um bis zu 20 % anheben.

Anlage 1

Umrechnungsschlüssel

Bei der Ermittlung des Viehbestandes, des höchstzulässi-
gen Viehbesatzes oder der Berechnung der Beihilfehöhe
im Zusammenhang mit den Grundsätzen für die För-
derung einer markt- und standortangepassten Landbe-
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wirtschaftung ist folgender Umrechnungsschlüssel anzu-
wenden:

Kälber (außer Mastkälber) und 
Jungvieh unter 6 Monaten 0,300 GVE

Mastkälber 0,400 GVE

Rinder von 6 Monaten bis 2 Jahren 0,600 GVE

Rinder von mehr als 2 Jahren 1,000 GVE

Equiden unter 6 Monaten 0,500 GVE

Equiden von mehr als 6 Monaten 1,000 GVE

Mutterschafe 0,150 GVE

Schafe (außer Mutterschafe) 
von mehr als 1 Jahr 0,100 GVE

Ziegen 0,150 GVE

Ferkel 0,020 GVE

Mastschweine:

bei Betrachtung der gesamten Mastdauer 0,130 GVE

oder

bei zweistufiger Betrachtung

– Läufer (20 bis 50 kg) 0,060 GVE

– sonstige Mastschweine (über 50 kg) 0,160 GVE

Zuchtschweine 0,300 GVE

Geflügel 0,004 GVE

Die Länder können diesen Umrechnungsschlüssel ergän-
zen, wenn seine Anwendung einer im Sinne des jeweili-
gen Förderungsgrundsatzes zielgerechten Umsetzung zu-
widerläuft oder im Hinblick auf die Beihilfebemessung
zu unangemessenen Ergebnissen führen würde.

Anlage 2

Dauergrünland sind nicht in die Fruchtfolge einbezogene
Flächen, auf denen ständig (für einen Zeitraum von min-
destens fünf Jahren) Gras erzeugt wird. Es kann sich um
eingesätes oder natürliches Grünland handeln.

Anlage 3

Im Falle der Ausbringung von Teilmengen der betriebli-
chen Wirtschaftsdüngermenge mit umweltfreundlichen
Ausbringungsverfahren nach Förderungsgrundsatz A
Nummer 2.4 erfolgt die Berechnung der Beihilfe nach
folgenden Standardwerten für den Wirtschaftsdüngeran-
fall einer Großvieheinheit pro Jahr:

Milchkühe 20 m3/GVE

Mastrinder 13 m3/GVE

Zuchtschweine  8 m3/GVE

Mastschweine 11 m3/GVE

Aufzuchtferkel 18 m3/GVE

Legehennen 17 m3/GVE
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Anlage 4

Biologische oder biotechnische Maßnahmen des Pflanzenschutzes

Fruchtart/Kulturart Schädling Biologische/biotechnische 
Pflanzenschutzmaßnahme

Beihilfe 
Euro je Hektar geför-

derte Fläche

Mais Maiszünsler
(mindestens einmalige 

Anwendung)

Trichogramma bei einmaliger 
Anwendung: 32,50 Euro/ha

bei zweimaliger 
Anwendung: 65 Euro/ha

Kartoffeln Kartoffelkäfer
(mind. 2 Anwendungen, 

davon eine auch in Kombi-
nation mit Neem 
förderungsfähig)

Bacillus thuringiensis 105 Euro/ha

Raps Weißstängeligkeit
(einmalige Anwendung)

Coniothyrium minitans 40 Euro/ha

Alle Obstarten, soweit sie 
von der Zulassung des Mit-

tels erfasst sind

Frostspanner
(mindestens zweimalige 

Anwendung)

Bacillus-thuringiensis-
Verfahren

25 Euro/ha

Kernobst Apfelwickler
(mindestens einmalige 

Anwendung)

Pheromonverfahren
(Verwirrungsmethode)

160 Euro/ha

Kernobst Apfelwickler
(mindestens dreimalige 

Anwendung)

Virus-Verfahren 90 Euro/ha

Schalenwickler
(mindestens zweimalige 

Anwendung)

Virus-Verfahren 65 Euro/ha

Kernobst Apfelwickler
(mindestens zweimalige 

Anwendung)
Schalenwickler

(mindestens einmalige 
Anwendung)

Kombination von Viren 
und Insektiziden

60 Euro/ha

60 Euro/ha

Wein Traubenwickler
(mindestens einmalige 

Anwendung)

Pheromonverfahren 
(Verwirrungsmethode)

160 Euro/ha

Wein Traubenwickler
(mindestens zweimalige 

Anwendung)

Bacillus thuringiensis bei zweimaliger 
Anwendung: 50 Euro/ha

bei viermaliger 
Anwendung:100 Euro/ha
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Förderbereich: Forsten

Grundsätze für die Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen
Zuwendungszweck

Zur Unterstützung einer beständigen Entwicklung der
Forstwirtschaft können folgende Maßnahmen gefördert
werden, die der Sicherung der Nutz-, Schutz- und Erho-
lungsfunktion des Waldes, der Verbesserung der Produk-
tions-, Arbeits- und Absatzbedingungen in der Forstwirt-
schaft sowie der Erhöhung der Stabilität der Wälder
dienen:

A. Waldbauliche Maßnahmen

B. Forstwirtschaftlicher Wegebau

C. Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse 

D. Erstaufforstungsprämie

E. Maßnahmen aufgrund neuartiger 
Waldschäden

F. Verbesserung und Rationalisierung der 
Bereitstellung, Bearbeitung und 
Vermarktung forstwirtschaftlicher 
Erzeugnisse

G. Förderung von Maßnahmen zur Erhöhung 
der Stabilität der Wälder

A. Förderung waldbaulicher Maßnahmen

1. Gegenstand der Förderung

1.1 Aufforstung oder natürliche Bewaldung von bis-
her nicht forstwirtschaftlich genutzten Flächen (Erstauf-
forstung).

1.1.1 

– Saat, Pflanzung und Maßnahmen zur gelenkten Suk-
zession jeweils einschließlich Kulturvorbereitung und
Waldrandgestaltung auch mit heimischen Sträuchern,

– Schutz der Kultur gegen Wild.

1.1.2 Pflege der erstaufgeforsteten Flächen während
der ersten fünf Jahre.

1.2 Nachbesserungen (Saat- und Pflanzung), wenn in
den beiden ersten Jahren nach Aufforstung, Umbau, Vor-
und Unterbau sowie Wiederaufforstung bei den Kulturen
infolge ungewöhnlicher Witterungsbedingungen Aus-
fälle in Höhe von mehr als 40 % der Pflanzenzahl aufge-
treten sind.

1.3 Waldbauliche Maßnahmen in Jungbeständen mit
dem Ziel, diese an Standort und Bestockungsziel anzu-
passen sowie die Sicherheit und Wertleistung der Be-
stände zu erhöhen.

Als Jungbestände gelten:

– Nadelbaumbestände bis zu einem Bestandesalter von
40 Jahren,

– Laubbaumbestände bis zu einem Bestandesalter von
60 Jahren.

Die Länder können anstelle des vorbezeichneten Alters-
rahmens einen entsprechenden mittleren Brusthöhen-
durchmesser, eine entsprechende Oberhöhe oder ein an-
deres vergleichbares Kriterium wählen.

1.4  Wertästung

Aus forststrukturellen oder waldbaulichen Gründen not-
wendige Ästungsmaßnahmen.

2. Zuwendungsempfänger

2.1 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmer

– im Sinne des § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Alters-
sicherung der Landwirte (ALG) sowie

– im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 und 3 des
Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der
Landwirte (KVLG 1989) in der am 31. Dezember
1994 geltenden Fassung;

2.2 juristische Personen des Privatrechts als Inhaber
eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes, wenn

– deren Mitglieder zum Zeitpunkt der Antragstellung
den überwiegenden Teil ihres Erwerbs aus der Land-
und Forstwirtschaft ziehen,

– die Kapitalbeteiligung der öffentlichen Hand nicht
mehr als 25 % des Eigenkapitals beträgt;

2.3 juristische Personen des Privat- und öffentlichen
Rechts als Inhaber eines land- und forstwirtschaftlichen
Betriebes, wenn diese unmittelbar kirchliche, gemeinnüt-
zige oder mildtätige Zwecke verfolgen;

2.4 forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse im Sinne
des Gesetzes zur Erhaltung des Waldes und zur Förde-
rung der Forstwirtschaft (Bundeswaldgesetz) vom
2. Mai 1975, (BGBl. I. S. 1037) zuletzt geändert durch
Gesetz vom 26. August 1998 (BGBl. I. S. 2521);

2.5 juristische Personen des öffentlichen Rechts als
Eigentümer land- und forstwirtschaftlicher Flächen, so-
fern es sich um kommunale Gebietskörperschaften mit
ländlichem Charakter handelt.

Nichtländliche Gemeinden oder Gemeindeverbände wer-
den nur als Mitglieder forstwirtschaftlicher Zusammen-
schlüsse gefördert. Ihr Anteil an der Mitgliedsfläche darf
jedoch den der Gesamtfläche der übrigen Mitglieder nicht
wesentlich übersteigen.
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Sonstige Inhaber land- und forstwirtschaftlicher Betriebe
oder Grundbesitzer, außer Bund und Länder, deren Vor-
haben im Interesse einer Verbesserung der Agrar-, Forst-
oder Landschaftsstruktur der Förderung bedürfen, insbe-
sondere wenn die Maßnahmen wegen der Gemenge- oder
Zusammenlage der Grundstücke mit anderen Grund-
stücken geschlossen durchgeführt werden müssen;

2.6 bei Maßnahmen der Erstaufforstung nach Nr. 1.1:

– alle natürlichen Personen, 

– juristische Personen des Privat- und öffentlichen
Rechts

als Besitzer von land- und forstwirtschaftlichen Flächen.

Bund, Länder und nichtländliche Gemeinden sind von der
Förderung ausgeschlossen. Hinsichtlich der nichtländ-
lichen Gemeinden gilt Nr. 2.5 Abs. 2 entsprechend.

3. Zuwendungsvoraussetzungen

Die Zuwendungsempfänger müssen Eigentümer der be-
günstigten Flächen sein oder für Pachtflächen eine
schriftliche Einverständniserklärung des Eigentümers
vorlegen.

4. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

4.1 Art der Zuwendung

4.1.1 Die Zuwendung wird in Form eines einmaligen
Zuschusses gewährt.

4.2 Umfang und Höhe der Zuwendung

4.2.1 Förderungsfähig sind die nachgewiesenen Kosten
der Maßnahmen nach:

Nr. 1.1 und 1.2

– bis zu 50 % bei standortbedingter Aufforstung mit Na-
delbäumen,

– bis zu 70 % bei Mischkulturen mit mindestens 30 %
Laubbaumanteil sowie Tannenkulturen,

– bis zu 85 % bei Laubbaumkulturen einschließlich bis
zu 20 % Nadelbaumanteil,

– bis zu 90 % bei Naturverjüngungsverfahren,

Nr. 1.3 bis zu 60 %,

Nr. 1.4 bis zu 60 %.

4.3 Auf den Kostennachweis kann verzichtet werden,
wenn die Länder die förderungsfähigen Kosten nach
durchschnittlichen Erfahrungssätzen festsetzen.

Für Maßnahmen nach Nr. 1.1.1 und 1.1.2 kann unter Ein-
haltung der Fördersätze nach Nr. 4.2.1 ein Gesamtbetrag
vorgesehen werden.

Die Förderung der Maßnahme nach Nr. 1.1.2 ist über fünf
Jahre gestaffelt auszuzahlen.

4.4 Eigenleistungen der Zuwendungsempfänger, sei-
ner Familienangehörigen und seiner Arbeitskräfte sind

förderungsfähig bis zu 80 % der Kosten, die sich bei Ver-
gabe der Arbeiten an Unternehmer oder bei Durchfüh-
rung der vergleichbaren Arbeiten im Staatswald ergeben
würden.

4.5 Sachleistungen der Zuwendungsempfänger sind
förderungsfähig bis zu 80 % des Marktwertes.

4.6 Die förderungsfähigen Kosten vermindern sich
um die Zuschüsse und Sachleistungen Dritter aufgrund
besonderer Verpflichtungen.

5. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

5.1 Waldbauliche Maßnahmen zur Verbesserung der
Struktur von Jungbeständen werden nur gefördert bei Be-
trieben mit einem Einheitswert für die forstwirtschaft-
liche Nutzung bis zu 50 000 Euro.

Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann bei Flä-
chen mit neuartigen Waldschäden oder bei besonders un-
günstigen Standortverhältnissen oder bei Betrieben mit
überdurchschnittlicher Ausstattung mit Jungbeständen in
begründeten Einzelfällen Ausnahmen zulassen.

5.2 Die Aufforstung ist nur bei Verwendung standort-
gerechter Baumarten förderungsfähig. Reine Nadelbaum-
kulturen bzw. -verjüngungen sind nur in Fällen fehlender
standörtlicher Wuchsbedingungen für Laubbaumanteile
förderfähig, Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkul-
turen sowie Kurzumtriebsflächen bis 15 Jahre sind nicht
förderfähig

B. Förderung des forstwirtschaftlichen 
Wegebaus

6. Gegenstand der Förderung

6.1 Neubau forstwirtschaftlicher Wege sowie die Be-
festigung bisher nicht oder nicht ausreichend befestigter
forstwirtschaftlicher Wege einschließlich der dazugehöri-
gen notwendigen Anlagen. Die Kosten der dazugehörigen
Bauentwürfe, der Bauausführung und der Bauleitung so-
wie notwendiger Werkzeuge und Kleingeräte für Regie-
arbeiten sind Bestandteile der Ausführungskosten. Dazu
gehören auch Zweckforschungen und Erhebungen im un-
mittelbaren Zusammenhang mit dem Wegebauprojekt
einschließlich der landschaftsökologischen Auswirkun-
gen.

Bei Planung und Ausführung der Vorhaben sind die aner-
kannten Regeln des forstlichen Wegebaus, z. B. die
Richtlinien für den ländlichen Wegebau des Deutschen
Verbandes für Wasserwirtschaft und Kulturbau e.V.
(DVWK-Regeln 137/1999) in ihrer jeweils gültigen Fas-
sung zu beachten.

Vorhaben, die zu einer Wegedichte über 45 lfd. Meter je
Hektar führen, dürfen nur in Ausnahmefällen (Klein-
privatwald, schwierige Geländeverhältnisse) gefördert
werden. Das Nähere bestimmen die Länder.

6.1.1 Wege zwischen land- und forstwirtschaftlichen
Betriebsstätten und den dazugehörigen Nutzflächen.
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6.1.2 Wege zur Aufschließung dieser Nutzflächen so-
wie zu deren Anschluss an das öffentliche Straßen- und
Wegenetz.

6.2 Maßnahmen der Landschaftspflege und Land-
schaftsgestaltung, die infolge des Baues forstwirtschaft-
licher Wege notwendig werden.

7. Von der Förderung sind ausgeschlossen

7.1 Straßen mit überörtlicher Verkehrsbedeutung so-
wie Straßen und Wege innerhalb vorhandener oder ge-
planter Siedlungs- und Industriegebiete, Fuß-, Rad- und
Reitwege.

7.2 Unterhaltung und spätere Pflege von forstwirt-
schaftlichen Wegen und der dazugehörigen notwendigen
Anlagen sowie das dazu benötigte Material.

8. Zuwendungsempfänger

Körperschaften des öffentlichen Rechts, forstwirtschaft-
liche Zusammenschlüsse im Sinne des Bundeswald-
gesetzes, wenn sie satzungsgemäß dazu geeignet sind, die
privaten Waldbesitzer oder das Land als Träger eines Vor-
habens im Körperschafts- oder Privatwald.

9. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

9.1 Art der Zuwendung

Die Zuwendung wird in Form eines einmaligen Zuschus-
ses gewährt.

9.2 Umfang der Zuwendung

Folgende Kosten sind förderungsfähig:

9.2.1 Die Baukosten, die nach Abzug von Leistungen
Dritter aufgrund besonderer Verpflichtungen und der
übrigen nicht förderungsfähigen Kosten verbleiben;

9.2.2 Eigenleistungen des Zuwendungsempfängers
können bis zu dem Aufwand gefördert werden, der sich
bei der Vergabe der Arbeiten an einen Unternehmer, ab-
züglich eines angemessenen Unternehmerzuschlages, er-
geben würde;

9.2.3 Sachleistungen der Zuwendungsempfänger dür-
fen höchstens mit 80 % der für diese Leistungen veran-
schlagten Kosten berücksichtigt werden;

9.2.4 die Förderung für Betriebe mit über 1 000 ha
Forstbetriebsfläche beträgt zwei Drittel der sonst mög-
lichen Förderung.

9.3 Höhe der Zuwendung

Die Förderung durch Zuschüsse darf  für eine Maßnahme
70 % der förderungsfähigen Aufwendungen nicht über-
steigen. Soweit zur Erhaltung und Sicherung der Schutz-
und Erholungsfunktion erforderlich oder bei besonders
struktur- oder finanzschwachen Waldeigentümern kann
das Land Ausnahmen zulassen; der Zuschuss darf dabei
90 % der förderungsfähigen Aufwendungen nicht über-
steigen.

10. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

10.1 Bevorzugt zu fördern sind Wegebauten, wenn da-
mit gleichzeitig ein freiwilliger Landtausch unter Beteili-
gung mehrerer land- und forstwirtschaftlicher Voll-
erwerbsbetriebe ermöglicht wird.

10.2 Bei der Durchführung der Maßnahme sind die Er-
gebnisse der forstlichen Rahmenplanung oder – soweit
diese nicht vorliegt – die der agrarstrukturellen Vorpla-
nung und die der Landschaftsplanung zu berücksichtigen.

10.3 Wegebefestigungen mit Schwarz- und Beton-
decken sind grundsätzlich nicht förderungsfähig.

10.4 Werden durch eine forstwirtschaftliche Wegebau-
maßnahme andere Baumaßnahmen zwingend notwendig,
so können diese im unabwendbar erforderlichen Umfang
ebenfalls gefördert werden (Veranlassungsprinzip). Vor-
teile Dritter aus Folgemaßnahmen sind durch Beiträge an-
gemessen zu berücksichtigen.

C. Förderung forstwirtschaftlicher 
Zusammenschlüsse

11.  Gegenstand der Förderung

11.1 Erstinvestitionen

11.1.1 Die erstmalige Beschaffung von Geräten, Ma-
schinen und Fahrzeugen für forstliche Betriebsarbeiten,
einschließlich Transport von Rohholz und Be- und Ver-
arbeitung einfachster Art;

11.1.2 die erstmalige Beschaffung von Fahrzeugen
(Kleintransporter oder Kombiwagen) für den Transport
von Waldarbeitskräften, Geräten, Werkzeugen, Maschi-
nen und Hilfsstoffen zum und vom Arbeitsort sowie die
erstmalige Beschaffung von beweglichen Schutzhütten
und Waldarbeiterschutzwagen.

11.1.3 die erstmalige Anlage von Holzaufarbeitungs-
plätzen sowie Holzhöfen und sonstigen Anlagen zur Auf-
arbeitung, Sortierung, Maß- und Gewichtsermittlung,
Datenerfassung und -übertragung und Angebotskonzen-
tration sowie zur Bearbeitung, Vorratshaltung, verkaufs-
fertigen Bereitstellung und Vermarktung von Rohholz
und der daraus erzeugten Produkte sowie zur Gewinnung,
Bearbeitung und Vermarktung forstwirtschaftlicher Ne-
benprodukte einschließlich geeigneter technischer Ein-
richtungen;

11.1.4 die erstmalige Erstellung von Betriebsgebäuden
(Unterstellräume für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und
Hilfsstoffe, Werkstätten, Hütten in Pflanzgärten);

11.1.5 Ausgaben für vorbereitende Untersuchungen zu
Investitionen nach Nr. 11.1.3 sowie die Erarbeitung und
Einführung von Logistik- und Vermarktungskonzep-
tionen. Dazu gehören Marktanalysen, Entwicklungs-
studien und auf die Vermarktung bezogene Beratungs-
und Planungsmaßnahmen.
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11.2 Verwaltung und Beratung

11.2.1 Die angemessenen Kosten für die Verwaltung
und für die Beratung der Mitglieder. Dazu gehören:

– Gründungskosten,

– Personal- und Reisekosten,

– Geschäftskosten, einschließlich Büroeinrichtung, -ma-
schinen und -geräte,

– Versicherungskosten, soweit das zu versichernde Ri-
siko den forstwirtschaftlichen Zusammenschluss be-
trifft,

– Kosten für die Fortbildung der Beratungskräfte ein-
schließlich der Beschaffung von Lehrmitteln,

– Kosten des Angebots und des Verkaufs ausschließlich
der Frachten,

– Mehrkosten, die in Verbindung mit der Zusammenfas-
sung des Holzangebots stehen (ausgenommen die
Kosten für die Holzernte, Holzbringung und die Ge-
winnung sonstiger Forsterzeugnisse).

12. Von der Förderung sind ausgeschlossen:

12.1 Abschreibungen für Investitionen;

12.2 Personal- und Reisekosten, soweit sie nicht bei
den forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen selbst an-
fallen (sondern z. B. bei den Landwirtschaftskammern);

12.3 Kosten, die unmittelbar die Erzeugung betreffen
und sonstige Betriebsausgaben. Nr. 11.2.1, letzter An-
strich, bleibt unberührt;

12.4 die anteiligen Investitions-, Verwaltungs- und Be-
ratungskosten angegliederter Forstbetriebe des Bundes
und der Länder sowie nichtländlicher Gemeinden und
Gemeindeverbände. Als Maßstab gilt die Mitgliedsfläche.
Für die nichtländlichen Gemeinden und Gemeindever-
bände gilt Nr. 2.5 entsprechend;

12.5 Investitionen, die von einzelnen land- oder forst-
wirtschaftlichen Betrieben vorgenommen werden;

12.6 Investitionen nach den Nrn. 11.1.1 und 11.1.2
– mit Ausnahme der erstmaligen Beschaffung von be-
weglichen Schutzhütten und Waldarbeiterschutzwagen –,
wenn es sich nicht um neue und neuzeitliche Geräte, Ma-
schinen, Fahrzeuge sowie gewerblich gefertigte Einrich-
tungen oder Einrichtungsteile handelt;

12.7 Aufwendungen im Zusammenhang mit Investiti-
onen nach den Nrn. 11.1.3 und 11.1.4 für Wohnbauten,
Werkwohnungen oder Verwaltungsräume und für den Er-
werb von Grund und Boden, der nicht für das betreffende
Vorhaben benötigt wird (sondern z. B. nur für Wohnbau-
ten, Werkwohnungen oder Verwaltungsräume oder für
spätere durchzuführende Erweiterungsbauten);

12.8 Kreditbeschaffungskosten, Pachten, Erbbauzin-
sen und vergleichbare Aufwendungen;

12.9 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen ein-
schließlich der Ersatzteile.

Die Beschaffung von Geräten, Maschinen, Fahrzeugen
und sonstigen technischen Einrichtungen mit wesentli-
chen technischen Neuerungen oder mit wesentlich ver-
besserter Leistung sind keine Ersatzbeschaffungen.

13. Zuwendungsempfänger

Anerkannte forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse im
Sinne von § 41 Absatz 5 Nr. 1 des Gesetzes zur Erhaltung
des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft (Bun-
deswaldgesetz) vom 2. Mai 1975, (BGBl. I. S. 1037) zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 26. August 1998
(BGBl. I. S. 2521) sowie nach dem Gesetz über
forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse vom
1. September 1969 (BGBl. I S. 1543).

14. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

14.1 Art der Zuwendung

Die Zuwendung wird in Form eines einmaligen Zuschus-
ses gewährt.

Sie kann auch als Zinsverbilligung für Kapitalmarktdarle-
hen in Form eines abgezinsten Zinszuschusses gewährt
werden.

14.2 Umfang der Zuwendung

14.2.1 Förderungsfähig sind die nachgewiesenen Kos-
ten.

14.2.2 Eigenleistungen und Sachleistungen bei der erst-
maligen Anlage von Holzaufarbeitungsplätzen, von Holz-
höfen einschließlich geeigneter technischer Einrichtun-
gen sowie bei der erstmaligen Erstellung von
Betriebsgebäuden können bis zu 15 % der anerkannten
Bausumme berücksichtigt werden, soweit sie anhand prü-
fungsfähiger Unterlagen nachgewiesen werden.

14.3 Höhe der Zuwendung

14.3.1 Der Förderungssatz für Erstinvestitionen beträgt
bis zu 40 % der förderungsfähigen Kosten.

14.3.2 Der Zuschuss für Maßnahmen nach Nr. 11.1.5 be-
trägt bis zu 40 % der nachgewiesenen förderfähigen Aus-
gaben, höchstens aber 25 000 Euro.

14.3.3 Der Förderungssatz für Kosten der Verwaltung
und Beratung beträgt in den ersten zehn Jahren der Förde-
rung bis zu 40 %, in den folgenden fünf Jahren bis zu
30 % und für weitere fünf Jahre bis zu 20 % der förde-
rungsfähigen Kosten.

Im Anschluss an die Förderung nach Absatz 1 kann die
20%ige Bezuschussung weitergewährt werden, soweit
der forstwirtschaftliche Zusammenschluss waldbauliche
Aufgaben wahrnimmt und solange er überdurchschnitt-
lich mit Beständen bis zu 40 Jahren ausgestattet ist.

Ist die Förderung eines forstwirtschaftlichen Zusammen-
schlusses nach Absatz 2 beendet, kann dieser nicht noch
einmal gefördert werden.
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15. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Die Förderung von Investitionen erfolgt unter dem Vorbe-
halt des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten

– Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen inner-
halb eines Zeitraumes von zwölf Jahren ab Fertigstel-
lung,

– Maschinen, technischen Einrichtungen und Geräte in-
nerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren ab Lieferung

veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck ent-
sprechend verwendet werden.

D. Erstaufforstungsprämie

16. Gegenstand der Förderung

Gewährung einer Prämie zum Ausgleich von Einkom-
mensverlusten aufgrund der Aufforstung oder natürlichen
Bewaldung landwirtschaftlich genutzter Flächen. Von der
Förderung sind Erstaufforstungen zum Zweck des Kurz-
umtriebs- und Weihnachtsbaumanbaus ausgeschlossen.

17. Zuwendungsempfänger

17.1 Natürliche Personen und juristische Personen des
Privatrechts als Besitzer land- und forstwirtschaftlicher
Flächen.

17.2 Juristische Personen des öffentlichen Rechts als
Besitzer land- und forstwirtschaftlicher Flächen, wenn
diese unmittelbar kirchliche, gemeinnützige oder mildtä-
tige Zwecke verfolgen.

17.3 Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse im Sinne
des Gesetzes zur Erhaltung des Waldes und zur Förde-
rung der Forstwirtschaft (Bundeswaldgesetz) vom
2. Mai 1975, (BGBl. I. S. 1037) zuletzt geändert durch
Gesetz vom 26. August 1998 (BGBl. I S. 2521) als Besit-
zer land- und forstwirtschaftlicher Flächen.

17.4 Ausgeschlossen sind

– Leistungsempfänger nach dem Gesetz zur Förderung
der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätig-
keit;

– juristische Personen des Privatrechts mit einer Kapi-
talbeteiligung der öffentlichen Hand von mehr als
25 % des Eigenkapitals;

– Bund, Länder und sonstige Gebietskörperschaften.

18. Förderungsvoraussetzungen

18.1 Die Zuwendungsempfänger müssen Eigentümer
der begünstigten Flächen sein oder für Pachtflächen eine
schriftliche Einverständniserklärung des Eigentümers
vorlegen.

18.2 Die Förderung erfolgt unter der Voraussetzung,
dass die aufgeforsteten Flächen ordnungsgemäß gepflegt
werden. 

19. Umfang und Höhe der Zuwendung

19.1 Die Prämie wird in Form von jährlichen Zuschüs-
sen gewährt.

19.2 Die Prämie beträgt für Aufforstungsmaßnahmen
von Zuwendungsempfängern, die

a) die Aufforstungsflächen in den beiden der Auffors-
tung vorangehenden Jahren selbst bewirtschaftet ha-
ben und

b) mindestens 25 % ihrer Arbeitszeit landwirtschaftli-
chen Tätigkeiten widmen,

jährlich

– bei Aufforstung von Ackerflächen bis zu 35 Boden-
punkten bis zu 300 Euro je Hektar; darüber hinaus für
jeden zusätzlich nachgewiesenen Bodenpunkt bis zu
8 Euro, höchstens 715 Euro je Hektar,

– bei Aufforstung von Grünlandflächen bis zu 300 Euro
je Hektar.

Der prozentuale Einkommensanteil wird mit dem Anteil
der landwirtschaftlichen Tätigkeiten gleichgesetzt. Der
Nachweis erfolgt über Einkommenssteuerbescheid oder
– soweit dieser nicht vorliegt – über andere geeignete Un-
terlagen.

Im Falle einer Anrechnung der erstaufgeforsteten Fläche
als Stilllegungsfläche gemäß Artikel 6 Abs. 8 der Verord-
nung (EG) Nr. 1251/19991) des Rates wird die Prämie auf
die Höhe des Stilllegungsausgleiches gemäß Artikel 4
Abs. 3 der Verordnung Nr. 1251/1999 in Verbindung mit
§ 11 Abs. 2 der Flächenzahlungs-Verordnung2) in der je-
weils geltenden Fassung begrenzt.

19.3 In allen übrigen Fällen beläuft sich die Prämie auf
bis zu 175 Euro je Hektar.

19.4 Die Prämie wird jährlich für eine Dauer von bis
zu 20 Jahren, gerechnet ab dem Zeitpunkt der erstmaligen
Aufforstung der Fläche, gewährt.

Die Länder können die Prämienhöhe und/oder -dauer in
Abhängigkeit von den für die Aufforstung verwendeten
Baumarten oder Bestandestypen sowie in Abhängigkeit
vom vorhandenen Waldanteil im Aufforstungsgebiet staf-
feln.

1) Verordnung (EG) 1251/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 zur Ein-
führung einer Stützungsregelung für Erzeuger bestimmter landwirt-
schaftlicher Kulturpflanzen (ABl. EG L 160/1).

2) Verordnung über eine Stützungsregelung für Erzeuger bestimmter
landwirtschaftlicher Kulturpflanzen (Flächenzahlungs-Verordnung)
vom 8. Januar 2000 (BGBl. I S. 15).
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E. Maßnahmen aufgrund neuartiger 
Waldschäden sowie aufgrund von 
Schadensereignissen unter 
überwiegender Mitbeteiligung 
neuartiger Waldschäden

20. Gegenstand der Förderung

20.1 Vorarbeiten:

– Untersuchungen, Analysen und gutachterliche Stel-
lungnahmen zur Beurteilung von Düngungsmaßnah-
men (Nr. 20.2) sowie

– Erhebungen, die der Vorbereitung von Maßnahmen
nach Nrn. 20.2 bis 20.4 dienen.

20.2 Bodenschutz- und Meliorationsdüngung, wenn
dadurch eine strukturelle Verbesserung der Bodenstreu,
des Bodens oder des Nährstoffhaushalts erzielt wird und
damit eine Verbesserung der Widerstandskraft der Be-
stände erwartet werden kann (gutachterlicher Nachweis
gemäß Nr. 22).

20.3 Vor- und Unterbau (einschließlich Naturverjün-
gung) in lückigen oder verlichteten Beständen und Be-
standsrändern:

– Saat- und Pflanzung (einschließlich Kulturvorberei-
tung und Waldrandgestaltung auch mit heimischen
Sträuchern,

– Schutz der Kultur gegen Wild,

– Sicherung der Kultur während der ersten fünf Jahre.

20.4 Wiederaufforstung (einschließlich Naturverjün-
gung) mit dem Ziel, die betroffenen Waldflächen, deren
gegenwärtige Bestände nicht mehr lebensfähig sind, in
Bestockung zu halten und die Leistungsfähigkeit der neu
zu begründenden Bestände zu verbessern; im Einzelnen
gilt Nr. 20.3 entsprechend.

21. Zuwendungsempfänger

21.1 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmer

– im Sinne des § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Alters-
sicherung der Landwirte (ALG) sowie

– im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 und 3 des
Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der
Landwirte (KVLG 1989) in der am 31. Dezember
1994 geltenden Fassung;

21.2 juristische Personen des Privatrechts als Inhaber
eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes, wenn

– deren Mitglieder zum Zeitpunkt der Antragstellung
den überwiegenden Teil ihres Erwerbs aus der Land-
und Forstwirtschaft ziehen,

– die Kapitalbeteiligung der öffentlichen Hand nicht
mehr als 25 % des Eigenkapitals beträgt;

21.3 juristische Personen des Privat- und öffentlichen
Rechts als Inhaber eines land- und forstwirtschaftlichen
Betriebes, wenn diese unmittelbar kirchliche, gemeinnüt-
zige oder mildtätige Zwecke verfolgen;

21.4 forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse im Sinne
des Gesetzes zur Erhaltung des Waldes und zur Förde-
rung der Forstwirtschaft (Bundeswaldgesetz) vom 2. Mai
1975, (BGBl. I. S. 1037) zuletzt geändert durch Gesetz
vom 26. August 1998 (BGBl. I. S. 2521);

21.5 Teilnehmergemeinschaften nach dem Flurbereini-
gungsgesetz;

21.6 juristische Personen des öffentlichen Rechts als
Eigentümer land- und forstwirtschaftlicher Flächen, so-
fern es sich um kommunale Gebietskörperschaften mit
ländlichem Charakter handelt.

Nichtländliche Gemeinden oder Gemeindeverbände wer-
den nur als Mitglieder forstwirtschaftlicher Zusammen-
schlüsse gefördert. Ihr Anteil an der Mitgliedsfläche darf
jedoch den der Gesamtfläche der übrigen Mitglieder nicht
wesentlich übersteigen.

Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann in be-
gründeten Einzelfällen Ausnahmen zulassen.

Sonstige Inhaber land- und forstwirtschaftlicher Betriebe
oder Grundbesitzer, außer Bund und Länder, deren Vor-
haben im Interesse einer Verbesserung der Agrar-, Forst-
oder Landschaftsstruktur der Förderung bedürfen, insbe-
sondere wenn die Maßnahmen wegen der Gemenge- oder
Zusammenlage der Grundstücke mit anderen Grund-
stücken geschlossen durchgeführt werden müssen.

Das Land als Träger von Maßnahmen gemäß Nr. 20.2 im
Körperschafts- und Privatwald nach Maßgabe der
Nrn. 21.1 bis 21.6.

22. Zuwendungsvoraussetzung

Voraussetzung für die Förderung nach Nr. 20.2 ist, dass
eine gutachtliche Stellungnahme die Zweckmäßigkeit
und Unbedenklichkeit der geplanten Düngungsmaß-
nahme bestätigt; gegebenenfalls ist eine Boden- oder eine
Blatt- bzw. Nadelanalyse durchzuführen.

23. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen

23.1 Art der Zuwendung

Die Zuwendung wird in Form eines einmaligen Zuschus-
ses gewährt.

23.2 Umfang und Höhe der Zuwendung

Förderungsfähig sind die nachgewiesenen Kosten für
Maßnahmen nach:

Nr. 20.1 bis zu 80 %

Nr. 20.2 bis zu 90 %

Nr. 20.3 und 20.4

– bis zu 50 % bei standortbedingter Aufforstung mit Na-
delbäumen,

– bis zu 70 % bei Mischkulturen mit mindestens 30 %
Laubbaumanteil sowie Tannenkulturen,

– bis zu 85 % bei Laubbaumkulturen einschließlich bis
zu 20 % Nadelbaumanteil,

– bis zu 90 % bei Naturverjüngungsverfahren.
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23.3 Förderungsfähig sind die nachgewiesenen Kos-
ten.

Auf den Kostennachweis kann verzichtet werden, wenn
die Länder die förderungsfähigen Kosten nach durch-
schnittlichen Erfahrungssätzen festsetzen.

23.4 Eigenleistungen der Zuwendungsempfänger, sei-
ner Familienangehörigen und seiner Arbeitskräfte sind
förderungsfähig bis zu 80 % der Kosten, die sich bei Ver-
gabe der Arbeiten an Unternehmer oder bei Durchfüh-
rung der vergleichbaren Arbeiten im Staatswald ergeben
würden.

23.5 Sachleistungen der Zuwendungsempfänger sind
förderungsfähig bis zu 80 % des Marktwertes.

23.6 Die förderungsfähigen Kosten vermindern sich
um die Zuschüsse und Sachleistungen Dritter aufgrund
besonderer Verpflichtungen. Die nach Landesrecht zu-
ständige Behörde kann in begründeten Einzelfällen Aus-
nahmen zulassen.

23.7 Bei Wiederaufforstungen von Flächen (Nr. 20.4),
deren Vorbestände 60 % ihrer Umtriebszeit erreicht hat-
ten oder älter waren, werden nur bis zu 80 % der unter
Berücksichtigung von Nrn. 23.3 bis 23.6 ermittelten Kos-
ten als förderungsfähig anerkannt. Die nach Landesrecht
zuständige Behörde kann bei besonders ertragsschwachen
oder wirtschaftlich nicht verwertbaren Vorbeständen Aus-
nahmen zulassen.

24. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Die Maßnahmen nach Nrn. 20.3 und 20.4 sind nur bei
Verwendung standortgerechter Baumarten förderungs-
fähig. Reine Nadelbaumkulturen bzw. -verjüngungen sind
nur in Fällen fehlender standörtlicher Wuchsbedingungen
für Laubbaumanteile förderfähig. Weihnachtsbaum- und
Schmuckreisigkulturen sowie Kurzumtriebsflächen bis
15 Jahre sind nicht förderfähig.

F. Verbesserung und Rationalisierung 
der Bereitstellung, Bearbeitung und 
Vermarktung forstwirtschaftlicher 
Erzeugnisse

25. Gegenstand der Förderung

25.1 Erstmalige Investitionen der Forstbetriebe in fol-
genden Bereichen:

25.1.1 Technische Einrichtungen und bauliche Anlagen
zur Aufarbeitung, Sortierung, Maß- oder Gewichtsermitt-
lung, Datenerfassung und -übertragung und Angebots-
konzentration sowie zur Bearbeitung, Vorratshaltung,
verkaufsfertigen Bereitstellung und Vermarktung von
Rohholz und der daraus erzeugten Produkte.

25.1.2 Technische Einrichtungen und bauliche Anlagen
zur Gewinnung, Bearbeitung und Vermarktung forstwirt-
schaftlicher Nebenprodukte.

25.2 Ausgaben für vorbereitende Untersuchungen so-
wie die Erarbeitung und Einführung von Logistik- und
Vermarktungskonzeptionen. Dazu gehören Marktanaly-

sen, Entwicklungsstudien und auf die Vermarktung bezo-
gene Beratungs- und Planungsmaßnahmen.

26. Von der Förderung sind ausgeschlossen

– Investitionen in gewerblichen holzbe- und verarbei-
tenden Betrieben sowie Forstsamen- und Forstpflan-
zenbetrieben und Marketingmaßnahmen dieser Be-
triebe; Formen der Kooperation nach Nr. 27 bleiben
hiervon unberührt.

– die anteiligen Investitionskosten für Waldflächen der
öffentlichen Hand,

– Abschreibungen für Investitionen,

– Kreditbeschaffungskosten,

– Grundstückserwerb,

– Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen.

Unterschreitet das förderungsfähige Investitionsvolumen
den Betrag von 15 000 Euro, so ist eine Förderung nach
diesen Grundsätzen nicht möglich.

27. Zuwendungsempfänger

– Private land- und forstwirtschaftliche Betriebe,

– Holzbe- und -verarbeitende Betriebe sind im Rahmen
von vertraglichen Kooperationen mit dem Ziel der Ra-
tionalisierung von Forstbetriebsarbeiten durch eine der
industriellen Be- oder Verarbeitung unmittelbar vorge-
schaltete Investition zuwendungsberechtigt.

28. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

Die Zuwendungen können

– bei Maßnahmen nach Nr. 25.1 als Zinsverbilligungen
für Kapitalmarktdarlehen in Form eines abgezinsten
Zinszuschusses und

– bei Maßnahmen nach Nr. 25.2 als Zuschüsse gewährt
werden.

Die Zinsverbilligung beträgt bis zu 4 % bei einer Laufzeit
bis 10 Jahre. Der abgezinste Zuschuss darf einen Wert
von 18 % des förderfähigen Investitionsvolumens nicht
übersteigen.

Zinsverbilligungen können für ein förderungsfähiges In-
vestitionsvolumen bis zu 1 Mio. Euro innerhalb von sie-
ben Jahren gewährt werden. Das förderungsfähige Inves-
titionsvolumen schließt Baunebenkosten nach Maßgabe
der Gebührenordnung für Architekten und Ingenieure mit
ein.

Für Maßnahmen nach Nr. 25.2 kann ein Zuschuss bis zu
40 % gewährt werden, höchstens aber insgesamt
25 000 Euro.

29. Sonstige Zuwendungsvoraussetzungen

Der Zuwendungsempfänger hat einen Nachweis über die
Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit der durchzufüh-
renden Maßnahmen zu erbringen.



Drucksache 15/3151 – 66 – Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode
Die Förderung von Investitionen erfolgt unter dem Vorbe-
halt des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten

– Bauten und baulichen Anlagen innerhalb eines Zeit-
raums von zwölf Jahren ab Fertigstellung,

– Maschinen, technischen Einrichtungen und Geräte in-
nerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren ab Lieferung

veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck ent-
sprechend verwendet werden.

G. Förderung von Maßnahmen zur Erhöhung 
der Stabilität der Wälder 

30. Gegenstand der Förderung

30.1 Vorarbeiten wie Untersuchungen, Analysen,
Standortgutachten, fachliche Stellungnahmen und Erhe-
bungen, die der Vorbereitung der Umstellung auf eine na-
turnahe Waldwirtschaft dienen.

30.2 Umbau von Reinbeständen und von nicht stand-
ortgerechten Beständen in stabile Laub- und Mischbe-
stände sowie Weiterentwicklung und Wiederherstellung
von naturnahen Waldgesellschaften.

30.2.1 Wiederaufforstung sowie Vor- und Unterbau (ein-
schließlich Naturverjüngung) mit standortgerechten Bau-
marten durch Saat und Pflanzung einschließlich Kultur-
vorbereitung sowie Schutz der Kultur gegen Wild.

30.2.2 Pflege der Kultur oder der Naturverjüngung wäh-
rend der ersten fünf Jahre.

30.3 Gestaltung und Pflege naturnaher Waldaußenrän-
der und Waldinnenränder (an Wegen, Bächen, Lichtun-
gen).

30.3.1 Beseitigung unerwünschter oder nicht standort-
gerechter Bestockung auf einer Tiefe von 5 Metern, an
Bächen von 10 Metern.

30.3.2 Pflanzung von heimischen Bäumen und Sträu-
chern einschließlich Kulturpflege während der ersten fünf
Jahre sowie Schutz der Kultur gegen Wild.

30.3.3 Pflege von Waldaußenrändern durch Läuterung
oder Durchforstung auf einer Tiefe von 15 Meter insbe-
sondere zur Förderung von Sträuchern, Bäumen II. Ord-
nung und Lichtbaumarten.

30.4 Einsatz von Rückepferden.

Vorliefern von Holz mit Rückepferden vom Einschlagsort
zur Rückeschneise oder zur Abfuhrstelle.

31. Zuwendungsempfänger

31.1 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmer

– im Sinne des § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Alters-
sicherung der Landwirte (ALG) sowie

– im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 und 3 des
Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der
Landwirte (KVLG 1989) in der am 31. Dezember
1994 geltenden Fassung;

31.2 juristische Personen des Privatrechts als Inhaber
eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes, wenn

– deren Mitglieder zum Zeitpunkt der Antragstellung
den überwiegenden Teil ihres Erwerbs aus der Land-
und Forstwirtschaft ziehen,

– die Kapitalbeteiligung der öffentlichen Hand nicht
mehr als 25 % des Eigenkapitals beträgt;

31.3 juristische Personen des Privat- und öffentlichen
Rechts als Inhaber eines land- und forstwirtschaftlichen
Betriebes, wenn diese unmittelbar kirchliche, gemeinnüt-
zige oder mildtätige Zwecke verfolgen;

31.4 forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse im Sinne
des Gesetzes zur Erhaltung des Waldes und zur Förde-
rung der Forstwirtschaft (Bundeswaldgesetz) vom 2. Mai
1975, (BGBl. I S. 1037) zuletzt geändert durch Gesetz
vom 26. August 1998 (BGBl. I. S. 2521);

31.5 juristische Personen des öffentlichen Rechts als
Eigentümer land- und forstwirtschaftlicher Flächen, so-
fern es sich um kommunale Gebietskörperschaften mit
ländlichem Charakter handelt.

Nichtländliche Gemeinden oder Gemeindeverbände wer-
den nur als Mitglieder forstwirtschaftlicher Zusammen-
schlüsse gefördert. Ihr Anteil an der Mitgliedsfläche darf
jedoch den der Gesamtfläche der übrigen Mitglieder nicht
übersteigen.

31.6 Sonstige Inhaber land- und forstwirtschaftlicher
Betriebe oder Grundbesitzer, außer Bund und Länder, de-
ren Vorhaben im Interesse einer Verbesserung der Agrar-,
Forst- oder Landschaftsstruktur der Förderung bedürfen,
insbesondere wenn die Maßnahmen wegen der Gemenge-
oder Zusammenlage der Grundstücke mit anderen Grund-
stücken geschlossen durchgeführt werden müssen3).

32. Zuwendungsvoraussetzungen

32.1 Maßnahmen nach Nr. 30.2 sollen auf der Grund-
lage von Planungen nach Nr. 30.1 durchgeführt werden.

Zuwendungen nach Nr. 30.2 dürfen nur bewilligt werden
bei Verwendung von herkunftsgesichertem sowie für den
Standort geeignetem Vermehrungsgut. Die Notwendig-
keit von Kahlschlagverfahren bedarf einer besonderen
Begründung.

32.2 Nicht gefördert werden Maßnahmen, für die im
Rahmen des Fördergrundsatzes „E. Maßnahmen aufgrund
neuartiger Waldschäden“ eine Zuwendung gewährt
wurde.

33. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

33.1 Art der Zuwendung

Die Zuwendung wird in Form eines einmaligen Zuschus-
ses gewährt.

3) Die Anwendung der Bestimmung ist befristet bis 31. Dezember
2004.
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33.2 Umfang und Höhe der Zuwendung

33.2.1 Die Höhe der Zuwendung beträgt für Maßnah-
men nach Nr. 30.1 – soweit sie durch Dritte durchgeführt
werden – bis zu 80 % der nachgewiesenen Kosten, höchs-
tens jedoch 500 Euro je Gutachten zuzüglich 50 Euro je
Hektar des Planungsgebietes.

33.2.2 Die Höhe der Zuwendung beträgt für die nachge-
wiesenen Kosten der Maßnahmen nach Nr. 30.2

– bis zu 70 % bei Mischkulturen mit mindestens 30 %
Laubbaumanteil sowie Weißtannenkulturen,

– bis zu 85 % bei Laubbaumkulturen mit bis zu 20 %
Nadelbaumanteil,

– bis zu 90 % bei Naturverjüngungsverfahren.

33.2.3 Die Höhe der Zuwendung beträgt für Maßnah-
men nach Nr. 30.3 bis zu 70 % der nachgewiesenen Kos-
ten, jedoch nicht mehr als 1 Euro je lfm. bei Maßnahmen
nach Nr. 30.3.1 und 30.3.3 und nicht mehr als 5 Euro
je lfm. bei Maßnahmen nach Nr. 30.3.2. 

Maßnahmen nach Nr. 30.3.3 sind auf der gleichen Fläche
höchstens einmal im Jahrzehnt förderfähig.

33.2.4 Auf den Kostennachweis kann verzichtet werden,
wenn die Länder die Kosten nach Nr. 33.2.2 und 33.2.3
nach kalkulierten Kostensätzen festsetzen.

33.2.5 Die Höhe der Zuwendung beträgt für Maßnah-
men nach Nr. 30.4 bis zu 30 % der nachgewiesenen Kos-
ten, jedoch nicht mehr als 5 Euro je m3.

33.2.6 Die förderungsfähigen Kosten vermindern sich
um Zuschüsse und Sachleistungen Dritter aufgrund be-
sonderer Verpflichtungen.
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Förderbereich: Sonstige Maßnahmen

Grundsätze für die Förderung von Leistungsprüfungen in der tierischen Erzeugung
A. Milchleistungsprüfung

B. Kontrollringe für Mastschweine, Ferkel, 
Mastrinder, Mastlämmer und 
Jungmasthammel

A. Milchleistungsprüfung

1. Zuwendungszweck

Die Milchleistungsprüfung beim Rind kann gefördert
werden, weil sie die Grundlage für die züchterische Se-
lektion sowie für die Verbesserung der Produktivität und
Qualität in der Milcherzeugung ist.

2. Gegenstand der Förderung

Förderungsfähig sind:

– die Durchführung der Milchleistungsprüfungen und
der damit verbundenen Beratung,

– die Aufbereitung der Prüfungsergebnisse für züchteri-
sche und betriebswirtschaftliche Zwecke.

3. Zuwendungsempfänger

Kontrollverbände und Kontrollvereine und sonstige mit
dieser Aufgabe betraute Einrichtungen.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

Der Zuwendungsempfänger muss der Aufsicht der nach
Landesrecht zuständigen Behörde unterliegen.

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen

5.1 Die Zuwendungen werden in Form von Zuschüs-
sen gewährt. Sie sind zur teilweisen Abdeckung der lau-
fenden Kosten des Teils der Milchleistungsprüfung be-
stimmt, der über das wirtschaftliche Interesse des
einzelnen Kuhhalters hinausgeht.

5.2 Die Höhe des Zuschusses beträgt im Jahr bis zu
10,23 Euro für jede Kuh, für die die Milchleistungsprü-
fung durchgeführt wird.

B. Kontrollringe für Mastschweine, Ferkel, 
Mastrinder, Mastlämmer und 
Jungmasthammel

6. Zuwendungszweck

Zur Verbesserung der Produktionsbedingungen in den
landwirtschaftlichen Betrieben kann die Durchführung
von Ertrags- und Qualitätskontrollen gefördert werden.

7. Gegenstand der Förderung

Förderungsfähig sind die Kosten nach Nr. 10 für die

7.1 Schweinemastkontrolle,

7.2 Kontrolle von Zuchtsauen in Ferkelerzeugerbe-
trieben,

7.3 Rindermastkontrolle,

7.4 Mastkontrolle für Mastlämmer und Jungmast-
hammel.

7.5 Förderungsfähig sind auch die damit verbundene
Beratung und die Tätigkeit der Tiergesundheitsdienste bei
den Maßnahmen nach Nrn. 7.1, 7.2 und 7.4.

8. Zuwendungsempfänger

Kontrollringe, Zusammenschlüsse von solchen Ringen
und gegebenenfalls auch kombinierte Ringe.

9. Zuwendungsvoraussetzungen

9.1 Der Zuwendungsempfänger muss

– ausschließlich zum Zweck der Kontrolle und Beratung
auf der Grundlage eines eingetragenen Vereins oder
einer Genossenschaft arbeiten,

– unabhängig von wirtschaftlichen Unternehmungen
sein und finanziell nicht von solchen getragen oder ge-
stützt werden,

– in seiner Satzung verankern, dass die Aufnahme eines
Mitglieds nicht von der Bindung an bestimmte For-
men des Bezugs von Produktionsmitteln und des Ab-
satzes von Tieren abhängig ist.

9.2 Für Aufwendungen der Kontrolle und Beratung
in gewerblichen Betrieben können Förderungsmittel nicht
bereitgestellt werden. Für die Abgrenzung zwischen land-
wirtschaftlichen und gewerblichen Betrieben gelten die
steuerlichen Vorschriften.

In den neuen Ländern ist Voraussetzung für eine Förde-
rung, dass der Betrieb Tierhaltung auf überwiegend eige-
ner Futtergrundlage betreibt.

9.3 Bei der Kontrolle der Zuchtsauen in Ferkelerzeu-
gerbetrieben sind folgende Bedingungen zu erfüllen:

9.3.1 Laufende Aufzeichnung über Deckdaten mit An-
gabe des Ebers, Geburtsdatum der Ferkel, Zahl der gebo-
renen und abgesetzten Ferkel. Die Ferkel sind zu kenn-
zeichnen.
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9.3.2 Die bezuschussten Ferkelerzeugerbetriebe müs-
sen dem zuständigen Schweinegesundheitsdienst ange-
schlossen sein.

9.4 Aufwendungen, die dem Zuwendungsempfänger
im Rahmen dieser Maßnahme entstehen, dürfen nur inso-
weit als beihilfefähige Aufwendungen anerkannt werden,
als sie nicht bereits bei der Bemessung von Beihilfen auf-
grund anderer Förderungsmaßnahmen mit berücksichtigt
worden sind (z. B. Förderung von Erzeugergemeinschaf-
ten aufgrund des Marktstrukturgesetzes).

9.5 Bei der Ermittlung der förderungsfähigen Kos-
ten ist von den jährlich laufenden Kosten der Kontrolle
und Beratung auszugehen. Zu den jährlichen laufenden
Kosten der Kontrolle und Beratung rechnen die im je-
weiligen Haushaltsjahr entstandenen und nachgewiese-
nen Personal- und Reisekosten sowie alle im gleichen
Zeitraum angefallenen sächlichen Aufwendungen für
Büroräume, Schreibmaterial, Vordrucke, Auswertung der
Ergebnisse, Desinfektionsmittel für die Desinfektion ring-
eigener Waagen sowie Ohrmarken und Geräte für die
Kennzeichnung und dergleichen. Ausgenommen sind
Beiträge an übergeordnete Organisationen, die Kosten
der Beschaffung von Büroeinrichtungsgegenständen al-
ler Art im Werte von mehr als 10,23 Euro je Stück so-
wie die Kosten der Beschaffung von Geräten usw., die
der Durchführung der Kontrolle dienen, wie Kraftfahr-
zeuge, Waagen und dergleichen sowie Medikamente.

10. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen

10.1 Die Zuwendungen werden in Form von Zuschüs-
sen gewährt.

10.2 Zuschüsse können in folgender Höhe gewährt
werden:

10.2.1 Für alle bis zum Mastende kontrollierten und im
jeweiligen Haushaltsjahr verkauften Mastschweine bis zu
0,69 Euro je Mastschwein, jedoch nicht mehr als 60 %
der jährlich laufenden Kosten der Kontrolle und Beratung
einschließlich der Aufwendungen für den Schweinege-
sundheitsdienst;

10.2.2 für alle im jeweiligen Haushaltsjahr kontrollier-
ten Würfe bis zu 2,76 Euro je Wurf, jedoch nicht mehr als
60 % der jährlich laufenden Kosten der Kontrolle und Be-
ratung einschließlich der Aufwendungen für den Schwei-
negesundheitsdienst;

10.2.3 für alle bis zum Mastende kontrollierten Rinder
bis zu 0,28 Euro im Monat für jedes unter Kontrolle ste-
hende Mastrind, jedoch nicht mehr als 60 % der jährlich
laufenden Kosten der Kontrolle und Beratung;

10.2.4 für alle bis zum Mastende kontrollierten und im
jeweiligen Haushaltsjahr verkauften Mastlämmer und
Jungmasthammel bis zu 0,61 Euro je Tier, jedoch nicht
mehr als 60 % der jährlich laufenden Kosten der Kon-
trolle einschließlich der Aufwendungen für den Schafge-
sundheitsdienst.
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Grundsätze für die Förderung älterer landwirtschaftlicher Arbeitnehmer durch Anpassungshilfen
1. Zuwendungszweck

Als Folge agrarstruktureller Veränderungen, insbesondere
durch die Anpassung der landwirtschaftlichen Produktion
an den Markt und an rationelle Verfahren, scheiden auch
ältere landwirtschaftliche Arbeitnehmer aus Unterneh-
men der Landwirtschaft aus.

Die Gewährung einer Anpassungshilfe soll diesen Arbeit-
nehmern eine Hilfe geben, sich an die neue Situation
(Arbeitslosigkeit oder außerlandwirtschaftliche Erwerbs-
tätigkeit) anzupassen.

2. Zuwendungsempfänger

2.1 Landwirtschaftlichen Arbeitnehmern kann eine
Anpassungshilfe gewährt werden.

2.2 Als landwirtschaftlicher Arbeitnehmer gilt, wer
als Arbeiter oder Angestellter in den dem Ausscheiden
aus dem landwirtschaftlichen Arbeitsverhältnis vorange-
gangenen 120 Kalendermonaten mindestens 90 Monate
in Unternehmen der Landwirtschaft im Sinne des § 1
Abs. 4 des Gesetzes über die Alterssicherung der Land-
wirte (ALG), die die Mindestgröße nach § 1 Abs. 5 ALG
erreichten, rentenversicherungspflichtig beschäftigt war.
In den neuen Ländern gelten für die Zeit vor dem 1. Ja-
nuar 1995 die vorgenannten Voraussetzungen als erfüllt,
wenn es sich um eine Tätigkeit als Arbeitnehmer im
Sinne des § 249c Abs. 22 des Arbeitsförderungsgesetzes
in der am 31. Dezember 1997 geltenden Fassung handelt
oder der Arbeitnehmer in einem landwirtschaftlichen Un-
ternehmen im Sinne des § 2 Abs. 1 bis 3 des Zweiten Ge-
setzes über die Krankenversicherung der Landwirte
(KVLG 1989) in der am 31. Dezember 1994 geltenden
Fassung beschäftigt war.

3. Zuwendungsvoraussetzungen

3.1 Anpassungshilfe kann einem landwirtschaftli-
chen Arbeitnehmer (Nr. 2.2) gewährt werden,

3.1.1 der seinen Arbeitsplatz auf Veranlassung seines
Arbeitgebers im Rahmen von Maßnahmen zur Produk-
tionseinschränkung oder rationelleren Gestaltung oder
Stilllegung eines landwirtschaftlichen Betriebes oder Tei-
len eines landwirtschaftlichen Betriebes in erheblichem
Umfang (vgl. Nr. 3.2) verloren hat;

3.1.2 der im Zeitpunkt seines Ausscheidens aus diesem
Betrieb (Nr. 3.1.1)

– in diesem Betrieb in den letzten drei Jahren mindes-
tens 24 Kalendermonate rentenversicherungspflichtig
beschäftigt war und

– das 55., jedoch nicht das 65. Lebensjahr vollendet hat;

3.1.3 der keine der folgenden Leistungen bezieht:

– Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder we-
gen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung,

– Altersrente, vorzeitige Altersrente, Rente wegen Er-
werbsunfähigkeit, Landabgaberente nach dem Gesetz
über die Alterssicherung der Landwirte als ehemaliger
landwirtschaftlicher Unternehmer oder mithelfender
Familienangehöriger,

– Produktionsaufgaberente nach dem Gesetz zur Förde-
rung der Einstellung der landwirtschaftlichen Er-
werbstätigkeit als ehemaliger landwirtschaftlicher Un-
ternehmer,

– Ausgleichsgeld nach dem Gesetz zur Förderung der
Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit
als ehemaliger Arbeitnehmer oder mithelfender Fami-
lienangehöriger,

– Vorruhestands- oder Altersübergangsgeld,

3.1.4 und der

– künftig seinen Lebensunterhalt aus außerlandwirt-
schaftlicher Erwerbstätigkeit bestreitet oder

– nach dem Verlust seines landwirtschaftlichen Arbeits-
platzes arbeitslos gemeldet ist oder

– an einer vom Arbeitsamt geförderten Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahme teilnimmt.

3.2 Eine Produktionseinschränkung, rationellere Ge-
staltung oder Stilllegung von Teilen eines Betriebs in er-
heblichem Umfang (3.1.1) liegt vor, wenn sie zu einer
Verringerung des Arbeitseinsatzes im Betrieb führt, die
mindestens 50 % der tarifvertraglichen Arbeitszeit eines
landwirtschaftlichen Arbeitnehmers entspricht.

4. Landwirtschaftliche Erwerbstätigkeit

Bei erneuter Aufnahme einer landwirtschaftlichen Er-
werbstätigkeit ruht während der Zeit dieser Tätigkeit der
Bezug von Anpassungshilfe.

5. Wechsel zwischen Arbeitslosigkeit, 
außerlandwirtschaftlicher Erwerbs-
tätigkeit, landwirtschaftlicher Erwerbs-
tätigkeit und Teilnahme an einer 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme

Ein – auch mehrfacher – Wechsel zwischen Arbeitslosig-
keit, außerlandwirtschaftlicher Erwerbstätigkeit, erneuter
landwirtschaftlicher Erwerbstätigkeit und Teilnahme an
einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ist – unbeschadet
der Regelung in Nr. 4 – für den Bezug von Anpassungs-
hilfe unschädlich.
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Die Regelung über die zeitliche Höchstdauer der Gewäh-
rung von Anpassungshilfe (Nr. 6.1) bleibt hierdurch un-
berührt. 

6. Dauer und Höhe der Zuwendungen

6.1 Dauer der Anpassungshilfe

6.1.1 Anpassungshilfe kann
– bei Arbeitslosigkeit, außerlandwirtschaftlicher Er-

werbstätigkeit oder Teilnahme an einer Arbeits-
beschaffungsmaßnahme für maximal 5 Jahre,

– jedoch in jedem Fall längstens bis zu dem Zeitpunkt,
zu dem frühestmöglichst eine Rente wegen Alters aus
der gesetzlichen Rentenversicherung in Anspruch ge-
nommen werden kann,

gewährt werden.

6.1.2 Für die Berechnung der zeitlichen Höchstdauer
der Gewährung von Anpassungshilfe nach Nr. 6.1.1 ist
für deren Beginn der Zeitpunkt maßgebend, zu dem der
die Gewährung von Anpassungshilfe ursprünglich recht-
fertigende Verlust der landwirtschaftlichen Erwerbstätig-
keit eingetreten ist.

6.1.3 Zeiten, in denen der Bezug von Anpassungshilfe
nach Nr. 4 ruht, verlängern die Höchstdauer der Gewäh-
rung von Anpassungshilfe nicht.

6.2 Höhe der Anpassungshilfe

Der Monatsbetrag der Anpassungshilfe beträgt 105 Euro/
Monat.

6.3 Einkommensobergrenze

Anpassungshilfe wird nicht gewährt, wenn die Summe
der positiven Einkünfte im Sinne des § 2 Absatz 1 und 2
des Einkommensteuergesetzes, zuzüglich erhaltenen Ar-
beitslosengelds oder Arbeitslosenhilfe, im abgelaufenen
Kalenderjahr, ohne Berücksichtigung einer etwaigen An-
passungshilfe,
– bei Verheirateten 20 500 Euro/Jahr
– bei Ledigen 10 250 Euro/Jahr

übersteigt. Die Einkünfte nach Satz 1 und gegebenenfalls
erhaltenes Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe sind
durch Selbsterklärung und geeignete Unterlagen (unter
anderem Lohnbescheid, Leistungsbescheid des Arbeits-
amts oder Einkommensteuerbescheid) nachzuweisen.

Antragsteller, deren Ehepartner verstorben ist, werden
hinsichtlich der Einkommensobergrenze nach Satz 1 für
den Berechtigungszeitraum, in dem der Todesfall einge-
treten ist, sowie den nachfolgenden Berechtigungszeit-
raum als verheiratet behandelt.

Der Antragsteller ist in geeigneter Weise auf die mög-
lichen rechtlichen Folgen unrichtiger Auskünfte zu seinen
Angaben hinzuweisen.

7. Bewilligungs- und Auszahlungsverfahren

7.1 Antrag und Antragsfrist

Die Anpassungshilfe wird jährlich auf Antrag gewährt.
Vor Bewilligung der Anpassungshilfe sind die Unterlagen
nach Nr. 6.3 für das abgelaufene Kalenderjahr vorzulegen.

Ein Erstantrag kann nur noch bis zum 31. Dezember
2004 gestellt werden. Er soll innerhalb eines Jahres nach
dem Ausscheiden aus dem landwirtschaftlichen Arbeits-
verhältnis gestellt werden. Wird der Erstantrag nach Ab-
lauf der Jahresfrist gestellt, so kann Anpassungshilfe nur
für den jeweils dann laufenden Berechtigungszeitraum
(Nr. 7.2) bewilligt werden. Die Regelungen in Nr. 6.1
bleiben hiervon unberührt.

Folgeanträge auf Anpassungshilfe sind jeweils spätestens
bis zum 1. April des auf den jeweiligen Berechtigungs-
zeitraum folgenden Kalenderjahrs zu stellen. Wird die
vorgenannte Frist versäumt, ist der Folgebezug von An-
passungshilfe für den entsprechenden Berechtigungszeit-
raum, auf den sich der Folgeantrag bezieht, ausgeschlos-
sen.

7.2 Berechtigungszeitraum

7.2.1 Die Anpassungshilfe wird jeweils nachträglich
für den zurückliegenden Berechtigungszeitraum bewil-
ligt.

7.2.2 Der Berechtigungszeitraum für die Bewilligung
von Anpassungshilfe umfasst – unbeschadet der Rege-
lung über die Dauer der Gewährung von Anpassungshilfe
in Nr. 6.1 – grundsätzlich zwölf Monate.

7.2.3 Der erste Berechtigungszeitraum beginnt, unbe-
schadet der Regelung in Nr. 7.4, mit dem Ausscheiden
aus dem landwirtschaftlichen Arbeitsverhältnis. Bei Fol-
geanträgen auf Anpassungshilfe schließen die Berechti-
gungszeiträume unmittelbar aneinander an.

7.3 Auszahlung

7.3.1 Die Anpassungshilfe wird nachträglich frühes-
tens zum 1. Juni eines jeden Jahres für den zurückliegen-
den Berechtigungszeitraum (Nr. 7.2) in einer Summe aus-
gezahlt.

7.3.2 Den Berechtigten kann für den zurückliegenden
Berechtigungszeitraum auf Antrag ein Abschlag auf die
frühestens zum 1. Juni eines jeden Jahres zu gewährende
Anpassungshilfe gezahlt werden.

7.4 Monatsberechnung

Anpassungshilfe wird nur für volle Kalendermonate ge-
währt.

Der Monat des Ausscheidens aus dem landwirtschaft-
lichen Arbeitsverhältnis, der Monat, in dem das 65. Le-
bensjahr vollendet wird und der Monat, in dem eine die
Gewährung von Anpassungshilfe ausschließende Leis-
tung nach Nr. 3.1.3 aufgenommen wird, gelten als volle
Kalendermonate.

7.5 Maßgebliches Recht

Für die Berechnung und Bewilligung der Anpassungs-
hilfe sind die Förderungsgrundsätze zu Beginn des jewei-
ligen Berechtigungszeitraums maßgebend.

8. Übergangsregelungen

Soweit ein Berechtigter bereits für einen vor dem
1. Januar 2000 liegenden Berechtigungszeitraum Anpas-
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sungshilfe bezogen hat, gelten für Folgeanträge auf An-
passungshilfe die nachfolgenden Sonderbestimmungen,
die insoweit die entsprechenden allgemeinen Regelungen
ersetzen.

Satz 1 gilt entsprechend, wenn der Bezug von Anpas-
sungshilfe wegen Ausübung einer landwirtschaftlichen
Tätigkeit ruhte.

8.1 Eintrittsalter

Ein Folgebezug von Anpassungshilfe ist auch dann mög-
lich, wenn der landwirtschaftliche Arbeitnehmer das 50.,
jedoch noch nicht das 55. Lebensjahr vollendet hat.

8.2 Dauer des Bezugs von Anpassungshilfe

8.2.1 Der Folgebezug von Anpassungshilfe ist bei Ar-
beitslosigkeit bis zu maximal 15 Jahren, bei außerland-
wirtschaftlicher Erwerbstätigkeit bis zu maximal fünf
Jahren möglich.

8.2.2 Anpassungshilfe wird längstens bis zu dem Zeit-
punkt gewährt, zu dem der ehemalige landwirtschaftliche
Arbeitnehmer frühestmöglichst eine Rente wegen Alters
aus der gesetzlichen Rentenversicherung in Anspruch
nehmen kann.

8.3 Höhe der Anpassungshilfe

Für die Förderhöhe gilt Nr. 6.2 entsprechend mit der
Maßgabe, dass bei einem Bezug von Anpassungshilfe
wegen Arbeitslosigkeit über das 5. Jahr hinaus, ein Mo-
natsbetrag von 80 Euro gilt.
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Förderbereich: Küstenschutz

Grundsätze für die Förderung von Küstenschutzmaßnahmen
1. Zuwendungszweck

Abwehr von Naturkatastrophen und Erhöhung der Sicher-
heit an den Küsten, auf den Inseln sowie an den fließen-
den oberirdischen Gewässern im Tidegebiet gegen Über-
flutungen und Landverluste durch Sturmfluten und
Meeresangriff

2. Gegenstand der Förderung

2.1 Vorarbeiten 

Zweckforschungen, Untersuchungen, Beweissicherun-
gen und Erhebungen im unmittelbaren Zusammenhang
mit Küstenschutzmaßnahmen

2.2 Hochwasserschutzwerke

Neubau, Verstärkung und Erhöhung von Hochwasser-
schutzwerken einschließlich notwendiger Wege (Deich-
verteidigungs- und Treibselräumwege in einer Breite von
3,0 m, in besonders begründeten Ausnahmefällen in einer
Breite bis zu 4,5 m) und Befestigungen

2.3 Sperrwerke und sonstige Bauwerke in der Hoch-
wasserschutzlinie

2.4 Buhnen, Wellenbrecher und sonstige Einbauten
in See

2.5 Vorlandarbeiten vor Seedeichen bis zu einer Tiefe
von 400 m

2.6 Sandvorspülungen

2.7 Uferschutzwerke

3. Zuwendungsempfänger

Träger der Vorhaben (Begünstigte) können das Land und
sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts sein.
Teilnehmergemeinschaften nach dem Flurbereinigungs-
gesetz können Zuwendungsempfänger sein, wenn die
Mittel ausschließlich zum Zwecke des Grunderwerbs
nach 5.2.1 eingesetzt werden.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

Zuwendungen werden gewährt unter dem Vorbehalt des
Widerrufs für den Fall, dass die geförderten

– Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen inner-
halb eines Zeitraumes von zwölf Jahren ab Fertigstel-
lung,

– technischen Einrichtungen, Maschinen und Geräte in-
nerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren ab Lieferung

veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck ent-
sprechend verwendet werden.

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen

5.1 Art der Zuwendungen

Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt.

5.2 Umfang der Zuwendungen

5.2.1 Zuwendungsfähig sind:

– Vorarbeiten gemäß Nr. 2.1;

– die förderungsfähigen Baukosten der Nummern 2.2
bis 2.7; das sind die Baukosten, die nach Abzug von
Leistungen Dritter aufgrund besonderer Verpflichtun-
gen und der übrigen nicht förderungsfähigen Kosten
verbleiben;

– Bauoberleitung und die Kosten für Architekten- und
Ingenieurleistungen nach der Honorarordnung für Ar-
chitekten und Ingenieure (HOAI) in der jeweils gel-
tenden Fassung;

– die infolge der Ausführung von Küstenschutzmaßnah-
men notwendigen Maßnahmen des Naturschutzes und
der Landschaftspflege, wenn sie einen räumlichen Be-
zug zur jeweiligen Küstenschutzmaßnahme haben;

– notwendiger Grunderwerb für eine Küstenschutzmaß-
nahme;

– die Kosten für Baumaßnahmen in unabwendbarem
Umfang, die infolge von Küstenschutzmaßnahmen
zwingend erforderlich sind. Dabei sind Vorteile Dritter
durch Beiträge angemessen zu berücksichtigen.

5.2.2 Eingeschränkt zuwendungsfähig sind:

Küstenschutzmaßnahmen, für die ökologisch wertvolle
Flächen benötigt werden, sind nur förderungsfähig,

– soweit die notwendige Sicherheit nicht durch andere
vertretbare Maßnahmen erreicht werden kann,

– wenn im Fachplan oder in einem landschaftspflegeri-
schen Begleitplan festgelegt ist, dass die eingedeich-
ten Flächen, die ökologisch besonders wertvoll sind,
grundsätzlich zu Ersatzbiotopen (Schutzzonen) gestal-
tet bzw. entwickelt werden. Bisher bereits landwirt-
schaftlich genutzte Flächen bleiben davon unberührt.

5.2.3 Nicht zuwendungsfähig sind:

– der Bau von Verwaltungsgebäuden;

– die Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Geräten;

– die Unterhaltung und Pflege von Küstenschutzanla-
gen;

– der Bau von Schöpfwerken sowie von Be- und Ent-
wässerungsanlagen;
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– Geldzahlungen anstelle von Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen;

– gewässerkundliche Daueraufgaben und institutionelle
Förderungen.

5.3 Höhe der Zuwendungen

5.3.1 Ist das Land aufgrund gesetzlicher Verpflichtun-
gen Träger des Vorhabens oder zur Zahlung der Baukos-
ten verpflichtet, werden 70 % der ihm anfallenden förde-
rungsfähigen Kosten vom Bund erstattet. Bei anderen
Trägern nach Nr. 3 soll die Gesamtförderung durch Zu-
schüsse von Bund und Land für eine Maßnahme 95 % der
förderungsfähigen Kosten nicht übersteigen.

Bei Maßnahmen des Küstenschutzes und bei sonstigen
wasserwirtschaftlichen und kulturbautechnischen Maß-

nahmen ist in allen Fällen eine sachliche Trennung vorzu-
nehmen.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 Die Zuwendungsempfänger dürfen die Zuschüsse
nicht an natürliche oder juristische Personen des Privat-
rechts weitergeben oder ausleihen.

6.2 Die Zuwendungsempfänger dürfen nicht geringer
belastet werden, als ihnen unter Berücksichtigung aller
Vorteile zugemutet werden kann. Dabei sollen die Vor-
teile der Zuwendungsempfänger durch Eigenleistungen in
angemessener Höhe berücksichtigt werden. Eigenleistun-
gen sind bare Eigenmittel, Darlehen und der Wert der un-
baren Leistungen.
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Anhang I zum Rahmenplan 2004 bis 2007

Garantieerklärung
Präambel

Die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, Berlin-Ost so-
wie Niedersachsen nach Maßgabe des Staatsvertrages mit
Mecklenburg-Vorpommern über die Umgliederung der
Gemeinden im ehemaligen Amt Neuhaus und anderer
Gebiete haben im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschut-
zes“ für zinsverbilligte Kapitalmarktdarlehen, die nach
Maßgabe der Förderungsgrundsätze

– für das Agrarinvestitionsförderungsprogramm,

– für das Agrarkreditprogramm,

– für die Förderung zur Wiedereinrichtung und Moder-
nisierung bäuerlicher Familienbetriebe im Haupt-
erwerb sowie

– für die Gewährung von Hilfen zur Umstrukturierung
von landwirtschaftlichen Unternehmen sowie für neu-
gegründete landwirtschaftliche Unternehmen in Form
juristischer Personen und Personengesellschaften

gewährt wurden und weiterhin gewährt werden, modifi-
zierte Ausfallbürgschaften übernommen und übernehmen
weiterhin derartige Bürgschaften bis zur Höhe von insge-
samt

Brandenburg 384 537 500 Euro

Mecklenburg-Vorpommern 232 053 500 Euro

Niedersachsen 5 100 000 Euro

Sachsen 378 600 000 Euro

Sachsen-Anhalt 278 460 500 Euro

Thüringen 220 830 500 Euro

Berlin-Ost                                                      418 000 Euro

insgesamt 1 500 000 000 Euro

zuzüglich anteiliger Zinsen und Nebenkosten.

Die Bundesrepublik Deutschland (im Folgenden Bund
genannt), vertreten durch das Bundesministerium für Ver-
braucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft und das
Bundesministerium der Finanzen übernimmt hiermit auf-
grund des § 3 Abs.1 Nr. 5 des Gesetzes über die Feststel-
lung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr
2004 (Haushaltsgesetz 2004) vom 25. Februar 2004
(BGBl. I S. 230) in Verbindung mit den verbindlichen Er-
läuterungen zu Kapitel 3208 Nr. 5.6 60 % der von den
Ländern aus den Ausfallbürgschaften zu tragenden Aus-
fälle bis zu einem Gesamtbetrag von 900 000 000 Euro
zuzüglich 60 % der von den Ländern zu tragenden Aus-
fälle an Zinsen und Nebenkosten, für die Kosten jedoch

nur bis zum Gesamtbetrag von 18 000 000 Euro nach
Maßgabe folgender Bestimmungen.

I.

Die Garantie des Bundes gilt nur für Ausfälle aus solchen
Ausfallbürgschaften,

1. bei denen die Voraussetzungen nach Absatz 1 der
Präambel der Garantieerklärungen gegeben sind,

2. über die die Länder in Durchführung der Rahmen-
pläne der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der
Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ für den Zeit-
raum

a) 1991 bis 1994

b) 1992 bis 1995

c) 1993 bis 1996

d) 1994 bis 1997

e) 1995 bis 1998

f) 1996 bis 1999

g) 1997 bis 2000

h) 1998 bis 2001

i) 1999 bis 2002

j) 2000 bis 2003

k) 2001 bis 2004

l) 2002 bis 2005

m) 2003 bis 2006

n) 2004 bis 2007

und in der jeweils zulässigen Frist in den Jahren 1991
bis einschließlich 2004 entschieden haben,

3. bei denen eine anderweitige Finanzierung der geför-
derten Vorhaben nicht möglich war und 

4. bei denen die Länder bei der Entscheidung über die
Übernahme der Bürgschaften festgelegt haben, dass
es sich um Bürgschaften innerhalb des Rahmenplans
handelt.

II.

Die Länder werden dem Bundesministerium für Verbrau-
cherschutz, Ernährung und Landwirtschaft und dem Bun-
desministerium der Finanzen nach dem als Anlage 1 bei-
gefügten Muster die Namen der kreditgebenden Institute
und der Kreditnehmer, die Kreditbeträge, die Laufzeit, die
Zinssätze und die Höhe der von ihnen verbürgten Kredit-
teile sowie die Daten der Kreditverträge (Kreditzusagen),
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das Datum der Entscheidung über die Bürgschaft und die
Einbeziehung in den Rahmenplan innerhalb eines Monats
nach Aushändigung der Urkunde über die Bürgschaften
an den Kreditnehmer mitteilen.

Die Länder werden nicht valutierte und wieder ausge-
plante Kredite dem Bund gegenüber stornieren. Die für
ein Kalenderjahr gemeldeten und innerhalb desselben
Jahres stornierten Kredite werden auf das Jahreskontin-
gent nicht angerechnet.

III.

Die Übernahme, Verwaltung und Abwicklung der Bürg-
schaften werden von den Ländern durchgeführt. Die Län-
der entscheiden dabei nach pflichtgemäßem Ermessen
vor allem darüber, ob

1. nach Maßgabe allgemein gültiger Beurteilungsmaß-
stäbe eine anderweitige Finanzierung des Vorhabens
nicht möglich ist,

2. unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen Vor-
schriften der Länder sowie unter entsprechender
Würdigung der Interessen des Bundes und der Län-
der Kreditverträge geändert, insbesondere verbürgte
Forderungen gestundet, Tilgungen gestreckt, Sicher-
heiten geändert oder freigegeben werden sowie der
Übertragung der Kredite zugestimmt wird,

3. nach Inanspruchnahme des Bundes aus der Garantie
Bürgschaftsforderungen aufgrund der haushaltsrecht-
lichen Vorschriften der Länder gestundet, nieder-
geschlagen oder erlassen werden.

IV.

Der Bund – vertreten durch das Bundesministerium für
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft – und
der Bundesrechnungshof sind berechtigt, bei den Ländern
die die verbürgten Kredite betreffenden Unterlagen jeder-
zeit zu prüfen. Die Länder werden dem Bund die von ihm
im Zusammenhang mit der Garantie erbetenen Auskünfte
erteilen.

Die Länder werden die Kreditnehmer und – bezüglich der
zu verbürgenden Kredite – die Kreditgeber verpflichten,
eine Prüfung des Bundes oder seiner Beauftragten zu dul-
den, ob eine Inanspruchnahme aus den Ausfallbürgschaf-
ten in Betracht kommen kann oder die Voraussetzungen
für eine solche vorliegen oder vorgelegen haben. Die
Länder werden die Kreditnehmer und die Kreditgeber
weiter verpflichten, dem Bund die von ihm im Zusam-
menhang mit den Ausfallbürgschaften erbetenen Aus-
künfte zu erteilen. Die Länder haben die Kreditnehmer zu
verpflichten, die Prüfungskosten zu tragen.

V.

Der Bund kann aus seiner Garantie erst dann in Anspruch
genommen werden, wenn die Länder ihre Verpflichtun-
gen aus der Ausfallbürgschaft dem kreditgebenden Insti-
tut gegenüber erfüllt haben.

Die Länder sind berechtigt, bei drohenden Ausfällen Ab-
schlagszahlungen zur Minderung des Ausfalls an Zinsen
zu leisten. An den Abschlagszahlungen beteiligt sich der
Bund in Höhe von 60 %.

Bei Zahlungsanforderungen übersenden die Länder dem
Bund einen Schadensbericht und eine Aufstellung über
die von den Ländern geleisteten Zahlungen. Nach Ab-
wicklung des Schadensfalls legen die Länder eine
Schlussrechnung vor.

Der Bund wird den auf ihn entfallenden Anteil innerhalb
von zwei Monaten nach Eingang der Mitteilungen der
Länder erstatten.

Erlöse aus der Verwertung der für die verbürgten Kredite
gestellten Sicherheiten sowie sonstige Rückflüsse aus den
verbürgten Krediten sind in Höhe von 60 % an den Bund
abzuführen. Die Länder übersenden hierzu dem Bund
entsprechend der Anlage 2 eine sachlich und rechnerisch
festgestellte Zusammenstellung.

Der Erlösanteil des Bundes ist für jedes vorausgegangene
Kalenderjahr bis zum 31. März eines jeden Jahres an die
Bundeskasse Berlin, Kto. 1000 1039 bei der Landeszen-
tralbank Berlin, zu überweisen.

VI.

Die Länder sind verpflichtet, von den von ihnen und ihren
beauftragten Stellen vereinnahmten laufenden Bürg-
schaftsentgelten 60 % an den Bund abzuführen.

Der Entgeltanteil des Bundes ist für jedes vorangegan-
gene Kalenderjahr bis zum 31. März eines jeden Jahres an
die Bundeskasse Kiel, Außenstelle Berlin, Kto. 1000 1039
bei der Landeszentralbank Berlin, zu überweisen.

VII.

Die Garantie wird übernommen für die Bürgschaften,
über die die Länder in Durchführung der Rahmenpläne
der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruk-
tur und des Küstenschutzes“ für den Zeitraum

1. 1991 bis 1994 im Jahre 1991 entschieden haben, bis
zum 31. Dezember 2011,

2. 1992 bis 1995 im Jahre 1992 entschieden haben, bis
zum 31. Dezember 2012,

3. 1993 bis 1996 im Jahre 1993 entschieden haben, bis
zum 31. Dezember 2013,

4. 1994 bis 1997 im Jahre 1994 entschieden haben, bis
zum 31. Dezember 2014,

5. 1995 bis 1998 im Jahre 1995 entschieden haben, bis
zum 31. Dezember 2015,

6. 1996 bis 1999 im Jahre 1996 entschieden haben, bis
zum 31. Dezember 2016,

7. 1997 bis 2000 im Jahre 1997 entschieden haben, bis
zum 31. Dezember 2017,

8. 1998 bis 2001 im Jahre 1998 entschieden haben, bis
zum 31. Dezember 2018,
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9. 1999 bis 2002 im Jahre 1999 entschieden haben, bis
zum 31. Dezember 2019,

10. 2000 bis 2003 im Jahre 2000 entschieden haben, bis
zum 31. Dezember 2020,

11. 2001 bis 2004 im Jahre 2001 entschieden haben, bis
zum 31. Dezember 2021,

12. 2002 bis 2005 im Jahre 2002 entschieden haben, bis
zum 31. Dezember 2022,

13. 2003 bis 2006 im Jahre 2003 entschieden haben, bis
zum 31. Dezember 2023,

14. 2004 bis 2007 im Jahre 2004 entschieden haben, bis
zum 31. Dezember 2024,

VIII.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bonn.
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Anlage 1
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Land: .......................................
Betr.: Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Rückflüsse aus Bürgschaften;
Liste Nr. ......... (Rückflüsse in der Zeit vom ........bis........2004)

Lfd.
Nr.

a) Name des
Kreditnehmers

b) Name des
Kreditinstituts

Nr. der
Bürgschafts-
liste des
Landes

Ursprünglicher
Kreditbedarf

€

Rückflüsse im
Berichtszeitraum
insgesamt

€

Anteil des Bundes
(60% von Spalte 5)

€

1 2 3 4 5 6

Anlage 2
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Anhang II zum Rahmenplan 2004 bis 2007 
Sonderprogramm „Hochwasser“ 

Der Planungsausschuss für Agrarstruktur und Küsten-
schutz hat mit Umlaufverfahren vom 27. September 2002
folgendes Sonderprogramm beschlossen.

1. Ausgehend vom Beschluss der Regierungschefs von
Bund und Ländern vom 22. August 2002 wurde mit
dem Flutopfersolidaritätsgesetz vom 19. September
2002 (BGBl. I S. 3651) ein gemeinsamer Fonds „Auf-
bauhilfe“ eingerichtet. Daraus werden Maßnahmen
zur Beseitigung der Hochwasserschäden an Elbe und
Donau einschließlich der Einzugsgebiete vom Som-
mer 2002 finanziert.

Die Maßnahmen zum Wiederaufbau der Infrastruktur
in ländlichen Räumen werden nach den Bestimmun-
gen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der
Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ und des Son-
derprogramms durchgeführt und finanziert.

2. Zur Finanzierung von Sofortmaßnahmen zum Hoch-
wasserschutz werden für 2002 Bundesmittel aus dem
GAK-Plafond von 21,9 Mio. Euro und Verpflich-
tungsermächtigungen von 38,3 Mio. Euro zur Verfü-
gung gestellt.

3. Ab 2003 stehen aus dem Fonds „Aufbauhilfe“ Bun-
desmittel von bis zu 320 Mio. Euro (davon 20 Mio.
Euro zur Deckung von Ausgaberesten aus 2002) für
das Sonderprogramm bereit; ggf. erforderlich wer-
dende Umschichtungen zugunsten anderer aus dem
Fonds zu finanzierenden Maßnahmen für die Land-
wirtschaft bleiben vorbehalten. Diese Mittel werden
entsprechend der Regelung in der nach § 2 Absatz 6
des Aufbauhilfefondsgesetzes zu erlassenden Rechts-
verordnung auf die betroffenen Länder verteilt. Auch
die Kofinanzierung der Länder wird aus dem Fonds
„Aufbauhilfe“ bereitgestellt.

Durch die Einbringung dieser Mittel als nationalen Fi-
nanzierungsanteil für Maßnahmen zur Entwicklung
des ländlichen Raums nach der Verordnung (EG)
Nr. 1257/1999 kann das Finanzvolumen noch erheb-
lich verstärkt werden.

Zur finanziellen Verstärkung der Maßnahmen können
von den betroffenen Ländern auch Mittel aus dem
GAK-Plafond nach den Förderungsgrundsätzen des
Sonderprogramms eingesetzt werden.

4. Die Länder berichten dem Bundesministerium für Ver-
braucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft über
die Durchführung der Maßnahmen.
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Grundsätze für die Förderung der Wiederherstellung der durch das Hochwasser beschädigten 
Infrastruktur im ländlichen Raum
Allgemeine Bestimmungen

Zuwendungszweck

Förderung der Wiederherstellung (Wiederaufbau und In-
standsetzung) der durch das Hochwasser an Elbe und
Donau einschließlich der Einzugsgebiete zerstörten oder
beschädigten Einrichtungen und Anlagen. Alle Maßnah-
men sind an den Anforderungen eines vorbeugenden
Hochwasserschutzes auszurichten. Vorhandene Hochwas-
serschutzkonzepte sind aufgrund der Erfahrungen der
Hochwasserkatastrophe zu überprüfen und anzupassen.

Berücksichtigung von Zuwendungen Dritter

Bei Kumulierung mit anderen öffentlichen Fördermitteln,
Versicherungsleistungen, Spenden und sonstiger Bei-
träge Dritter darf die Förderung 100 % der Aufwendun-
gen und Kosten nicht überschreiten. 

Vorzeitiger Maßnahmebeginn

Vorhaben, die vor Antragstellung begonnen wurden, kön-
nen in begründeten Fällen in die Förderung einbezogen
werden.

A. Wiederherstellung der durch das 
Hochwasser beschädigten wasser-
wirtschaftlichen Infrastrukturen

1. Gegenstand der Förderung

1.1 Vorarbeiten

Untersuchungen, Beweissicherungen und Erhebungen im
unmittelbaren Zusammenhang mit der Wiederherstel-
lungsmaßnahme nach Nrn. 1.2 bis 1.9;

1.2 Wiederherstellung von Gewässerrandstreifen,
Schutzpflanzungen und sonstigen landschaftsverträgli-
chen Anlagen zur Verbesserung der natürlichen Produk-
tionsbedingungen des Pflanzenbaues sowie zur Vermin-
derung von Stoffausträgen und von Bodenabtrag;

1.3 Wiederherstellung von Wasserläufen durch natur-
nahen Gewässerausbau zur Verbesserung des Wasser-
rückhalts in der Landschaft und der naturnahen Gewäs-
serentwicklung;

1.4 Wiederherstellung von Hochwasserschutzanla-
gen;

1.5 Wiederherstellung von Wildbachverbauungen
einschl. der Sanierung der Einzugsgebiete vorrangig mit
ingenieurbiologischen Methoden;

1.6 Wiederherstellung von Abwasseranlagen bis zu
einer Größe von 5 000 Einwohnerwerten (EW) in ländli-
chen Gemeinden und der dazugehörenden Kanalisationen

sowie der entsprechenden Kanalisationen zu bereits be-
stehenden Abwasseranlagen nach Überprüfung und An-
passung der Abwasserentsorgungskonzepte; 

1.7 Wiederherstellung von öffentlichen Trinkwasser-
versorgungsanlagen in ländlichen Gemeinden;

1.8 Wiederherstellung von wassersparenden überbe-
trieblichen Bewässerungs- und Frostschutzberegnungsan-
lagen im Obst- und Gemüsebau von der Wasserentnahme
bis zu Übergabestelle an das jeweilige einzelbetriebliche
Bewässerungsnetz;

1.9 Wiederherstellung von Anlagen zur Wasserspei-
cherung, Grundwasseranhebung und Pumpanlagen zur
überbetrieblichen Bewirtschaftung landwirtschaftlicher
Wasserressourcen.

2. Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger können das Land und sonstige
Körperschaften des öffentlichen Rechts sein. Begünstigte
können außerdem Körperschaften des öffentlichen Rechts
sein, die Mitglieder der Träger der Maßnahmen sind; in
diesem Falle können den Trägern die zur Durchführung
der Vorhaben notwendigen Mittel als Kapitaleinlage zur
Verfügung gestellt werden.

3. Zuwendungsvoraussetzungen

3.1 Die Wiederherstellungsmaßnahmen dürfen nur
gefördert werden, wenn bei ihrer Durchführung die
Grundsätze einer nachhaltigen Wasserwirtschaft ein-
schließlich gewässerökologischer Ziele und – soweit vor-
handen – der agrarstrukturellen Entwicklungsplanung so-
wie die Erfordernisse des Umwelt- und Naturschutzes
und der Landschaftspflege berücksichtigt werden.

Der Wiedergewinnung von Überschwemmungsgebieten
ist gegenüber der Wiederherstellung von Hochwasser-
schutzanlagen Vorrang zu geben. Die Wiederherstellung
darf nur gefördert werden, wenn das Vorhaben im Ein-
klang mit den Vorgaben vorhandener und aufgrund der
Erfahrungen der Hochwasserkatastrophe überprüfter und
angepasster Hochwasserschutzkonzepte steht. 

3.2 Zuwendungen werden gewährt unter dem Vorbe-
halt des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten

– Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen inner-
halb eines Zeitraumes von zwölf Jahren ab Fertigstel-
lung,

– technischen Einrichtungen, Maschinen und Geräte in-
nerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren ab Lieferung

veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck ent-
sprechend verwendet werden, es sei denn, es handelt sich
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um Deichbausofortmaßnahmen, die zur vorübergehenden
Sicherung der Deiche bis zur Umsetzung von Hochwas-
serschutzkonzepten notwendig sind.

4. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen

4.1 Art der Zuwendungen

Die Zuwendung wird als Zuschuss gewährt.

4.2 Umfang der Zuwendungen

4.2.1 Zuwendungsfähig sind:

– Vorarbeiten gemäß Nr. 1.1;

– die förderungsfähigen Kosten der Maßnahmen nach
Nummern 1.2 bis 1.9 die nach Abzug von Leistungen
Dritter verbleiben;

– die Kosten für Architekten- und Ingenieurleistungen
nach der Honorarordnung für Architekten und Inge-
nieure (HOAI) in der jeweils geltenden Fassung;

– die infolge der Wiederherstellungsmaßnahme notwen-
digen Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege;

– notwendiger Grunderwerb für die Wiederherstellungs-
maßnahmen.

4.2.2 Nicht zuwendungsfähig sind:

– der Bau von Verwaltungsgebäuden,

– die Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Geräten,

– die Unterhaltung und Pflege von Gewässern und was-
serwirtschaftlichen und kulturbautechnischen Anla-
gen,

– gewässerkundliche Daueraufgaben und institutionelle
Förderungen.

4.3 Höhe der Zuwendungen

4.3.1 Die Förderung durch Zuschüsse darf 90 % der
förderungsfähigen Kosten nicht übersteigen.

4.3.2 Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann
in begründeten Einzelfällen Ausnahmen zulassen.

4.4 Ist das Land aufgrund gesetzlicher Verpflichtun-
gen Begünstigter oder zur Zahlung der Baukosten ver-
pflichtet, werden 60 % der ihm anfallenden förderungsfä-
higen Kosten vom Bund erstattet.

5. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

5.1 Die Zuwendungsempfänger dürfen die Zuschüsse
nicht an natürliche Personen oder juristische Personen des
Privatrechts weitergeben oder ausleihen.

Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann in be-
gründeten Einzelfällen Ausnahmen zulassen, wenn da-
durch sichergestellt ist, dass ein Vorhaben wirtschaftlich
günstiger durchgeführt werden kann.

5.2 Die Zuwendungsempfänger dürfen nicht geringer
belastet werden, als ihnen unter Berücksichtigung aller

Vorteile zugemutet werden kann. Dabei sollen die Vor-
teile der Zuwendungsempfänger durch Eigenleistungen in
angemessener Höhe berücksichtigt werden. Eigenleistun-
gen sind bare Eigenmittel, Darlehen und der Wert der un-
baren Leistungen.

B. Wiederherstellung der durch das 
Hochwasser beschädigten Dörfer

1. Gegenstand der Förderung

1.1 Zuwendungsfähig sind die Aufwendungen für

1.1.1 Vorarbeiten (Gutachten, Untersuchungen);

1.1.2 Maßnahmen zur Wiederherstellung der örtlichen
Verkehrsverhältnisse;

1.1.3 Maßnahmen zur Wiederherstellung von Anlagen
zur Abwehr von Hochwassergefahren für den Ortsbereich
und zur Wiederherstellung innerörtlicher Gewässer unter
Berücksichtigung der gesamten wasserwirtschaftlichen
Planung;

1.1.4 Maßnahmen zur Wiederherstellung von Bau- und
Erschließungseinrichtungen und -infrastrukturen, ein-
schließlich zerstörter Plätze und Freiräume;

1.1.5 Maßnahmen zur Wiederherstellung land- und
forstwirtschaftlicher oder ehemals land- und forstwirt-
schaftlich genutzter Bausubstanz einschließlich der dazu-
gehörigen Hof-, Garten- und Grünflächen; 

1.1.6 den Erwerb von bebauten und unbebauten Grund-
stücken im Zusammenhang mit Maßnahmen nach
Nrn. 1.1.4 und 1.1.5;

1.1.7 Abbruchmaßnahmen bei durch Hochwasserschä-
den nicht mehr nutzbarer ländlicher Bausubstanz.

1.2 Von der Förderung sind ausgeschlossen

1.2.1 Aufwendungen, wenn diese im Rahmen der Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“ oder anderer Förderprogramme gefördert
werden;

1.2.2 Kauf von lebendem Inventar;

1.2.3 Erwerb von Produktions- und Lieferrechten
sowie von Gesellschaftsanteilen, Ablösungen von Ver-
bindlichkeiten, Erbabfindungen, Kreditbeschaffungskos-
ten und Gebühren für eine Beratung in Rechtssachen.

2. Zuwendungsempfänger

2.1. Gemeinden und Gemeindeverbände,

2.2 Teilnehmergemeinschaften und ihre Zusammen-
schlüsse nach dem Flurbereinigungsgesetz und Beteiligte
und ihre Zusammenschlüsse nach dem Landwirt-
schaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) sowie Wasser- und
Bodenverbände,

2.3 natürliche und juristische Personen sowie Perso-
nengemeinschaften des privaten Rechts.
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3. Zuwendungsvoraussetzungen

Die Maßnahmen nach diesen Grundsätzen werden nur in
Gemeinden oder Ortsteilen mit landwirtschaftlicher Sied-
lungsstruktur, in Weilern und landschaftsbestimmenden
Gehöftgruppen und Einzelhöfen gefördert, die durch das
Hochwasser geschädigt wurden.

4. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen

4.1 Art der Zuwendungen

Die Zuwendung wird als Zuschuss gewährt. 

4.2 Höhe der Zuwendungen

4.2.1 Für die Finanzierung der Vorarbeiten nach
Nr. 1.1.1 werden Zuschüsse bis zur vollen Höhe der Kos-
ten gewährt.

4.2.2 Für die Finanzierung der Maßnahmen nach den
Nrn. 1.1.2 bis 1.1.7 werden Zuschüsse in folgender Höhe
gewährt:

4.2.2.1 Zu den Aufwendungen der Zuwendungsemp-
fänger nach den Nrn. 2.1 und 2.2 bis zu 90 % der Kosten;
die nach Landesrecht zuständige Behörde kann in begrün-
deten Einzelfällen Ausnahmen zulassen.

4.2.2.2 Zu den Aufwendungen der Zuwendungsemp-
fänger nach Nr. 2.3 bis zu 50 % der Kosten, jedoch
höchstens 40 000 Euro je Maßnahme; die nach Landes-
recht zuständige Behörde kann in begründeten Einzelfäl-
len Ausnahmen zulassen;

4.3 Eigene Arbeitsleistungen der Zuwendungsemp-
fänger können mit bis zu 60 % des Betrages, der sich bei
Vergabe der Leistungen an ein Unternehmen (ohne Be-
rechnung der Umsatzsteuer) ergeben würde, berücksich-
tigt werden. 

Die Summe der Zuwendungen für Sachleistungen darf
die Summe der baren Ausgaben nicht überschreiten.

5. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

5.1 Die Maßnahmen sollen auf der Grundlage vor-
handener Planungen (Dorferneuerungsplanung, Agrar-
strukturelle Entwicklungsplanung, u. a.) durchgeführt
werden. Den Erfordernissen des Hochwasserschutzes und
der gesamten wasserwirtschaftlichen Planung ist in geeig-
netem Maße Rechnung zu tragen.

5.2 Der Einsatz der finanziellen Mittel für diese För-
derung und städtebauliche Förderungsmaßnahmen sind
gegenseitig abzustimmen.

5.3 Bei Auszahlung der Fördermittel sind sämtliche
aus Versicherungen geleisteten Beträge sowie alle sonsti-
gen Leistungen Dritter anzurechnen. Die Länder haben
auf geeignete Weise sicherzustellen, dass keine Überkom-
pensation erfolgt.

Die Kumulierung von Mitteln nach diesem Förderungs-
grundssatz mit Mitteln aus anderen Förderprogrammen
ist zulässig. Das gilt insbesondere für Förderprogramme
der Landwirtschaftlichen Rentenbank (LR) und der Kre-

ditanstalt für Wiederaufbau (KfW), soweit die KfW
nichts Abweichendes bestimmt.

Nicht zulässig ist die Doppelförderung einer Maßnahme
aus Mitteln nach diesem Förderungsgrundsatz und aus
anderen Fördermitteln, die aus dem Fonds „Aufbauhilfe“
zur Verfügung gestellt werden. 

Die Länder stimmen die Höhe der Zuwendungen nach
diesem Förderungsgrundsatz mit denjenigen aus anderen
Programmen ab, die aus dem Fonds „Aufbauhilfe“ geför-
dert werden. Dabei stellen sie sicher, dass die Höhe der
Zuwendungen nach diesem Förderungsgrundsatz nicht
über denjenigen aus anderen Programmen des Fonds
„Aufbauhilfe“ liegen.

C. Wiederherstellung der durch das 
Hochwasser beschädigten 
ländlichen Wege

1. Gegenstand der Förderung

Förderungsfähig sind:

1.1 Vorarbeiten für die Wiederherstellung erforderli-
che Untersuchungen, Erhebungen, Beratungen etc., aus-
genommen durch Stellen der öffentlichen Verwaltung;

1.2 Wiederherstellung von Verbindungswegen, land-
wirtschaftlichen Wegen, dazugehörender Brücken und
Wasserdurchlässe sowie die Wiederherstellung zerstörter
bzw. beschädigter Begleitmaßnahmen des Natur-, Was-
ser- und Landschaftsschutzes;

1.3 Ortsausfahrten bis zu einer Länge von 100 m,
wenn sie in unmittelbarem Zusammenhang mit den Wie-
derherstellungsmaßnahmen stehen;

1.4 die in unmittelbarem Zusammenhang mit den
Wiederherstellungsmaßnahmen stehenden erosionsver-
mindernden Maßnahmen zur Verhinderung künftiger
Schäden.

2. Zuwendungsempfänger

Körperschaften des öffentlichen Rechts.

3. Zuwendungsvoraussetzungen

Bei der Wiederherstellung der zerstörten Wege sollen die
„Richtlinien für den ländlichen Wegebau“ (RLW) des
DVWK berücksichtigt werden.

4. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen

4.1 Art der Zuwendungen

Die Zuwendung wird als Zuschuss gewährt.

4.2 Umfang der Zuwendungen

Zuwendungsfähig sind:

– die förderfähigen Kosten der Maßnahmen nach
Nummern 1.1 bis 1.4, die nach Abzug von Leistungen
Dritter verbleiben;
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– die Kosten für Architekten- und Ingenieurleistungen
nach der Honorarordnung für Architekten und Inge-
nieure (HOAI) in der jeweils geltenden Fassung;

– notwendiger Grunderwerb.

Nicht zuwendungsfähig sind:

– die Unterhaltung ländlicher Wege,

– die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten,

– Straßen mit überörtlicher Verkehrsbedeutung sowie
Straßen und Wege innerhalb der Ortsbebauung und in-
nerhalb vorhandener oder geplanter Siedlungs- und In-
dustriegebiete.

4.3 Höhe der Zuwendungen

De Förderung durch Zuschüsse darf 90 % der förderungs-
fähigen Kosten nicht übersteigen. Die nach Landesrecht
zuständige Behörde kann in begründeten Einzelfällen
Ausnahmen zulassen.

5. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

5.1 Die Zuwendungsempfänger dürfen die Zuschüsse
mit Ausnahme der Mittel für Vorarbeiten nicht an natürli-
che Personen oder juristische Personen des Privatrechts
weitergeben oder ausleihen.

5.2 Die Zuwendungsempfänger dürfen nicht geringer
belastet werden, als ihnen unter Berücksichtigung aller
Vorteile zugemutet werden kann. Dabei sollen die Vor-
teile der Zuwendungsempfänger durch Eigenleistungen in
angemessener Höhe berücksichtigt werden. Eigenleistun-
gen sind bare Eigenmittel, Darlehen und der Wert der un-
baren Eigenleistungen.

D. Wiederherstellung der durch das 
Hochwasser beschädigten 
forstwirtschaftlichen Wege

1. Gegenstand der Förderung

1.1 Wiederherstellung der beschädigten forstwirt-
schaftlichen Wege einschließlich der dazugehörigen not-
wendigen Anlagen. Die Kosten der dazugehörigen Bau-
entwürfe, der Bauausführung und der Bauleitung sowie
notwendiger Werkzeuge und Kleingeräte für Regiearbei-
ten sind Bestandteile der Ausführungskosten. 

Bei Planung und Ausführung der Vorhaben sind die aner-
kannten Regeln des forstlichen Wegebaus, z. B. die
Richtlinien für den ländlichen Wegebau des Deutschen
Verbandes für Wasserwirtschaft und Kulturbau e. V.
(DVWK-Regeln 137/1999) in ihrer jeweils gültigen Fas-
sung zu beachten.

1.2 Maßnahmen der Landschaftspflege und Land-
schaftsgestaltung, die infolge der Wiederherstellung
forstwirtschaftlicher Wege notwendig werden.

2. Von der Förderung sind ausgeschlossen

2.1 Straßen mit überörtlicher Verkehrsbedeutung so-
wie Straßen und Wege innerhalb vorhandener oder ge-
planter Siedlungs- und Industriegebiete.

2.2 Unterhaltung und spätere Pflege von forstwirt-
schaftlichen Wegen und der dazugehörigen notwendigen
Anlagen sowie das dazu benötigte Material.

3. Zuwendungsempfänger

Körperschaften des öffentlichen Rechts, forstwirtschaftli-
che Zusammenschlüsse im Sinne des Bundeswaldgeset-
zes, wenn sie satzungsgemäß dazu geeignet sind, die pri-
vaten Waldbesitzer oder das Land als Träger eines
Vorhabens im Körperschafts- oder Privatwald.

4. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

4.1 Art der Zuwendung

Die Zuwendung wird als Zuschuss gewährt.

4.2 Umfang der Zuwendung

Folgende Kosten sind förderungsfähig:

4.2.1 Die Baukosten, die nach Abzug von Leistungen
Dritter aufgrund besonderer Verpflichtungen und der üb-
rigen nicht förderungsfähigen Kosten verbleiben;

4.2.2 Eigenleistungen des Zuwendungsempfängers
können bis zu dem Aufwand gefördert werden, der sich
bei der Vergabe der Arbeiten an einen Unternehmer, ab-
züglich eines angemessenen Unternehmerzuschlages, er-
geben würde;

4.2.3 Sachleistungen der Zuwendungsempfänger dür-
fen höchstens mit 80 % der für diese Leistungen veran-
schlagten Kosten berücksichtigt werden.

4.3 Höhe der Zuwendung

Die Förderung durch Zuschüsse darf 90 % der förde-
rungsfähigen Kosten und Aufwendungen nicht überstei-
gen. Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann in
begründeten Einzelfällen Ausnahmen zulassen.

5. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

5.1 Wegebefestigungen mit Schwarz- und Beton-
decken sind grundsätzlich nicht förderungsfähig.

5.2 Werden durch eine forstwirtschaftliche Wegebau-
maßnahme andere Baumaßnahmen zwingend notwendig,
so können diese im unabwendbar erforderlichen Umfang
ebenfalls gefördert werden (Veranlassungsprinzip). Vor-
teile Dritter aus Folgemaßnahmen sind durch Beiträge an-
gemessen zu berücksichtigen.
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Teil III
Bedeutung der Förderungsgrundsätze
Förderbereich: 
Verbesserung der ländlichen Strukturen

Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung

Ziel der Förderung der integrierten ländlichen Entwick-
lung ist die Verbesserung der Agrarstruktur und die nach-
haltige Stärkung der Wirtschaftskraft ländlicher Räume.
Unter Berücksichtigung der Ziele und Erfordernisse der
Raumordnung und Landesplanung, der Belange des Na-
tur- und Umweltschutzes und der Grundsätze der
AGENDA 21 sollen die ländlichen Räume im Sinne von
Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 als Le-
bens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturräume gesichert
und weiterentwickelt werden. 

Die Fördermaßnahmen zur integrierten ländlichen Ent-
wicklung folgen einem raumbezogenen Ansatz, bei dem
ländliche Regionen stärker als bisher als Einheit betrach-
tet werden. Einkommenschancen für Landwirte auch
außerhalb der Primärproduktion und Einkommenspoten-
ziale, die in der Verknüpfung landwirtschaftlicher und
außerlandwirtschaftlicher Aktivitäten liegen, sollen da-
durch systematisch erschlossen werden.

Für die Sicherung lebensfähiger und attraktiver ländlicher
Räume ist es erforderlich, Wertschöpfung und Arbeits-
plätze auch neben dem engen Bereich der landwirtschaft-
lichen Produktion zu entwickeln. Gleichzeitig gewähr-
leistet die wirtschaftliche Stärkung der ländlichen Räume
das erforderliche Umfeld für eine wettbewerbsfähige und
multifunktional ausgerichtete Land- und Forstwirtschaft
und führt damit auch zur Verbesserung der Agrarstruktur.

Im Einzelnen sollen dazu folgende Maßnahmen dienen:

Integrierte ländliche Entwicklungskonzepte

Die integrierten ländlichen Entwicklungskonzepte sind
eine Vorplanung im Sinne des § 1 Abs. 2 des Gesetzes
über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes“ (GAKG).

Sie sind eine Entscheidungshilfe für die Einbindung einer
nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft in den Prozess
zur Stärkung der regionalen Wirtschaft, die auf der Basis
einer Analyse der regionalen Stärken und Schwächen

– die Entwicklungsziele der Region definieren,

– Handlungsfelder festlegen,

– die Strategie zur Realisierung der Entwicklungsziele
darstellen und

– prioritäre Entwicklungsprojekte beschreiben.

Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass jede Region ihre
eigenen Stärken und Schwächen hat und Fördermaß-

nahmen umso besser wirken, je stärker sie auf diese
regionalen Besonderheiten abgestimmt sind. Durch die
Förderung der Erarbeitung integrierter ländlicher Ent-
wicklungskonzepte können bisher isolierte Einzelmaß-
nahmen besser aufeinander abgestimmt und gezielt zur
Entwicklung der ländlichen Regionen eingesetzt werden.

Regionalmanagement

Regionalmanagement dient der Initiierung, Organisation
und Umsetzungsbegleitung der ländlichen Entwicklungs-
prozesse durch

– Information, Beratung und Aktivierung der Bevölke-
rung,

– Identifizierung und Erschließung regionaler Entwick-
lungspotenziale,

– Identifizierung und Beförderung zielgerichteter Pro-
jekte.

Mit dem Regionalmanagement wird somit die zielgerich-
tete Umsetzung der in den Regionen erarbeiteten inte-
grierten ländlichen Entwicklungsstrategie unterstützt.

Die Erarbeitung integrierter ländlicher Entwicklungskon-
zepte kann auch im Rahmen des Regionalmanagements
vorgenommen werden.

Investive Maßnahmen

Die Förderung der investiven Maßnahmen einschließlich
der Vorbereitung und Begleitung soll im Rahmen inte-
grierter ländlicher Entwicklungskonzepte erfolgen, um so
eine bessere Abstimmung von Einzelmaßnahmen inner-
halb einer Region zu erreichen. Hierzu sollen erhöhte
Fördersätze beitragen, die für solche Maßnahmen ge-
währt werden können, die der Umsetzung ländlicher Ent-
wicklungskonzepte dienen.

– Dorferneuerung und -entwicklung ländlich 
geprägter Orte

Die Förderung im Rahmen dieser Maßnahme dient der
Erhaltung und Gestaltung des dörflichen Charakters ein-
schließlich der Sicherung und Weiterentwicklung dorfge-
mäßer Gemeinschaftseinrichtungen zur Verbesserung der
Lebensverhältnisse der dörflichen Bevölkerung sowie der
dazu erforderlichen Dorfentwicklungsplanungen/-kon-
zepte.

Im Rahmen der Dorferneuerung werden Maßnahmen zur
Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen
in der Land- und Forstwirtschaft und sonstige Maßnah-
men gefördert, die zur Verbesserung der Lebensverhält-
nisse der in diesen Betrieben Tätigen und ihrer Familien
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beitragen. Hierbei wird das Ziel verfolgt, die ländlichen
Regionen mit ihren Dörfern als eigenständige Wohn-,
Arbeits-, Sozial- und Kulturräume im dezentralen Sied-
lungsgefüge zu erhalten und weiter zu entwickeln.

– Infrastrukturmaßnahmen

Die ländlichen Infrastrukturmaßnahmen sind ein wich-
tiges Instrument zur nachhaltigen Erschließung von
landwirtschaftlichen oder touristischen Entwicklungspo-
tenziale im Rahmen der Einkommensdiversifizierung
land- oder forstwirtschaftlicher Betriebe. Die eingesetz-
ten Mittel dienen neben der Verbesserung des landwirt-
schaftlichen und touristischen Wegenetzes auch der
Entwicklung weiterer touristischer Infrastruktureinrich-
tungen wie beispielsweise Schutzhütten und Bootsan-
legestellen.

– Schutzpflanzungen

Wenig strukturierte Landschaften sind in vielen Regionen
Deutschlands ein Problem, aber auch in traditionell stark
strukturierten Landschaften sind die Strukturelemente
häufig in einem schlechten Zustand oder lückenhaft.
Strukturelemente sind dabei beispielsweise wichtig für
den Schutz vor Erosion, als Rückzugsgebiet oder Le-
bensraum für Flora und Fauna und als Trittsteine im
Biotopverbund. Die Förderung der Anlage von Schutz-
pflanzungen und vergleichbaren landschaftsverträglichen
Anlagen, die im Zusammenhang mit der Land- und Forst-
wirtschaft stehen, soll diese wichtigen Funktionen unter-
stützen.

– Flurbereinigung

Die Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz sollen
– am Prinzip der Nachhaltigkeit ausgerichtet – zu einer
Verbesserung der Agrarstruktur beitragen. Im Sinne einer
integrierten, nachhaltigen Landentwicklung können sie
neben der Unterstützung der Land- und Forstwirtschaft
der Förderung der regionalen und gemeinschaftlichen
Entwicklung und dem nachhaltigen Schutz der natürli-
chen Lebensgrundlagen dienen.

Zur Anpassung an gewandelte agrar- und umweltpoliti-
sche Verhältnisse und zur Beschleunigung der Flurberei-
nigung kann insbesondere das vereinfachte Flurbereini-
gungsverfahren genutzt werden.

– Fremdenverkehrs- und Handwerkstätigkeiten 
(Kooperationen)

Durch die Förderung von gemeinsamen Investitionen von
Landwirten und anderen Partnern im ländlichen Raum
werden neue Innovationsmöglichkeiten erschlossen. Das
Wissen und die speziellen Kenntnisse von Handwerkern
und anderen Gewerbetreibenden kann so in die Partner-
schaften einfließen. Neue Ideen und Konzepte, die aus
solchen Kooperationen entstehen, erschließen neue Ein-

kommensquellen und sichern bzw. schaffen Arbeits-
plätze.

– Umnutzung der Bausubstanz land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe

Die Förderung von Maßnahmen zur Umnutzung der Bau-
substanz land- und forstwirtschaftlicher Betriebe ist in
enger Verzahnung mit der Förderung der Dorferneuerung
ein wichtiges agrarpolitisches Anliegen des Bundes und
der Länder. Umnutzung unterstützt und sichert die Wirt-
schaftskraft land- und forstwirtschaftlicher Betriebe,
erleichtert deren Strukturwandel, hat investitions- und be-
schäftigungsfördernde Wirkungen und trägt zur Verbesse-
rung der ökonomischen, ökologischen, sozialen und kul-
turellen Grundlagen ländlicher Räume bei.

Im Rahmen der Umnutzung werden investive Maßnah-
men land- und forstwirtschaftlicher Betriebe zur Umnut-
zung ihrer Bausubstanz insbesondere für Wohn-, Handels-,
Gewerbe-, Dienstleistungs-, kulturelle, öffentliche oder
gemeinschaftliche Zwecke gefördert, die dazu dienen, Ar-
beitsplätze zu sichern, neue Arbeitsplätze zu schaffen oder
zusätzliche Einkommensquellen auch außerhalb der land-
wirtschaftlichen Produktion zu erschließen.

Förderung wasserwirtschaftlicher und 
kulturbautechnischer Maßnahmen

Wasserwirtschaftliche und kulturbautechnische Maßnah-
men dienen heute 

– der nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes,

– der Verbesserung der mit der Landwirtschaft verbun-
denen Infrastruktur sowie

– der Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Wasser-
ressourcen unter Berücksichtigung der Ziele der EU-
Wasserrahmenrichtlinie.

Dies sind mit den dazugehörenden Vorplanungen im We-
sentlichen 

– naturnaher Gewässerausbau, Neubau und Erweiterung
von Hochwasserschutzanlagen, Wildbachverbauung
und Anlage von Gewässerrandstreifen,

– Abwasseranlagen bis zu einer Größe von 5 000 Ein-
wohnerwerten in ländlichen Gemeinden sowie

– wassersparende überbetriebliche Bewässerungs- und
Frostschutzberegnungsanlagen im Obst- und Gemüse-
bau.

Sie dürfen nur gefördert werden, wenn bei ihrer Durch-
führung die Grundsätze einer nachhaltigen Wasser-
wirtschaft einschließlich des vorbeugenden Hochwas-
serschutzes, gewässerökologischer Ziele und soweit
vorhanden der agrarstrukturellen Entwicklungsplanung
sowie die Erfordernisse des Umwelt- und Naturschutzes
und der Landschaftspflege berücksichtigt werden.
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Förderbereich: 
Verbesserung der Produktions- und 
Vermarktungsstrukturen

Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher 
Unternehmen

Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) 

Mit der Umsetzung des Agrarinvestitionsförderungspro-
gramms werden folgende Ziele konsequent weiterver-
folgt:

– stärkere Bindung der tierischen Produktion an beson-
ders tiergerechte und flächengebundene Tierhaltungs-
verfahren,

– verbesserte Förderung von Einkommenskombinatio-
nen zur Stärkung der Wirtschaftskraft im ländlichen
Raum,

– Beschleunigung der Anwendung von Produktionsstan-
dards oberhalb gesetzlicher Normen im Umwelt- und
Tierschutzbereich,

– Verbesserung der Wettbewerbsstellung von Produk-
tionsverfahren, die in besonderer Weise zur Realisie-
rung von Nachhaltigkeitszielen beitragen.

Eine große Bedeutung wird im AFP der Erfüllung beson-
derer Anforderungen an die Landwirtschaft bei baulichen
Maßnahmen hinsichtlich tiergerechter Haltungsverfahren
zugewiesen. Hierbei ist entsprechend der zu fördernden
Tierart ein umfangreicher Katalog an baulichen und tech-
nischen Voraussetzungen zu erfüllen. Dies spiegelt sich in
der Höhe der Förderung wieder.

Eckpunkte des AFP sind:

1. Förderung von Kleinen Investitionen bis zu
50 000 Euro/Unternehmen; die Finanzierung erfolgt
über einen Zuschuss bis zu 35 % bei Erfüllung beson-
derer Anforderungen an die Landwirtschaft und bei
Diversifizierung oder bei Kleinen Investitionen bis zu
100 000 Euro über eine Zinsverbilligung bis zu 5 %
für max. zehn Jahre, die auch als verlorener Zuschuss
gewährt werden kann; es gelten vereinfachte Vor-
schriften, wie z. B. der Nachweis einer beruflichen
Mindestqualifikation und der Zweckmäßigkeit der In-
vestitionen.

2. Förderung von Großen  Investitionen von 50 000 Euro
bis zu 1,25 Mill. Euro/Unternehmen; die Finanzierung
erfolgt über die Gewährung einer Zinsverbilligung bis
zu 5 % für max. 20 Jahre und bei Erfüllung besonderer
Anforderungen an die Landwirtschaft und bei Diver-
sifizierung mit einem Zuschuss bis zu 10 % (max.
30 000 Euro); es gelten höhere Anforderungen, wie
qualifizierter Berufsabschluss, Vorlage eines Investi-
tionskonzeptes, Buchführung.

Von Bedeutung sind weiterhin:

– die strikte Bindung der Tierhaltung an den Boden
(2 GVE/ha), 

– der Förderungsausschluss für Neuinvestitionen in
Ställen mit Käfig- oder Anbindehaltung sowie eine an
Auflagen gebundene Förderung von Neuinvestitionen
auf Vollspalten- und vollperforierten Böden bei Mast-
schweinen und Mastrindern,

– eine an Auflagen gebundene Förderung in bestehen-
den Käfighaltungsanlagen, 

– die Konzentration der Förderung auf bauliche Anlagen
und

– eine Prosperitätsgrenze (Summe der positiven Ein-
künfte je Jahr) bei Antragstellung von max.
90 000 Euro je Betriebsleiterehepaar bzw. bei juristi-
schen Personen und Personengesellschaften je Gesell-
schafter, der hauptberuflich im Unternehmen tätig ist
oder über einen Kapitalanteil von mehr als 5 % ver-
fügt.

Im Bereich der Milchviehhaltung können Investitionen
im Rahmen der betrieblichen Referenzmenge gefördert
werden.

In den Bereichen Rindfleischerzeugung, Schweine-
haltung sowie im Eier- und Geflügelsektor können Auf-
stockungsinvestitionen gefördert werden, wenn im Rah-
men regionaler Programme von den Ländern dargelegt
wird, dass auf der gegebenen Ebene Marktpotenzial vor-
handen ist. Der Nachweis normaler Absatzmöglichkeiten
entfällt bei Investitionen in der Freiland- oder Auslaufhal-
tung im Bereich der Geflügelmast nach den EG-Vermark-
tungsnormen für besondere Haltungsverfahren. 

Zur Verbesserung der natürlichen Umweltbedingungen
im Bereich der Landwirtschaft können folgende Investi-
tionen gefördert werden:

– Maßnahmen, die in besonderem Maße der Emissions-
minderung in der landwirtschaftlichen Produktion die-
nen,

– die Anschaffung von Maschinen und Geräten für eine
besonders umweltgerechte Ausrichtung der Produk-
tion und für nachwachsende Rohstoffe,

– Maßnahmen im Bereich der Energieeinsparung und
-umstellung auf alternative Energiequellen, auch
wenn erzeugte Energie als Wärme oder Strom in ein
öffentliches Netz eingespeist wird.

Bestandteil des AFP bildet außerdem ein Spektrum von
Maßnahmen zur Förderung von Einkommenskombinatio-
nen in landwirtschaftlichen Betrieben. 

Junglandwirte können bei der Inanspruchnahme der För-
derung von Großen Investitionen einen Zuschuss in Höhe
von  10 % des förderungsfähigen Investitionsvolumens
(max. 20 000 Euro) erhalten. Der zulässige Gesamtwert
der Beihilfe darf dabei 50 %nicht überschreiten.

Einzelbetriebliche Managementsysteme

Mit der im Jahr 2004 erstmals möglichen Förderung ein-
zelbetrieblicher Managementsysteme soll neben der Um-
setzung von Cross Compliance auch die Einführung einer
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systematischen Dokumentation und Auswertung be-
schleunigt und erleichtert werden. Durch die Verknüp-
fung mit einem Dokumentationssystem ist sichergestellt,
dass sich die Beratung tatsächlich auf die Verbesserung
der betrieblichen Situation entsprechend den Vorausset-
zungen der VO (EG) 1782/2003 bezieht. Zur Einführung
des Systems gehören auch die Kosten für die im Zusam-
menhang mit der Einführung stehenden Beratungsleistun-
gen einschließlich der erforderlichen Weiterbildung. Die
förderfähigen Systeme müssen einen Beitrag leisten zur
Verbesserung der Produkt- und Prozessqualität, der Rück-
verfolgbarkeit der Erzeugung, des Tierschutzes und der
Tiergesundheit und von Umweltaspekten der gesamten
Produktion.

Die Förderung kann dem landwirtschaftlichen Betrieb
fünf Jahre lang gewährt werden. Davon abweichend ist
im Jahr 2004 auch eine Bewilligung für nur ein Jahr mög-
lich.

Die Förderhöhe ist gestaffelt zwischen

– Systemen, die die Mindeststandards abdecken (Cross-
Compliance-Bedingungen) und

– Systemen, die darüber hinausgehend Leistungen der
Landwirte dokumentieren, die oberhalb der guten
fachlichen Praxis liegen.

Die förderfähigen Systeme müssen gesetzlich geregelt
oder von den durchführenden Bundesländern anerkannt
sein. Anerkannt werden können sie nur dann, wenn sie
bestimmte organisatorische und fachliche Grundanforde-
rungen erfüllen. 

Förderung im Bereich der Marktstruktur-
verbesserung

Um die Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Unter-
nehmen weiter zu verbessern, sind Fördermaßnahmen im
Bereich der Verarbeitung und Vermarktung agrarischer
Erzeugnisse erforderlich.

Ziel der investiven Förderung ist es, die Vermarktung
landwirtschaftlicher Erzeugnisse in Bezug auf Menge,
Qualität und Art des Angebotes an die Markterfordernisse
anzupassen. 

Dabei geht es in erster Linie um Vorhaben zur Verarbei-
tung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse,
für die ein Plan gemäß Artikel 40 der Verordnung (EG)
Nr. 1257/99 eingereicht worden ist, dem der Planungs-
ausschuss zugestimmt hat.

Ohne entsprechende Pläne kann eine Investitionsförde-
rung in 

– Vermarktungseinrichtungen für Blumen und Zier-
pflanzen,

– Einrichtungen für die Erfassung, Lagerung, Aufberei-
tung und Vermarktung von Saat- und Pflanzgut,

– Einrichtungen für die Erfassung und Lagerung von
Lein sowie Einrichtungen zur Herstellung, Lagerung
und Vermarktung von Leinfasern und Nebenprodukten

– Einrichtungen für die Aufbereitung und Lagerung von
Heil- und Gewürzpflanzen

erfolgen.

Als Zuwendungsempfänger kommen Unternehmen der
Verarbeitung und Vermarktung, und zwar in der Regel
Erstabnehmer, sowie Erzeugergemeinschaften – sofern
ihre Anerkennung länger als sieben Jahre zurückliegt und
eine Beihilfe nach dem Marktstrukturgesetz nicht mehr
möglich ist – in Betracht.

Förderung der Verarbeitung und Vermarktung 
ökologisch erzeugter landwirtschaftlicher Produkte 

Ziel der Maßnahme ist die Zusammenfassung des Ange-
bots ökologisch erzeugter landwirtschaftlicher Produkte
zu großhandelsfähigen Partien, um die Marktstellung der
betreffenden Erzeuger zu verbessern und zugleich der
wachsenden Nachfrage nach ökologisch erzeugten land-
wirtschaftlichen Produkten Rechnung zu tragen.

Mit dieser Maßnahme wird die überbetriebliche Verarbei-
tung und Vermarktung von ökologisch erzeugten land-
wirtschaftlichen Produkten durch die Bildung von
Erzeugerzusammenschlüssen gefördert. Solche Erzeuger-
zusammenschlüsse können einerseits Startbeihilfen für
die angemessenen Aufwendungen zur Gründung und ih-
res Tätigwerdens (Organisationskosten) erhalten. Ande-
rerseits können auch die mit einer wesentlichen Erweite-
rung der Tätigkeit eines Erzeugerzusammenschlusses
verbundenen zusätzlichen Organisationskosten bezu-
schusst werden. Die Erarbeitung und bestimmten Maß-
nahmen der Durchführung von Vermarktungskonzeptio-
nen sowie die Einführung von Umwelt- und Qualitäts-
und Umweltmanagementsystemen sind  ebenfalls förder-
fähig. Gefördert werden können weiterhin Erstinvesti-
tionen von Erzeugerzusammenschlüssen und – unter
bestimmten Voraussetzungen – von Unternehmen des
Handels oder der Be- und Verarbeitung, die mit solchen
Erzeugerzusammenschlüssen oder mit einzelnen Erzeu-
gern, die ökologische Produkte erzeugen, langfristige
Lieferverträge eingehen.

Förderung der Verarbeitung und Vermarktung 
regional erzeugter landwirtschaftlicher Produkte 

Ziel der Maßnahme ist die Zusammenfassung des Ange-
bots regional erzeugter Qualitätsprodukte zu großhan-
delsfähigen Partien, um die Marktstellung der betreffen-
den Erzeuger zu verbessern und zugleich der wachsenden
Nachfrage in der Vermarktungsregion nach entsprechen-
den Qualitätsprodukten Rechnung zu tragen.

Mit dieser Maßnahme wird die überbetriebliche Ver-
arbeitung und Vermarktung regional erzeugter land-
wirtschaftlicher Qualitätsprodukte durch Bildung von
Erzeugerzusammenschlüssen gefördert. Solche Erzeuger-
zusammenschlüsse können einerseits Beihilfen für die an-
gemessenen Aufwendungen zur Gründung und ihres Tä-
tigwerdens (Organisationskosten) erhalten. Andererseits
können auch die mit einer wesentlichen Erweiterung der
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Tätigkeit eines Erzeugerzusammenschlusses verbunde-
nen zusätzlichen Organisationskosten bezuschusst wer-
den. Die Erarbeitung und bestimmte Maßnahmen der
Durchführung von Vermarktungskonzeptionen sowie die
Einführung von Umwelt- und Qualitätsmanagementsyste-
men sind ebenfalls förderfähig. Gefördert werden können
weiterhin Investitionen von Erzeugerzusammenschlüs-
sen und – unter bestimmten Voraussetzungen – von Un-
ternehmen des Handels oder der Be- und Verarbeitung,
die mit solchen Erzeugerzusammenschlüssen oder mit
einzelnen Erzeugern, die regionale Produkte erzeugen,
langfristige Lieferverträge eingehen.

Förderung aufgrund des Marktstrukturgesetzes

Ziel der Förderung ist die Verbesserung der Marktstellung
der Erzeuger, insbesondere durch die Produktion von
Erzeugnissen hoher Qualität, die kontinuierliche Beliefe-
rung des Marktes mit einheitlichen Partien und die An-
passung des landwirtschaftlichen Angebots an die Nach-
frage.

Die aufgrund des Marktstrukturgesetzes durchzuführen-
den Maßnahmen sind Bestandteil dieses Rahmenplanes.
Sie zielen darauf ab, den Zusammenschluss landwirt-
schaftlicher Betriebe zu Erzeugergemeinschaften oder zu
Vereinigungen von Erzeugergemeinschaften zu fördern.

Anerkannte Erzeugergemeinschaften und deren Vereini-
gungen können in den ersten fünf Jahren nach ihrer An-
erkennung Startbeihilfen zur Förderung ihrer Gründung
und Tätigkeit erhalten. Zur Verbesserung der Markt-
struktur können Erzeugergemeinschaften und ihre Verei-
nigungen in den ersten sieben Jahren nach ihrer Aner-
kennung auch mit Investitionsbeihilfen gefördert
werden. Investitionsbeihilfen können auch Betriebe des
Handels oder der Be- und/oder Verarbeitung erhalten,
wenn sie unter bestimmten Voraussetzungen mit Erzeu-
gergemeinschaften langfristige Lieferverträge eingehen.

Förderung von Erzeugerorganisationen und 
Erzeugergemeinschaften nach EG-Recht

Erzeugerorganisationen für Obst und Gemüse nach der
Verordnung (EG) Nr. 2200/96, anerkannte Erzeugerorga-
nisationen für fischwirtschaftliche Erzeugnisse nach der
Verordnung (EG) Nr. 104/2000 sowie Erzeugergemein-
schaften für Hopfen nach der Verordnung (EWG)
Nr. 1696/71, die nach vorgenannten Verordnungen und
dem dazugehörigen EG-Folgerecht gefördert werden,
können die nationale Kofinanzierung aus Mitteln der Ge-
meinschaftsaufgabe erhalten.

Förderung der Verbesserung der Verarbeitungs- und 
Vermarktungsstruktur der Fischwirtschaft 

Die Förderung zur Verbesserung der Verarbeitungs- und
Vermarktungsstruktur der Fischwirtschaft umfasst fol-
gende Maßnahmen: 

– Vorhaben zum Neu- und Ausbau von Kapazitäten ein-
schließlich der technischen Einrichtungen und in Aus-

nahmefällen des Ankaufs der dafür erforderlichen
Grundstücke durch Investitionshilfen,

– Innerbetriebliche Rationalisierung durch Umbau und/
oder Modernisierung technischer Einrichtungen durch
Investitionsbeihilfen,

– Kosten der Vorplanung durch Zuschüsse.

Damit soll Unternehmen, die im Bereich der Verarbeitung
und Vermarktung von Fischereierzeugnissen tätig sind,
die Anpassung an die Markterfordernisse erleichtert und
deren Wettbewerbsfähigkeit erhalten werden.

Voraussetzung für die Förderung sind die Operationellen
Programme gemäß der Anforderungen der VO (EG)
Nr. 2792/1999.

Förderbereich: 
Nachhaltige Landbewirtschaftung

Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten

Das Förderprogramm richtet sich an land- und forstwirt-
schaftliche Unternehmen im Haupt- und Nebenerwerb,
unabhängig von der gewählten Rechtsform, in von der
Natur benachteiligten Gebieten. Hierbei handelt es sich
um Gebiete, die aufgrund spezieller Kriterien nach der
Entscheidung der Europäischen Kommission in die Ge-
bietskategorien Berggebiete, Benachteiligte Agrarzonen
und Kleine Gebiete eingestuft wurden. 

Ziel der Förderung ist die 

– Schaffung und Sicherung einer standortgerechten auf
Nachhaltigkeit ausgerichteten Landbewirtschaftung,
die den besonderen Belangen des Umweltschutzes
Rechnung trägt,

– Erhaltung der Kulturlandschaft,

– Erhaltung einer lebensfähigen Gemeinschaft im länd-
lichen Raum durch Verbesserung landwirtschaftlicher
Einkommen.

Zum Ausgleich ständiger natürlicher und wirtschaftlicher
Nachteile erhalten landwirtschaftliche Unternehmen für
in benachteiligten Gebieten bewirtschaftete landwirt-
schaftlich genutzte Flächen (LF) abhängig von der land-
wirtschaftlichen Vergleichszahl (LVZ) eine jährliche Zu-
lage in Höhe von mindestens 50 Euro/ha

– maximal 180 Euro/ha LF für Grünland und Flächen
mit Ackerfutter (Klee, Kleegras, Klee-Luzerne-Ge-
misch, Luzerne, Ackergras, Wechselgrünland)

– maximal 90 Euro/ha LF bei Ackernutzung mit Aus-
nahme von Flächen für die Erzeugung von Weizen,
Mais (einschl. Futtermais), Wein, Zuckerrüben und In-
tensivkulturen.

Unabhängig von der LVZ

– bis zu 180 Euro/ha LF in Berggebieten, auf Inseln,
Halligen, Deichen und seeseitigem Deichvorland

– bis zu 200 Euro/ha LF bei Flächen mit hoher Hand-
arbeitsstufe in Berggebieten und bei Hangneigung
über 50 % auch im übrigen benachteiligten Gebiet.
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Förderung einer markt- und standortangepassten 
Landbewirtschaftung

Bei den Maßnahmen handelt es sich um die Förderung
von landwirtschaftlichen Produktionsverfahren, die auf
den Schutz der Umwelt, der Landschaft und der natürli-
chen Ressourcen sowie die Erhaltung des ländlichen Le-
bensraums ausgerichtet sind. Die Maßnahmen sollen au-
ßerdem zum Gleichgewicht auf den Märkten beitragen.
Insbesondere sollen die Maßnahmen dem Bodenschutz
sowie dem Schutz der Gewässer vor dem Eintrag von
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln dienen. Die Förderung
der extensiven Grünlandnutzung zielt darüber hinaus
auch darauf ab, die Kulturlandschaft in von der Aufgabe
der Bewirtschaftung bedrohten Regionen zu erhalten und
die Umstellung auf eine standortangepasste Landbewirt-
schaftung in Überschwemmungsgebieten zu unterstützen.

Empfängerbetriebe müssen sich verpflichten, über einen
Zeitraum von fünf Jahren – im Fall der mehrjährigen
Stilllegung über einen Zeitraum von zehn Jahren – Be-
wirtschaftungsauflagen einzuhalten, die über die Anfor-
derungen an die gute landwirtschaftliche Praxis hinausge-
hen.

Bei den Fördermaßnahmen für eine markt- und stand-
ortangepasste Landbewirtschaftung handelt es sich um
Agrarumwelt- und Tierschutzmaßnahmen im Sinne der
Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 über die Förderung der
Entwicklung des ländlichen Raums durch den EAGFL.
Sie sind in den Entwicklungsplänen der Länder für den
ländlichen Raum enthalten. Ihre Anforderungen gehen
über die Bestimmungen für die gute landwirtschaftliche
Praxis hinaus.

Die Anpassung landwirtschaftlicher Betriebe an beson-
ders umwelt- und tiergerechte Produktionsverfahren ge-
hört zu wichtigen agrarpolitischen Zielen von Bund und
Ländern. Daher werden seit 2003 in diesem Bereich meh-
rere neue Fördermöglichkeiten angeboten. Zur Finanzie-
rung der Maßnahmen können die Länder auch Mittel aus
der nationalen Modulation (Kürzung der Direktzahlun-
gen) einsetzen. Als neue Maßnahmen wurden 2003 fol-
gende Teilmaßnahmen aufgenommen:

– die Förderung extensiver Produktionsverfahren im
Ackerbau (Erweiterung Förderungsgrundsatz A),

– die Förderung der Extensivierung von Grünland-Ein-
zelflächen (Erweiterung Förderungsgrundsatz B),

– die Förderung umwelt- und tiergerechter Haltungsver-
fahren (neuer Förderungsgrundsatz E).

Der Bereich Ackerbau (Förderungsgrundsatz A) wurde 
um folgende Maßnahmen ergänzt:

1. Anbau von jährlich mindestens fünf verschiedenen
Hauptfruchtarten auf der Ackerfläche des Betriebes

Auf mindestens 5 % der Ackerfläche müssen Legumi-
nosen oder Gemische mit Leguminosen angebaut wer-
den. Der Anteil anderer Hauptfruchtarten muss
mindestens jeweils 10 % der Ackerfläche betragen.
Der Getreideanteil darf 2/3 der Ackerfläche nicht über-

schreiten. Die Beihilfe beträgt 70 Euro/ha. Für Be-
triebe, die gleichzeitig eine Beihilfe für ökologische
Bewirtschaftung erhalten, beträgt die Beihilfe
50 Euro/ha.

2. Anbau von Zwischenfrüchten oder Untersaaten im
Ackerbau 

Nach der Ernte der Hauptfrüchte müssen jährlich auf
mindestens 5 % der Ackerfläche des Betriebes Zwi-
schenfrüchte angebaut oder Untersaaten beibehalten
werden. Der Umbruch darf frühestens im Folgejahr
der Ansaat erfolgen. Die Beihilfe beträgt 90 Euro/ha.
Für Betriebe, die gleichzeitig eine Beihilfe für ökolo-
gische Bewirtschaftung erhalten, beträgt die Beihilfe
70 Euro/ha.

3. Anwendung von Mulch- oder Direktsaat oder Mulch-
pflanzverfahren im Ackerbau 

Auf mindestens 5 % Ackerfläche des Betriebes
müssen Hauptfrüchte ohne wendende Bodenbearbei-
tung so angebaut werden, dass Pflanzenreste der Vor-
oder Zwischenfrüchte oder der Untersaaten auf der
Bodenoberfläche verbleiben. Die Beihilfe beträgt
60 Euro/ha.

4. Ausbringen von flüssigem Wirtschaftsdünger auf
Acker- und Grünland mit besonders umweltfreundli-
chen Ausbringungsverfahren

Flüssiger Wirtschaftsdünger des Betriebes muss mit
Geräten verteilt werden, die den Wirtschaftsdünger
unmittelbar auf den Boden ausbringen oder direkt in
den Boden einbringen. Die Beihilfe beträgt 15 Euro je
Großvieheinheit (GVE), jedoch nicht mehr als
30 Euro je Hektar Betriebsfläche.

5. Anlage von Blüh- und Schonstreifen auf Ackerflächen

Auf Schonstreifen muss entweder dieselbe Fruchtart
wie auf dem Gesamtschlag eingesät und ohne Dünge-
und Pflanzenschutzmaßnahmen kultiviert werden
(Ackerrandstreifen) oder es müssen darauf Mischun-
gen aus verschiedenen standortangepassten Pflanzen-
arten eingesät werden, die Nützlingen, Bienen oder
anderen Wildtieren als Wirts-, Nahrungs- oder Schutz-
pflanzen dienen können. Die Beihilfe für nicht stillge-
legte Flächen wird wie folgt differenziert:

– 650 Euro/ha für die Anlage von Blühstreifen oder
Blühflächen,

– 620 Euro/ha bei der Anlage von jährlich eingesäten
Ackerschonstreifen und

– 480 Euro/ha bei der Anlage von einmalig begrün-
ten Schonstreifen.

6. Anwendung von biologischen oder biotechnischen
Maßnahmen des Pflanzenschutzes. 

Eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen des bio-
logischen und biotechnischen Pflanzenschutzes müs-
sen jährlich in bestimmtem Flächenumfang angewen-
det werden:
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a) Trichogramma

b) Bacillus thuringiensis,

c) Coniothyrium minitans,

d) Pheromon-Verwirrungsmethoden gegen Apfel- und
Traubenwicklerbefall,

e) Virus-Verfahren gegen Apfel- und Schalenwickler-
befall.

Die Beihilfe beträgt je nach Befall und Bekämpfungsver-
fahren bis zu 160 Euro/ha.

Die Förderung der Grünlandextensivierung (Förde-
rungsgrundsatz B) wurde um die Förderung der exten-
siven Bewirtschaftung von bestimmten Grünlandflächen
(Einzelflächen) erweitert. Auf diesen Flächen dürfen
keine chemisch-synthetischen Dünge- oder Pflanzen-
schutzmittel angewendet werden. Die Beihilfe beträgt
130 Euro/ha. 

Darüber hinaus wurde den Ländern die Möglichkeit ein-
geräumt, in festgesetzten Überschwemmungsgebieten die
Beihilfe für die Umwandlung von Ackerflächen in Exten-
sivgrünland um 100 Euro/ha auf bis zu 410 Euro/ha zu er-
höhen, wenn die durchschnittlichen Ertragsmesszahlen je
Hektar mindestens 6 000 betragen.

Die Förderung umwelt- und tiergerechter Haltungs-
verfahren (Förderungsgrundsatz E) erfolgt in den Be-
triebszweigen:

– Milchviehhaltung einschließlich Nachzucht,

– Rindermast außer Mutterkuhhaltung,

– Zuchtschweinehaltung oder

– Mastschweinehaltung.

In den Betriebszweigen werden folgende Haltungsverfah-
ren, die einen bestimmten Platzbedarf je Tier in Laufstäl-
len mit planbefestigten oder mit teilperforierten Flächen
zur Vorbedingung haben, gefördert:

a) Weidehaltung im Sommer (bei Schweinen wahlweise
Bereitstellung eines befestigten Außenauslaufes aus-
reichend),

b) Aufstallung auf Stroh,

c) Weidehaltung im Sommer sowie Aufstallung auf
Stroh,

d) Aufstallung auf Stroh sowie Bereitstellung eines be-
festigten Außenauslaufes,

e) Weidehaltung im Sommer, Aufstallung auf Stroh so-
wie Bereitstellung eines befestigten Außenauslaufes.

Die Beihilfe beträgt je nach Betriebszweig und Haltungs-
verfahren bis zu 470 Euro/ha Bezugsfläche.

Die Höhe der Beihilfen für die bereits bestehenden Maß-
nahmen zur Förderung einer markt- und standortange-
passten Landbewirtschaftung beträgt

– im Falle des Verzichtes auf die Anwendung von Her-
biziden im Obstbau 80 Euro/ha, bei anderen Dauerkul-
turen 180 Euro/ha; für die Durchführung einer geziel-
ten Begrünung werden zusätzlich 45 Euro/ha gewährt;

– 160 Euro/ha bei der Anlage von Blühflächen auf still-
gelegten Flächen,

– im Falle der Grünlandextensivierung 230 Euro je ver-
ringerte Großvieheinheit je Hektar Dauergrünland,
mindestens aber 130 Euro/ha extensiv genutztes Dau-
ergrünland,

– 310 Euro/ha für in extensiv zu nutzendes Grünland
umzuwandelnder Ackerfläche,

– für Einführung bzw. Beibehaltung des ökologischen
Landbaus (bis zu Euro/ha)

Einführung Beibehaltung

Acker-/Grünland 210 160

Gemüsebau 480 300

Dauerkulturen 950 770

– im Falle der mehrjährigen Stilllegung in Abhängigkeit
von der Ertragsmesszahl der Flächen und der Art der
Maßnahme

– 360 bis 1 060 Euro/ha bei Ackerland und

– 60 bis 540 Euro/ha bei Grünland.

Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen natürlichen
Standortverhältnisse können die Länder die vorgesehene
Höhe der Beihilfen um bis zu 40 % erhöhen oder absen-
ken.

Förderbereich: Forsten

Forstwirtschaftliche Maßnahmen

Das Bundeswaldgesetz sieht vor, dass die Forstwirtschaft
wegen der vielfältigen Funktionen des Waldes öffentlich
gefördert wird. Die Förderung soll insbesondere der Er-
haltung und nachhaltigen Bewirtschaftung des Waldes
dienen. Mit der Förderung forstwirtschaftlicher Maßnah-
men leistet die GAK dazu einen wichtigen Beitrag.

Die Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen umfasst:

– Waldbauliche Maßnahmen,

– Forstwirtschaftlicher Wegebau,

– Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse,

– Erstaufforstungsprämie,

– Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden,

– Vermarktung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse,

– Maßnahmen zur Erhöhung der Stabilität der Wälder.
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1. Waldbauliche Maßnahmen

– Erstaufforstungsinvestitionen

Die Aufforstung stellt aus einzelbetrieblicher wie auch
gesamtwirtschaftlicher Sicht eine sinnvolle Nutzungs-
alternative für bisher landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen dar. Zugleich werden mit der Aufforstung güns-
tige Umweltwirkungen, z. B. Klimaschutz durch
Kohlendioxidbindung, erzielt. Der wünschenswerten
Ausdehnung der Waldfläche stehen jedoch hohe In-
vestitionskosten für den Grundeigentümer gegenüber.
Besitzer land- und forstwirtschaftlicher Flächen kön-
nen Zuschüsse bis zu 90 % der Investitionskosten er-
halten. Dabei werden ökologisch wertvolle Laub- und
Mischbestände durch höhere Fördersätze begünstigt;
die Förderung reiner Nadelbaumkulturen erfolgt nur
im Ausnahmefall.

– Waldbauliche Maßnahmen in Jungbeständen

Die Jungbestandspflege trägt durch Stammzahlver-
minderung und Mischungsregulierung wesentlich zur
Entwicklung stabiler, vorrats- und wertmäßig befriedi-
gender Altbestände bei. Es werden Zuschüsse zu den
Kosten, die noch nicht durch Holzerlöse abgedeckt
werden, gewährt.

– Wertästung

Die Wertästung in geeigneten Beständen dient der Er-
zeugung wertvollen, astfreien Holzes. Damit wird die
Wertleistung dieser Bestände verbessert.

2. Forstwirtschaftlicher Wegebau

Beim forstlichen Wegebau werden der Neu- bzw. Ausbau
von Forstwirtschaftswegen insbesondere im kleineren
Privat- und Körperschaftswald gefördert. Weiterhin wer-
den Vorarbeiten, d. h. Zweckforschungen und Erhebun-
gen für das jeweilige Bauvorhaben einschließlich der
Prüfung seiner landschaftsökologischen Auswirkungen,
gefördert. 

Mit der Förderung sollen

– nicht oder unzureichend erschlossene Waldgebiete für
eine nachhaltige Bewirtschaftung und die erholungs-
suchende Bevölkerung zugänglich gemacht werden
und 

– die Voraussetzung für die rationelle Ernte und eine
effektive Vermarktung des Holzes geschaffen oder
verbessert werden.

Die Förderung beträgt i. d. R. bis zu 70 % der Kosten.

3. Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse

Die Förderung forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse
dient der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des
Kleinprivatwaldes. Sie soll dazu beitragen, strukturelle
Nachteile (geringe durchschnittliche Besitzgröße, Besitz-
zersplitterung, Gemengelage) innerhalb des Privat- und
Körperschaftswaldes zu überwinden.

Die Förderung umfasst Zuschüsse zu Erstinvestitionen,
die der Verbesserung der Struktur der forstwirtschaft-
lichen Erzeugung und des Absatzes von Forsterzeug-
nissen dienen, sowie zu den Kosten für Verwaltung und
Beratung.

Förderungsfähig sind die anerkannten Zusammenschlüsse
im Sinne des § 41 Abs. 5 Nr. 1 Bundeswaldgesetz. Die
Beihilfen bei Erstinvestitionen betragen bis zu 40 % der
Kosten. Verwaltungs- und Beratungskosten werden bis zu
20 Jahre bezuschusst, wobei die Höhe der Förderung von
anfangs 40 % auf zuletzt 20 % der förderungsfähigen
Kosten sinkt.

4. Erstaufforstungsprämie

Der Förderung der Erstaufforstung wird aus ökonomi-
schen wie ökologischen Gründen besondere Bedeutung
zugemessen. Daher wird neben dem Zuschuss zu den in-
vestiven Kosten für eine Erstaufforstung eine Prämie zum
Ausgleich von Einkommensverlusten gegenüber der bis-
herigen landwirtschaftlichen Nutzung der Flächen ge-
währt. Die Prämie wird bis zu 20 Jahre gezahlt und nach
standörtlicher Ertragsfähigkeit gestaffelt. Sie kann für
Landwirte (Einkommen aus Landwirtschaft mindestens
25 %) auf Ackerflächen bis zu 715 Euro, auf Gründland-
flächen bis zu 300 Euro je Jahr und Hektar betragen. Ne-
ben Landwirten, die die Flächen zuvor bewirtschaftet ha-
ben, können alle übrigen privaten Grundbesitzer
Zuwendungsempfänger sein, wobei die Prämie höchstens
175 Euro je Hektar beträgt. Auf Länderebene ist darüber
hinaus eine Staffelung möglich, um den Erfordernissen
der Raumordnung und Landesplanung sowie den wald-
baulichen Zielen bei der Baumartenwahl Rechnung zu
tragen.

5. Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden

Bei den Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden
steht die Kompensationsdüngung im Mittelpunkt. Mit ih-
rer Hilfe sollen die Wirkungen saurer Einträge auf die
Waldböden abgemildert werden. Um negative Auswir-
kungen zu vermeiden, ist eine gutachtliche Stellung-
nahme, die die Zweckmäßigkeit und Unbedenklichkeit
der Maßnahme bestätigt, Fördervoraussetzung; gegebe-
nenfalls sind dafür auch Boden- oder Blatt- bzw. Nadel-
analysen vorzunehmen.

Zudem werden die Wiederaufforstung und der Vor- bzw.
Unterbau von geschädigten Beständen gefördert.

Die Höhe der Zuwendung beträgt je nach Maßnahme und
ggf. Baumart bis zu 90 % der Kosten.

6. Vermarktung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse

Die Förderung der Bereitstellung, Bearbeitung und Ver-
marktung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse dient der Er-
schließung neuer Absatzmöglichkeiten und der Steige-
rung der Wertschöpfung in den Forstbetrieben. Für
Investitionen privater Forstbetriebe in diesem Bereich
können Zinsverbilligungen gewährt werden. Diese kön-
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nen als abgezinster Zuschuss bis zu 18 % des förderfähi-
gen Investitionsvolumens betragen. Förderfähig ist auch
die Erarbeitung von Logistik- und Vermarktungskonzep-
tionen.

7. Maßnahmen zur Erhöhung der Stabilität 
der Wälder

Mit dem Fördergrundsatz soll eine naturnahe und ökolo-
gisch ausgerichtete Waldbewirtschaftung gestärkt und die
Stabilität des Waldes erhöht werden.

– Weiterentwicklung naturnaher Waldgesellschaften

Diese Maßnahme dient dem Umbau von forstlichen
Reinbeständen bzw. der Naturverjüngung mit stand-
ortgerechten Baumarten. Waldbaulich und langfristig
auch ertragsmäßig unbefriedigende Nadelholzbe-
stände sollen durch Vor- und Unterbau oder natürliche
Vorausverjüngung mit Mischbaumarten in standortge-
rechte und stabile Mischbestände überführt werden.

– Gestaltung naturnaher Waldränder

Förderfähig ist die Anlage von Waldrändern durch
Pflanzung von heimischen Bäumen und Sträuchern
sowie die Pflege von Waldrändern durch Läuterung
und Durchforstung.

– Einsatz von Rückepferden

Das bestands- und bodenschonende Holzrücken mit
Pferd kann bezuschusst werden.

Die Beihilfeintensität beträgt je nach Maßnahme und ggf.
Baumart zwischen 30 und 90 % der Kosten.

Förderbereich: Sonstige Maßnahmen

Leistungsprüfungen in der tierischen Erzeugung

Für die Durchführung von Milchleistungsprüfungen so-
wie für Kontrolltätigkeiten in Kontrollringen der Fer-
kelaufzucht, der Schweinemast, der Rindermast und der
Lämmer- und Junghammelmast kann ein nach Tierarten
in unterschiedlicher Höhe festgelegter Zuschuss zu den
jährlich laufenden Kosten gewährt werden.

Die Kontrollergebnisse sind die Grundlage zur Ermitt-
lung von Daten, mit denen eine Leistungsprüfung und
Zuchtwertschätzung durchgeführt wird, oder die als
Grundlage überbetrieblicher Auswertungen und Maßnah-
men zur Förderung der Qualität der tierischen Erzeugung
dienen. Gegenstand der erfassten Erhebungen sind neben
den wirtschaftlich wichtigen Merkmalen der Milch-,
Mast- und Schlachtleistung sowie der Produktqualität
auch funktionale Merkmale der Tiergesundheit, Vitalität,
Fruchtbarkeit und Langlebigkeit.

Die Kontrollringe bilden vielfach die Grundlage für die
Tätigkeit von Erzeuger- und Absatzgemeinschaften nach
dem Marktstrukturgesetz mit überregionaler Bedeutung.

Förderung älterer landwirtschaftlicher Arbeitnehmer 
durch Anpassungshilfen 

Die Anpassungshilfe für ältere landwirtschaftliche Ar-
beitnehmer unterstützt die Anpassung der landwirtschaft-
lichen Produktion an den Markt und die Verbesserung der
Agrarstruktur. 

Die Förderung war in den letzten Jahren stark rückläu-
fig und verlor damit seine gesamtstaatliche Bedeutung.
Erstanträge können deshalb letztmalig im Jahr 2004 ge-
stellt werden; eine Anschlussförderung ist im Rahmen
der geltenden Förderbestimmungen auch weiterhin mög-
lich.

Im Zuge des agrarstrukturellen Wandels können Maßnah-
men zur Produktionseinschränkung oder zur rationelleren
Gestaltung des Betriebs dazu beitragen, die wirtschaftli-
che Situation des landwirtschaftlichen Betriebs zu verbes-
sern. 

Der Entschluss des Betriebsinhabers, derartige Maßnah-
men durchzuführen, wird häufig durch unvermeidbare
Entlassungen bereits langjährig beschäftigter älterer Mit-
arbeiter beeinflusst. Die Gewährung einer Anpassungs-
hilfe an diese Arbeitnehmer erweitert den Entscheidungs-
spielraum des Betriebsinhabers. 

Zudem hilft die Anpassungshilfe den Arbeitnehmern,
sich an ihre neue Situation (Arbeitslosigkeit oder außer-
landwirtschaftliche Erwerbslosigkeit) anzupassen. 

Ehemalige ältere landwirtschaftliche Arbeitnehmer kön-
nen Anpassungshilfe in Form pauschaler Monatsbeträge
für maximal fünf Jahre erhalten. Ein Bezug von An-
passungshilfe ist unabhängig davon möglich, ob der
betreffende ehemalige landwirtschaftliche Arbeitnehmer
arbeitslos ist, eine außerlandwirtschaftliche Erwerbstätig-
keit ausübt oder an einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
teilnimmt. Anpassungshilfe wird nur gewährt, wenn be-
stimmte Einkommensobergrenzen nicht überschritten
werden.

Förderbereich: Küstenschutz

Förderung von Küstenschutzmaßnahmen

Küstenschutzmaßnahmen dienen der Abwehr von Natur-
katastrophen und der Erhöhung der Sicherheit an den
Küsten, auf den Inseln sowie an den fließenden oberirdi-
schen Gewässern im Tidegebiet gegen Überflutungen und
Landverluste durch Sturmfluten und Meeresangriff.

Sie sind Voraussetzung für die Erhaltung des Lebens-
raumes an den Küsten von Nord- und Ostsee. Küsten-
schutz ist eine Daueraufgabe, weil die Maßnahmen
entsprechend dem Meeresspiegelanstieg, den Klimaände-
rungen und dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn
angepasst werden müssen.

Die nach technischen und wirtschaftlichen Kriterien bis-
her geschaffenen Küstenschutzanlagen haben ihre
Schutzfunktion bei den Sturmfluten 1976, 1990 und 1994
an der Nordseeküste und 1995 an der Ostseeküste voll
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unter Beweis gestellt. Trotzdem besteht die Notwendig-
keit, die nach den aktualisierten Generalplänen der Küs-
tenländer noch erforderlichen Schutzanlagen so schnell
wie möglich durchzuführen. Hierzu gehören mit den ent-
sprechenden Vorarbeiten hauptsächlich 

– Neubau, Verstärkung und Erhöhung von Hochwasser-
schutzwerken einschließlich notwendiger Deichvertei-
digungswege,

– Sperrwerke und sonstige Bauwerke in der Hochwas-
serschutzlinie,

– Buhnen und Wellenbrecher,

– Vorlandarbeiten vor Seedeichen,

– Sandvorspülungen sowie

– Uferschutzwerke.
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Teil IV
Zusammenfassung der Mittelanmeldungen 2004 für das Bundesgebiet
In der Übersicht 1 ist das Mittelvolumen für alle Maßnahmen des 32. Rahmenplans auf der Grundlage des PLANAK-
Beschlusses vom 22. April 2004 zur Verteilung der Kassenmittel auf die Länder enthalten.

Der Rahmenplan hat ein Finanzvolumen an Kassenmitteln von 1 189,851 Mill. Euro; auf den Bund entfallen davon
729,000 Mill. Euro und auf die Länder 460,851 Mill. Euro. 

Für 2004 ergibt sich folgende Verteilung der Bundesmittel:

Die Umsetzung des Rahmenplans erfolgt auf der Basis der um 13,500 Mill. Euro auf 715,500 Mill. Euro reduzierten
Bundesmittel.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen (Bundes- und Ländermittel) beträgt 808,407 Mill. Euro (Übersicht 2).

Land Mill. Euro

Schleswig-Holstein 41,142

Hamburg 7,921

Niedersachsen 97,630

Bremen 2,273

Nordrhein-Westfalen 48,973

Hessen 33,638

Rheinland-Pfalz 39,182

Baden-Württemberg 72,924

Bayern 137,136

Saarland 4,948

Brandenburg 63,050

Mecklenburg-Vorpommern 56,297

Sachsen 41,761

Sachsen-Anhalt 42,200

Thüringen 39,525

Berlin 0,400

Bundesmittel insgesamt: 729,000
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Teil V
Fortschreibung des Rahmenplans für die Finanzplanjahre 2005 bis 2007 
Die Übersichten 20, 21 und 22 zeigen die Anmeldungen der Länder für die Finanzplanjahre 2005 bis 2007. 

Danach würden sich folgende Bundesanteile ergeben:

2005 766,636 Mill. Euro

2006 765,039 Mill.  Euro

2007 760,642 Mill.  Euro.
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Teil VI
Vollzug des Rahmenplans 2002 bis 2005
Im Rahmen des dreißigsten Rahmenplans wurden in 2002 insgesamt 1 373,323 Mill. Euro verausgabt. Davon entfielen
auf den Bund 835,018 Mill. Euro und auf die Länder 538,305 Mill. Euro.

Über die Aufteilung auf Länder und Maßnahmegruppen informiert die nachstehende Übersicht.
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